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1. Zl. 328/97 vom 21. Jänner 1997

Kollektenaufruf Zweite Europäische Versammlung 1997, 
23. Feber 1997 — Reminiscere

Erstmals findet in Österreich eine große ökumenische 
Versammlung statt, die Zweite Europäische Ökumenische 
Versammlung in Graz mit dem Thema „Versöhnung — 
Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens“. Diese Konferenz 
wird veranstaltet von der Konferenz Europäischer Kirchen 
und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen. Der 
Versammlungsort wurde nicht nur gewählt wegen der 
erfreulichen hohen finanziellen Zusagen der öffentlichen 
Stellen, sondern auch und vor allem, weil Graz ein beson
ders lebendiges und interessantes ökumenisches Klima hat 
und in räumlicher Nähe zu einem der stärksten europäi
schen Spannungszentren liegt.

Diese Konferenz stellt natürlich eine besondere Heraus
forderung an die Kirchen in Österreich dar, wobei es wich
tig ist, daß die Evangelische Kirche als zweitgrößte einen 
entsprechenden Beitrag leistet. An den Konferenzkosten 
müssen sich die österreichischen Kirchen mit zirka fünf 
Millionen Schilling beteiligen, wobei auf die nichtkatholi
schen etwa S 800.000,— fallen, die großteils von der Evan
gelischen Kirche zu tragen sind. Außerdem werden sicher 
noch zusätzliche Leistungen erbracht werden müssen, 
damit Delegierte aus Kirchen und Personen von Basisgrup
pen, die sich die Teilnahme nicht selbst finanzieren können, 
unterstützt werden. Unsere Kirche hat sich verpflichtet, 
einen Mitarbeiter/Mitarbeiterin für das Sekretariat für die 
Dauer von zwei Jahren anzustellen, so daß bei vorsichtiger 
Schätzung ein Gesamtbetrag von über einer Million Schil
ling Zustandekommen wird, der von unserer Kirche zu tra
gen ist. Damit dieser Betrag nicht ausschließlich aus dem 
normalen Budgetmittel aufgebracht werden muß, hat der 

Synodalausschuß beschlossen, für zwei Jahre eine zusätzli
che Pflichtkollekte einzuheben.

Die Gemeinden werden daher herzlich gebeten, alles in 
ihrer Macht stehende zu tun, damit durch die Kollekte 
wirklich ein ansehnlicher Beitrag geleistet werden kann.

2. Zl. 302/97 vom 20. Jänner 1997

Kollektenaufruf zum Sonntag Laetare, 9. März 1997
Das Evangelische Schulwerk Oberschützen dankt allen 

Gemeinden für die Unterstützung durch ihre Kollekte im 
vergangenen Jahr.

Im Jahr 1997 bitten wir wieder um Ihre Kollekte für das 
Evangelische Real- und Oberstufenrealgymnasium.

Heuer sollen vor allem die sanitären Anlagen im Turn
saalbereich (WC, Dusche, Umkleideräume) generalsaniert 
werden, was die finanziellen Möglichkeiten des Schulerhal
ters bei weitem übersteigt.

Daher bitten wir wieder um Ihre großzügige Unterstüt
zung.

Mit herzlichem Dank im vorhinein und glaubensbrüder
lichen Grüßen!

3. Zl. 137/97 vom 16. Dezember 1996

Ordination von Mag. Thomas Dopplinger
Mag. Thomas Dopplinger wurde am 24. November 

1996 in der Evangelischen Kirche in Mödling durch Super
intendent Mag. Hellmut Santer unter Assistenz von Pfarrer 
i. R. Gebhard Dopplinger, Pfarrer Mag. Hermann Miklas 
und Senior Dr. Klaus Heine ordiniert.
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4. ZL EA 224/97 vom 15. Jänner 1997

Bekanntgabe der in der Bundesrepublik Deutschland 
arbeitenden Evangelischen österreichischer Gemeinden

Das Evangelische Kirchenamt A. B. ersucht alle Pfarr
ämter, bis spätestens 31. März 1997 dem Evangelischen 
Kirchenamt A. B. bekanntzugeben, welche Evangelischen 
ihrer Gemeinde in der BRD arbeiten, wobei möglichst der 
Aufenthaltsort, der deutsche Dienstgeber und die Zeit 
angegeben werden sollen, seit der das Gemeindeglied in 
Deutschland tätig ist. Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Bayern beanstandet nach wie vor, daß ständig in 
Deutschland wohnende evangelische Österreicher, die 
längst ihren Hauptwohnsitz oder Wohnsitz in der BRD 
haben, als Gemeindeglieder österreichischer Gemeinden 
geführt werden.

Um die Ausgleichsleistungen der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Bayerns an die Evangelische Kirche in Öster
reich nicht zu gefährden, wird um tatsächlich aktuelle 
Listen in Österreich ihren Wohnsitz habender und in 
Deutschland tätiger und dort verdienender und Kirchen
steuer zahlender Evangelischer gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, daß nur jene Meldungen 
mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ver
rechnet werden können, die bis zum 31. März 1997 
beim Evangelischen Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber- 
Gasse 3, 1180 Wien, einlangen. Danach einlangende 
Meldungen sind bei Aufteilung der bundesdeutschen 
Kirchensteuerersatzbeträge nicht berücksichtigungsfähig.

Dr. Fritz e. h.

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

5. Zl. EA 72/97 vom 8. Jänner 1997

Sozialversicherungsmeldungen
Nach dem Sozialversicherungsrecht ist der jeweilige 

Dienstgeber verpflichtet, gegebenenfalls gemeinsam mit 
dem Dienstnehmer und/oder einem Arzt, unverzüglich — 
längstens binnen drei Tagen — die erforderlichen Meldun
gen an die Sozialversicherung zu erstatten. Dies betrifft ins
besondere Fälle der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit (Krankenstände) und Arbeitsunfälle. 
Sozialversicherungsrechtlich und arbeitsrechtlich ist das 
Rechtsverhältnis zwischen der jeweiligen Evangelischen 
Kirche und dem Pfarrer gleich einem Dienstverhältnis zu 
beurteilen, wobei bekanntlich sogar ein Kollektivvertrag, 
der den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes ent
sprechend abgeschlossen wurde, besteht.

Aus dieser Situation resultiert, daß zur Erfüllung der 
sozialversicherungsrechtlich gebotenen Meldungen jeder 
Krankenstand und jeder Arbeitsunfall eines geistlichen 
Amtsträgers von diesem unmittelbar dem Dienstgeber 
(Kirchenamt A. B.) zu melden ist, was im Fall des Kran
kenstandes auch durch Übersendung einer Kopie des „rosa 
Scheines“ geschehen kann.

Dr. Fritz e. h.

6. Zl. 206/97 vom 15. Jänner 1997

Ausschreibung (erste) der nicht mit der Leitung des Pfarr
amtes verbundenen Teilpfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Salzburg-Nördlicher Flachgau

Die neuerrichtete Teilpfarrstelle (halbe) der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Salzburg-Nördlicher Flachgau 
wird hiermit zur Besetzung ausgeschrieben. Die Pfarrstelle 
wird durch Wahl durch die Gemeinde besetzt.

Die Pfarrgemeinde zählt 2400 Seelen und umfaßt das 
Gebiet zwischen der Stadtgrenze Salzburgs, Autobahn und 
den Grenzen zur BRD und Land Oberösterreich. Der 
Umfang der Amtspflichten ergibt sich aus den kirchenge
setzlichen Vorschriften, ergänzt durch die bestehende 
Gemeindeordnung, wonach die konkrete Aufteilung im 
Einvernehmen mit dem amtsführenden Pfarrer erfolgt.

Gottesdienste sind in Abstimmung an zwei Sonntagen 
im Monat und an kirchlichen Feiertagen in den Predigtsta
tionen Elixhausen-Sachsenheim, Bürmoos, Neumarkt, See
kirchen und in den Predigtstellen Oberndorf und Mattsee 
zu feiern.

Das Pflichtausmaß für die Erteilung des Religionsunter
richtes beträgt vier Wochenstunden.

Die Gemeinde erwartet eine intensive und geschwisterli
che Zusammenarbeit zwischen den Amtsträgern sowie dem 
Presbyterium, den Predigtstationsausschüssen, der Ge
meindevertretung und allen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern. Ferner erwartet die Gemeinde aktive Bereitschaft 
und Mitwirkung bei der Jugend-, Familien- und Kinderar
beit und fachlicher und seelsorgerlicher Motivierung und 
Begleitung der Mitarbeiter. Auf Seelsorge im Krankenhaus 
Oberndorf und in den Altenheimen und ökumenische Auf
geschlossenheit wird Wert gelegt.

Eine Dienstwohnung im zweiten Obergeschoß des 
Pfarrhauses in Elixhausen umfaßt zwei Zimmer, Küche, 
Bad und Balkon im Ausmaß von 61 m2.

Auskünfte erteilen Pfarrer Mag. Peter Buchholzer, Tel. 
(0662) 48 08 03, und Kurator Johann Anders, Tel. (06274) 
53 54.

Bewerbungen sind bis 15. März 1997 an das Presbyte
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Salzburg- 
Nördlicher Flachgau, Nösnerstraße 12, 5161 Elixhausen, 
zu richten.

7. ZL 230/97 vom 16. Jänner 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz-Eggenberg

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Graz-Eggenberg wird hiermit ausgeschrieben und 
durch Wahl besetzt.

Durch die Gemeindeordnung ist festgelegt, daß nur 
Bewerbungen von Pfarrern/Innen augsburgischen Be
kenntnisses berücksichtigt werden können.

Die Pfarrgemeinde umfaßt die westlichen Stadtbezirke 
sowie das südliche und westliche Gebiet des Bezirkes 
Graz-Umgebung. Sie hat 2886 Seelen.
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Die Pfarrgemeinde erwartet von ihrem(r) Pfarrer(in) die 
Abhaltung von Sonn- und Feiertagsgottesdiensten in der 
Christuskirche sowie je einmal im Monat in den Predigt
stellen Gösting, Thal (ausgenommen der Sommermonate).

Im Predigtdienst helfen der Anstaltsseelsorger, der der 
Gemeinde zugeteilt ist, und zwei Lektoren mit.

Religionsunterricht ist an den allgemeinbildenden höhe
ren Schulen nach Absprache mit dem Schulamt zu erteilen.

Vom (Von der) Pfarrer(in) wird der Dienst in Seelsorge, 
Besuche in den Altenheimen, Konfirmandenunterricht, 
Jugendarbeit, Bibelstunden, Seniorenkreis und Gemeinde
veranstaltungen erwartet.

Für den Religionsunterricht an Schulen des Gemeinde
gebietes stehen mehrere Religionslehrerinnen zur Verfü
gung. Der Kindergottesdienst wird bei Bedarf von Helfern 
betreut. Der Kinderkreis wird von Mitarbeitern geführt. 
Ein großer Kreis von Mitarbeitern unterstützt den (die) 
Pfarrer(in).

Die Kanzleiarbeit, sowohl für Gemeinde- als auch Pfarr
kanzlei wird von einer Angestellten erledigt.

Die Pfarrgemeinde stellt dem (der) Pfarrer(in) im Pfarr
haus, das in einer ruhigen Wohngegend liegt, eine 6-Zim- 
merwohnung im Ausmaß von 120 m2, Garage, Wasch
küche, Abstellräume im Keller sowie einen großen Garten
anteil zur Verfügung. Die Straßenbahnhaltestelle ist in 
unmittelbarer Nähe.

Auskünfte erteilen der Kurator Dipl.-Ing. Robert Wit- 
halm, Kuratorstellvertreter Dr. Gerhart Nitsche und Pfar
rer Mag. Winfried Carrara.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Graz-Eggenberg, Burenstraße 9, 8020 Graz, Tel. (0316) 
58 31 56, zu richten.

8. Zl. 256/97 vom 16. Jänner 1997

Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Knittelfeld

Hiermit wird die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Knittelfeld zur sofortigen Besetzung ausge
schrieben.

Der Bereich der Pfarrgemeinde Knittelfeld umfaßt das 
Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld und vom 
Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Judenburg die Stadt 
Zeltweg und das Gebiet von Weißkirchen und Obdach bis 
zur Grenze an Kärnten am Obdacher Sattel. Die Gemeinde 
hat etwa 1600 Seelen.

Gottesdienste sind allsonntäglich in der Johanneskirche 
in Zeltweg und in der Bekennerkirche in Knittelfeld zu 
halten.

Religionsunterricht ist zu erteilen im BG und BRG Knit
telfeld und am Abteigymnasium in Seckau, wenn nötig 
auch an der Bundeshandelsschule Knittelfeld. Der Religi
onsunterricht an der HTBLA in Zeltweg wird derzeit vom 
Judenburger Pfarrer besorgt. Den Religionsunterricht an 
den Pflichtschulen halten Religionslehrerinnen. Für Büro
arbeiten steht eine Teilzeitkraft zur Verfügung. Erwünscht 
ist die regelmäßige Krankenhausseelsorge an den evangeli
schen Patienten am LKH Knittelfeld. Bei der Betreuung 
der Insassen des Altenheimes, des Pflegeheimes und der 
Seniorenheime helfen ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir 
erwarten die Mitarbeit bei der Jugend- und Kinderarbeit. 

Vier Lektoren stehen als Hilfe zum Gottesdienst zur Verfü
gung.

Dem Pfarrer steht eine schöne Wohnung im 1. Stock des 
Pfarrhauses im Ausmaß von etwa 92 m2 zur Verfügung 
(Küche, zwei größere und ein kleineres Zimmer samt 
Nebenräumen). Bei Bedarf können noch Räumlichkeiten 
im 2. Stock zur Verfügung gestellt werden. Eine Garage ist 
vorhanden. Das Pfarrhaus steht in einem großen schönen 
Pfarrgarten.

Wir erwarten uns missionarische Impulse und Anstöße 
zum Gemeindeaufbau.

Bewerbungen sind bis 8. März 1997 an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B., Parkstraße 13, 
8720 Knittelfeld, oder den Kurator Armin Mohrenz, Tel. 
(03512) 861 66, zu richten. Allfällige Auskünfte erteilt das 
Presbyterium und der derzeitige Pfarrstelleninhaber, Pfar
rer Lerchner, Tel. (03512) 824 11.

9. Zl. 268/97 vom 17. Jänner 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Trebesing

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Trebesing, eine der Toleranzgemeinden Kärntens, wird zur 
Besetzung ausgeschrieben. Sie wird durch Wahl besetzt.

Die überschaubare Pfarrgemeinde hat rund 900 
Gemeindeglieder und liegt zwischen der Bezirksstadt Spit
tal an der Drau und Gmünd im Liesertal. In Gmünd 
befinden sich zwei Hauptschulen, in Spittal an der Drau 
ein Schulzentrum mit drei Gymnasialformen sowie diver
sen berufsbildenden Zweigen.

Das Pfarrhaus, die Kirche, der Friedhof und der Pfarr
garten befinden sich am Dorfanfang. Die Dienstwohnung 
des im Jahre 1783 erbauten Pfarrhauses befindet sich im 
ersten und zweiten Stock. Sie besteht aus einer schönen, 
modernen Küche, vier Zimmern und den Nebenräumen. 
Im Erdgeschoß befinden sich die Kanzlei, ein Gemeinde
raum sowie eine Teeküche. Das Haus ist mit einer Ölzen- 
tralheizung versehen. Eine Garage ist vorhanden. Im ehe
maligen Wirtschaftsgebäude zwischen Kirche und Pfarr
haus ist die Adaptierung eines für die Aktivitäten der 
Gemeinde erforderlichen Gemeindesaales geplant. Die 
Vorarbeiten dazu sind abgeschlossen.

Gottesdienste sind an allen Sonntagen und den meisten 
Feiertagen in Trebesing und am ersten Sonntag im Monat 
in der St.-Georgs-Kapelle in Altersberg zu halten.

Eine große Anzahl engagierter Mitarbeiterinnen ist in 
der Kinder- und Jungschararbeit tätig. Es gibt einen sehr 
aktiven Frauenkreis, daneben zwei Bibelkreise, die vom 
CMV betreut werden; zwei weitere Bibelkreise wurden von 
der bisherigen Stelleninhaberin geleitet.

Religionsunterricht ist in Absprache an den beiden 
Volksschulen der Gemeinde und den höheren Schulen in 
Spittal an der Drau zu erteilen.

Seitens der Gemeinde wird Wert gelegt auf Kontaktfreu
digkeit (Haus- und Krankenbesuche) und geschwisterliche 
Zusammenarbeit mit Presbyterium, Gemeindevertretung 
und den Mitarbeiterinnen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 17. März 1997 an 
das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Trebesing, 9852 Trebesing 18.
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Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne Kurator Hans 
Burgstaller, Tel. (04732) 23 55 19, und Pfarrer Siegfried 
Lewin, Tel. (04732) 20 85, zur Verfügung.

10. ZL 421/97 vom 22. Jänner 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Voitsberg

Die Pfarrgemeinde Voitsberg zählt zirka 900 Seelen und 
umfaßt den ganzen politischen Bezirk Voitsberg. Voitsberg 
ist ein Teil der landschaftlich abwechslungsreichen und 
reizvollen Weststeiermark. Dem Pfarrer steht eine sonnige 
Dienstwohnung (vier Zimmer, Küche, Bad, Kellerräume 
sowie eine Garage) zur Verfügung.

Pfarrhaus und Kirche bilden zusammen das Evangeli
sche Gemeindezentrum in Voitsberg. Beide wurden 1995 
renoviert und sind von einem großen Garten umgeben. 
Das Gemeindezentrum ist zentral und dennoch ruhig gele
gen. Graz ist nur 34 km entfernt und mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln leicht erreichbar.

Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch Wahl. Got
tesdienste sind in Voitsberg an Sonntagen, in Köflach-Pich- 
ling (in der katholischen Kirche) einmal monatlich (Abend
gottesdienst) vorgesehen. Religionsunterricht ist am 
BG/BRG Köflach, an der BHAK Voitsberg und gegebe
nenfalls in der Berufsschule Voitsberg zu halten. Die Kin
der- und Jugendarbeit versieht eine qualifizierte Gemein
depädagogin.

Die Gemeinde hofft, daß der/die Pfarrer/in die Mitar
beiter und Gemeindeglieder begleitet und mit ihnen Ideen 
zur Motivation für ein lebendiges Gemeindeleben ent
wickelt. Ein Anliegen ist uns die Betreuung junger Familien 
der Gemeinde. Da wir eine Diasporagemeinde sind, ist 
ökumenische Aufgeschlossenheit wünschenswert. In der 
Gemeinde gibt es mehrere Bibelkreise und einige Gemein
deglieder versehen sporadisch Besuchsdienst.

Bewerbungen erbitten wir bis Mitte April 1997 an 
unsere Pfarrgemeinde z. H. Herrn Kurator Norbert Mayer, 
Evangelisches Pfarramt A. B., Bahnhofstraße 12, 8570 
Voitsberg.

Zur Erteilung von Auskünften sind gerne bereit:
Kurator Norbert Mayer, Tel. (03137) 22 24, Presbyter 

Helmut Filipot, Tel. (03144) 41 65, Administrator Pfarrer 
Mag. Andreas Gerhold, Tel. (03142) 223 67.

Kundmachung des Evangeli
schen Oberkirchen rates H.B.

11. Zl. 53/97 vom 8. Jänner 1997

Gemeindequoten der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich für das Jahr 1997

Der Oberkirchenrat H. B. bringt auf Grund der Ver
ordnung vom 30. September 1994, Zl. 3296/94 (ABl. Nr. 
191/94) nach Anhörung des Finanzausschusses H. B. mit 
Zustimmung des Synodalausschusses H. B. folgende 
Gemeindequoten zur Vorschreibung:

p. a. p. m.
S s

Wien-Innere Stadt 1,790.184,— 149.182,—
Wien-Süd 662.928 — 55.244,—
Wien-West 715.392,— 59.616,—
Oberwart 1,436.892,— 119.741,—
Linz 355.800,— 29.650,—
Bregenz 1,390.224,— 115.852,—
Dornbirn 758.088,— 63.174,—
Feldkirch 610.104,— 50.842,—
Bludenz 353.364,— 29.447,—

8,072.976,— 672.748,—

Die Beitragszahlungen gelten ab 1. Jänner 1997 und sind 
regelmäßig von den Pfarrgemeinden spätestens bis Mitte 
des laufenden Monats an den Evangelischen Oberkirchen
rat H. B. abzuführen.

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat Herrn

Pfarrer Militärdekan i. R.
Mag. Dr. Werner Martin PEYERL

am 30. Dezember 1996 zu sich in die Ewigkeit abberufen.
Werner Peyerl, am 10. Dezember 1928 in Wien als Sohn 

des Dipl.-Ing. Andreas und der Gymnasiallehrerin Hilde 
Peyerl, geb. Reinle, geboren, hat schon als Mittelschüler 
über ein Jahr lang Dienst als Luftwaffenhelfer gemacht.

Nach der Matura in Villach studierte er 1947/48 an der 
Hochschule für Welthandel in Wien. In diesem für sein 
weiteres Leben besonders entscheidungsvollen Jahr 
erfolgte seine Hinwendung zur Evangelischen Kirche und 
sein Entschluß, evangelische Theologie zu studieren. Nach 
dem Studium ging er als Stipendiat des Ökumenischen 
Rates der Kirchen ein Jahr auf das Edenseminar bei St. 
Louis, USA, und betreute anschließend eine zweisprachige 
Gemeinde in Kanada. 1954 nahm er als Übersetzer bei der 
Weltkirchenkonferenz in Evanston bei Chicago, USA, teil. 
Ende 1954 trat er in den Dienst der Evangelischen Kirche 
in Österreich und wurde Vikar in den Gemeinden Wien- 
Leopoldstadt und Bad Goisern. November 1956 legte er 
die kirchliche Amtsprüfung ab. Seit 1966 Pfarrer in Wien- 
Landstraße, war er maßgeblich am Aufbau des Gemeinde
zentrums Sebastianplatz beteiligt.

Am 24. November 1967 ehelichte er Frau Adelheid 
geborene Rupp, die ihm, selbst Gemeindeschwester und 
Religionslehrerin, zeitlebens treu zur Seite war. Durch sein 
zusätzliches Philosophie- und Pädagogikstudium — er 
promovierte 1960 mit einer Arbeit über Martin Buber — 
schaffte er alle Voraussetzungen für sein weiteres nimmer
müdes und treues Wirken als Erzieher und Erwachsenen
bildner.
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Den Hauptanteil seines Lebenswerkes machte dann die 
Arbeit in der Militärseelsorge aus. 1972 wurde er Militär
pfarrer in Wien. Vielen tausenden wehrpflichtigen Ge
meindegliedern und Berufssoldaten wurde er Seelsorger 
und beratender Begleiter in einem entscheidenden Lebens
abschnitt sowohl in Wien als auch zeitweise in Niederöster
reich und Kärnten. Mehrmals ließ er sich zu monatelangem 
Seelsorgedienst an den Truppen der Vereinten Nationen in 
Zypern, Syrien und Israel verpflichten. Entscheidenden 
Anteil nahm er an der Gestaltung der Ökumene unter den 
Soldaten durch die Durchführung von und die Teilnahme 
an internationalen Soldatentreffen in Österreich, der 
Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Holland. Er 
nahm Einfluß auf die Fortbildung der Militärpfarrer und 
ihrer Sekretäre, der Pfarradjunkte, sowie der Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Soldaten, besonders 
in Wien.

Auch nach seiner Pensionierung nahm er immer wieder 
seelsorgerische Aufgaben innerhalb der Heeresangehöri- 
gen sowie der Kameradschaften wahr. Als Angehöriger der 

Kriegs- und Nachkriegsgeneration wußte er etwas vom 
Glück der Geborgenheit, das Menschen in guter Gemein
schaft erfahren können.

In der Gewißheit der Auferstehung haben wir von dem 
Heimgegangenen Abschied genommen. (Zl. 324/97 vom 
21. Jänner 1997.)

Der Herr über Leben und Tod hat Frau Marguerite 
Paula Eichmeyer-Odier, geb. Odier, Witwe von Pfarrer 
Karl Eichmeyer, im 92. Lebensjahr am 7. Jänner 1997 zu 
sich berufen. (Zl. 153/97 vom 13. Jänner 1997.)

Der Herr über Leben und Tod hat Frau Mag. Gisela 
Elisabeth Wehrenfennig, geb. Wenderoth, Gattin von Rek
tor Pfarrer Mag. Werner Wehrenfennig, am 1. Jänner 1997 
zu sich berufen. (Zl. 173/97 vom 13. Jänner 1997.)
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12. Zl. 1362/97 vom 18. Feber 1997

Termine Predigerseminar 1997/98
Einführungskurs 9. 6.—13. 6. 1997
Homiletischer Kurs 1. 9.-26. 9. 1997
Pastoralkolleg 11/97 29. 9.— 3. 10. 1997
Katechetischer Kurs Teil I 27. 10.— 7. 11. 1997
Lehrpfarrerkonferenz 

(Mo-Mi Mittag) 24. 11.—26. 11. 1997
Katechetischer Kurs Teil II 25. 11.— 5. 12. 1997
Begegnungswochenende 
Studienanfänger 12. 12.—14. 12. 1997

Seelsorgekurs 7. 1.—30. 1. 1998
Pastoralkolleg 1/98 23. 2.-27. 2. 1998
Kybernetischer Kurs 20. 4.—15. 5. 1998
Einführungskurs 15. 6.—19. 6. 1998

13. Zl. 1497/97 vom 24. Feber 1997

Aufruf zu Baukollekte am Ostersonntag 1997
Der Synodalausschuß hat die Baukollekte 1997 der 

Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Dornach zuge
sprochen. Die Gemeinde freut sich darüber und ist dank
bar.

Die Evangelische Gemeinde Linz-Dornach wurde im 
Jahre 1991 gegründet, um den schnell wachsenden Linzer 
Stadtteil Dornach-Auhof mit der Universität Linz und den 
Studenten eine geistliche Mitte zu geben und um die neu
zugezogenen und vielfach jungen Bewohner kirchlich zu 
betreuen. Die Gemeinde umfaßt derzeit etwa 950 Seelen 
und wächst.

Die Räume in dem bisherigen Gemeindezentrum rei
chen jedoch nicht aus, um den vielfältigen Aufgaben einer 
Pfarrgemeinde gerecht zu werden. Es gab deshalb nur den 
Ausweg, eine neue Kirche samt Nebenräumen und Pfarr
haus zu bauen.

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. 
Das Vorhaben ist für die junge Gemeinde zu groß, um 
aus eigener Kraft bewältigt zu werden. Mit Mühe und 
Fleiß und einem großen Teil Eigenleistung konnten wir es 
verantworten, mit dem Bau zu beginnen. Wir hoffen, im 
Sommer 1997 einziehen zu können. Trotz tatkräftiger 
Mithilfe des Gustav-Adolf-Vereins und Förderung durch 
die Stadt Linz und das Land Oberösterreich, fehlen noch 
etwa 3,9 Millionen Schilling um den Bau fertigzustel
len.

Wir bitten die Evangelischen Gemeinden Österreichs 
mitzuhelfen, daß auch die Bewohner in Linz-Dornach 
einen entsprechenden Ort der Begegnung erhalten, in dem 
das Evangelium verkündet werden kann.
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14. Zl. 1016/97 vom 10. Feber 1997 Evangelische Superintendenz A. B. Niederösterreich

Kollektenaufruf für die Evangelische Frauenarbeit in 
Österreich am Sonntag Jubilate, dem 20. April 1997

Die Evangelische Frauenarbeit ist in vielen Bereichen 
unserer Kirche tätig. Diese anerkennt den vielfältigen Ein
satz von Frauen, der fast ausschließlich ehrenamtlich 
geschieht.

Jedoch macht es die Diasporasituation unserer Evangeli
schen Kirche in Österreich Frauen sehr schwer, allen an sie 
gestellten Fragen und Aufgaben in Kirche und Gesellschaft 
gerecht zu werden.

Kompetente Arbeit wird immer stärker verlangt. Damit 
diese Arbeit sachgerecht getan werden kann, ist eine mög
lichst breite Weiterbildung der Mitarbeiterinnen nötig.

Zudem hat sich die Aufgabenstellung für die Evangeli
sche Frauenarbeit seit der Öffnung des Ostens erweitert, 
da evangelische Frauen aus diesen Ländern dringend um 
Kontakte bemüht sind. Diese Kontakte werden beiderseits 
durch Arbeitsbesuche gepflegt. Die Struktur und Arbeits
weise der Evangelischen Frauenarbeit werden gern als Vor
bild genommen für den Aufbau einer eigenständigen 
Arbeit. So bisher in der Slowakei und Siebenbürgen.

All das geschieht, um die Botschaft des Evangeliums 
auch in unserer Zeit wirksam werden zu lassen. Im Ver
trauen auf Gottes Hilfe und die Zusage Christi auf Wegge
meinschaft sind wir alle unterwegs.

Die Begleitung und Schulung der Mitarbeiterinnen für 
gewissenhafte Arbeit kann nur mit Ihrer Unterstützung 
und finanzieller Hilfe geleistet werden. Daher bittet die 
Evangelische Frauenarbeit um Ihre Kollekte am Sonntag 
Jubilate!

15. Zl. 831/97 vom 3. Feber 1997

Liste der Betreuungspfarrer für Gemeindepraktikum
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. veröffent

licht hiermit gemäß § 6 Abs. 2 Praktikumsverordnung die 
Liste der Pfarrer, bei denen ein Gemeindepraktikum absol
viert werden kann.

Evangelische Superintendenz A. B. Burgenland
Pfarrer Dr. Gerhard Harkam 
Pfarrer Dr. Johann Holzkorn 
Pfarrer Uwe Kallenbach
Pfarrer Mag. Günter Nussgruber 
Pfarrerin Mag. Gerda Pfandl 
Pfarrerin Mag. Christa Schrauf

Pinkafeld 
Eisenstadt 
Kukmirn 
Gols 
Kobersdorf 
Großpetersdorf

Evangelische Superintendenz A. B. Kärnten
Pfarrer Mag. Reinhard Beham 
Pfarrer Mag. Norbert Emig 
Pfarrer Mag. Gerhard Glawischnig 
Pfarrer Mag. Michael Guttner 
Pfarrer Dipl.-Ing. Mag. Hans Hecht 
Pfarrer Mag. Lutz Lehmann 
Senior Mag. Wilhelm Moshammer 
Pfarrer Mag. Martin Müller 
Senior Mag. Klaus Niederwimmer 
Senior Mag. Arno Preis 
Pfarrer Mag. Josef Prinz 
Pfarrer Hans Rapp
Pfarrer Mag. Martin Satlow

Hermagor 
Wolfsberg 
Unterhaus 
Feld am See 
Lienz
Klagenfurt 
Weißbriach 
Waiern
Spittal an der Drau 
Villach
Klagenfurt 
Treßdorf 
Velden

Pfarrer Günter Battenberg 
Pfarrer Mag. Robert Cepek 
Pfarrer Mag. Pál Fónyad 
Senior Dr. Klaus Heine 
Pfarrer Mag. Ernst Hofhansl 
Pfarrer Mag. Jürgen Öllinger 
Senior

Mag. Karl-Jürgen Romanowski 
Pfarrerin Mag. Ulrike Wolf-Nindler

Evangelische Superintendenz A. B. Oberösterreich
Pfarrer Mag. Gerhard Grager 
Senior Mag. Martin Hofstätter 
Pfarrer Mag. Günter Merz 
Pfarrer Mag. Bernhard Petersen 
Pfarrer Mag. Volker Petri 
Pfarrer Mag. Thomas Pitters 
Pfarrer Mag. Horst Radler 
Seniorin Dr. Hannelore Reiner 
Senior Mag. Friedrich Rössler 
Pfarrer Mag. Wolfgang Schneider 
Pfarrer Mag. Joachim Victor 
Pfarrer Mag. Günter Wagner 
Pfarrer Mag. Georg Zimmermann

Evangelische Superintendenz A. B. Salzburg-Tirol
Pfarrer Mag. Peter Buchholzer 
Senior Mag. Wolfgang Del-Negro 
Pfarrer Mag. Bernhard Groß

Pfarrer Mag. Bernd Hof
Pfarrer Mag. Karlheinz Müller 
Pfarrer Mag. Peter Pröglhöf 
Pfarrer Mag. Mathias Stieger 
Pfarrer Mag. Willi Thaler 
Pfarrer Mag. Günther Ungar 
Seniorin Mag. Fridrun Weinmann 
Pfarrer Mag. Franz Zippenfennig

Evangelische Superintendenz A. B. Steiermark
Pfarrer Mag. Andreas Gerhold 
Pfarrer Mag. Klaus Grasser 
Pfarrer Andreas Gripentrog 
Pfarrer Mag. Johannes Hanek 
Pfarrer Mag. Joachim Heinz 
Pfarrer Mag. Horst Hochhauser 
Pfarrer Mag. Heribert Hribernig 
Pfarrer Hubert Lintner
Pfarrer Dr. Manfred Mitteregger 
Pfarrer Mag. Friedrich Neubacher 
Pfarrer Mag. Manfred Perko 
Pfarrer Mag. Tadeusz Prokop 
Senior Mag. Herbert Rampler 
Pfarrerin

Mag. Eva-Maria Rech-Rapp 
Pfarrer Hans Helmuth Taul

Evangelische Superintendenz A. B. Wien
Seniorin Mag. Ilse Beyer 
Seniorin Mag. Lydia Burchhardt 
Pfarrer Mag. Harald Geschl 
Pfarrer Gerhard Hoffleit 
Pfarrer Mag. Josef Hofstadler 
Pfarrerin Mag. Christine Hubka 

Melk
Bad Vöslau 
Perchtoldsdorf 
Mödling 
Neunkirchen 
Traiskirchen

St. Aegyd a. N. 
Tulln

Traun
Vöcklabruck
Linz
Wels
Lenzing-Kammer
Linz
Schwanenstadt
Timelkam
Steyr
Enns
Wels
Gallneukirchen
Gmunden

Elixhausen 
Hallein 
Innsbruck-

Christuskirche 
Zell am See 
Kufstein 
Saalfelden 
Reutte 
Innsbruck 
Salzburg 
Innsbruck 
Salzburg

Stainz 
Leibnitz 
Radstadt 
Admont-Liezen 
Bad Aussee 
Admont-Liezen 
Stainach 
Trofaiach 
Gröbming 
Graz
Graz-Liebenau 
Judenburg 
Leoben

Feldbach 
Rottenmann

Liesing 
Simmering 
Innere Stadt 
Donaustadt 
Neubau 
Landstraße



9

Pfarrer Mag. Herwig Ilkow 
Pfarrerin Dr. Ines Knoll 
Pfarrer Mag. Sepp Lagger 
Senior Mag. Klaus Lehner 
Pfarrer Mag. Hansjörg Lein 
Pfarrer Mag. Hermann Miklas 
Pfarrer Mag. Beowulf Moser 
Pfarrer Mag. Erwin Neumann 
Pfarrer Mag. Johannes Pitters 
Pfarrer Mag. Friedrich Preyer 
Pfarrer Mag. Julian Sartorius 
Pfarrer Mag. Manfred Schreier 
Pfarrerin Dr. Ingrid Vogel 
Pfarrer Mag. Michael Wolf

Evangelische Kirche H. B. in Österreich
LSI Mag. Peter Karner
OKR Mag. Balász Németh 
Pfarrer Mag. Wolfram Neumann 
Pfarrer

Ing. Mag. Wolfgang Olschbaur

Leopoldstadt 
Innere Stadt 
Ottakring 
Döbling 
Floridsdorf 
Innere Stadt 
Lainz 
Gumpendorf 
Donaustadt 
Liesing 
Klosterneuburg 
Währing 
Hetzendorf 
Favoriten

Wien-Innere Stadt 
Wien-West 
Dornbirn

Bregenz

16. Zl. 874/97 vom 4. Feber 1997

Bestellung von Pfarrer im Schuldienst Mag. Karl Schiefer- 
mair zum Fachinspektor

Mit Beschluß des Evangelischen Oberkirchenrates 
A. u. H. B. vom 12. November 1996, dem Bundesministe
rium für Unterricht und Kunst am 10. Feber 1997, Zahl 
873/97, mitgeteilt, wird Pfarrer im Schuldienst Mag. Karl 
Schiefermair mit Wirkung vom 1. September 1997 zum 
Fachinspektor für den Evangelischen Religionsunterricht 

an allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden mitt
leren Lehranstalten im Bereich der Diözese für Nieder
österreich bestellt.

17. Zl. 1458/97 vom 21. Feber 1997

Anerkennung des Vereines i. G. „Evangelischer Kinder
garten Wien-Ottakring“ als evangelisch-kirchlicher Verein

Mit Bescheid des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. 
H. B. wurde der in Gründung befindliche Verein „Evange
lischer Kindergarten Wien-Ottakring“ für den Fall seiner 
Nichtuntersagung durch die Sicherheitsdirektion für Wien 
als evangelisch-kirchlicher Verein gemäß § 219 Abs. 1 KV 
anerkannt.

Dr. Fritz e. h.

18. Zl. 1176/97 vom 14. Feber 1997

Ersuchen an alle Pfarrgemeinden betreff Banküberwei
sungen

Wir ersuchen alle Pfarrgemeinden, bei Überweisungen 
darauf zu achten, daß der Name des Auftraggebers auf dem 
Überweisungsbeleg deutlich lesbar ist. Wir erhal
ten von den Banken zum größten Teil nur Kopien der 
Belege, auf diesen ist ein blasser Stempelabdruck nicht 
mehr lesbar. Ebenso ersuchen wir Sie, bei EDV-unterstütz- 
ter Überweisung, den NAMEN der Pfarrgemeinde und die 
POSTLEITZAHL als erstes im Absender anzuführen, da 
der Text auf dem Kontoauszug verkürzt dargestellt wird.

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

19. Zl. 680/97 vom 29. Jänner 1997

Ausschreibung (zweite) der Stelle eines Pfarrers im Schul
dienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ober
schützen

Die Stelle eines Pfarrers im Schuldienst in der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Oberschützen wird hiermit zur 
Neubesetzung mit dem Dienstantritt möglichst am 1. Sep
tember 1997 ausgeschrieben.

Der Dienst des Pfarrers/der Pfarrerin im Schuldienst 
umfaßt vorrangig die Erteilung von Religionsunterricht an 
den beiden höheren Schulen Oberschützens (BG/BRG 
und Evangelisches RG/ORG). Neben der Unterrichtstätig
keit wird vom/von der Bewerber/in die Bereitschaft zur 
Mitarbeit in Arbeitsbereichen der Pfarrgemeinde erwartet, 
die unter Berücksichtigung seiner/ihrer Interessen und 
Fähigkeiten und unter Bedachtnahme auf seine/ihre Unter
richtsverpflichtung abgesprochen und vertraglich festge
legt werden sollen.

Dem/der Pfarrer/in wird eine Wohnung von angemesse
ner Größe in einem der Evangelischen Muttergemeinde 
A. B. Oberschützen gehörenden und in unmittelbarer 
Nähe zu den Schulen, der Pfarrkirche und dem Pfarrhaus 
befindlichen Miethaus zur Verfügung gestellt.

Oberschützen ist ein traditionsreicher evangelischer 
Schulort mit etwa 1400 Schülern allein in den höheren 

Schulen. Außer den Pflichtschulen und den Gymnasien 
befindet sich hier auch eine Expositur der Grazer Musik
hochschule.

Der Religionsunterricht an den beiden AHS wird vom 
Pfarrer im Schuldienst, dem Ortspfarrer, Pfarrern aus 
Nachbargemeinden und „Kombinierern“ erteilt.

Die Pfarrgemeinde zählt 1873 Gemeindeglieder und 
gliedert sich in die Muttergemeinde und sieben Tochterge
meinden.

Bewerbungen sind bis 15. April 1997 an das Presbyte
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 7432 Ober
schützen, z. H. des Kurators Erik Barnstedt, Tel. (03353) 
454, zu richten. Dieser sowie der geschäftsführende Pfarrer 
Mag. Johann Ulreich, Tel. (03353) 232, erteilen auch gerne 
weitere Auskünfte.

20. Zl. 1015/97 vom 10. Feber 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favoriten-Thomaskirche

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Favoriten-Thomaskirche wird zum 1. September 
1997 zur Besetzung durch Gemeindewahl ausgeschrieben.
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Die Pfarrgemeinde zählt 1554 Glieder. Das Gemeinde
gebiet umfaßt die südöstlichen Teile des 10. Wiener 
Gemeindebezirkes. Die Pfarrkanzlei ist halbtags durch 
eine Sekretärin besetzt.

Gottesdienst ist an allen Sonntagen und den hohen 
kirchlichen Feiertagen um 9 Uhr in der Thomaskirche zu 
halten. Kindergottesdienst wird regelmäßig angeboten. In 
der Gemeinde sind drei Lektoren tätig.

Eine Gemeindeordnung regelt den Vorsitz im Presbyte
rium. Die Aktivitäten der zahlreichen ehrenamtlichen Mit
arbeiter werden vom Mitarbeiterkreis koordiniert. Ein 
Frauenkreis, ein Seniorenkreis und ein Chor werden selb
ständig geführt. Ausreichende Nebenräume für Kreisakti
vitäten sind im Gemeindezentrum (1977 bzw. 1988 erbaut) 
vorhanden.

Dem Pfarrer steht eine Dienstwohnung im 1988 errich
teten Pfarrhaus in der Größe von 100 m2 (vier Zimmer, 
Küche, Bad, Nebenräume) zur Verfügung. Ein großer Gar
ten kann benützt werden.

Bewerbungen sind bis 30. April 1997 an das Presbyte
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favori- 
ten-Thomaskirche, Pichelmayergasse 2, 1100 Wien, zu 
richten.

Weitere Auskünfte erteilen der Administrator Pfarrer 
Mag. Harald Geschl, Tel. (01) 310 99 31, oder der Kurator
stellvertreter Hans Hermann, Tel. (01) 689 61 02 abends.

Zum Besuch höherer Schulen gibt es Verbindungen 
nach Oberwart (27 km), Oberschützen (35 km) und Pinka
feld (40 km).

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1997 an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Rechnitz, Hoch
straße 1, 7471 Rechnitz, zu richten.

22. Zl. 930/97 vom 6. Feber 1997

Bestellung von Mag. Eva-Maria Rech-Rapp zur Pfarrerin 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Feldbach

Mag. Eva-Maria Rech-Rapp wurde gemäß §§ 118 und 
121 KV zur Pfarrerin auf die mit der Leitung des Pfarr
amtes verbundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Feldbach bestellt und mit Wirkung vom 
1. Feber 1997 in diesem Amt bestätigt.

23. Zl. 810/97 vom 3. Feber 1997

Zuteilung von Marco Uschmann als Pfarramtskandidat
Herr abs. theol. Marco Uschmann wurde mit Wirkung 

vom 1. Feber 1997 zur Dienstleistung als Pfarramtskandi
dat, befristet auf ein Jahr, in der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Kitzbühel zugeteilt.

21. Zl. 1263/97 vom 17. Feber 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Rechnitz, Burgenland

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Rechnitz wird hiermit ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde umfaßt die Marktgemeinde Rech
nitz; ferner als eigenständige Tochtergemeinde Markt-Neu- 
hodis und wenige Gemeindeglieder in den umliegenden 
Ortschaften.

Insgesamt hat die Pfarrgemeinde 796 Gemeindeglieder. 
Die Gemeinde erwartet im besonderen von ihrem Pfarrer 
die Abhaltung der Gottesdienste sonntäglich in Rechnitz 
(9.30 Uhr) und vierzehntäglich in Markt-Neuhodis (8.30 
Uhr), Amtshandlungen, Bibelkreis, Konfirmandenunter
richt, den gesamten Religionsunterricht an Pflichtschulen 
in Rechnitz und Markt-Neuhodis im Ausmaß von derzeit 
zehn Wochenstunden, Geburtstagsbesuche, Hausbesuche 
bei Alten und Kranken, auch im Altenwohnheim Haus 
Elisabeth in Rechnitz und in der Landespflegeanstalt am 
Hirschenstein.

Ein besonderes Anliegen ist die Aktivierung der Kinder- 
und Jugendarbeit in der Gemeinde.

Von Bewerbern wird erwartet, daß sie bereit sind, das 
räumlich von Pfarrwohnung und Dienstzimmer getrennte 
Evangelische Jugend- und Freizeitheim ganzjährig zu ver
walten. Außerdem ist der Pfarrer mitverantwortlich für den 
Evangelischen Kindergarten (eine Gruppe), der von einer 
Kindergärtnerin geleitet wird.

Die Dienstwohnung im Ausmaß von 130 m2 befindet 
sich im ersten Stock des Pfarrhauses. Sie besteht aus vier 
Zimmern, Küche und Bad. Im Parterre gibt es ein Gäste
zimmer, einen Abstellraum, die Pfarrkanzlei und einen Sit
zungsraum. Ein Gemeindesaal befindet sich im Jugend
heim. Das Haus hat Ölzentralheizung. Ein Pfarrhof, eine 
Garage und ein großer Garten stehen zur Verfügung.

24. Zl. EA 610/97 vom 27. Jänner 1997

Änderung der Telefonnummer des Evangelischen Pfarr
amtes A. B. Enns

Die neue Telefonnummer des Evangelischen Pfarramtes
A. B. Enns, Scheuchenstuelgasse 4 a, 4470 Enns, lautet:

(07223) 834 38.

25. Zl. 1457/97 vom 21. Feber 1997

Telefaxnummer der Evangelischen Militärseelsorge beim 
Korpskommando I, Graz

Die Evangelische Militärseelsorge beim Korpskom
mando I, Glacisstraße 39—41,8010 Graz, ist ab sofort unter 
nachstehender Telefaxnummer zu erreichen:

(0316) 3633-1708.

26. Zl. 779/97 vom 2. Feber 1997

Gegenüberstellung der Kirchenbeitrags-Pro-Kopf-Lei- 
stungen nach Seelenzahl und Beitragszahlern in der Evan
gelischen Kirche A. B. in Österreich für die Jahre 1996 
und 1995

Superintendenz A. B. Burgenland

Gemeinde
je Beitrags- 

je Seele Zahler

1995
Bad Tatzmannsdorf 
Bernstein 
Deutsch Jahrndorf 
D. Kaltenbrunn

731,05
645,27
598,38
573,74

1209,68
1002,22
828,34
952,65

je Beitrags- 
je Seele Zahler

1996
810,90 1328,20
602,33 981,96
726,43 1096,14
613,59 1002,77
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Eisenstadt 682,15 1058,26 662,37 1029,36 Wiedweg 342,01 548,05 454,78 692,67
Eltendorf 560,32 839,09 608,87 869,57 Bad Kleinkirchh. 478,52 785,93 467,99 719,27
Gols 725,76 1065,99 692,12 1047,75 Wolfsberg 480,87 829,16 519,56 898,53
Großpetersdorf 
Holzschlag 
Kobersdorf 
Kukmirn 
Loipersbach

659,62
726,49
616,71
597,43
697,82

934,91
1175,47
980,27
903,86
982,98

685,45
756,92
592,20
636,24
723,91

977,34
1227,06
928,33
967,41

1031,32

Zlan 424,88 750,78

Superintendenz A. B. Niederösterreich
je Beitrags-

406,35 724,75

je Beitrags

Lutzmannsburg 771,76 1576,92 655,63 1326,72 Gemeinde je Seele zahler je Seele zahler

Markt Allhau 654,84 1019,60 710,06 1074,68 ito ITO
Mörbisch am See 777,07 1284,55 822,26 1346,41 Amstetten 563,11 911,84 509,09 823,74
Neuhaus am Kl. 557,52 818,32 561,79 879,72 Baden 506,86 1012,04 569,86 1187,39
Nickelsdorf 637,13 1086,62 619,25 1050,50 Bad Vöslau 507,59 762,71 512,60 796,81
Oberschützen 776,94 1203,35 803,52 1231,01 Berndorf 441,72 676,43 449,22 683,91
Oberwart 829,65 1103,23 673,50 903,02 Gloggnitz 379,45 640,32 365,85 605,54
Pinkafeld 715,24 1118,37 735,19 1158,75 Gmünd 423,— 664,94 429,18 695,05
Pöttelsdorf 561,15 795,56 641,70 913,— Horn 597,27 920,12 584,14 954,02
Rechnitz 786,46 1203,88 772,62 1478,05 Krems 754,74 1144,25 805,93 1287,05
Rust 513,16 847,83 516,13 792,08 Melk-Scheibbs 620,57 937,33 614,17 926,92
Siget in der Wart 647,78 901,13 718,37 1030,84 Mitterbach 507,40 754,72 547,80 806,96
Stadtschlaining 565,18 873,90 673,98 1014,65 Mödling 541,16 1170,23 577,94 1142,04
Stoob 729,43 950,41 743,48 963,30 Naßwald 368,51 592,19 561,36 931,63

Oberloisdorf 890,04 1031,93 670,59 788,93 Neunkirchen 510,72 741,67 537,55 757,20
Unterschützen 741,41 1264,43 777,43 1298,69 Perchtoldsdorf 1058,70 1515,— 1142,17 1670,49
Weppersdorf 677,35 1020,17 644,45 963,51 Purkersdorf 818,37 1213,69 767,13 1191,56
Zurndorf 783,11 1170,23

Superintendenz A. B. Kärnten
je Beitrags-

641,13 936,42

je Beitrags-

St. Ägyd a. N. 
St. Pölten 
Ternitz 
Traiskirchen 
Tulln

455,89 
663,63 
530,78 
383,41 
679,59

606,94 
943,25 
789,— 
542,97 
981,91

459,56
726,36
511,98
426,95
632,17

666,71
1102,32
726,73
751,18
979,23

Gemeinde

Agoritschach 
Althofen 
Arriach

je Seele zahler

1995
331,54 521,29
439,95 716,26
325,13 738,83

je Seele zahler

1996
334,22 557,03
478,29 770,93
291,10 658,71

Wiener Neustadt

Superintendenz A.

475,40 771,99

B. Oberösterreich
je Beitrags-

466,91 786,14

je Beitrags

Bad Bleiberg 437,87 732,58 417,73 704,07 Gemeinde je Seele zahler je Seele zahler

Dornbach 419,30 704,55 448,65 691,67 ITO ITO
Eisentratten 439,30 776,73 769,95 905,92 Attersee 544,30 1095,53 524,26 1032,24
Feffernitz 434,74 734,60 421,58 718,15 Mondsee 554,84 734,34 599,70 872,29
Feld am See 432,35 908,63 447,43 930,52 Bad Goisern 447,61 769,09 459,57 791,66
Ferndorf 437,64 706,89 446,18 694,55 Bad Hall 452,65 906,51 393,54 792,30
Fresach 377,19 676,37 461,80 838,58 Bad Ischl 500,24 769,56 529,10 934,48

Puch 376,02 580,64 381,64 626,82 Braunau 600,99 994,16 606,76 1054,61
Gnesau 378,91 807,02 375,20 802,79 Eferding 687,54 1048,12 741,10 1037,55
Hermagor 393,79 676,80 445,97 765,90 Enns 481,37 637,61 578,95 828,31

Watschig 355,77 717,70 402,69 782,08 Gallneukirchen 696,46 1168,65 703,70 1275,17
Klagenfurt-Ost 621,41 1037,71 645,86 1058,36 Gmunden 643,08 1044,21 638,83 1047,40
Klagenfurt-West 667,55 1016,28 660,77 1005,17 Ebensee 491,14 732,21 500,41 748,77
Lienz 734,58 1061,70 659,32 996,98 Laakirchen 365,04 711,97 383,28 728,38
Pörtschach 346,13 652,88 321,98 611,26 Gosau 540,05 899,32 538,31 945,92
Radenthein 601,27 975,— 571,73 931,71 Hallstatt 448,77 657,84 464,34 690,33
Spittal an der Drau 429,89 762,53 460,36 788,49 Kirchdorf 527,01 879,95 554,80 931,—
St. Ruprecht 319,56 579,75 352,73 667,74 Windischgarsten 796,77 1298,31 815,64 1318,68

Einöde 375 — 662,79 367,40 660,97 Lenzing-Kammer 432,21 757,49 491,42 846,80
St. Veit a. d. Glan 500,27 865,48 488,60 807,17 Linz-Dornach 878,47 1381,33 858,99 1358,09
Trebesing 399,70 729,24 393,17 710,11 Linz-Innere Stadt 1297,57 1875,59 1365,33 1934,43
Treßdorf 405,23 748,42 422,68 788,28 Linz-Süd 993,66 1005,65 592,80 919,09

Rattendorf 412,81 709,63 433,21 738,06 Linz-Südwest 917,67 1319,87 985,96 1440,60
Tschöran 368,74 764,70 376,33 782,23 Linz-Urfahr 1056,08 1664,63 1078,89 1758,63
Unterhaus 497,85 960,26 472,60 910,69 Marchtrenk 533,82 798,55 572,80 842,54
Velden a. W. 286,28 563,57 341,53 524,81 Mattighofen 723,49 1168,35 783,54 1110,21
Villach 589,83 917,22 599,30 933,55 Neukematen 713,85 1219,50 696,64 1166,25
Villach-Nord 385,17 705,34 428,08 892,43 Sierning 621,76 921,68 574,48 725,95
Völkermarkt 535,73 892,11 581,35 866,32 Ried im Innkreis 635,93 864,07 607,36 755,34
Waiern 437,55 732,83 469,22 752,41 Rutzenmoos 402,20 795,95 419,65 823,12
Weißbriach 458,25 891,03 463,54 902,07 Scharten 616,99 1107,93 636,08 1128,12

Weißensee 489,37 854,53 536,29 930,34 Schwanenstadt 465,12 722,54 460,88 711,13
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Schärding 531,90 748,76 624,67 1015,34 Judenburg 607,59 855,51 623,74 867,41
Stadl-Paura 320,28 681,55 319,70 625,58 Fohnsdorf 449,67 615,06 519,86 667,10

Vorchdorf 414,69 785,48 384,93 678,47 Murau 499,60 699,19 450,15 668,80
Steyr 484,76 707,36 528,23 757,95 Kapfenberg 487,89 781,92 533,83 823,64
Steyr-Münichholz 381,94 674,28 381,10 651,18 Kindberg 402,36 589,91 439,51 662,18
Thening 715,69 1148,89 740,57 1192,80 Knittelfeld 480,56 757,38 420,40 654,18
Timelkam 594,36 876,34 641,63 932,46 Leibnitz 493,65 791,34 494,46 776,75
Traun 403,24 716,47 376,— 646,42 Leoben 566,35 806,57 593,15 760,43

Haid 423,70 739,83 433,20 753,21 Mürzzuschlag 556,20 988,86 534,42 928,64
Vöcklabruck 712,87 1285,07 713,86 1204,75 Peggau 502,52 621,66 534,97 690,47
Wallern a. d.Trattn. 769,34 1237,30 803,44 1242,31 Ramsau 452,47 1259,23 426,83 1156,14

Grieskirchen/ Rottenmann 1518,69 2172,63 1479,81 2121,29
Gallspach 927,41 1317,14 921,86 1216,72 Schladming 474,84 775,35 518,87 835,14

Wels 554,89 688,61 325,89 413,70 Aich 449,54 697,74 456,32 701,09
Radstadt-Altenm. 501,25 775,24 562,75 881,89

Stainach-Irdning 448,94 865,92 474,92 803,82
Superintendenz A. B. Salzburg-Tirol Stainz 432,47 805,44 427,49 796,69

je Beitrags je Beitrags Trofaiach 451,04 758,56 447,50 711,77
Gemeinde je Seele zahler je Seele zahler Voitsberg 454,73 766,87 383,19 657,99

1995 1996 Wald a. Schoberpaß 502,50 802,60 585,28 895,32
Gastein 534,52 791,14 490,20 727,98 Weiz 607,76 935,95 633,45 943,05
Hallein 629,61 1119,77 661,98 1189,75 Gleisdorf 490,11 718,33 513,07 751,98
Innsbruck-Ost 565,94 821,48 617,56 922,52
Innsbruck-West 675,80 966,11 769,82 1157,61
Jenbach 626,17 989,10 892,15 1343,47 Superintendenz A. B. Wien
Kitzbühel 472,21 804,62 467,06 821,59 je Beitrags je Beitrags
Kufstein 508,89 720,53 602,34 814,19 Gemeinde je Seele zahler je Seele zahler

Oberinntal 577,89 743,— 692,46 891,40 1995 1996
Reutte 746,64 992,76 776,94 1126,84 Bruck a. d. Leitha 367,15 573,63 391,82 618,99
Saalfelden 463,78 769,63 482,65 847,89 Klosterneuburg 685,71 1018,08 781,70 1155,52
Salzburg, n. Flachg. 386,02 637,51 379,77 644,54 Korneuburg 522,90 763,73 530,59 788,91
Salzburg 856,14 1204,12 847,85 1290,52 Mistelbach 390,49 768,43 465,71 898,89
Salzburg-West 747,94 1068,17 793,63 1278,38 Laa a. d. Thaya 480,84 681,19 510,33 816,53
Zell am See 566,33 927,80 590,30 802,55 Schwechat 774,84 946,02 956,35 1173,86

Stockerau 480,03 796,08 453,70 717,32
Wien-Innere Stadt 1232,93 1468,16 1315,79 1588,79
Wien-Leopoldstadt 832,46 992,60 860,89 1029,35

Superintendenz A. B. Steiermark Wien-Landstraße 1016,84 1224,50 1057,92 1282,97
Gemeinde je Seele

je Beitrags
je Seele

je Beitrags Wien-Gumpendorf 953,77 1159,51 944,30 1143,99
zahler zahler Wien-Neubau 877,97 1043,89 914,40 1083,04

1995 1996 Wien-Favoriten
Admont 544,96 726,82 591,54 869,68 Christuskirche 669,99 851,69 758,57 970,98
Bad Aussee 557,70 736,45 531,76 693,30 Thomaskirche 757,78 949,47 749,27 944,53
Bad Radkersburg 585,02 882,71 675,85 1032,95 Gnadenkirche 826,59 1018,49 861,67 1059,63
Bruck an der Mur 646,82 955,97 693,70 1068,11 Wien-Simmering 713,95 915,01 730,05 937,43
Eisenerz 436,35 618,97 499,38 686,12 Wien-Hetzendorf 909,05 1194,39 867,12 1163,68
Feldbach 632,29 852,08 668,38 884,57 Wien-Hietzing 1153,25 1403,56 1155,23 1425,37
Fürstenfeld 694,65 1021,82 653,98 962,37 Wien-Lainz 1067,67 1264,12 1156,74 1384,52

Rudersdorf 511,48 727,32 657,72 895,48 Wien-Hütteldorf 952,26 1216,03 1030,62 1325,31
Gaishorn 562,63 853,85 491,89 756,93 Wien-Ottakring 871,86 1075,79 875,25 1089,87
Graz-Eggenberg 758,54 1109,05 868,46 1212,92 Wien-Währing 1161,77 1411,60 1181,49 1445,15
Graz, 1. Murufer-N. 897,42 1335,59 930,71 1364,95 Wien-Döbling 1334,53 1607,47 1362,68 1647,50
Graz, 1. Murufer 898,86 1256,77 956,73 1310,28 Wien-Floridsdorf 701,47 903,20 722,56 940,15
Graz, r. Murufer 616,04 954,03 642,50 929,82 Wien-Leopoldau 619,48 809,44 701,18 912,05
Gröbming 469,56 718,81 486,78 742,39 Wien-Donaustadt 672,61 893,50 825,76 1100,80
Hartberg 567,27 863,67 746,03 1000,94 Wien-Liesing 553,15 858,01 656,13 1023,55
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27. Zl. 747/97 vom 2. Feber 1997

Kirchenbeitragsaufkommen 1996 (mit Gegenüberstellung 1995)
Superintendenz A. B. Burgenland
Gemeinde Aufbringung 1995 

S
Aufbringung 1996 

S

Seelen 
zum 

1. 1. 1996
je Seele 

S

Beitrags- 
zahler

1. 1. 1996

je Beitrags
zahler 

S
Einhebegebühren 

S

Bad Tatzmannsdorf 269.759 — 308.143,— 380 810,90 232 1.328,20 89.361,47
Bernstein......................... 1,083.399,97 1,070.333,80 1.777 602,33 1.090 981,96 310.396,80
Deutsch Jahrndorf . 200.458,— 245.535,— 338 726,43 224 1.096,14 58.928,38
Deutsch Kaltenbrunn . . 406.783,67 433.197,08 706 613,59 432 1.002,77 103.967,29
Eisenstadt.................... 783.113,41 761.728,23 1.150 662,37 740 1.029,36 220.901,18
Eltendorf......................... 850.000,— 920.000,— 1.511 608,87 1.058 869,57 266.800,—
Gols.............................. 2,305.742,86 2,234.846,05 3.229 692,12 2.133 1.047,75 648.105,36
Großpetersdorf.... 689.963,38 711.500,— 1.038 685,45 728 977,34 206.335,—
Holzschlag.................... 378.501,— 395.114,— 522 756,92 322 1.227,06 .94.827,36
Kobersdorf.................... 897.930,— 865.207,— 1.461 592,20 932 928.33 250.910,03
Kukmirn......................... 944.538,34 990.626,03 1.557 636,24 1.024 967,41 287.281,55
Loipersbach.................... 796.217,12 828.148,25 1.144 723,91 803 1.031,32 240.162,99
Lutzmannsburg.... 328.000,— 281.263,64 429 655,63 212 1.326,72 67.503,26
Markt Allhau .... 1,385.630,87 1,511.000,— 2.128 710,06 1.406 1.074,68 438.190,—
Mörbisch am See . . . 1,258.857,46 1,336.989,10 1.626 822,26 993 1.346,41 387.727,50
Neuhaus am Klausenbach 736.487,— 774.153,— 1.378 561,79 880 879,72 224.502,60
Nickelsdorf.................... 512.885,67 494.783,66 799 619,25 471 1.050,50 118.748,08
Oberschützen .... 1,490.945,56 1,517.840,— 1.889 803,52 1.233 1.231,01 440.173,60
Oberwart......................... 1,334.902,87 1,089.041,59 1.617 673,50 1.206 903,02 315.822,06
Pinkafeld......................... 1,986.223,56 2,039.406 — 2.774 735,19 1.760 1.158,75 591.427,74
Pöttelsdorf.................... 807.495,50 922.130,— 1.437 641,70 1.010 913,— 267.419,—
Rechnitz......................... 626.018,29 611.913,62 792 772,62 414 1.478,05 146.859,32
Rust.............................. 390.000,— 400.000,— 775 516,13 505 792,08 96.000,—
Siget in der Wart . . . 202.754,33 229.877,67 320 718,37 223 1.030,84 55.170,64
Stadtschlaining .... 803.118,— 929.421,54 1.379 673,98 916 1.014,65 269.531,54
Stoob.............................. 614.913,65 622.291,— 837 743,48 646 963,30 180.463,99

Oberloisdorf .... 71.202,89 53.647,50 80 670,59 68 788,93 15.557,77
Unterschützen .... 326.221,91 338.958,— 436 777,43 261 1.298,69 81.349,92
Weppersdorf .... 417.248,61 393.111,64 610 644,45 408 963,51 94.346,79
Zurndorf......................... 828.525,80 677.032,88 1.056 641,13 723 936,42 196.339,54

23,727.838,72 23,987.239,28 35.175 681,94 23.053 1.040,53 6,765.110,76

Superintendenz A. B. Kärnten
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1. 1. 1996 S 1. 1. 1996 S S

Agoritschach .... 248.657,08 280.743,62 840 334,22 504 557,03 67.378,48
Althofen......................... 321.601,62 351.543,88 735 478,29 456 770,93 84.374,38
Arriach......................... 371.629,— 333.307,36 1.145 291,10 506 658,71 79.993,77
Bad Bleiberg.................... 345.043,57 324.576,50 777 417,73 461 704,07 77.898,36
Dornbach.................... 465.000,— 498.000,— 1.110 448,65 720 691,67 119.520,—
Eisentratten.................... 375.160,30 425.782,80 553 769,95 470 905,92 102.187,86
Feffernitz.................... 966.000,— 930.000,— 2.206 421,58 1.295 718,15 269.700,—
Feld am See.................... 786.876,— 817.000,— 1.826 447,43 878 930,52 236.930,—
Ferndorf......................... 417.067,87 416.730,66 934 446,18 600 694,55 100.016,22
Fresach ......................... 595.203,52 737.949,— 1.598 461,80 880 838,58 214.005,21

Puch......................... 203.803,60 206.851,23 542 381,64 330 626,82 59.986,86
Gnesau......................... 460.000,— 460.000,— 1.226 375,20 573 802,79 110.400,—
Hermagor.................... 437.889,10 493.242,51 1.106 445,97 644 765,90 143.040,33

Watschig.................... 165.788,95 189.262,73 470 402,69 242 782,08 54.886,18
Klagenfurt-Ost .... 1,917.679,— 1,953.729,— 3.025 645,86 1.846 1.058,36 566.581,—
Klagenfurt-West . . . 3,404.527,65 3,367.304,18 5.096 660,77 3.350 1.005,17 976.518,22
Lienz.............................. 679.488,02 658.005,53 998 659,32 660 996,98 157.921,28
Pörtschach.................... 327.092,29 312.964,59 972 321,98 512 611,26 75.111,50
Radenthein.................... 1,066.655,15 1,006.243,92 1.760 571,73 1.080 931,71 291.810,75
Spittal an der Drau . . 1,523.536,85 1,630.587,07 3.542 460,36 2.068 788,49 472.869,45
St. Ruprecht.................... 889.329,41 992.935,08 2.815 352,73 1.487 667,74 287.951,17

Einöde......................... 142.498,80 138.143,57 376 367,40 209 660,97 40.061,57



14

St. Veit an der Glan 920.000,— 900.000,— 1.842 488,60 1.115 807,17 261.000,—
Trebesing......................... 357.329,28 347.953,88 885 393,17 490 710,11 83.508,94
Treßdorf......................... 469.257,91 490.309,38 1.160 422,68 622 788,28 117.674,28

Rattendorf .... 171.730,— 179.348,— 414 433,21 243 738,06 43.043,52
Tschöran......................... 414.467,61 438.049,30 1.164 376,33 560 782,23 105.131,83
Unterhaus.................... 903.604,12 860.600,— 1.821 472,60 945 910,69 249.574,—
Velden am Wörther See . 358.996,60 415.645,62 1.217 341,53 792 524,81 99.754,95
Villach.............................. 3,156.154,— 3,314.102,— 5.530 599,30 3.550 933,55 961.090,—
Villach-Nord.................... 681.363,15 758.566,35 1.772 428,08 850 892,43 219.984,24
Völkermarkt.................... 410.369,71 441.822,96 760 581,35 510 866,32 106.037,51
Waiern......................... 1,045.750,33 1,108.297,19 2.362 469,22 1.473 752,41 321.406,19
Weißbriach.................... 400.965,12 401.422,32 866 463,54 445 902,07 116.412,48

Weißensee .... 279.430,— 305.150,— 569 536,29 328 930,34 88.493,50
Wiedweg......................... 133.724,75 180.094,80 396 454,78 260 692,67 43.222,95

Bad Kleinkirchheim 259.358,24 253.181,57 541 467,99 352 719,27 60.763,57
Wolfsberg.................... 354.879,36 381.873,64 735 519,56 425 898,53 91.649,67
Zlan.............................. 528.547,27 502.250,87 1.236 406,35 693 724,75 120.540,20

26,956.455,23 27.803.571,11 56.922 488,45 33.424 831,84 7,678.430,42

Superintendenz A. B. Niederösterreich
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1. 1. 1996 S 1. 1. 1996 S S

Amstetten.................... 756.824,05 683.703,— 1.343 509,09 830 823,74 198.274,—
Baden .............................. 1,220.520,34 1,348.869,50 2.367 569,86 1.136 1.187,39 391.172,12
Bad Vöslau.................... 1,170.000,— 1,200.000,— 2.341 512,60 1.506 796,81 348.000,—
Berndorf......................... 506.647,55 518.401,76 1.154 449,22 758 683,91 124.416,42
Gloggnitz.................... 358.581,94 351.215,63 960 365,85 580 605,54 84.291,75
Gmünd......................... 369.704,23 378.109,63 881 429,18 544 695,05 90.746,30
Horn.............................. 272.355,20 275.712,10 472 584,14 289 954,02 66.170,90
Krems.............................. 889.080,— 935.684,72 1.161 805,93 727 1.287,05 271.348,58
Melk-Scheibbs .... 629.882,44 602.498,96 981 614,17 650 926,92 144.599,75
Mitterbach.................... 480.000,— 510.000,— 931 547,80 632 806,96 122.400,—
Mödling......................... 2,679.834,75 2,859.664,56 4.948 577,94 2.504 1.142,04 829.302,73
Naßwald......................... 119.029,25 175.145,69 312 561,36 188 931,63 42.034,97
Neunkirchen .... 519.910,90 563.356,02 1.048 537,55 744 757,20 135.205,44
Perchtoldsdorf .... 1,427.128,67 1,516.803.17 1.328 1.142,17 908 1.670,49 439.872,91
Purkersdorf.................... 1,145.722,35 1,096.235,73 1.429 767,13 920 1.191,56 317.907,24
St. Ägyd am Neuwalde 608.156,55 622.702,91 1.355 459,56 934 666,71 149.448,70
St. Pölten......................... 1,996.866,82 2,161.646,98 2.976 726,36 1.961 1.102,32 626.877,62
Ternitz......................... 554.668,57 523.247,87 1.022 511,98 720 726,73 125.579,49
Traiskirchen.................... 469.672,— 518.313,— 1.214 426,95 690 751,18 124.395,12
Tulln.............................. 783.563 — 729.525,80 1.154 632,17 745 979,23 211.562,48
Wiener Neustadt . 2,424.050,74 2,428.398,45 5.201 466,91 3.089 786,14 704.235,94

19,382.199,35 19,999.235,48 34.578 578,38 21.055 949,86 5,547.842,46

Superintendenz A. B. Oberösterreich
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags- 
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1.1. 1996 S 1. 1. 1996 S S

Attersee......................... 343.996,55 332.380,— 634 524,26 322 1.032,24 79.771,20
Mondsee.................... 149.806,— 191.904,08 320 599,70 220 872,29 46.056,96

Bad Goisern.................... 1,596.625,99 1,646.647,50 3.583 459,57 2.080 791,66 477.527,77
Bad Hall......................... 339.941,— 298.698,— 759 393,54 377 792,30 71.687,52
Bad Ischl......................... 781.875,08 867.193,04 1.639 529,10 928 934,48 251.485,95
Braunau......................... 957.380,48 974.457,47 1.606 606,76 924 1.054,61 282.592,66
Eferding......................... 1,071.182,20 1,162.051,— 1.568 741,10 1.120 1.037,55 336.994,79
Enns.............................. 436.122,70 542.480,30 937 578,95 655 828,21 130.195,21
Gallneukirchen .... 722.228,12 760.000,— 1.080 703,70 596 1.275,17 220.400,—
Gmunden.................... 1,484.867,49 1,467.400,60 2.297 638,83 1.401 1.047,40 425.546,13

Ebensee.................... 199.893,— 203.665,— 407 500,41 272 748,77 59.062,85
Laakirchen .... 186.535,84 197.391,45 515 383,28 271 728,38 57.243,52

Gosau.............................. 854.356,— 853.224,— 1.585 538,31 902 945,92 247.435,—
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Hallstatt......................... 279.581 — 285.107,39 614 464,34 413 690,33 68.425,77
Kirchdorf.................... 386.297,97 407.779,99 735 554,80 438 931,— 118.256,20

Windischgarsten . . 290.821,75 299.340,51 367 815,64 227 1.318,68 86.808,75
Lenzing-Kammer . . . 722.650,— 804.458,— 1.637 491,42 950 846,80 233.292,—
Linz-Dornach .... 791.503,27 787.690,18 917 858,99 580 1.358,09 228.430,19
Linz-Innere Stadt . . 4,075.656,— 4,139.690,— 3.032 1.365,33 2.140 1.934,43 1,200.509,—
Linz-Süd......................... 1,333.493,29 1,193.893,11 2.014 592,80 1.299 919,09 346.229,—
Linz-Südwest .... 1,475.613,26 1,555.848,59 1.578 985,96 1.080 1.440,60 451.196,08
Linz-Urfahr.................... 2,576.840,71 2,576.393,75 2.388 1.078,89 1.465 1.758,63 747.154,22
Marchtrenk.................... 879.206,36 926.794,56 1.618 572,80 1.100 842,54 268.770,42
Mattighofen.................... 722.043,05 774.924,78 989 783,54 698 1.110,21 224,728,19
Neukematen.................... 526.824,76 522.478,21 750 696,64 448 1.166,25 151.518,70

Sierning.................... 340.100,— 305.625,48 532 574,48 421 725,95 88.631,48
Ried im Innkreis . . . 385.374,15 356.518,55 587 607,36 472 755,34 85.564,45
Rutzenmoos.................... 644.722,— 683.187,— 1.628 419,65 830 823,12 198.124,23
Scharten......................... 721.259,61 742.303,01 1.167 636,08 658 1.128,12 215.267,88
Schwanenstadt .... 500.000,— 496.367,— 1.077 460,88 698 711,13 119.128,08
Schärding......................... 271.798,42 319.831,— 512 624,67 315 1.015,34 76.760,60
Stadl-Paura.................... 229.000,— 231.466 — 724 319,70 370 625,58 55.551,84

Vorchdorf.................... 200.297,03 188.615,— 490 384,93 278 678,47 45.267,60
Steyr .............................. 927.345,— 995.191,— 1.884 528,23 1.313 757,95 288.605,39
Steyr-Münichholz . . . 229.928,52 216.843,46 569 381,10 333 651,18 52.042,42
Thening......................... 1,609.592,09 1,681.843,— 2.271 740,57 1.410 1.192,80 487.736,—
Timelkam.................... 496.883,— 528.705,— 824 641,63 567 932,46 126.889,20
Traun.............................. 1,036.734,— 939.243,— 2.498 376,— 1.453 646,42 272.381,—

Haid......................... 428.360,— 4 18.034,— 965 433,20 555 753,21 121.229,86
Vöcklabruck .... 1,452.125,61 1,396.307,94 1.956 713,86 1.159 1.204,75 404.929,30
Wallern an der Trattnach . 988.602,— 1,007.517,— 1.254 803,44 811 1.242,31 292.179,93

Grieskirchen .... 338.505,— 330.949,— 359 921,86 272 1.216,72 95.975,21
Wels.............................. 2,897.650,99 1,698.218,22 5.211 325,89 4.105 413,70 492.483,29

36,883.619,29 36,308.656,17 58.077 625,18 36.926 983,28 10,330.065,84

Superintendenz A. B. Salzburg-Tirol
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1. 1. 1996 S 1. 1. 1996 S S

Gastein......................... 318.038,64 292.649,91 597 490,20 402 727,98 70.235,97
Hallein......................... 1,511.684,69 1,648.988,09 2.491 661,98 1.386 1.189,75 478.206,54
Innsbruck-Ost .... 1,661.022,68 1,787.838,86 2.895 617,56 1.938 922,52 518.473,27
Innsbruck-West . . . 2,298.383,82 2,621.997,44 3.406 769,82 2.265 1.157,61 760.379.26
Jenbach ......................... 726.989,12 1,027.754,55 1.152 892,15 765 1.343,47 298.048.83
Kitzbühel.................... 510.935,96 521.711,— 1.117 467,06 635 821,59 125.210.64
Kufstein......................... 899.215,61 1,004.708,— 1.668 602,34 1.234 814,19 291.362,—
Oberinntal.................... 431.682,46 561.581,93 811 692,46 630 891,40 134.779,68
Reutte.............................. 448.729,57 487.919,76 628 776,94 433 1.126,84 117.100,73
Saalfelden.................... 393.281,72 407.835,60 845 482,65 481 847,89 97.880,54
Salzburg, nördl. Flachgau 896.344,84 915.245,80 2.410 379,77 1.420 644,54 265.421,31
Salzburg......................... 4,665.974,52 4,609.740,67 5.437 847,85 3.572 1.290,52 1,336.824,84
Salzburg-West .... 4,385.896,62 4,585.566,30 5.778 793,63 3.587 1.278,38 1,329.814,24
Zell am See.................... 620.700,— 857.119,32 1.452 590,30 1.068 802,55 248.564,60

19,768.880,25 21,330.657,23 30.687 695,10 19.816 1.076,44 6,072.302,45

Superintendenz A. B. Steiermark
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1. 1.1996 S 1. 1. 1996 S S

Admont......................... 627.244,76 671.396,44 1.135 591,54 772 869,68 161.135,16
Bad Aussee.................... 287.213,56 273.855,11 515 531,76 395 693,30 65.725,23
Bad Radkersburg . . . 199.492,25 236.545,79 350 675,85 229 1.032,95 56.771,—
Bruck an der Mur . . . 976.050,— 1,035.000,— 1.492 693,70 969 1.068,11 300.150,—
Eisenerz......................... 220.355,— 242.199,56 485 499,38 353 686,12 58.127,90
Feldbach......................... 338.274,66 358.249,66 536 668,38 405 884,57 85.979,91
Fürstenfeld.................... 598.784,38 575.498,63 880 653,98 598 962,37 166.894,62

Rudersdorf .... 205.104,63 265.062,79 403 657,72 296 895,48 76.868,21
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Gaishorn......................... 557.565,46 487.466,12 991 491,89 644 756,93 116.991,89
Graz-Eggenberg . . . 2,136.039,05 2,522.876,44 2.905 868,46 2.080 1.212,92 731.634,18
Graz, 1. Murufer-Nord 2,615.086,71 2,817.257,90 3.027 930,71 2.064 1.364,95 817.004,79
Graz, linkes Murufer . 6,072.698,15 6,357.456,42 6.645 956,73 4.852 1.310,28 1,843.662,35
Graz, rechtes Murufer 2,137.031,66 2,174.850,97 3.385 642,50 2.339 929,82 630.706,78
Gröbming.................... 723.126,— 753.528,— 1.548 486,78 1.015 742,39 218.523,12
Hartberg......................... 249.600,— 319.300,— 428 746,03 319 1.000,94 76.632,—
Judenburg .................... 404.654,58 408.550,— 655 623,74 471 867,41 118.479,50

Fohnsdorf .... 107.020,36 115.408,33 222 519,86 173 667,10 33.468,43
Murau......................... 267.787,90 257.487,86 572 450,15 385 668,80 74.671,48

Kapfenberg.................... 1,062.625,09 1,162.152,91 2.177 533,83 1.411 823,64 337.024,34
Kindberg......................... 365.742,72 398.631,67 907 439,51 602 662,18 95.671,60
Knittelfeld.................... 777.066,85 676.425,32 1.609 420,40 1.034 654,18 196.163,34
Leibnitz......................... 414.663,98 421.774,78 853 494,46 543 776,75 101.225,95
Leoben ......................... 1,595.400,92 1,615.154,76 2.723 593,15 2.124 760,43 468.394,87
Mürzzuschlag .... 966.118,15 902.642,69 1.689 534,42 972 928,64 261.766,38
Peggau ......................... 576.897,83 636.611,92 1.190 534,97 922 690,47 152.786,86
Ramsau......................... 934.348,30 '880.975,86 2.064 426,83 762 1.156,14 255.483,—
Rottenmann.................... 1,377.450,54 1,355.502,75 916 1.479,81 639 2.121,29 393.095,78
Schladming.................... 1,604.971,79 1,753.793,04 3.380 518,87 2.100 835,14 508.599,82

Aich.............................. 180.715,36 182.985,— 401 456,32 261 701,09 53.041,—
Radstadt-Altenmarkt 182.955,64 203.717,12 362 562,75 231 881,89 59.077,96

Stainach-Irdning . . 279.691,23 300.627,14 633 474,92 374 803,82 72.150,66
Stainz.............................. 392.250,— 385.600,— 902 427,49 484 796,69 92.544,—
Trofaiach ....... 684.225,61 676.178,96 1.511 447,50 950 711,77 196.091,90
Voitsberg......................... 401.073,15 330.311,30 862 383,19 502 657,99 79.274,71
Wald am Schoberpaß . 288.936,44 331.268,57 566 585,28 370 895,32 79.504,47
Weiz.............................. 280.785,— 293.287,27 463 633,45 311 943,05 70.389,27

Gleisdorf.................... 188.202,— 197.019,— 384 513,07 262 751,98 47.285 —
31,277.249,71 32,576.650,08 49.766 654,60 33.213 980,84 9,152.997,46

Superintendenz A. B. Wien
Gemeinde Aufbringung 1995 Aufbringung 1996

Seelen 
zum je Seele

Beitrags
zahler

je Beitrags
zahler Einhebegebühren

S S 1. 1. 1996 S 1. 1. 1996 S S

Bruck an der Leitha . 680.326,22 729.172,63 1.861 391,82 1.178 618,99 211.460,06
Klosterneuburg .... 1,132.103,93 1,273.386,06 1.629 781,70 1.102 1.155,52 369.281,98
Korneuburg.................... 542.251,— 570.382 — 1.075 530,59 723 788,91 136.891,—
Mistelbach.................... 238.980,26 283.149,07 608 465,71 315 898,89 67.955,78

Laa an der Thaya 106.266,— 110.231,— 216 510,33 135 816,53 26.455,44
Schwechat.................... 1,374.571,30 1,651.621,80 1.727 956,35 1.407 1.173,86 478.970,33
Stockerau......................... 480.033,25 416.044,28 917 453,70 580 717,32 99.850,63
Wien-Innere Stadt . . . 6,409.982,53 6,707.874,99 5.098 1.315,79 4.222 1.588,79 1,945.283,73
Wien-Leopoldstadt . . 4,427.014,88 4,539.454,51 5.273 860,89 4.410 1.029,35 1,316.441,83
Wien-Landstraße . . . 3,423.702,50 3,528.176,35 3.335 1.057,92 2.750 1.282,97 1,023.171,15
Wien-Gumpendorf . . 4,945.302,78 4,868.808,80 5.156 944,30 4.256 1.143,99 1,411.954,53
Wien-Neubau .... 2,121.179,72 2,114.084,97 2.312 914,40 1.952 1.083,04 613.084,63
Wien-Favoriten-Christusk. 2,188.842,72 2,458.530,50 3.241 758,57 2.532 970,98 712.973.83
Wien-Favoriten-Gnadenk. 1,456.446,71 1,425.209,04 1.654 861,67 1.345 1.059,63 413.310,62
Wien-Favoriten-Thomask. 1,197.286,62 1,181.602,86 1.577 749,27 1.251 944,53 342.664,83
Wien-Simmering . . 1,851.989,20 1,857.986,95 2.545 730,05 1.982 937,43 538.816,22
Wien-Hetzendorf . . . 1,617.207,98 1,565.151,30 1.805 867,12 1.345 1.163,68 453.893,87
Wien-Hietzing .... 4,397.358,10 4,388.719,11 3.799 1.155,23 3.079 1.425,37 1,272.728,53
Wien-Lainz.................... 1,580.151,18 1,701.569,03 1.471 1.156,74 1.229 1.384,52 493.455,—
Wien-Hütteldorf . . 1,633.128,45 1,714.948,90 1.664 1.030,62 1.294 1.325,31 497.335,19
Wien-Ottakring.... 2,373.191,04 2,386.805,96 2.727 875,25 2.190 1.089,87 692.173,74
Wien-Währing .... 4,844.596,53 4,979.973,21 4.215 1.181,49 3.446 1.445,15 1,444.192,23
Wien-Döbling .... 4,550.737,03 4,571.807,54 3.355 1.362,68 2.775 1.647,50 1,325.824,19
Wien-Floridsdorf . . 3,165.727,66 3,281.122,49 4.513 722,56 3.490 940,15 951.525,52
Wien-Leopoldau . . 1,364.711,77 1,473.873,03 2.102 701,18 1.616 912,05 427.423,18
Wien-Donaustadt . . 3,330.067,76 4,177.536,95 5.059 825,76 3.795 1.100,80 1,211.485,72
Wien-Liesing.................... 2,626.375,75 3,037.902,15 4.630 656,13 2.968 1.023,55 880.991,37

64,059.532,87 66,995.125,48 73.592 910,36 57.367 1.167,83 19,359.595,13
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Zusammenfassung
Superintendenz Aufbringung 1995 

S
Aufbringung 1996 

S
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1. 1. 1996
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S

Beitrags
zahler

1. 1. 1996

je Beitrags
zahler

S
Einhebegebühren 

S

Burgenland . . . . 23,727.838,72 23,987.239,28 35.175 681,94 23.053 1.040,53 6,765.110,76
Kärnten .... . 26,956.455,23 27.803.571,11 56.922 488,45 33.424 831,84 7,678.430,42
Niederösterreich . . 19,382.199,35 19,999.235,48 34.578 578,38 21.055 949,86 5,547.842,46
Oberösterreich . . . 36,883.619,29 36,308.656,17 58.077 625,18 36.926 983,28 10,330.065,84
Salzburg-Tirol . . . 19,768.880,25 21,330.657,23 30.687 695,10 19.816 1.076,44 6,072.302,45
Steiermark . . . . 31,277.249,71 32,576.650,08 49.766 654,60 33.213 980,84 9,152.997,46
Wien.................... . 64,059.532,87 66,995.125,48 73.592 910,36 57.367 1.167,83 19,359.595,13

222,055.775,42 229,001.134,83 338.797 675,92 224.854 1.018,44 64,906.344,52

Im Verhältnis zum Gesamtaufkommen des Kirchenbeitrages 1996 beträgt das Aufkommen der Superintendenz:

Burgenland .................................................... 10,475%
Kärnten ............................................................12,141%
Niederösterreich ........................................ 8,733%
Oberösterreich................................................ 15,855%

Salzburg-Tirol............................................. 9,315%
Steiermark.................................................. 14,226%
Wien............................................................ 29,255%

100,000%
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28. Zl. 1041/97 vom 11. Feber 1997

Kollektenergebnisse 1996
Superintendenz A. B. Burgenland

Pflichtkollekten

Gemeinde
2. Europäische 
Versammlung Oberschützen Baufonds Kirchenmusik

Evangelisches 
Jugendwerk

Äußere
Mission II Presseverband

Zwischen
kirchliche Hilfe

Bad Tatzmannsdorf .... 584,— 942,— 2.245,— 747,— 2.184,— 1.085,— 550,—
Bernstein.............................. 848,50 330,— 5.384,— 527,— 16.650,— 2.310,— 428,— 5.255,—
Deutsch Jahrndorf .... 630 — 660,— 2.100,— 645,— 550,— 1.835,— 550,— 1.000,—
Deutsch Kaltenbrunn . . . 914 — 1.290,— 1.169,— 785,— 1.985,— 1.080,— 698,— 410,—
Eisenstadt.............................. 900 — 1.600,— 1.600 — 1.000,— 3.700,— 1.400,— 550,— 1.100,—
Eltendorf.............................. 1.142 — 1.173 — 3.274,— 1.105,— 3.357,— 2.131,— 745,— 1.239,—
Gols........................................ 2.547 — 2.038,— 4.801,— 2.422,— 4.500,— 2.795,— 2.795,— 1.717 —
Großpetersdorf.................... 1.183 — 1.363,— 2.065,— 1.123,— 2.358,— 1.584,— 1.032,— 1.337,—
Holzschlag.............................. 910,— 740,— 3.030,— 1.030,— 1.900,— 1.000,— 830,— 850,—
Kobersdorf......................... 1.793,— 3.259,— 6.554,— 1.747,— 7.306,— 3.194,— 893,— 995,—
Kukmirn.............................. 946,— 1.055,— 2.980,— 1.344,— 3.390,— 1.420,— 1.053,— 2.134,—
Loipersbach......................... 1.116 — 1.490,— 1.620,— 3.065,— 5.110,— 939,— 1.282,— 760,—
Lutzmannsburg.................... 881,— 1.400,— 3.875,— 1.070,— 2.210,— 1.900,— 1.170,— 1.075,—
Markt Allhau......................... 2.656,— 2.469,— 6.070,— 1.670,— 6.733,— 3.671,— 3.509,— 1.556,—
Mörbisch am See.................... 2.049,— 1.970,— 4.725,— 1.795,— 3.331,— 3.190,— 2.406,— 2.073,—
Neuhaus am Klausenbach . 1 .348,— 1 076,— 2.742,— 1.873,— 3.211,— 1.953,— 680,— 2.354,—
Nickelsdorf......................... 569,— 707 — 1.280,— 695,— 2.004,— 1.076,— 458,— 542,—
Oberschützen......................... 2.589,— 5.371,— 7.344,— 2.723,— 6.100,— 4.357,— 1.464,50 1.207,—
Oberwart.............................. 2.526,80 2.977,40 3.912,60 1.547,— 5.859,80 1.811,20 1.457,20 1.115,—
Pinkafeld.............................. 3.403,— 2.249,— 5.515,— 1.520,— 7.748,90 2.620,— 1.223,— 1.705,—
Pöttelsdorf.............................. 1 159,— 972,— 3.481,— 477,— 2.816,— 2.084,— 490,— 370,—
Rechnitz.............................. 867,— 1.008,— 3.480,— 1.112,— 5.437,— 3.757,— 1.118 — 1.075,—
Rust........................................ 820,— 760,— 2.440,— 620,— 3.050,— 2.280,— 780,— 830,—
Siget in der Wart.................... 535,— 436,— 1.108,— 435,— 1.247,50 779,— 687 — 425,—
Stadtschlaining.................... 525,— 1.624,— 1.003,— 4.282,— 8.274,— 960,— 905,—
Stoob................................... 1.552,— 2.136,— 2.772,— 1.680,— 3.785,— 1.920,— 1.236,— 2.655,—
Unterschützen.................... 340,— 375 — 1.208,— 280,— 815,— 515,— 230,— 325,—
Weppersdorf......................... 871,— 931,— 2.439,— 679,— 8.524,— 5.356,— 828,— 920,—
Zurndorf.............................. 1.271 — 1.156,— 2.353,— 946,— 1.727,— 1.872,— 614,— 444,—

36.950,30 42.458,40 93.190,60 35.665,— 121.871,20 68.188,20 30.166,70 36.923 —

Superintendenz A. B. Kärnten
Agoritschach-Arnoldstein . 154,— 741,— 710,— 490,— 2.465,— 740 — 305 — 435 —
Althofen.............................. 200,— 430,— 662,— 300,— 1.100 — 670,— 490,— 480,—
Arriach................................... 770,50 550,— 3.838,— 1.782,50 4.119,20 1.724,— 608,— 2.478,20
Bad Bleiberg......................... 453,— 300,— 2.070,— 405,— 2.994,— 988,— 577,— 485 —
Dornbach.............................. 535,— 554,— 3.131,— 1.055,— 3.380,— 2.844,— 1.083,— 1.070,—
Eisentratten......................... 490,— 532,— 2.398,20 1.440,— 2.881,90 1.126,— 250,— 796,50
Feffernitz.............................. 647,— 534,— 1.431,— 525,— 1.773,— 662,— 377 — 664,50
Feld am See......................... 1.204 — 943,80 3.226,90 1.260,60 4.307,60 1.601,10 638,— 1.045,50
Ferndorf.............................. 333,— 313,— 1.952,— 460,— 3.140,— 1.093,— 467 — 570 —
Fresach................................... 729,50 1.955,— 4.859,90 1.110,— 3.003,— 2.609,— 795,— 543,—
Gnesau................................... 954,60 754,— 3.465,— 6.393,60 2.513,20 1.375,— 1.015,—
Hermagor.............................. 1.437,— 2.273,— 7.229,60 2.370,10 12.102,10 3.785,— 1.274,— 4.468,90
Klagenfurt.............................. 963,— 2.802,80 3.215,60 2.543,40 6.980,60 1.794,10 1.577,— 1.680,—
Klagenfurt-Ost.................... 939,— 1.660,— 2.177,— 1.760,— 5.710,— 1.090,— 960,— 770,—
Lienz................................... 979,— 1.050,— 1.655,30 410,— 2.510,— 1.137,— 440,— 1.188,75
Pörtschach am Wörther See . 372,— 329,50 355,— 295,— 3.114,— 1.610,— 803,— 1.507,—
Radenthein.............................. 720,— 1.630 — 1.536,— 880,— 2.568,— 830,— 990,— 980,—
St. Ruprecht bei Villach . . 1.895,— 1.035,— 4.447,60 1.003,— 8.591,20 1.851,30 750,— 1.945,10
St. Veit an der Glan .... 380,— 1.055,— 1.150,— 670,— 1.100,— 825,— 570,— 800,—
Spittal an der Drau .... 1.518,— 1.190,— 3.580,— 1.993,— 5.320,— 2.874,— 1.451,— 1.259,—
Trebesing.............................. 834,— 820,— 4.418,— 1.232,50 2.421,15 2.421,15 1.207,— 1.464,—
Treßdorf.............................. 1.285,— 3.038,— 6.769,20 1.498,70 8.733,40 4.332,— 1.433,— 1.556,50
Tschöran.............................. 691 — 644,— 2.074,— 698,— 2.410,— 1.073,— 661,50 917,50
Unterhaus.............................. 2.400,— 2.993,50 10.000,— 2.958,50 7.987,10 3.249,60 3.800,— 5.088,30
Velden................................... 775,— 688,— 2.425,— 600,— 2.710,— 855,— 575,— 1.235,—
Villach................................... 1.950,— 1.428,— 4.068,40 2.644,10 4.326,90 2.064,40 1.418,60 2.809,—
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1.607 — 536,— 735,— 415,— 280,— 320,— 546,— 415,— 13.191,—
5.023 — 1.229,70 733,— 325,— 350,— 660,— 470,— 275,— 40.798,20
2.710 — 465,— 615,— 680,— 520,— 660,— 535,— 780,— 632,— 15.567,—
2.344 — 1.140,— 995,— 831,50 420,— 1.064,— 1.158,— 16.283,50
1.500 — 1.050,— 1.300,— 900,— 280,— 480,— 630,— 1.200,— 480,— 19.670,—
3.229,— 820,— 946,— 1.015,— 750,— 1.486,— 1.244,— 890,— 24.546,—
5.511,50 2.390,— 1.984,— 2.586,— 2.658,— 38.744,50
1.683,— 1.198,— 1.845,— 1.428,— 18.199,—
2.090 — 1.050,— 1.460,— 710,— 840,— 1.125,— 900,— 18.465,—
6.676 — 1.395,— 2.134,— 3.202,— 1.855,— 2.733,— 43.736,—
2.828 — 887,— 649,— 1.352,— 387,— 939,— 1.698,— 1.560,— 1.902,— 26.524,—

850 — 1.300,— 17.532,—
2.700,— 1.550,— 1.605,— 980,— 1.715,— 1.345,— 830,— 1.005,— 25.311,—
7.499,— 2.403,— 2.190,— 5.550,— 1.544,— 2.499,— 2.940,— 2.266,— 3.408,— 58.633,—
4.607 — 2.198,— 2.004,— 2.351 — 32.699,—
3.798,— 1.264,— 1.523,— 1.197,— 256,— 649,— 732,— 577,— 659,— 25.892,—
2.832,— 1.080,— 1.128,,— 560,— 435,— 552,— 808,— 14.726,—
6.333,50 1.804,— 2.245,— 1.696,— 768,— 1.125,— 2.625,— 2.155,— 1.765,— 51.672,—
4.603,20 1.737,60 1.690,10 2.102,60 967,50 630,— 997,70 1.865,60 2.444,— 38.245,30
3.350,— 3.061,50 2.015,— 2.826,— 37.236,40
2.437,— 1.355,— 545,— 1.253,— 534,— 520,— 736,— 1.001,— 648,— 20.878,—
5.895,— 1.011 — 1.730,— 2.150,— 906,— 545,— 770,— 1.614,— 940,— 33.415,—
3.260,— 1.180,— 1.250,— 17.270,—

591,— 402,— 495,— 510,— 7.650,50
7.980,— 1.080,— 749,— 902,— 1.205,— 985,— 2.088,— 401,— 32.963,—
4.885,— 2.255,— 2.300,— 1.240,— 872,— 2.123,— 1.150,— 3.642,— 1.186,— 37.389,—
1.131,— 230,— 366,— 315,— 365,— 6.495,—
2.586,— 1.253,— 1.076,— 832,— 627,— 1.322,— 880,— 29.124,—
2.058,— 814,— 791,— 867,— 405,— 350,— 463,— 678,— 820,— 17.629,—

102.597,20 36.958,80 35.900,10 37.861,10 11.959,50 15.165 — 24.624,70 31.655,60 18.349 —

955,— 982,— 771,— 300,— 484,10 520,— 1.000,— 11.052,10
771,— 715,— 960,— 6.778,—

3.464,— 1.463,60 1.065,— 870,— 432,50 724,60 756,— 709,— 405,— 25.760,10
1.996,— 860,— 531,— 1.270,— 715,— 330,— 600,— 551,— 421,— 15.546,—
3.072,— 880,— 1.063,— 883,— 715,— 20.265,—
4.614,20 580,60 409,— 305,— 703,— 16.526,40
1.370,— 550,— 657,— 525,— 1.905,— 11.620,50
2.938,— 747,50 710,— 782,30 559,— 692,60 955,10 21.612,—
1.943,40 250,— 930,— 260,— 681,— 337,50 350,— 13.079,90
7.492,60 1.224 — 508,— 1.306,— 878,— 436,— 729,50 1.267,50 2.225,— 43.965,86
5.817,10 1.507,40 778,60 644,— 914,10 26.131,60
5.316,50 2.531,— 1.990,10 2.891,— 2.220,— 2.339,— 2.464,— 1.342,80 1.738,50 57.772,60
3.030,40 2.820,— 3.293,10 2.780,50 250,— 400,— 120,— 1.497,— 220,— 35.967,50
4.066,— 1.461,50 1.495,— 798,— 22.886,50
1.615,— 1.210,— 750,— 757,— 2.470,40 600,— 1.458,60 1.608,70 19.839,75
3.183,80 1.170,— 600,— 1.070,— 14.409,30
1.750,— 390,— 550,— 1.607,— 240,— 700,— 1.250,— 650,— 17.271,—
4.960,20 1.430,46 1.430,46 1.430,48 30.769,80
1.150 — 400,— 600,— 900,— 700,— 510,— 10.810,—
4.000 — 2.087,— 1.660,— 1.877,— 1.858,— 1.510,— 32.177,—
3.090,30 1.806,— 1.448,50 2.365,— 2.325,— 25.852,60
6.816,— 1.786,— 2.020,— 3.072,— 1.788,— 2.256,— 2.190,— 48.573,80
3.111,50 655,50 730,— 573,— 596,— 331,— 529,— 793,— 874,— 17.362,—
9.423,90 2.560,— 3.362,— 3.074,— 2.958,50 59.855,40
2.822,— 795,— 790,— 595,— 495,— 850,— 437,— 1.687,— 18.334,—
4.119,60 1.674,70 2.255,— 3.623,30 1.077,— 700,— 2.260,60 1.614,50 38.034,10
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Gemeinde
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Zwischen- 
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Villach-Nord .... . . 617,— 793,— 1.605,— 745,— 2.531 — 1.880 — 515,— 540,—
Völkermarkt .... . . 600,— 1.097,— 1.680,— 1.070,— 3.671,— 870 — 400,— 3.839,80
Waiern ...... . . 1.886,— 2.197,50 3.079,— 2.311,90 4.877,70 3.162,50 1.214,— 2.387,—
Weißbriach .... . . 1.615,— 1.112,— 7.153,30 860 — 2.268,— 4.226,20 799,— 922,50
Wiedweg.................... . . 885,40 491,— 2.850,— 495,— 3.390,— 920,— 1.346,—
Wolfsberg.................... . . 955,— 1.172,— 1.600,— 935,— 2.389,— 685,— 420,— 445,—
Zlan.............................. . . 817,30 470,— 2.572,— 694,— 3.680,80 1.107,10 798,70

30.984,30 37.576,10 103.384,— 37.495,30 134.949,25 58.292,65 29.941,80 46.732,05

Superintendenz A. B. Niederösterreich

Amstetten.................... . . 745,— 1.600,— 2.725 — 2.030,— 3.108,— 1.250,— 380,— 475,—
Baden ......................... . . 1.730,— 1.965,— 4.389,60 2.050,— 4.612,— 3.411,50 1.762,— 1.522,50

Bad Vöslau.................... . . 590,— 1.512,— 3.605,50 2.959,50 3.900,— 2.565,10 670,— 1.994,—
Berndorf.................... . . 400,— 380,— 1.080,— 300,— 1.356,— 1.300,— 440,— 420,—
Gloggnitz.................... . . 611,— 645,— 1.235,— 570 — 1.168,— 1.168,— 610 —
Gmünd.................... . . 1.300,— 250,— 667,— 300,— 660,50 935,50 317,— 1.055,—
Horn......................... . . 325,— 285,— 720,— 610,— 670,— 880,— 560,— 350,—
Krems an der Donau . . 1.170,— 960 — 6.246,— 1.875,— 4.276,— 3.114,— 9.264,— 539,—
Melk-Scheibbs . . . . 921,— 980,— 1.580,— 720,— 1.400,— 600,— 700,— 3.982,—
Mitterbach.................... . . 220,— 611,— 1.382,40 450,— 1.028,50 1.248,— 638,— 562,—
Mödling.................... . . 1.888,— 3.470,— 4.010,50 2.450,— 6.455,40 3.467,— 1.170,— 2.352,—
Naßwald.................... . . 150,— 170,— 440,— 120,— 290,— 315,— 160,— 135,—
Neunkirchen .... . . 820,— 1.560,— 2.140,— 760,— 2.150,— 1.666,— 1.210,— 690,—
Perchtoldsdorf . . . . . 1.030,— 1.295,— 1.825,— 1.818,50 2.888,— 1.829,— 925,— 1.105,—
Purkersdorf .... . . 730,— 1.230,— 2.540,— 927,30 4.861,— 1.534,— 600,— 715,—
St. Ägyd am Neuwalde . . . 470,— 576,— 860,— 410,— 3.405,20 696,30 393,50 350,—
St. Pölten.................... . . 2.691,— 2.192,— 4.339,— 2.216,— 3.802,— 2.288,— 2.007,— 2.867,—
Ternitz......................... . . 865,— 400,— 1.401,— 360,— 340,— 545,— 530,— 500,—
Traiskirchen .... . . 1.253,50 1.250,— 1.130,— 745,— 2.925,— 1.470,— 805,— 845,—
Tulln.............................. . . 320,— 470,— 1.762,— 465,— 2.050,— 1.050,— 310,— 235,—
Wiener Neustadt. . . . 1.273,10 2.420,— 2.658,30 1.950,60 8.245,— 1.560,— 573,— 1.290,—

19.502,60 24.221,— 46.736,30 24.086,90 59.590,60 32.892,40 24.024,50 21.983,50

Superintendenz A. B. Oberösterreich
Attersee................................... 1.982,30 2.636,— 3.655,40 3.275,50 6.236,80 4.702,50 2.855,10 3.196,—
Bad Goisern......................... 1.799,50 1.884,— 4.843,90 2.249,00 5.895,— 2.913,— 2.422,50 4.006,20
Bad Hall.............................. 537,30 1.146,— 1.921,— 718,00 2.353,50 1.230,30 369,40 718,10
Bad Ischl.............................. 623,— 644,— 1.074,— 637,00 2.292,40 1.351,40 538,— 765,50
Braunau am Inn.................... 1.107,50 2.581,90 1.476,80 1.278,— 1.727,60 592,60 805,—
Eferding.............................. 1.265,— 1.399,— 5.850,— 840,— 507,— 4.136,— 686,— 3.504,—
Enns........................................ 521,50 585,— 2.688,70 1.000,— 2.791,30 800 — 520,— 597,10
Gallneukirchen.................... 1.823,80 1.938,30 3.251,10 2.414,80 6.242,20 3.019,90 1.290,90 3.507,20
Gmunden.............................. 4.182,50 5.779,50 9.559,20 5.103,— 6.613,50 9.047,— 5.766,50 5.449,—
Gosau................................... 1.393,— 936,— 4.182,70 882,— 3.016,— 3.518,— 778,— 2.071,—
Hallstatt.............................. 865,— 990,— 2 099,— 879,— 3.640,— 2.599,— 710,— 871,—
Kirchdorf an der Krems . . 403,60 1.264 — 1.594,— 1.088,— 2.422,— 1.628,50 908,10 300,—
Lenzing-Kammer.................... 837,— 751,— 4.466,— 760,— 3.130,— 1.824,— 764,— 820,—
Linz-Dornach......................... 310,— 1.110,— 1.880,— 1.073,50 2.395,— 950,— 480,— 2.632,—
Linz-Innere Stadt .... 2.083,— 3.507,— 4.490,40 934,70 7.827,75 3.040,60 3.019,40 1.293,50
Linz-Süd.............................. 504,— 1.449,50 895,20 846,60 779,— 513,— 676,40 1.009,—
Linz-Südwest......................... 1.500,— 1.360,— 2.830,— 1.485,— 2.538,— 2.237,— 1.350,— 2.000,—
Linz-Urfahr......................... 425,— 816,90 377,— 165,— 3.322,70 610,— 548,50 432,—
Marchtrenk......................... 346,— 732,10 985.40 1.846,70 490,40 838,50 397,50 640,—
Mattighofen......................... 792,— 1.034,— 1.498,— 530,— 1.097,— 1.754,— 692,— 1.211,10
Neukematen......................... 1.893,50 2.200,80 5.518,50 2.043,— 3.499,60 3.726,20 2.137,— 1.337,50
Ried im Innkreis.................... 368,60 300,— 1.020,60 455,— 908,— 908,— 275,— 591,50
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950,— 1.715,— 983,40 1.756,90 330,— 2.531,— 17.492,30
1.365,— 765,— 466,— 585,— 1.145,— 949,— 772,— 370,— 19.644,80
5791,30 1.441,50 2.518,80 1.666,— 415,— 1.375,30 946,— 2.481,60 3.086,60 40.837,70
7.951,40 637,— 1.257,— 591,— 1.104,80 1.107,— 1.270,30 2.091,40 34.965,90
4.395,— 583,— 570,— 287,— 540,— 312,— 1.025,— 1.154,— 19.243,40

490,— 445,— 530,— 310,— 411,— 728,— 715,— 12.230,—
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117.096,70 38.850,96 38.710,96 38.645,48 17.805,30 13.649,70 16.913,30 32.474,40 18.190,70
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3.359,— 1.410,— 840,— 500,— 1.900,— 620,— 540,— 18.123,—
3.633,— 1.565,— 2.240,— 2.473,10 1.206,— 1.680,— 2.075,60 36.315,30

direkt
2.686,50 964,40 620,— 1.485,— 806,— 1.200,— 1.480,— 24.351,50
1.150,— 510,— 520,— 610,— 300,— 8.766,—

505,— 510,— 550,— 410,— 742,— 693,— 9.417,—
1.897,— 425,10 300,— 700,— 1.805,— 265,— 470,— 640,— 770,— 12.757,10
1.610,— 270,— 360,— 382,— 370,— 350,— 638,50 8.380,50
2.721,50 1.260,— 1.601,— 1.245,— 515,— 738,— 1.375,— 820,— 37.719,50
1.050,— 1.092,40 1.328,— 500,— 2.650,— 450,— 550,— 400,— 2.110,— 21.013,40
3.636,— 530,— 540,— 715,— 1.154,— 12.714,90
3.503,50 4.487,50 1.547,— 3.531,— 1.110,— 3.987,— 1.230,— 1.810,— 1.982,— 48.450,90

205,— 110,— 140,— 180,— 210,— 180,— 200,— 220,— 3.225,—
1.688,— 870,— 820,— 1.085,— 785,— 960,— 835,— 650,— 1.980,— 20.669,—
3.916,— 1.350,— 1.401,60 1.006,90 345,— 410,— 1.740,— 1.524,50 770,— 25.179,50

1.125,— 854,— 520,— 450,— 16.086,30
2.220,— 552,— 350,— 365,— 1.060,— 1.440,— 230,— 300,— 442,— 14.120,—
6.382,— 2.895,— 1.925,— 2.880,— 1.584,— 1.950,— 40.018,—
1.023,— 166,— 100,— 621,50 595,— 200,— 7.646,50
1.875,— 1.400,— 1.635,— 930,— 16.263,50
2.645,— 870,— 8.498,— 475,— 360,— 180,— 200,— 530,— 20.420,—
2.227,— 1.757,— 1.860.20 1.228,— 1.167,— 3.003,— 31.212,20

41.382,— 23.609,40 27.984.80 21.942,50 12.874,— 10.114,— 11.202,— 17.340,10 13.362,50
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1.671,—

2.084,—
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2.751,—
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53.643,30
43.838,30

2.420,70 701,— 1.065,10 1.058 — 681,— 574,65 442,50 796,50 630,— 17.363,05
1.992,— 572,50 640,— 440,— 1.162,— 1.122,10 668,— 595,— 1.213,40 16.330,30
4.509,— 571,90 286,— 729,— 899,10 859,80 1.238,— 774,50 19.436,70
5.275,— 2.225,— 2.199,— 850,— 802,— 1.558,— 1.300,— 800,— 33.196,—
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5.704,50
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14.485,30
44.503,20

8.068,— 2.977,50 6.313,— 5.093,50 4.445,— 2.677,— 3.651,50 3.301,— 3.208,— 91.234,70
4.313,— 1.096,— 2.167,30 2.047,— 1.143,40 2.713,— 957,— 1.351,— 1.163,— 33.727,40
3.652,— 1.801,— 985,— 830,— 938,— 860,— 900 — 930,— 870,— 24.419,—
3.128,10 550,— 950,— 250,— 1.850,— 1.606,— 325,— 320,— 18.587,30
3.171,—
1.320,—

786,—
790,—

860,—
880,— 635,—

893,—
675,—

979,— 
565,— 580,— 690,— 550,—

20.041,— 
17.515,50

5.871,50 1.984,— 2.070,— 3.292,— 641,50 1.474,60 1.450,70 496,— 1.338,— 44.814,65
2.717,— 565,— 977,— 469,— 2.120,— 1.920,— 1.103,50 617,— 17.161,20
2.233,—
2.969,50 2.838,—

1.875,—
254,50

1.509,—
365,— 400,—

755,— 
155,—

1.120,— 
250,—

715,—
420,—

23.507,—
15.349,10

1.689,50 1.048,— 960,60 436,50 1.253,50 453,— 242,— 534,10 12.893,80
2.942,80 495,70 650,— 2.092,— 1.216,40 119,— 347,— 256,— 16.727,—
4.594,— 1.713,— 2.061,— 1.846,— 1.696,50 1.376,— 210,— 1.621,20 37.473,80
1.100,— 261,— 290,— 315,— 409,— 335,— 165,— 405,— 260,— 8.366,70



— 22 —

Fortsetzung Superintendenz A. B. Oberösterreich
Pflichtkollekten

Gemeinde

1----------------
2. Europäische 
Versammlung Oberschützen Baufonds Kirchenmusik

Evangelisches 
Jugendwerk

Äußere
Mission II Presseverband

Zwischen
kirchliche Hilfe

Rutzenmoos......................... 2.746,50 3.034,50 4.471,— 3.083,50 3.912,50 5.007,50 2.614,50 3.754,—
Schärding.............................. 95,— 115,— 1.025,10 105,— 120,— 410,— 155,— 190,—
Scharten.............................. 1.908,— 1.908,— 4.125,50 2.756,— 3.998,70 3.680,50 1.307,— 1.674,—
Schwanenstadt.................... 813,— 513,— 1.622,10 907,— 1.438,50 1.385,50 672,— 647,10
Stadl-Paura......................... 1.549,— 1 .022,— 3.000,— 952,— 3.088,— 1.648,— 782,— 828,—
Steyr........................................ 591,— 575,10 1.345,30 283,60 1.829,— 857,20 513,20 449,—
Steyr-Münichholz .... 340,— 480,— 500,— 495,— 1.410,— 865,— 350,— 220,—
Thening................................... 1.079,80 1.432,50 4.084,20 3.146,40 2.858,10 1.623,80 2.214,—
Timelkam.............................. 1.914,50 875,— 3.071,30 1.121,— 2.528,— 1.701,— 1.076,— 1.836,50
Traun................................... 581,— 820,— 2.520,— 747,— 1.142,— 1.834,— 755,— 790,50
Vöcklabruck......................... 2.180,— 1.345,— 4.548,20 2.360,— 2.532,20 3.169,— 1.783,— 2.840,50
Wallern an der Trattnach . 1.729,— 2.844,— 5.650,— 1.651,— 2.419,— 4.029,— 1.793,— 1.912,—
Wels........................................ 943,60 1.516,— 4.791,50 1.045,— 2.929,05 2.391,55 1.150,50 4.613,45

40.926,—

Superintendenz A. B. Salzburg-Tirol

50.050,70 108.016,10 49.355,10 96.622,10 82.910,85 42.351,90 60.725,75

Gastein................................... 704,— 531,— 1.013,— 879,— 1.901,50 1.382,— 1.168,— 1.420,—
Hallein................................... 944,90 1.337,— 5.437,50 1.275,— 2.911,70 1.321,40 968,— 460,70
Saalfelden.............................. 561,— 1.060,— 719,50 1.645,80 3.376,70 813,— 1.371,10 701,—
Salzburg-Christuskirche . . 2.383,45 5.173,80 7.314,— 2.345,30 9.855,50 3.777,90 2.312,30 8.066,80
Salzburg, nördlicher Flachgau 
Salzburg-West

1.437,— 1.100,— 2.882,— 1.060,— 3.200,— 1.550,— 815,— 875,—

(Matthäuskirche Taxham) .
Zell am See.........................

453,40 641,— 2.605,— 761,— 5.148,40 1.010,— 805,— 1.070,40

Zell am See......................... 2.790,40 580,— 2.183,— 955,— 5.555,70 1.318,30 1.042,50 2.600,—
9.274,15 10.422,80 22.154,— 8.921,10 31.949,50 11.172,60 8.481,90 15.193,90

Innsbruck .............................. 1.104,50 2.444,90 1.030,— 2.378,— 7.414,— 1.537,— 770,50 3.815,—
Innsbruck-Ost.................... 1.579,— 1.810,— 3.945,— 1.506,— 4.132,50 1.919,50 1.431,10 1.793,50
Jenbach................................... 491,— 880,— 1.204,— 399,— 817,— 1.678,— 977,— 1.040,—
Kitzbühel.............................. 1.323,— 565,— 2.250,— 640,— 846,10 1.360,— 742,40 1.497,—
Kufstein.............................. 1.322,60 780,40 2.831,90 1.705,— 3.285,05 3.477,70 1.393,50 2.521,—
Oberinntal.............................. 350,— 690,— 1.025,— 520,— 1.040,— 1.240,— 665,30 1.158,20
Reutte................................... 1.724,— 673,— 1.273,60 747,— 1.104,70 1.907,— 2.107,50 784,—

7.894,10 7.843,30 13.559,50 7.895,— 18.639,35 13.119,20 8.087,30 12.608,70

Summen Salzburg-Tirol 17.168,25 18.266,10 35.713,50 16.816,10 50.588,85 24.291,80 16.569,20 27.802,60

Superintendenz A. B. Steiermark
Admont (Liezen).................... 555,— 515,— 1.125,— 720,— 2.305,— 1.555,— 235,— 385,—
Bad Aussee......................... 544,— 813,— 2.050,— 548,— 1.307,— 1.018,— 1.030,— 1.010,—
Bad Radkersburg.................... 185,— 620,— 1.611,— 290,— 580,— 553,90 515,— 510,—
Bruck an der Mur .... 495,— 508,— 1.795,10 570,— 2.277,— 632,50 425,— 730,—
Eisenerz.............................. 150,— 300,— 525,— 320,— 756,— 300,— 325,— 385,—
Feldbach.............................. 565,— 610,— 1.322,40 527,50 490,— 761,50 180,— 235,—
Fürstenfeld......................... 481,— 1.150,— 2.587,— 954,— 2.305,— 2.057,— 686,— 1.280,—
Gaishorn.............................. 490,— 1.062,— 1.468,— 460,— 2.022,30 501,60 522,— 469,—
Graz-Eggenberg.................... 905,50 687,— 1.976,60 577,50 3.250,— 1.540,— 632,20 570,—
Graz, linkes Murufer . 3.135,— 7.517,— 7.218,70 3.848,— 28.639,90 5.196,— 2.800,— 2.854,—
Graz, linkes Murufer-Nord . 2.183,— 1.683,— 2.360,— 1.980,— 4.718,50 1.250,— 1.558,— 1.244 —
Graz, rechtes Murufer . 1.772,— 3.216,— 3.654,— 1.601,40 5.270,90 3.243,50 3.932,— 2.112,—
Gröbming.............................. 2.018,— 1.626,50 4.630,— 3.128,— 3.114,20 3.885,— 1.193,— 1.936,—
Hartberg.............................. 516,— 1.023 — 2.145,— 810,— 2.666,70 676,— 410,— 800,—
Judenburg .............................. 670,— 885,— 1.695,— 730,— 875,— 630,— 590,—
Kapfenberg......................... 183,— 504,— 1.229,10 560,— 3.815,— 567,— 437,— 280,—
Kindberg.............................. 300,— 230,— 230,— 2.316,20 200,— 80,— 422,—
Knittelfeld.............................. 1.080,— 1.020,— 2.612,— 1.165,— 4.513,— 1.965,— 1.350,— 785,—
Leibnitz................................... 580,— 745,— 1.518,50 1.470,— 3.314,— 700,— 350,— 510,—
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6.677,— 3.302,— 2.996,— 2.792 — 2.097,50 2.924,50 2.249,— 2.756,50 1.700,50 56.119 —
440 — 240,— 245,— 65,— 140,— 145,— 90,— 160,— 3.740,—

5.280,60 1.379,— 1.068,— 5.443,30 1.716,— 950,— 807,— 1.728,— 887,30 40.616,90
1.196,— 892,90 647,— 791,— 590,— 561,— 685,50 660,— 14.021,60

870 — 1.257,— 1.001,— 1.262,— 1.159,— 1.145,— 1.289,— 1.092,— 1.222,— 23.166 —
972 — 1.281,10 433,20 299,10 180,— 582,70 741,70 434,10 11.367,30
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4.780,80 1.981,50 2.048,50 925,— 1.440,— 700,50 28.315,10
3.546,— 1.938,— 1.083,— 1.371,— 1.323,— 2.051,— 959,— 824,— 1.143,— 28.361,30
2.501,— 765,— 1.255,— 626,50 289,50 406,— 329,— 965,— 620,— 16.946,50
5.347,— 2.028,— 2.819,— 2.043,— 2.551,30 1.890,— 1.874,50 2.085,— 41.395,70
4.303,— 2.226,— 1.772,— 1.861,— 1.156,— 1.590,— 1 564,— 1.473,— 1.135,— 39.107,—
4.751,70 1.921,— 1.470,50 1.994,— 936,— 2.155,60 1.671,— 1.748,30 1.421,10 37.449,85
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25.520,60 9.604,— 7.098,60 12.763,10 1.071,30 1.285,— 3.057,10 4.954,15 3.202,70
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9.987,80
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838,— 650,— 260,— 263,— 6.702,40
859,— 1.080 — 1.400,— 1.147,— 262,— 635 — 714,— 17.597 —

662,— 620,— 370,50 299,50 625,— 9.571,90
2.052,— 1.116,90 545 — 715,— 360,— 1.010,— 1.261,50 785,— 17.984,20
4.131,— 4.071,90 3.037,50 4.479,90 840,— 3.623,30 3.712,10 3.872,— 88.976,30
3.985,— 1.273,— 2.142,— 1.015,— 3.010,— 1.740,— 1.160,— 31.301,50
3.272,— 3.369,— 4.515,60 2.865,20 925,— 1.862,50 41.611,10
1.475,— 1.249,— 1.776,— 2.047,— 1.305,— 2.113,— 1.470,— 1.814,— 1.462,— 36.241,70
1.155,— 866,-— 394,10 11.461,80
3.630,70 775 — 1.045 — 755,— 510,— 12.790,70
1.366,40 375 — 130,— 1.020,— 365,— 533,— 730,— 520,— 12.614,50

722,50 274,— 90,— 150,— 5.014,70
1.903,— 1.260,— 1.336,— 751,— 465,— 1.705,— 1.471,— 2.690,— 960,— 27.031,—
1.027,— 960,— 1.039,50 430,— 210,— 623,— 13.477,—
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Leoben ................................... 980,— 735,— 1.170,— 1.391,— 2.044,— 854,— 815,— 564,—
Mürzzuschlag......................... 310,— 615,— 390,— 1.595,— 2.469,— 790,— 508,— 500,—
Peggau ................................... 1.245,— 655,— 1.895,— 890,— 1.951,— 1.483,— 680,— 1.200,—
Ramsau am Dachstein . 1.679,20 2.186,90 3.137,70 1.832,— 4.736,55 2.304,— 2.666,10 6.226,40
Rottenmann......................... 372 — 1.159,— 2.097,50 500,— 2.236,10 1.773,— 250,— 446,30
Schladming......................... 2.741,— 3.973.90 8.220,— 913,50 1.198,40 4.117,70 2.478,50 3.680,60
Stainach-Irdning.................... 555,— 280,— 1.855,— 420,— 2.320,— 720,— 500,— 590,—
Stainz................................... 585 — 245,— 1.710,— 205,— 2.621,— 230,— 610,— 1.000,—
Trofaiach.............................. 557 — 600,— 1.530,— 1.090,— 1.529,— 700,— 600,— 373,—
Voitsberg.............................. 450,90 478,— 1.845,'20 583,— 1.500,— 759,70 807,10 321,—
Wald am Schoberpaß . 432,— 313,— 673,— 492,— 733,— 718,— 230,— 427,—
Weiz........................................ 240 — 1.390,— 370,— 648,— 150,— 305,— 155,—

26.954,60 35.725,30 67.665,80 30.770,90 97.646,75 42.076,40 27.739,90 32.590,30

Superintendenz A. B. Wien
Wien-Innere Stadt .... 6.196,70 4.668,30 7.400,— 6.407,40 11.155,80 7.307,90 3.542,50 5.457,—
Wien-Leopoldstadt .... 540,— 1.337,— 1.854,10 1.051,40 2.590,— 2.221,— 604,— 585,—
Wien-Landstraße.................... 1.053,— 2.560,— 3.515,— 1.559,— 5.855,— 2.325,— 1.715,— 2.100,—
Wien-Gumpendorf .... 1.345,— 545,— 1.219,— 611,50 4.285,50 1.055,— 687,—
Wien-Neubau-Fünfhaus . . 1.459 — 1.290,— 1.595,— 2.510,— 1.600,— 915,— 670,— 610,—
Wien-Favoriten-Christuskirche 1.454,70 2.150,— 3.500,— 1.070,— 4.385,70 1.400,— 780,— 1.180,—
Wien-Favoriten-Gnadenkirche 883,— 750,— 1.300,— 785,— 2.100,— 850,— 715,— 621,—
Wien-Favoriten-Thomaskirche 1.325,— 1.475,50 2.275,— 1.018,— 8.335,— 1.400,— 948,90 660 —
Wien-Simmering.................... 674,— 296,60 1.494,— 720,— 4.300,— 1.240,— 342,— 1.742,—
Wien-Hetzendorf .... 1.845,— 1.369,— 2.571,— 2.542,— 1.881,— 1.266,— 2.821,60 760,60
Wien-Lainz......................... 916,50 1.308,— 3.060,— 1.752,— 4.024,30 1.683,— 1.151,20 1.311,—
Wien-Hietzing.................... 2.510 — 1.635,50 2.530,— 2.019,— 3.917,— 1.235,— 990,— 1.670,—
Wien-Hütteldorf.................... 715,— 595,— 2.345,— 750,— 2.854,50 753,— 1.090,— 645,—
Wien-Ottakring.................... 2.280,— 870,— 1.357,— 745,— 5.949,— 980,— 1.105,— 1.635,—
Wien-Währing.................... 2.324,— 7.351,90 3.718,40 2.203,20 4.226,— 1.833,— 1.908,60 1.551,90
Wien-Döbling......................... 2.746,— 1.730,— 5.033,— 2.470,— 12.745,— 1.650,— 1.557,— 1.686,—

direkt
Wien-Floridsdorf.................... 970,— 1.430,— 1.613,— 800,50 2.936,10 605,— 800,— 393,—
Wien-Leopoldau.................... 535 — 675,— 1.420,— 745,— 2.833,— 873,— 600,— 470,—
Wien-Donaustadt .... 2.064,40 942,50 3.373,10 1.144,— 2.593,50 1.440,— 450,— 1.650,—
Wien-Liesing......................... 1.153,— 2.070,10 4.074,— 2.194,— 6.648,60 1.881,— 483,— 1.280,—
Bruck an der Leitha . 960,— 1.253,— 1.806,50 516,— 1.105,— 2.851,— 430,— 565,—
Klosterneuburg.................... 1.100,— 4.900,— 3.600,— 2.500,— 3.850,— 3.850,— 1.400,— 1.500,—
Korneuburg ......................... 475,— 340,— 450,— 445,— 1.110,— 420,— 220,— 1.020,—
Mistelbach.............................. 700,— 2.281,— 940,— 1.475,— 500,—
Schwechat.............................. 90,— 280,— 640,— 180,— 1.067,— 1.067,— 310,— 570,—
Stockerau .............................. 560,— 690,— 2.372,— 611,— 1.810,— 736,— 632,— 430,—

36.174,30 43.212,40 66.396,10 38.289,— 105.632 — 41.231,90 26.452,80 30.092,50
direkt 
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Burgenland . . 36.950,30 42.458,40 93.190,60 35.665,— 121.871,20 68.188,20 30.166,70 36.923,—
Kärnten .... . 30.984,30 37.576,10 103.384,— 37.495,30 134.949,25 58.292,65 29.941,80 46.732,05
Niederösterreich . . 19.502,60 24.221,— 46.736,30 24.086,90 59.590,60 32.892,40 24.024,50 21.983,50
Oberösterreich . 40.926,— 50.050,70 108.016,10 49.355,10 96.622,10 82.910,85 42.351,90 60.725,75
Salzburg-Tirol . . 17.168,25 18.266,10 35.713,50 16.816,10 50.588,85 24.291,80 16.569,20 27.802,60
Steiermark . . 26.954,60 35.725,30 67.665,80 30.770,90 97.646,75 42.076,40 27.739,90 32.590,30
Wien.................... . 36.174,30 43.212,40 66.396,10 38.289,— 105.632,— 41.231,90 26.452,80 30.092,50

208.660,35 251.510,— 521.102,40 232.478,30 666.900,75 349.884,20 197.246,80 256.849,70
direkt

605 —
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832 — 1.073,— 847,— 396,— 148,— 348,— 365,— 523,— 290,— 13.375,—
1.830 — 660,— 440,— 382,— 500,— 10.989,—
2.289,80 555,— 1.375,— 1.415,— 1.415,10 340,— 845,— 850,— 850,— 19.933,90
6.571,50 2.778,10 3.500,— 5.003,60 1.220,10 1.838,50 1.079,50 46.760,15
4.725,10 2.380,20 330,— 550,— 535,— 440,— 280,— 145,— 230 — 18.449,20
8.319,70 3.525 — 3.675,10 1.616,60 2.590,30 2.784,— 4.497,10 54.331,40

825,— 475,— 625,— 690,— 480,— 10.335,—
500,— 200,— 990,— 1.218,— 555,— 320,— 645,— 11.634,—

1.800,— 727,— 552,— 582,— 1.325,— 537,— 1.172,— 1.320 — 14.994,—
974,50 337,70 865,90 2.265,— 11.188,—

2.390,— 305,— 440,— 350,— 7.503,—
370,— 565,— 602,10 560,— 342,50 5.697,60

64.387,70 33.974,80 35.376,80 32.185,— 13.630,50 10.964,50 17.639,80 24.636,20 11.464,—

8.282,40 7.141,50 5.790,— 6.428,80 4.074,50 83.852,80
1.300,— 1.140,— 760,— 766,— 738,50 390,— 781,— 572,50 377,50 17.608,—
3.240,— 1.333,— 1.691,— 2.010 — 1.413,— 620,— 1.025,— 1.620,— 33.634,—

688,— 825,— 428,— 1.007,— 1.251,— 13.947,—
2.880,— 2.596 — 1.035,— 2.230,— 370,— 680,— 555,— 1.074,— 795,— 22.864,—
3.110,— 2.040,— 1.526,20 2.411,90 1.100,— 1.280,— 956,— 1.270,— 1.003,— 30.617,50
1.400,— 980,— 929,— 782,— 1.105,— 13.200,—
1.815,50 750,50 995,— 846,— 410,— 954,50 1.620,— 640,— 25.468,90
1.640,— 702,50 355,— 820,— 650,60 14.976,70
6.750,— 1.140,— 1.254,— 910,— 1.125,— 400,— 980,— 708,50 678,20 29.001,90
1.552,— 1.045,70 1.270 — 950,— 1.120,— 1.724,— 780,— 2.160,— 906,— 26.713,70
1.778,— 2.230,— 1.326,— 1.079,— 812,— 1.192,— 985,— 2.245,10 570,— 28.723,60
1.461,— 1.665,— 1.270,— 963,90 866,— 680,— 1.550,— 990,— 19.193,40
4.735,— 1.510 — 2.230,— 1.315,— 170,— 505,— 715,— 1.439,— 662,— 28.202,—
4.132,20 2.766,80 2.176,10 1.718,80 428,— 566,50 1.410,10 1.518,50 2.020,20 41.854,20
2.323,— 2.605,— 1.640,— 2.131,— 1.390,— 1.584,50 1.895,— 1.727,— 44.912,50

2.306,95 530,— 1.210,— 1.237,— 1.050,— 905,— 1.010 — 17.191,55
2.306,95 393,— 545,— 316,— 276,— 322,— 453,— 12.762,95
2.306,95 584,— 345,— 920,— 422,— 250,— 685,— 1.500,— 835,— 21.505,45
4.082,— 1.956,50 1.477,— 1.373,— 1.230,— 29.902,20

925,— 1.718,— 968,— 2.259,— 645,— 638,— 870,— 586,— 18.095,50
25.900,— 2.600,— 1.500,— 2.500,— 3.205,— 1.500,— 3.100,— 63.005,—

520,— 240,— 310,— 1.330,— 632,— 330,— 310,— 417,— 870 — 9.439,—
2.306,95 8.202,95

518,— 390,— 80,— 610,— 5.802,—
2.190,— 505,— 1.000,— 658,— 12.194,—

90.449,90 39.387,50 32.110,30 36.752,40 15.122,50 9.717,50 16.926,10 31.839,70 13.083,90

direkt 
16.033,30

Empfohlene Kollekten 
________________________ 1___________________

Diakonisches Martin-Luther- Alkoholiker- Äußere Evangelischer Dienst
Werk Bibelarbeit Bund Theologenheim seelsorge Mission I Bund Frauenarbeit an Israel GESAMTSUMME

102.597,20 36.958,80 35.900,10 37.861,10 11.959,50 15.165,— 24.624,70 31.655,60 18.349,—
117.096,70 38.850,96 38.710,96 38.645,48 17.805,30 13.649,70 16.913,30 32.474,40 18.190,70
41.382,— 23.609,40 27.984,80 21.942,50 12.874,— 10.114,— 11.202,— 17.340,10 13.362,50

116.694,20 49.783,50 49.411,20 45.648,30 36.984,20 38.745,85 32.644,40 36.886,20 34.073,20
42.431,30 17.474,— 16.415,50 18.974,60 1.766,30 2.602,20 4.407,40 11.938,85 6.262,10
64.387,70 33.974,80 35.376,80 32.185,— 13.630,50 10.964,50 17.639,80 24.636,20 11.464,—
90.449,90 39.387,50 32.110,30 36.752,40 15.122,50 9.717,50 16.926,10 31.839,70 13.083,90

575.039,— 240.038,96 235.909,66 232.009,38 110.142,30 100.958,75 124.357,70 186.771,05 114.785,40 4,616.939,56
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Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener am 
Wort

Pfarrer i. R. Mag. Eugen LIEPOLD

P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Kirchliche Mitteilungen

Mit Wirkung vom 1. Feber 1997 ist
Pfarrer Mag. Ernst Lerchner

in den dauernden Ruhestand getreten.
Ernst Lerchner wurde am 25. Dezember 1934 in Preß

burg geboren, besuchte aber Schulen und Universität in 
Österreich, wohin seine Eltern 1945 mit der Familie flüch
teten.

St. Leonhard am Hornerwald, Wien, Villach und wieder 
Wien waren seine Stationen. Und überall, wo dies möglich 
war, lebte er von früh an in und mit der Evangelischen 
Gemeinde, weswegen er später selbst schreiben konnte:

„. . . daß ich da hingehöre und nirgends anders.“
Darin ist wohl der Grund der Kraft angedeutet, die ihn 

durch seine Zeit als Lehrvikar und Pfarrer trug. Diese Zeit 
führte ihn nach Wiener Neustadt, Fohnsdorf und Knittel
feld. Schon bevor er am 22. Jänner 1964 das Examen pro 
ministerio bestand, wurde über ihn geschrieben, ihn 
zeichne Einsatzwilligkeit, eigene Initiative und Ausdauer 
aus, vor allem „Stärke auf dem Gebiet der Seelsorge, im 
Gespräch von Mensch zu Mensch.“

Für diese Gaben, die ihm erhalten blieben und mit 
denen er, trotz seiner Behinderung durch Kinderlähmung 
schon im Jahr 1940, unermüdlich, fröhlich und brüderlich 
seinen Dienst an Menschen tat, werden seine Gemeinden, 
zuletzt die Knittelfelder, dankbar sein.

Ihnen und seiner Frau Margarethe, geb. Eccarius — sie 
heirateten am 24. September 1964 — und seiner Familie — 
es wurden ihnen zwei Töchter geboren — geleiten herzli
che Segenswünsche der Kirchenleitung. (Zl. 1253/97 vom 
17. Feber 1997.)

am 17. Dezember 1996 aus diesem Leben abberufen.
Eugen Liepold wurde am 2. April 1915 in Karewo 

(Polen) geboren. Nach der im Lodzer deutschen Gymna
sium 1934 abgelegten Matura widmete er sich dem Stu
dium der Theologie an der Universität Wien. Sein Studium 
wurde durch einen fünfjährigen Kriegsdienst unterbro
chen. Sein Studium beendete er mit dem Examen pro can- 
didatura am 1. Dezember 1948. Nach dem in der 
Gemeinde Gmunden verbrachten Lehrvikariatsjahr legte 
er am 9. Feber 1950 das Examen pro ministerio ab. Am 
1. März 1953 übernahm er die Pfarrstelle der neu gegrün
deten Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. in Dorn
birn, wo er bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst segensreich gewirkt hat. Als treuer Seelsorger und 
als Religionslehrer, ganz besonders auch an der Pädagogi
schen Akademie in Feldkirch, hat er gute Dienste geleistet. 
Durch seine aktive Mitwirkung im Verband der Vorarlber
ger Pfarrgemeinden wurde er landesweit bekannt und 
geschätzt. Die Synode der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich wählte ihn 1968 zum Mitglied des Synodalaus
schusses und zum Oberkirchenrat H. B. Zwölf Jahre lang 
hat er in der Kirchenleitung für die Gesamtkirche segens
reich gewirkt. Mit 1. September 1981 trat er in den Ruhe
stand.

Am 21. Dezember 1996 wurde an seinem Grab gebetet:
Gott, ich blicke zurück
auf mein Leben —
wie ein gewebtes Tuch 
liegt es vor mir.
Gott, du erkennst 
in dem, was ich webte, 
was wir gemeinsam webten, 
ein Muster —
unser gemeinsames Bild.
Noch verstehe ich
das Bild nicht
ganz zu deuten.
Ich will es annehmen, daß 
du Sinn darin siehst, 
das tröstet mich.
Die Evangelische Kirche dankt diesem treuen Seelsorger 

und weiß ihn in den Händen des lebendigen Gottes.
(Zl. 572/97 vom 24. Jänner 1997.)

Der Herr über Leben und Tod hat Frau Elfriede Kerc- 
mar, geb. Simkovics, Witwe von Pfarrer Aleksander Kerc- 
mar, am 15. Dezember 1996 zu sich berufen. (Zl. 667/97 
vom 29. Jänner 1997.)

Medieninhaber: Evangelische Kirche in Österreich, Kirchenamt A. B. Presserechtlich für den Inhalt verantwortlich: Kirchenkanzler 
Dr. Emmerich Fritz. Alle: Severin-Schreiber-Gassse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Fleck-Druck GmbH, Hollandstraße 8, 1020 Wien. — 
Verlags- und Herstellungsort: Wien.
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Kirchliche Mitteilungen

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

29. Zl. 2733/97 vom 26. März 1997

6. Session der 11. Synode A. B. und der XI. Generalsyn
ode

Uber Beschluß der Sitzung des Synodalausschusses A. B. 
und der gemeinsamen Sitzung der Synodalausschüsse vom 
21. März 1997 wird die 6. Session der 11. Synode A. B. und 
die 6. Session der XL Generalsynode bis einschließlich 
Freitag, den 21. November 1997, verlängert.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

30. Zl. 2730/97 vom 26. März 1997

Satzungen des Predigerseminares der Evangelischen 
Kirche in Österreich

Die gemeinsame Sitzung der Synodalausschüsse hat 
gemäß § 170 Abs. 1 KV auf schriftlichem Wege die Ände
rungen der Satzungen des Predigerseminares der Evangeli

schen Kirche in Österreich (ABl. Nr. 278/96) nachträglich 
genehmigt.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

31. Zl. 2732/97 vom 26. März 1997

Ausschreibung der Stelle für eine Juristin/für einen Juri
sten

Die Evangelische Kirche A. B. in Österreich sucht eine/n 
qualifizierte/n Juristin/Juristen mit juristischer Berufsprü
fung (Rechtsanwaltsprüfung, Notariatsprüfung, Richter
amtsprüfung, Prüfung für den höheren rechtskundigen 
Dienst) und (mehrjähriger) Berufserfahrung. Sie (er) muß 
in der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich wahlfähig 
sein und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1997 an den Evangeli
schen Oberkirchenrat A. B. zu Handen Bischof Mag. 
Herwig Sturm, Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, mit
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Lebenslauf, entsprechenden Belegen und unter Angabe 
der Gehaltsvorstellungen zu richten. Vertraulichkeit ist 
zugesichert.

So danken Amt und Verband für Kirchenmusik sehr 
herzlich für die Kantate-Kollekte des vergangenen Jahres 
und erbitten auch am heutigen Sonntag wieder Ihre Unter
stützung.

32. Zl. 2629/97 vom 24. März 1997

Bestellung der Mitglieder des Disziplinarsenates für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland

Über Vorschlag der Superintendentialausschüsse und 
des Evangelischen Oberkirchenrates H. B. wurden von der 
gemeinsamen Sitzung der Synodalausschüsse A. B. und 
H. B. am 21. März 1997 folgende neue Mitglieder des Dis
ziplinarsenates für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
bestellt:

Geistlicher Beisitzer:
Pfarrer Mag. Sepp Lagger, Thaliastraße 156,1160 Wien,

Geistlicher Beisitzer Stellvertreter:
Pfarrer Dr. Gerhard Harkam, Kirchengasse 5, 7423 

Pinkafeld,

Weltlicher Beisitzer Stellvertreter:
Kuratorin Helga May, Sebastianplatz 4/17, 1030 Wien.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

33. Zl. 2202/97 vom 10. März 1997

Aufruf zur Kantate-Kollekte 1997
Stellen Sie sich vor: Sonntagsgottesdienst ganz ohne 

Lieder und Gesang! Unvorstellbar?
„Singet dem Herrn ein neues Lied“ ruft uns der 98. 

Psalm zu, dessen erstem Wort der heutige Sonntag seinen 
Namen „Kantate“ verdankt. „Wer singt, betet doppelt“ 
wußte schon Martin Luther. Dennoch ist für viele Men
schen heute das Singen nicht mehr selbstverständlich, 
Hemmungen und Unsicherheiten müssen oft erst über
wunden werden. Daher braucht es Menschen, die das Sin
gen in den Gemeinden immer wieder lebendig werden las
sen, und deren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden 
sollten.

Einen großen Beitrag leisten dabei die meist ehren- oder 
nebenamtlichen Chorleiter und Organisten. Ihre Aus- und 
Weiterbildung, aber auch die Förderung von Kirchen
chören, die Bereitstellung von Notenmaterial und Arbeits
hilfen, die Veranstaltung von Singwochen und nicht zuletzt 
musikalische Kinder- und Jugendarbeit sind daher wichtige 
Anliegen in der Arbeit von Amt und Verband für Kirchen
musik.

So wird dieses Jahr zum 10jährigen Jubiläum der Werk
woche für Evangelische Kirchenmusik in Oberschützen, 
die u. a. zur Prüfung für nebenamtliche Kirchenmusiker 
hinführt, erstmalig auch ein Seminar für Kinderchorleitung 
angeboten.

Die Verbandszeitung „praxis der kirchenmusik“ und 
Kirchenmusikertreffen ermöglichen einen Erfahrungsaus
tausch und geben wertvolle Anregungen für die Arbeit der 
Einzelnen.

Alle diese Aufgaben konnten und können zu einem 
großen Teil nur durch Ihre Gabe wahrgenommen werden.

34. Zl. 2444/97 vom 17. März 1997

Kollektenaufruf für das Konfirmationsfest 1997
Liebe Gemeinde!
Die Evangelische Jugend Österreich dankt Ihnen im 

Namen aller ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
herzlich für die Jugendarbeitskollekte des vergangenen 
Jahres.

Man braucht vor allem drei Dinge, um Kinder- und 
Jugendarbeit machen zu können: Kreativität, Engagement 
und Geld.

Kreativität und Engagement sind bei den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Evangelischen Jugend in ausreichendem Maß vorhanden. 
Woran es jedoch immer fehlt, ist Geld.

Aus diesem Grund bittet Sie die Evangelische Jugend 
anläßlich des Konfirmationsfestes 1997 um Ihre Gabe, 
damit wir unsere vielfältigen Aufgaben im Rahmen der 
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit erfüllen können.

Mit Ihrer Gabe unterstützen Sie unter anderem die 
Durchführung folgender Projekte:

— die Förderung des ehrenamtlichen Engagements im 
Rahmen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit;

— die Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern;

— den Solidaritätsfonds, aus dem die Teilnahme von 
sozialschwachen Kindern und Jugendlichen sowie Flücht
lingskindern an unseren Sommerfreizeiten unterstützt 
wird;

— die Erhaltung des Kinder- und Jugendfreizeitheimes 
Burg Finstergrün;

— das Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermagazin 
„Junge Gemeinde“;

— das Partnerschaftsprojekt mit der Kinder- und 
Jugendarbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Est
land;

• — die Teilnahme und Mitwirkung an der 2. Europäi
schen Ökumenischen Versammlung in Graz vom 23. bis 
29. Juni 1997.

Die Evangelische Jugend Österreich dankt Ihnen im 
Namen aller ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr 
herzlich für Ihre Unterstützung. Dadurch helfen Sie uns, 
unseren Auftrag zu erfüllen, Kinder und Jugendliche durch 
das Evangelium zu einem verantwortlichen Leben im 
Glauben einzuladen und zu befähigen.

35. Zl. 2628/97 vom 24. März 1997

Rechnungsabschluß der Landeskirche für das Jahr 1996
Der über Vorschlag des Finanzausschusses der General

synode von der gemeinsamen Sitzung der Synodalaus
schüsse verabschiedete Rechnungsabschluß der Landeskir
che für das Jahr 1996 wird gemäß § 208 Abs. 2 KV publi
ziert wie folgt:
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Zuweisungen:
S

1. Bundeszuschuß................................... 34,977.168,—
. Gemeinsame Dienste: S

a) Amt für Hörfunk 
und Fernsehen
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

1,381.101,90
72.689,57 1,453.791,47

b) Evangelisches Presseamt
von der Kirche A. B. 1,042.977,82
von der Kirche H. B. 26.743,02 1,069.720,84

c) Evangelisches 
Theologenheim
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

500.000,—
25.000,— 525.000,—

d) Evangelische 
Militärseelsorge
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

95.000,—
5.000,— 100.000,—

e) Evangelische Religions
pädagogische Akademie 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

1,280.000,—
32.000,— 1,312.000,—

f) Dienst an Gehörlosen 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

22.800,—
1.200,— 24.000,—

g) Dienst an Sehbehinderten
von der Kirche A. B. 9.500,—
von der Kirche H. B. 500,— 10.000,—

Gemeinsame Werke:
a) Evangelische

Frauenarbeit
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

1,598.570 —
60.430,— 1,659.000,—

b) Evangelische Jugend 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

1,559.311,—
82.069,— 1,641.380,—

c) Diakonisches Werk 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

760.000,—
40.000,— 800.000,—

d) Tage der Diakonie 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

47.500,—
2.500,— 50.000,—

Fonds, Vereine und
Arbeitszweige:
a) Evangelische 

Studentengemeinde 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

114.000,—
6.000,— 120.000,—

b) Gustav-Entz-Stiftung 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

105.000,—
5.000,— 110.000,—

c) Diakonische Helfer 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

251.750,—
13.250,— 265.000,—

d) Evangelischer 
Presseverband
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

277.200,—
2.800,— 280.000,—

j) Evangelisches Religions
pädagogisches Institut
von der Kirche A. B. 446.896,07

e) Arbeitsgemeinschaft 
Evang. Missionsrat
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

9.500,— 
500,— 10.000,—

f) Ökumenischer Rat 
der Kirchen
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

71.250,—
3.750,— 75.000,—

g) Theologiegaststudenten 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

23.750,—
1.250,— 25.000,—

h) Campingmission 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

33.250,—
1.750,— 35.000,—

i) Äußere Mission 
von der Kirche A. B.
von der Kirche H. B.

760.000,—
40.000,— 800.000,—

45,817.108,80

von der Kirche H. B. 28.152,42 475.048,49

Verwendungen:
1. Bundeszuschuß S

45,817.108,80

S
an die Kirche A. B. 33,228.309,60
an die Kirche H. B. 1,748.858,40 34,977.168,—

2. Gemeinsame Dienste:
a) Amt für Hörfunk und Fernsehen . . 1,453.791,47
b) Evangelisches Presseamt .... 1,069.720,84
c) Evangelisches Theologenheim. . . 525.000,—
d) Evangelische Militärseelsorge . . . 100.000,—
e) Evangelische

Religionspädagogische Akademie 1,312.000,—
f) Dienst an Gehörlosen.................... 24.000,—
g) Dienst an Sehbehinderten .... 10.000,—

3. Gemeinsame Werke:
a) Evangelische Frauenarbeit .... 1,659.000,—
b) Evangelische Jugend......................... 1,641.380,—
c) Diakonisches Werk......................... 800.000,—
d) Tage der Diakonie......................... 50.000,—

4. Fonds, Vereine und Arbeitszweige:
a) Evangelische Studentengemeinde 120.000,—
b) Gustav-Entz-Stiftung.................... 110.000,—
c) Diakonische Helfer......................... 265.000,—
d) Evangelischer Presseverband . . . 280.000,—
e) Arbeitsgemeinschaft

Evangelischer Missionsrat .... 10.000,—
f) Ökumenischer Rat der Kirchen . . 75.000,—
g) Theologiegaststudenten.................... 25.000,—
h) Campingmission.............................. 35.000,—
i) Äußere Mission.............................. 800.000,—
j) Evangelisches

Religionspädagogisches Institut . . 475.048,49

Der Rechnungsabschluß samt denen der kirchlichen 
Fonds- und Zweckvermögen können von allen Evangeli
schen sowohl beim Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber
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Gasse 3, 1180 Wien, in der Kirchenkanzlei H. B., Doro- 
theergasse 16, 1010 Wien, und auch bei jeder Evangeli
schen Superintendentur A. B. während der üblichen Amts
stunden eingesehen werden.

Der Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche und 

sämtlicher kirchlicher Fonds und Zweckvermögen erhiel
ten den uneingeschränkten Prüfungsvermerk des Herrn 
Wirtschaftsprüfers Dr. Allichhammer, Wien.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

36. Zl. 2626/97 vom 24. März 1997

Verfügung mit einstweiliger Geltung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat in seiner 
Sitzung vom 11. März 1997 gemäß § 174 Abs. 2 Z. 15 KV 
nachstehende Verfügung mit einstweiliger Geltung erlas
sen, die mit Zustimmung des Synodalausschusses A. B. 
veröffentlicht, und durch die das Kirchengesetz „Woh
nungskosten-Unterstützungsfonds“ (Amtsblatt-Nr. 228/ 
1991, Zl. 4561) geändert wird und nunmehr wie folgt zu 
lauten hat:

Artikel I
Änderung des § 4 Abs. 3

§4: (3) Der Unterstützungsbetrag kann im Einzelfall 
bis zu 50 Prozent der Bemessungsgrundlage betragen, darf 
jedoch den Höchstbetrag, den der Evangelische Oberkir
chenrat A.B. durch Verordnung festsetzt, nicht übersteigen.

Artikel II
Artikel I tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

Oberkirchenrat Oberkirchenrat
Mag. Michael Meyer Univ.-Prof. Dr. Johannes Dantine

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

37. Zl. 2729/97 vom 26. März 1997

Evangelisches Informations-System (EIS)
Über Antrag des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. 

hat der Synodalausschuß A. B. bei seiner Sitzung am 21. 
März 1997 die Verordnung betreffend Evangelisches Infor
mations-System (ABl. Nr. 283/96) nachträglich genehmigt.

Der Rechnungsabschluß erhielt den uneingeschränkten 
Prüfungsvermerk des Herrn Wirtschaftsprüfers Dr. Allich
hammer, Wien.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter
39. Zl. 2627/97 vom 24. März 1997

38. Zl. 2731/97 vom 26. März 1997

Rechnungsabschluß des Lutherischen Nationalkomitees 
für das Jahr 1996

Der über Vorschlag des Finanzausschusses der Synode 
A. B. vom Synodalausschuß A. B. genehmigte Rechnungs
abschluß des Lutherischen Nationalkomitees für das Jahr 
1996 wird gemäß § 208 Abs. 2 KV publiziert wie folgt:

Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche A. B. für 
das Jahr 1996

Gemäß § 208 Abs. 2 KV verlautbart die Evangelische 
Kirche A. B. in Österreich auf Grund der Beschlußfassung 
und Verabschiedung des Rechnungsabschlusses 1996 
durch den Synodalausschuß A. B. nach Anhörung des 
Finanzausschusses A. B. die

Gebarungsrechnung der Kirche A. B. vom 1. Jänner 1996 
bis 31. Dezember 1996

Gebarungsrechnung 
vom 1. Jänner 1996 bis 31. Dezember 1996

Aufwendungen:
Büromaterial 
Geldverkehrskosten 
Verwaltungskosten 
Unterstützung Szanto 
Gebarungsüberschuß

Einnahmen
Bankzinsen 
Darlehenszinsen

S
473 —

2.920,03
1.200,—

18.000,—
254.974,60
277.567,63

93.253,63
184.314,—
277.567,63

Einnahmen
S

Kirchenbeiträge 229,001.134,83
abzüglich

Kirchenbeitragsanteile — 10,664.029,97 
und Einhebegebühren — 64,906.344,52

Versicherungsvergütung
Erste Allgemeine

Religionsunterrichtsvergütungen
Gehaltsrückerstattungen kirchl. Werke 
Pensionsbeiträge
3% Pensionsbeiträge nach ASVG
Kirchliche Druckwerke:

a) Amtsblatt
b) Amt und Gemeinde

S

153,430.760,34

212.711,20
6,110.763,13
1,304.660,—
5,411.151,95
1,766.698,69

217.650,—
144.855,69
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c) Sonstige Druckwerke 
d) Sonstige Drucksorten

Zinsenertrag
Kostenbeitrag H. B.
zum Kirchenamt A. B.

Bundeszuschuß

134.747 —
13.504,06

214.262,13

89.772,48
33,228.309,60

202,279.846,27

Aufwendungen

1. Personalaufwand:
S

a) Aktive Geistliche, 
Theologen in 
Ausbildung einschl. 
Werke übergemeindl. 
Dienste, Rektoren 
(nach Abzug von 
S 30,117.616,82 
RU-Vergütung)

b) Zuweisung zum 
Pensionsfonds für 
geistliche Amtsträger 
und deren pensions
berechtigte Rechts
nachfolger (Pensionen)

c) Dienstgeberbeiträge 
ASVG

d) Dienstwohnungs
mieten

e) Gehälter für nicht 
geistliche Mitarbeiter

f) Mitarbeiterfortbildung
g) Funktions

entschädigung 
Kirchenkanzler

h) Pensionen für 
nicht geistliche 
Mitarbeiter

2. Kosten des Kirchenamtes:
a) Beheizung Amts

gebäude und ERPA 130.000,—
b) Strom 103.232,12
c) Post- und 

Telefongebühren 401.838,87
d) Bürobedarf 224.756,32
e) Neuanschaffungen 

EDV-Hardware 281.999,60
f) Neuanschaffungen 

EDV-Software 177.967,—
g) Neuanschaffungen 

Büroeinrichtung 188.106,40
h) Geldverkehrskosten 84.681,07
i) Grundsteuer 30.655,—
j) Betriebskosten 50.928,07
k) Versicherungen 13.792,70
1) Wartungsverträge 73.839,94

3. Reisekosten:
a) Autoaufwand 92.767,01
b) Zuweisung 

Autoanschaff.-Fonds 150.000,—

S

98,732.605,23

36,500.000,—

7,104.561,32

278.322,63

8,690.353,60
12.500,—

760.059,80

2,860.043,56

1,761.797,09

c) Reisekosten Kirchen-
amt und Oberkirchen-

508.806,35

rat A. B. Mitglieder 151.741,92
d) Leuenberger

Lehrgespräche 2.583,—
e) Reisekosten i. Auftrag

der Kirche A. B. 111.714,42
4. Kirchliche Liegenschaften:

a) Grundbesitzabgaben —,—
b) Instandhaltung —,—

5. Kirchliche Druckwerke:
a) Amtsblatt 228.250,—
b) Amt und Gemeinde 154.976,70
c) Sonstige Druckwerke 169.589,15

>

d) Sonstige Drucksorten 90.165,80
6. Bücher und Zeitschriften 116.818,09
7.Synode und

Generalsynode 278.836,27
8. Bildungssynode 95.330,70
9. Sitzungen im Auftrag 

der Synode 379.334,54
10. Prüfungs- und

Beratungskosten 236.339,52
11. Baubetreuung 108.000,—
12. Sonstige wirksame Ausgaben:

a) Allgemeine
Repräsentation 286.116,98

b) Aufwand Begräbnis
des Landeskirchen
kurators 114.974,44

c) Personalbetreuung 95.793,80
d) Mitgliedsbeiträge

Vereine 9.399,—•
e) Instandhaltungsfonds 100.000,—
f) Abfertigungsfonds 4,200.000,-—• 
g) Dispositionsfonds

Bischof 240.000,—
h) Sonstiger Aufwand 97.580,36
i) Managementberatung 146.220,-—■ 
j) Flüchtlingsbetreuung 1,080.000,— 
k) Versorgungs- und

Unterstützungsverein 1,800.000,— 
1) Evangelisches Infor

mationssystem (EIS) 250.000,—
m) Dispositionsfonds

Ostkirchen 60.000,-—•
n) Fonds Landeskirchen

kurator 100.000,—
o) Immobilien-

investitionsfonds 7,300.000,—
p) 2. Rate

642.981,65

Einkauf ASVG 7,000.000,—
13. Aufwand auf Grund übernommener

Verpflichtungen:
a) Lutherischer

Weltbund 75.292,50
b) Ökumenischer

Rat der Kirchen 71.517,50
c) Ansparrate 9. Voll

versammlung LWB 10.000,-—•

24,094.743,70
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d) Ökumenischer Rat der
Kirchen in Österreich 9.000,—

e) Konferenz Euro
päischer Kirchen 30.125,—

f) Mitgliedschaft „Leuen
berger Gespräche“ 7.136,—

g) Ökumenische Kom
mission für Kirche
und Gesellschaft 5.628,23

h) 2. Europäische
Versammlung Graz —,— 228.699,23

14. Gehaltsrefundierungen
Jugendwarte 2,283.515,58

15. Gehaltsrefundierungen
Anstaltenseelsorger 1,524.851,45

16. Administrationskosten 245.505,30 
17. Übersiedlungskosten

a) Bischof, 
Oberkirchenrat 97.632,—

b) Berufsanwärter 126.241,—
18. Urlauberseelsorge 74.463,75
19. Zuschüsse und Subventionen:

a) Evang. Presseamt 1,042.977,82
b) Amt für Hörfunk

und Fernsehen 1,381.101,90
c) Fonds für

ORF-Gottesdienste 48.000,—
d) Pastoralkolleg 68.607,33
e) Lektorenausbildung 139.830,70
f) Pfarrertagung 162.606,32
g) Werk für Evangeli

sation und
Gemeindeaufbau 1,436.000,—

h) Evangelisches
Theologenheim 500.000,—

i) Evangelisches
Predigerseminar:
a) Gehalts- und

Lohnkosten 1,297.002,78
ß) Betrieb 400.000,—

j) Evangelische Jugend 1,559.311,—
k) Diakonisches Werk 760.000,—
1) Diakonische Tage 47.500,—
m) Diakonische Helfer 251.750,—
n) Evangelische Frauen

arbeit (Werk der
Kirche) 1,598.570,—

o) Evangelische Reli
gionspädagogische
Akademie 1,280.000,—

p) Gustav-Entz-Stiftung 105.000,—
q) Theologie

gaststudenten 23.750,—
r) Evang. Schulwerk

Oberschützen 200.000,—
s) Evangelische

Militärseelsorge 95.000,—
t) Gesellschaft für die

Geschichte des 
Protestantismus
in Österreich 15.000,—

u) Dienst
an Gehörlosen 22.800,—

v) Dienst
an Sehbehinderten 9.500,—

w) Evangelischer
Presseverband 277.200,—

x) Evangelische
Studentengemeinde 114.000,—

y) Campingmission 33.250,—
z) Superintendential-

gemeinde Steiermark
für Deutschfeistritz 350.000,—

aa) Superintendenz
Steiermark 81.722,—

ab) Äußere Mission 760.000,—
ac) Evangelische Künst-

1er-, Zirkus- und
Schaustellerseelsorge 10.000,—

ad) Evangelisches Reli-
gionspädagogisches
Institut 446.896,07

ae) EDV-Kommission 366.919,12
af) Evang. Museum

in Österreich 50.000,—
ag) Evangelische

Akademie in Wien 260.000 —
ah) Arbeitsgemeinschaft

Evang. Missionsrat 9.500,—
ai) Haftentlassenen-

betreuung 147.000,—
aj) Sonstige Zuschüsse 214.780,— 19,917.784,12

Gebarungsüberschuß 186.587,99
202,279.846,27

Die Rechnungsabschlüsse samt denen der kirchlichen 
Fonds- und Zweckvermögen können von allen Evangeli
schen sowohl beim Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber- 
Gasse 3, 1180 Wien, als auch bei jeder Evangelischen 
Superintendentur A. B. während der üblichen Amtsstun
den eingesehen werden.

Die Rechnungsabschlüsse der Evangelischen Kirche und 
sämtlicher kirchlicher Fonds und Zweckvermögen erhiel
ten den uneingeschränkten Prüfungsvermerk des Herrn 
Wirtschaftsprüfers Dr. Allichhammer, Wien.

Dr. Peter Krömer Prof. Mag. Gerd Zetter

40. Zl. 1804/97 vom 28. Feber 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Bernstein

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Bernstein wird hiermit erneut zur Besetzung ab 1. Septem
ber 1997 ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde Bernstein besteht aus der Mutterge
meinde Bernstein und den Tochtergemeinden Dreihütten, 
Redlschlag, Rettenbach und Stuben. Die gesamte Pfarrge
meinde umfaßt 1778 Gemeindeglieder.

Vom zukünftigen Stelleninhaber ist in der Mutterge
meinde Bernstein regelmäßig und in den Tochtergemein
den in einem festgesetzten Rhythmus Gottesdienst zu hal-



33

ten. Außerdem sind acht Religionsstunden, zum Teil auch 
an höheren Schulen der Umgebung, zu erteilen. Daneben 
wäre der übliche Seelsorgedienst wie Betreuung der Be
wohner des Blindenseniorenheimes in Bernstein, Jugend- 
und Frauenarbeit, Hausbesuche usw. zu leisten.

Es bestehen in der Muttergemeinde Bernstein eine 
Hauptschule und eine Volksschule, in den Tochtergemein
den jeweils eine Volksschule.

Die Wohnung im völlig renovierten Pfarrhaus hat eine 
Nutzfläche von zirka 150 m2. Sie besteht aus einem Wohn
raum, vier Schlafräumen, Vorraum, Küche, Bad und WC 
sowie einer Terrasse. Außerdem steht ein mit Obstbäumen 
bepflanzter, eingezäunter Garten in einem Ausmaß von 
zirka 600 m2 zur Verfügung.

Bewerbungsfrist: 30. Juni 1997.
Auskünfte erteilen gerne Pfarrer Mag. Gottfried Wurm, 

Administrator, Pfarramt Holzschlag, Tel. (03354) 82 23, 
und Kurator Hauptschuldirektor Siegfried Klein, Tel. HS 
Bernstein (03354) 65 90, oder privat (03354) 66 67.

41. Zl. 2552/97 vom 20. März 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Purkersdorf

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Purkersdorf wird hiermit zur Neubesetzung zum 1. Sep
tember 1997 ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde hat 1430 Gemeindeglieder und liegt 
entlang der Westbahnstrecke zwischen Wien und St. Pöl
ten. Sie umfaßt drei gleichwertige Zentren nämlich Pur
kersdorf, Pressbaum und Eichgraben, mit jeweils eigener 
(kleiner) Kirche. Gottesdienst wird in jedem Gemeindeteil 
vierzehntäglich gefeiert.

Einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit stellt der Reli
gionsunterricht im Ausmaß von derzeit 14 Stunden dar. Er 
findet an folgenden Schulen statt: AHS II (kath. Privat
gymnasium in Pressbaum); Kindergärtnerinnenschule 2 
(kath. Privatschule, gleiche Adresse); AHS I (Privatschule 
in Purkersdorf).

In der Gemeinde arbeiten hauptamtlich eine Gemein
depädagogin und ein Jugendwart sowie eine Sekretärin 
(Pfarrkanzlei und Kirchenbeitrag) für zehn Stunden in der 
Woche.

Eine Wohnung in der Größe von zirka 90 m2, ein geräu
miges Büro sowie ein Garten für den Pfarrer/die Pfarrerin 
stehen zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde Purkersdorf zu 
richten.

Für Auskünfte stehen zur Verfügung: Frau Kuratorin 
Irene Tötzl, Tel. (02233) 558 25, sowie Pfarrer Mag. 
Gerold Lehner, Tel. (02231) 33 36.

42. Zl. 2625/97 vom 24. März 1997

Ausschreibung (zweite) je einer Teilpfarrstelle der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Deutsch Jahrndorf und der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Gols

Die beiden in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Deutsch Jahrndorf und der Evangelischen Pfarrgemeinde

A. B. Gols eingerichteten Teilpfarrstellen zu je 50 Prozent 
einer vollen Dienstverpflichtung werden hiermit zur ehest
möglichen Besetzung ausgeschrieben. Sitz der beiden Teil- 
pfarrstellen ist die Teilpfarrstelle Deutsch Jahrndorf.

Mit der Teilpfarrstelle in Deutsch Jahrndorf sind vor 
allem folgende Tätigkeiten verbunden:

1. Geschäftsführung der Pfarrgemeinde
2. Seelsorge in der Pfarrgemeinde (derzeit 341 Seelen)
3. Die sonntäglichen Gottesdienste in Deutsch Jahrn

dorf sowie einmal monatlich in der Predigtstation Kitt
see

4. Erteilung des Religionsunterrichtes an den Volks
schulen in Deutsch Jahrndorf, Pama und Kittsee sowie in 
den Hauptschulen von Kittsee und Zurndorf (Mindest
stundenausmaß acht Wochenstunden)

5. Die Anregung und Leitung von Bibelkreis, Kinder
kreis, Jugendkreis, Frauenkreis

6. Die Betreuung aller evangelischen Patienten im Kran
kenhaus Kittsee.

Ein aufgeschlossenes Presbyterium und selbständige 
Mitarbeiter nehmen verschiedene Arbeiten ehrenamtlich 
wahr und stehen hilfreich zur Seite.

Dem Pfarrer/der Pfarrerin steht eine renovierte geräu
mige Dienstwohnung im Pfarrhaus zur Verfügung. Der 
Pfarrgarten ist zur Benützung frei.

Mit der Teilpfarrstelle in Gols sind vor allem folgende 
Tätigkeiten verbunden:

1. Die seelsorgerliche Betreuung der Evangelischen im 
Seewinkel (derzeit 255 Seelen)

2. Die Mitarbeit in der intensiven Kinder- und Jugend
arbeit in Gols, vor allem die Abhaltung von regelmäßigen 
Jugendgottesdiensten, von ökumenischen Jugendandach
ten, Aushilfe in den Jugendkreisen

3. Die Vertretung des amtsführenden Pfarrers der 
Gemeinde Gols bei Amtshandlungen, in Gottesdiensten, 
bei Andachten.

Einzelheiten legt der Amtsauftrag bzw. eine freie Verein
barung fest, wobei auf das Ausmaß der vom Pfarrer/von 
der Pfarrerin geleisteten Arbeit in der Teilpfarrstelle in 
Deutsch Jahrndorf Rücksicht zu nehmen ist.

Beide Pfarrgemeinden erwarten einen Pfarrer/eine Pfar
rerin, der/die die bestehenden Arbeiten weiterführt und 
die Gemeindeglieder sammelt und zur Mitarbeit anzuregen 
versteht.

Bewerbungen sind bis spätestens 30. Juni 1997 an das 
Presbyterium der Pfarrgemeinde Deutsch Jahrndorf, zu 
Handen Herrn Kurator Erich Fuhrmann, Obere Haupt
straße 11, 2422 Pama, Tel. (02142) 52 47, zu richten; bzw. 
an das Presbyterium der Pfarrgemeinde Gols, zu Handen 
Frau Kuratorin Ingeborg Hackstock, Untere Hauptstraße 
93, 7122 Gols, Tel. (02173) 22 76.

Auskünfte erteilt gerne der amtsführende Pfarrer in Gols 
Mag. Günther Nussgruber, Tel. (02173) 22 94, Evangeli
sches Pfarramt Gols.
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43. Zl. 2551/97 vom 20. März 1997

Ausschreibung von Pfarrstellen zur Besetzung
Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. schreibt 

hiermit im Einvernehmen mit der zuständigen Super- 
intendentin/ dem zuständigen Superintendenten und 
Presbyterien folgende Pfarrstellen im Bereich der 
Gesamtgemeinde A. B. zur Besetzung zum 1. Sep
tember 1997 aus.

Villach 2 (Kärnten), 
Traun/Haid (Oberösterreich), 

Voitsberg (Steiermark), 
Wien-Simmering-Leberberg, 

Nickelsdorf (Burgenland), 
Wiener Neustadt (Niederösterreich).

Die Besetzung dieser Pfarrstellen erscheint dem 
Evangelischen Oberkirchenrat als außerordentlich 
dringend.

Die genannten Pfarrstellen sind
1. nur unter einer zusätzlichen Belastung geistli

cher Amtsträger zu administrieren (Villach, Haid, 
Nickelsdorf, Voitsberg, Wiener Neustadt), die für 
längere Zeit nicht zu verantworten ist, oder

2. stellen in einem im Bau befindlichen Stadtgebiet 
eine besondere Herausforderung dar (Wien-Leber- 
berg mit neuem Gemeindezentrum), oder

3. sind ohne geistliche Leitung und theologische 
Mitarbeit besonders von kirchlicher Entfremdung 
bedroht.

Der Evangelische Oberkirchenrat bittet geistliche 
Amtsträgerinnen und Amtsträger in Österreich drin
gend, die Möglichkeit eines Wechsels auf eine dieser 
Pfarrstellen zu prüfen.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1997 an die 
jeweilige Gemeinde zu richten.

Findet sich für eine der genannten Pfarrstellen kein 
Bewerber aus Österreich wird sich der Oberkirchen
rat an die Personalreferenten deutscher Landeskir
chen um Hilfe wenden.

Auskünfte erteilen gerne der unterzeichnete Perso
nalreferent oder die Superintendenten bzw. Superin- 
tendentin.

OKR Mag. Michael Meyer

Salzburg-West ist eine Gemeinde im Umbruch. Die wei
tere Gemeindeteilung durch die Bildung einer neuen 
Gemeinde Salzburg-Süd wird derzeit durchgeführt. Der 
Pfarrer/die Pfarrerin im Schuldienst soll Freude haben am 
inneren und äußeren Gemeindeaufbau und zur Teamarbeit 
bereit sein.

Bei der Suche nach einer Wohnung ist die Gemeinde 
gern behilflich.

Bewerbungen sind bis zum 15. Mai 1997 an den Evange
lischen Oberkirchenrat A. B. zu richten. Die Besetzung der 
Schulpfarrstelle soll mit Beginn des Schuljahres 1997/98, 
also mit 1. September 1997, erfolgen.

Auskünfte erteilt das Presbyterium der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg-West, Bayernstraße 4, 
5020 Salzburg, Tel. (0662) 84 06 05, (Kurator Dr. Thomas 
Geley und amtsführender Pfarrer Mag. Günther Ungar).

45. Zl. 1490/97 vom 20. Feber 1997

Bestellung von Mag. Roland Werneck zum Pfarrer auf die 
nicht mit der Leitung des Pfarramtes verbundene Pfarr
stelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Gum- 
pendorf

Mag. Roland Werneck wurde gemäß § 117 Abs. 2 KV 
zum Pfarrer auf die nicht mit der Leitung des Pfarramtes 
verbundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Wien-Gumpendorf bestellt und mit Wirkung vom 
1. März 1997 in diesem Amt bestätigt.

46. Zl. 1800/97 vom 27. Feber 1997

Bestellung von Mag. Anne Strid zur Pfarrerin auf die nicht 
mit der Leitung des Pfarramtes verbundene Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz, linkes 
Murufer, Heilandskirche

Mag. Anne Strid wurde gemäß § 118 KV zur Pfarrerin 
auf die nicht mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Graz, linkes Murufer, Heilandskirche, bestellt und mit 
Wirkung vom 1. März 1997 in diesem Amt bestätigt.

47. Zl. 2325/97 vom 12. März 1997

44. Zl. 2669/97 vom 25. März 1997

Ausschreibung (zweite) der Stelle eines Pfarrers/einer 
Pfarrerin im Schuldienst in der Evangelischen Pfarrge
meinde A. u. H. B. Salzburg-West

Im Bereich der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Salzburg-West wird die Stelle eines Pfarrers/einer Pfarrerin 
im Schuldienst hiermit erneut ausgeschrieben.

Der Entwurf des Amtsauftrages wird im Einvernehmen 
mit dem Presbyterium, den Pfarrern und dem Bewerber/ 
der Bewerberin erstellt.

Neben dem Religionsunterricht an höheren Schulen 
(AHS und BHS) im Ausmaß einer vollen Lehrverpflich
tung von 20 Wochenstunden wird eine Mitarbeit in der 
Pfarrgemeinde erwartet.

Bestellung von Herrn Gerhard Roth zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wald am Schoberpaß

Herr Gerhard Roth wurde gemäß § 121 Abs. 1 KV zum 
Pfarrer auf die mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wald 
am Schoberpaß bestellt und mit Wirkung vom 
1. März 1997 in diesem Amt bestätigt.

48. Zl. EA 1999/97 vom 5. März 1997

Änderung der Telefon- und Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Wien-Favoriten-Thomaskirche

Die neue Telefon- bzw. Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Wien-Favoriten-Thomaskirche, 
Pichelmayergasse 2, 1100 Wien, lautet:

Telefon und Fax: (01) 689 70 40.
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Kirchliche Mitteilungen

Am 9. März 1997 wurde

Pfarrer i. R. Theodor BEERMANN

zu Gott heimgerufen.
Theodor Beermann wurde am 17. April 1905 in der 

Nähe von St. Petersburg als Sohn eines lutherischen Pfar
rers geboren. Nach dem Schulunterricht und ersten Stu
dien im Baltikum kommt Theodor Beermann nach weite
ren Studien in Marburg, Leipzig und Tübingen nach 
Österreich, wo er am 28. Dezember 1930 in Wels ordiniert 
wird.

Seine erste Pfarrstelle war 20 Jahre lang die Pfarrge
meinde Amstetten.

1952 wurde er Pfarrer der neugegründeten Pfarrge
meinde Graz, linkes Murufer. In dieser Zeit betätigte sich 
Theodor Beermann auch als Redakteur der „Saat“ für die 
Steiermark. 1973 trat er in den Ruhestand.

Es war der Sonntag Laetare, an dem Theodor Beermann 
starb. Die Evangelische Kirche sang an diesem Tag vielfach:

„Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus tritt herein.

Denen, die Gott lieben, muß auch ihr Betrüben lauter 
Freude sein.

Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst 
du auch im Leide, Jesu meine Freude.“

In dieser Hoffnung sei Theodor Beermann Gottes Treue 
anbefohlen.

(Zl. 2582/97 vom 20. März 1997.)

Der Herr über Leben und Tod hat Frau Elisabeth 
Göhring, geb. Roth, Witwe von Pfarrer Gotthold Göhring, 
am 25. Feber 1997, im 88. Lebensjahr zu sich berufen.

(Zl. 2195/97 vom 10. März 1997.)



36

P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Medieninhaber: Evangelische Kirche in Österreich, Kirchenamt A. B. Presserechtlich für den Inhalt verantwortlich: Kirchenkanzler 
Dr. Emmerich Fritz. Alle: Severin-Schreiber-Gassse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Fleck-Druck GmbH, Hollandstraße 8, 1020 Wien. — 
Verlags- und Herstellungsort: Wien.



AMTSBLATT
für die Evangelische Kirche in Österreich
Jahrgang 1997 Ausgegeben am 30. April 1997 4. Stück

49. Zl. 2459/97 vom 18. März 1997

PFINGSTEN 1997
Eine Botschaft der Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen

Liebe Schwestern und Brüder!
Die am Pfingsttag versammelte Menge entsetzte sich und verwunderte sich, daß ein jeder in seiner eigenen Sprache 

hören konnte, was die Galiläer redeten.
Die Geschichte „dieses Jesus, den Gott auferweckt hat“, in seiner eigenen Sprache zu hören, ist Gottes Pfingst- 

geschenk an uns alle. Darüber hinaus aber zeigt uns das Pfingstwunder, daß das Evangelium nicht auf eine Sprache oder 
Kultur beschränkt ist.

Die Konferenz für Weltmission und Evangelisation, die vom 24. November bis 3. Dezember 1996 zum Thema „Zu 
einer Hoffnung berufen — das Evangelium in verschiedenen Kulturen“ in Brasilien stattgefunden hat, hat sich im Geist 
von Pfingsten darum bemüht, „besser zu verstehen, auf welche Weise das Evangelium eine Herausforderung für alle 
menschlichen Kulturen darstellt“, und gleichzeitig, „wie uns eine Kultur ein besseres Verständnis des Evangeliums ver
mitteln kann“.

Die Konferenz bekräftigte: „Die Hoffnung, die aus dem Evangelium kommt, findet ihren Ausdruck in dem gnaden
reichen Kommen Gottes in Jesus von Nazareth. Wir sind der Überzeugung, daß die Kirche gestern wie heute in erster 
Linie dazu berufen ist, Gottes Mission in Gottes Welt auszurichten. Doch diese Mission darf heute nicht in engen Kate
gorien verstanden werden — sie muß die Mission eines jeden Gliedes der Kirche sein, sie muß von jedem Ort an alle Orte 
ausgehen und sie muß alle Aspekte des Lebens in einer sich rasch verändernden Welt vieler Kulturen umfassen.“

Wir leben in einer kritischen Zeit und erfahren die Vielfalt unserer Welt anders als zuvor. Wir sehen, wie politische 
und wirtschaftliche Spaltungen Schmerz und Leid verursachen. Wir sehen den Zorn von Gemeinschaften, die durch Aus
beutung marginalisiert werden. Wir sind angerührt von den Geschichten derer, die angesichts von Hoffnungslosigkeit den 
Kampf aufnehmen.

Die Pfingstgeschichte dringt in diese gespaltene Welt ein, um uns zu verkündigen, daß wir nicht Gefangene des spal
tenden Geistes unserer Zeit bleiben müssen. Pfingsten bekräftigt die Verschiedenheit der Völker, die die Kraft des Heili
gen Geistes zusammenhält. Wir lassen uns von denen anregen, denen es gegeben ist, das Evangelium in Situationen der 
Spaltung und Gebrochenheit zu leben, sich über die Verzweiflung zu erheben, Hoffnung zu nähren und Gemeinschaft 
aufzubauen.

Pfingsten ruft uns alle dazu auf, dem Geist der Angst und Spaltung abzuschwören, indem wir uns Christus öffnen, 
der unsere eine Hoffnung ist. Pfingsten ruft jeden einzelnen von uns auf, in seiner Gemeinde und Nachbarschaft diejeni
gen anzusprechen, die wir zurückgewiesen haben, Wunden zu heilen, die die Intoleranz gerissen hat, und neue Möglich
keiten zu suchen, um die allumfassende Liebe Gottes zur ganzen Menschheit zum Ausdruck zu bringen.

Die Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen:

Professor Dr. Anna Marie Aagaard, Hojbjerg, Dänemark
Bischof Vinton Anderson, St. Louis, USA
Bischof Leslie Boseto, Boeboe Village, Choiseul Bay, Salomonen
Frau Priyanka Mendis, Idama, Sri Lanka
Pfarrerin Eunice Santana, Arecibo, Puerto Rico
Papst Shenouda III., Kairo, Ägypten
Dr. Aaron Tolen, Yaounde, Kamerun
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Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hietzing

66. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangeli
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

50. Zl. 2630/97 vom 24. März 1997

Kommission für Bildungsarbeit
Die Synodalausschüsse A. B. und H. B. haben in der 

gemeinsamen Sitzung am 21. März 1997 auf Grund des 
Auftrages der 5. Session der XL Generalsynode (ABl. 
1996/239, Punkt II) auf Vorschlag des Unterausschusses 
der Bildungssynode folgendes beschlossen:

I. Satzungen der Kommission für Bildungsarbeit
1. Die Kommission wird von den Synodalausschüssen 

für die jeweilige Periode der Generalsynode bestellt bzw. 
deren Mitglieder ernannt.

2. Die Kommissionsmitglieder wählen aus ihrer Mitte 
eine/n Vorsitzende/n und Schriftführer/in bzw. deren Stell- 
vertreter/in.

3. Der/die Vorsitzende beruft die Kommissionsmitglie
der zu den Sitzungen schriftlich unter der Vorlage eines 
Tagesordnungsvorschlages ein, mindestens vierzehn Tage 
vor dem Sitzungstermin. Die Kommission tagt in der Regel 
zweimal im Jahr. Im übrigen gilt die Verfahrensordnung 
der EKiÖ.

4. Die Kommission berät und beschließt über folgende 
Agenden:

a) Beobachtungen und Diskussion über Entwicklung in 
der Bildungsarbeit.

b) Beratung über die Auswirkungen der Bildungssitua
tion auf alle Bereiche der Evangelischen Kirche in Öster
reich.

c) Die Setzung thematischer Schwerpunkte in der Bil
dungsarbeit der Evangelischen Kirche in Österreich als 
Empfehlung an alle Bildungseinrichtungen.

d) Die Kommission fordert Berichte der Bildungsein
richtungen der EKiÖ ein und nimmt diese als Grundlage 
für inhaltliche Richtungsbeschlüsse in der Bildungarbeit 
(siehe auch c).

e) Die Kommission stellt an den Finanzausschuß und 
die Synodalausschüsse das Ansuchen um Bereitstellung der 
erforderlichen Basis- und Projektmittel für die Bildungs
arbeit in der EKiÖ. Sie prüft die Ansuchen der Bildungs
einrichtungen um Subventionen und verteilt die ihr 
anvertrauten Gelder an einzelne Projekte. Sie empfiehlt 
dem Finanzausschuß und Synodalausschuß die Grundsub
ventionen für die einzelnen Bildungseinrichtungen.

f) Die Kommission hält durch einzelne Mitglieder 
Kontakt zu bildungspolitischen Einrichtungen im Staat 
und in anderen Kirchen und nimmt deren Berichte zur 
Kenntnis bzw. reagiert darauf in eigenen Beschlüssen und 
Empfehlungen.

g) Die Kommission legt jährlich einen Bericht über ihre 
Arbeit vor.
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II. Bestellung der Mitglieder der Kommission für Bil
dungsarbeit

Synodale:
Oberkirchenrat Univ.-Prof. Dr. Johannes Dantine, Sup.- 

Kuratorin Dr. Helga Duffek, Superintendent Prof. Mag. 
Ernst-Christian Gerhold, Senior Dr. Klaus Heine, Fach
inspektor Mag. Peter Ziermann.

Fachleute:
Univ.-Prof. DDr. Gottfried Adam, Prof. DDr. Martin 

Bolz, Mag. Albert Brandstätter, Direktor Dr. Michael 
Bünker, Direktor Prof. Mag. Michael Jung, Dr. Helmut 
Kettenbach, Sektionschef Dr. Raoul Kneucker, Mag. Evi 
Krobath, Univ.-Prof. Dr. Kurt Lüthi, Dr. Roland Steidel.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Dantine Mag. Michael Meyer 
Oberkirchenrat Oberkirchenrat

51. Zl. 2643/97 vom 24. März 1997

Ordnung für die landeskirchliche Stelle einer Jugendpfar
rerin/eines Jugendpfarrers für Österreich

§1: Die Aufgabe der Jugendpfarrerin/des Jugendpfar
rers für Österreich (im folgenden „Jugendpfarrerin/ 
Jugendpfarrer“ genannt) ist die geistliche Begleitung der 
Evangelischen Jugend Österreich (im folgenden „EJÖ“ 
genannt). Diese beinhaltet die Mitarbeit bei der Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen, Wahrnehmung 
und Begleitung theologischer und sozialpädagogischer 
Entwicklungen, Zusammenarbeit mit ehren- und haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EJÖ und 
deren seelsorgerliche Begleitung auf den Ebenen der 
Superintendentialgemeinde, der Gesamtgemeinde H. B. 
und der Landeskirchengemeinde.

Die genaue Aufgabenbeschreibung wird durch den 
Jugendrat für Österreich nach Rücksprache mit der 
Jugendpfarrerin/dem Jugendpfarrer im Amtsauftrag fest
gelegt.

Sie/er hat auch Zusammenarbeit mit entsprechenden 
kirchlichen und nichtkirchlichen Stellen, insbesondere mit 
den Gliederungen der Evangelischen Jugend in den Super- 
intendentialgemeinden und der Evangelischen Jugend 
H. B. sowie mit anderen Jugendorganisationen und -initia
tiven, zu suchen und zu verwirklichen.

Sie/er ist Teammitglied des Bundessekretariats und hat 
ihre/seine Aufgabe im Zusammenwirken mit den anderen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Bundessekretariats 
zu erfüllen. Sie/Er hat ihren/seinen Amtssitz in Wien.

§2: Die Jugendpfarrerin/der Jugendpfarrer ist in 
ihren/seinen Tätigkeiten dem Jugendrat für Österreich ver
antwortlich.

§3: Die Stelle der Jugendpfarrerin/des Jugendpfarrers 
ist im Amtsblatt auf Veranlassung des Evangelischen 
Jugendrates für Österreich auszuschreiben. Bewerbungs
fähig ist jede/jeder in Österreich akademisch ausgebildete 
geistliche Amtsträger/in. In der Ausschreibung können 
besondere Anforderung und Erwartungen des Jugendrates 
benannt werden.

§4: (1) Die Bestellung der Jugendpfarrerin/des Ju- 
gendpfarrers erfolgt gemäß § 12 Abs. 2 Z. 6 und § 16 der 

Ordnung der EJÖ durch den Oberkirchenrat A. u. H. B. 
nach erfolgter Wahl durch den Jugendrat für Österreich.

(2) Die Bestellung der Jugendpfarrerin/des Jugendpfar- 
rers erfolgt auf sechs Jahre. Mehrmalige Wiederbestellung 
ist möglich.

§5: Die Jugendpfarrerin/der Jugendpfarrer hat An
spruch auf eine Dienstwohnung seitens der Landeskirche. 
Außerdem hat sie/er Anspruch auf eine monatliche Zulage 
zum Gehalt in der Höhe einer Funktionsgebühr einer 
Seniorin/eines Seniors.

§ 6: Die Vergütung anfallender Kosten für Dienstreisen, 
Taggelder, Nächtigungen usw. ist im Rahmen der geltenden 
Bestimmungen der Evangelischen Kirche und der Evange
lischen Jugend Österreich mit der Jugendleitung für Öster
reich festzulegen.

§ 7: (1) Diese Ordnung wird durch den Oberkirchen
rat A. u. H. B. im Einvernehmen mit den Synodalausschüs
sen A. B. und H. B. errichtet und tritt mit der Veröffent
lichung in Kraft.

(2) Änderungen dieser Ordnung erfolgen durch Be
schluß des Oberkirchenrates A. u. H. B. im Einvernehmen 
mit den Synodalausschüssen A. B. und H. B. auf Vorschlag 
des Jugendrates der EJÖ oder des Oberkirchenrates A. u. 
H. B. Soferne die Änderung nicht vom Jugendrat der EJÖ 
vorgeschlagen wurde, ist dieser so zeitgerecht zu informie
ren, daß er dazu Stellung nehmen kann. Zu den Verhand
lungen über Änderungen sind Vertreter der EJÖ beizu
ziehen.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Dantine
Oberkirchenrat

Mag. Michael Meyer 
Oberkirchenrat

52. Zl. 3377/97 vom 21. April 1997

Kollektenaufruf für Pfingstsonntag, 18. Mai 1997

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder!
Der Evangelische Arbeitskreis für Weltmission (EAWM) 

dankt allen, die seine Arbeit durch ihr Gebet und ihre 
Gaben unterstützen und bittet an diesem Sonntag herzlich 
um ihr Opfer zur Weltmission.

Pfingsten ist das Fest, an dem wir uns der missionari
schen Aufgabe der gesamten Kirche immer wieder bewußt 
werden. Durch die Sendung des Heiligen Geistes ermäch
tigt Gott die Kirchen zur Verkündigung des Evangeliums 
nah und fern.

Der Evangelische Arbeitskreis für Weltmission pflegt 
über die langjährige Verbindung mit der Basler Mission 
den Kontakt zu Kirchen in Übersee, insbesondere in 
Kamerun, Ghana und dem Sudan.

Bei den Bemühungen um die Vertiefung der Partner
schaft fördert der EÄWM die Ausbildung von afrikani
schen Pfarrer/innen, Erwachsenenbildung und Gesund
heitsprogramme in Manyemen (Kamerun), in Dormaa 
Ahenkro, Abetifi (Ghana), Bulongwa (Tansania) sowie 
Projekte von Frieda Burgstaller und ihren Mitarbeiterin
nen in der Frauenarbeit der Presbyterianischen Kirche im 
Sudan.



40

Angesichts der vielfältigen partnerschaftlichen Aufgaben 
in Ubersee und in Österreich erbittet der Evangelische 
Arbeitskreis für Weltmission (EAWM) ihre Gabe.

Herzlichen Dank!

53. Zl. 3456/97 vom 22. April 1997

Kollektenaufruf für Sonntag, l. Juni 1997 (1. Sonntag 
nach Trinitatis) Evangelischer Presseverband in Öster
reich (Pflichtkollekte)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe evangelische Christen!
Miteinander teilen ist Zeichen der Gemeinschaft. Dies

mal teilen sie uns ihre Kollekte dieses Sonntags zu. Dafür 
danken wir ihnen herzlich im voraus.

Zur Gemeinschaft gehört auch, voneinander zu wissen. 
Um dieses Mitteilen nimmt sich der Evangelische Presse
verband in Österreich an. Kommunikation ist ein notwen
diger Vorgang im zwischenmenschlichen Bereich. Auch 
eine Gemeinschaft wie die Kirche kann ohne Kommunika
tion nicht leben. Und weil nicht alle immer am gleichen Ort 
sein können, ist die mediale Kommunikation notwendig.

Der Evangelische Presseverband hat als evangelisch- 
kirchlicher Verein einen Teil der notwendigen Öffentlich- 
keits- und Kommunikationsarbeit der Kirche übernom
men. Die Kirchenzeitung SAAT ist ein Begegnungs- und 
Dialogforum von evangelischen Christen vom Bodensee bis 
zum Neusiedler See. Evangelische Bücher geben Informa
tion und Wegweisung. Das Evangelische Gesangbuch 
verbindet nicht nur evangelische Christen in Österreich, 
sondern deutschsprachige Christen im europäischem 
Raum.

Unterstützen sie bitte durch ihre Kollekte dieses 
wichtige kirchliche Arbeitsgebiet, daß gerade auch für 
Menschen, die der Kirche nicht nahestehen, wichtig ist. 
Danke.

55. Zl. 3227/97 vom 15. April 1997

Kommission für die Befähigungsprüfung zur aushilfswei
sen und befristeten Erteilung des Religionsunterrichts an 
Pflichtschulen (§ 4 Prüfungsordnung) — Änderung der 
Zusammensetzung der Superintendenz Steiermark 
(Änderung der Kundmachung im ABl. Nr. 169/94)

Vorsitzender:
Superintendent Prof. Mag. Ernst-Christian Gerhold

Weitere Mitglieder:
Fachinspektor Mag. Heinz Liebeg
VL Michaela Legenstein
Fachinspektor Mag. Frank Lissy-Honegger

Stellvertreter:
k. b. Rel. 1. Ingeborg Wimmer-Lauk 
Pfarrer Mag. Andreas Gerhold

56. Zl. 3302/97 vom 16. April 1997

Bildungsarbeit
Ansuchen um Subvention aus dem verstärkten Bildungs

programm sind bis zum 30. Juni 1997 im Evangelischen 
Oberkirchenrat A. u. H. B. einzureichen.

57. Zl. 3172/97 vom 11. April 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Dr. Peter Gabriel hat am 10. April 1997 die Ergänzungs

prüfung in den Gegenständen „Österreichische Kirchenge
schichte“ und „Österreichisches Kirchenrecht“ mit „sehr 
gut“ bestanden.

54. Zl. 2969/97 vom 7. April 1997

Kommission für die Befähigungsprüfung zur aushilfswei
sen und befristeten Erteilung des Religionsunterrichts an 
Pflichtschulen (§ 4 Prüfungsordnung) — Änderung der 
Zusammensetzung der Superintendenz Niederösterreich 
(Änderung der Kundmachung im ABl. Nr. 169/94)

Vorsitzender:
Superintendent Mag. Hellmut Santer

Weitere Mitglieder:
Fachinspektor Mag. Karl Schiefermair mit 1. 9. 1997, 

bis dahin vertreten durch Senior Dr. Klaus Heine
Pfarrer Mag. Ernst Hofhansl 
ROL Heide-Marie Matzik

Stellvertreter:
Senior Dr. Klaus Heine

58. Zl. 3173/97 vom 11. April 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA

Vikar Martin Brüggenwerth hat am 10. April 1997 die 
Ergänzungsprüfung in den Gegenständen „Österreichi
sche Kirchengeschichte“ und „österreichisches Kirchen
recht“ mit „sehr gut“ bestanden.

59. Zl. 3174/97 vom 11. April 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA

Pfarrer Dipl.-Ing. Mag. Klaus Gerstenberg hat am 10. 
April 1997 die Ergänzungsprüfung in den Gegenständen 
„österreichische Kirchengeschichte“ und „österreichi
sches Kirchenrecht“ bestanden.
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

60. Zl. 2936/97 vom 3. April 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis März 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe
gebühren

Rückgang: 16,67%.

1997 1996
Superintendenz Sch illing

Wien .... . 16,340.896,45 17,784.673,70
Burgenland . . . 1,657.436,02 1,801.220,24
Niederösterreich. . 3,111.771,65 3,124.662,12
Steiermark. . . . 5,047.412,32 5,781.984,74
Kärnten . . . . 2,315.990,14 3,643.860,20
Oberösterreich . . 2,555.425,18 3,663.630,56
Salzburg-Tirol . 2,924.540,68 4,943.524,43

33,953.472,44 40,743.555,99

61. Zl. 3248/97 vom 15. April 1997

Lektorentermine
Auf Grund eines Beschlusses der Lektorenleiterkonfe

renz soll 1997/98 wieder ein „Sakramentskurs“ 
veranstaltet werden. Geeignete und interessierte Lektorin
nen und Lektoren können vom zuständigen Presbyterium 
zu solchen Kursen entsandt werden. Die Anmeldung hat 
mit Angabe von Namen und Adresse im Dienstweg über 
die Superintendentur an den gesamtösterreichischen 
Lektorenleiter Superintendent Mag. Hellmut Santer, 
Florastraße 27, 2540 Bad Vöslau, bis zum 31. Juli 1997 zu 
erfolgen.

Lektorenrüstzeit für Wien und Niederösterreich Freitag, 
6. bis Samstag, 7. Juni 1997.

Alle Kurse finden im Evangelischen Predigerseminar 
„Theodor-Zöckler-Haus“ in Purkersdorf statt.

62. ZL 3422/97 vom 21. April 1997

Ausschreibung der landeskirchlichen.. Pfarrstelle der 
Jugendpfarrerin/des Jugendpfarrers für Österreich

Die Stelle der Jugendpfarrerin/des Jugendpfarrers für 
Österreich wird hiermit entsprechend der Ordnung der 
Evangelischen Jugend Österreich § 16 Abs. 2 und der Ver
fassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich 
§115 Abs. 4, beide in der letztgültigen Fassung, ausge
schrieben.

Sie kann nur mit einer/einem akademisch gebildeten 
Theologin/Theologen besetzt werden. Von der/dem 
Bewerber/in wird seelsorgerliche Erfahrung und Praxis im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit vorausgesetzt, 
ebenso Offenheit für persönliche Weiterentwicklung, 
Offenheit für Andersdenkende und das Erkennen und 
Aufarbeiten von Konflikten, Kooperationsbereitschaft und 
Kommunikationsfähigkeit, Reisebereitschaft und persönli
che Belastbarkeit. Gute Zusammenarbeit besonders mit 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/Innen der 
Evangelischen Jugend Österreich wird erwartet. Zum Auf

gabenbereich der Jugendpfarrerin/des Jugendpfarrers 
gehört unter anderem die seelsorgerliche Begleitung und 
Betreuung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/ 
Innen auf Bundes- und Diözesanebene sowie im Bereich 
der EJ-H. B., die Wahrnehmung und Begleitung theologi
scher und sozialpädagogischer Entwicklungen sowie deren 
Umsetzung, die Mitarbeit bei der Planung und Durch
führung von gesamtösterreichischen Kinder- und Jugend
veranstaltungen, Mitarbeiter/Innenseminaren und -konfe- 
renzen, die Kooperation mit den Haupt- und Ehrenamtli
chen sowie den Gremienmitarbeitern/Innen der EJ, die 
Pflege von Kontakten mit kirchlichen und staatlichen Insti
tutionen und zu in- und ausländischen Jugendverbänden 
und -organisationen.

Es besteht die Möglichkeit, in Absprache mit den Gre
mien der EJÖ einen persönlichen gewählten Arbeits
schwerpunkt zu setzen.

Der Jugendpfarrerin/dem Jugendpfarrer wird eine 
Dienstwohnung in angemessener Größe zur Verfügung 
gestellt. In dienstrechtlicher Hinsicht untersteht sie/er dem 
Oberkirchenrat A. B., in ihrer/seiner Dienstführung ist 
sie/er dem Oberkirchenrat A. u. H. B. sowie der Jugendlei
tung und dem Jugendrat der EJÖ verantwortlich. Die 
Jugendpfarrerin/der Jugendpfarrer für Österreich wird 
durch den Jugendrat für Österreich gewählt. Die Bestel
lung erfolgt durch den Oberkirchenrat A. u. H. B. auf 
sechs Jahre. Mehrmalige Wiederwahl ist möglich.

Bewerbungsschreiben sind an den Jugendrat für Öster
reich, c/o Evangelische Jugend Österreich, Liechtenstein- 
straße 20/9,1090 Wien, bis 16. Juni 1997, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilt der Bundessekretär der EJÖ, 
Lauri Hätönen, Tel. (01) 317 92 66-15.

63. Zl. 3164/97 vom 10. April 1997

Ausschreibung (weitere) der dritten Pfarrstelle der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Wels

Wir suchen eine/n Pfarrerin/Pfarrer für die dritte Pfarr
stelle in unserer Gemeinde. Die Stelle wird vom Oberkir
chenrat besetzt.

Wir sind: Die größte Evangelische Pfarrgemeinde 
Oberösterreichs mit zirka 5100 Gemeindegliedern in einer 
Stadt mit 60.000 Einwohnern.

Eine Gemeinde mit breitem Spektrum im strukturellen 
Bereich (Stadt- und Landbevölkerung, Schulen, großes 
Krankenhaus, Strafvollzugsanstalt, Altenheime usw.) und 
im inhaltlichen Bereich (traditionsgeprägte Evangelische 
Kirchengemeinde auf der Suche nach neuen Wegen und 
Zugängen zu den Menschen unserer Stadt).

Wir bieten: Selbständige seelsorgerliche Betreuung eines 
Gemeindesprengels mit zirka 1800 Seelen im Norden der 
Stadt. Entfaltungsspielraum für selbstgewählte Arbeitsbe
reiche. Infrastrukturen eines städtischen Ballungsraumes. 
Geeignete Dienstwohnung.

Wir erwarten: Eine Persönlichkeit mit klarem Stand
punkt und dem Wunsch, Gottes Liebe zeitgemäß erfahrbar 
zu machen. Teamgeist und Offenheit für die Zusammen
arbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der 
Gemeinde. Selbständiges Arbeiten und Setzen von Akzen
ten.
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Nähere Informationen erteilen gerne die Pfarrer Joa
chim Victor, Tel. (07242) 65 6 90, Bernhard Petersen, Tel. 
(07242) 52 0 46 sowie Kurator Friedrich Pflügelmeier, Tel. 
(07242) 77 7 45 — alle Wels.

Bewerbungen sind bis zum 30. Mai 1997 an den Evan
gelischen Oberkirchenrat A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 
1180 Wien, zu richten.

64. Zl. 3189/97 vom 11. April 1997

Ausschreibung (erste) der Teilpfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz, linkes Murufer — 
Heilandskirche

Die Evangelische Pfarrgemeinde Graz, linkes Murufer 
— Heilandskirche — schreibt hiermit ihre Teilpfarrstelle 
zur Besetzung aus, die bis Ende Juni 2001 befristet ist bei 
möglicher Verlängerung der Befristung um zweimal sechs 
Jahre.

Der Tätigkeitsbereich ist der der Muttergemeinde Graz- 
Heilandskirche. Er umfaßt den einer Teilpfarrstelle (halbe 
Beschäftigung) entsprechenden Anteil an Kinder-, Jugend
oder Erwachsenengottesdiensten, Amtshandlungen, Kon
firmanden- und Gemeindearbeit, Vertretungen sowie am 
Religionspflichtstunden-Ausmaß. Mit dem/der Bewer- 
ber/in können darin spezielle Bereiche ausgemacht bzw. 
wird die Frage der Dienstwohnung oder eines Wohnungs
entgeltes abgesprochen werden.

Bewerbungen sind bis 15. Juni 1997 an das Presbyterium 
der Pfarrgemeinde Graz-Heilandskirche erbeten.

Auskünfte erteilen gerne die Kuratorin der Pfarrge
meinde, Frau FOI Grete Hermann-Herrenalb, und der 
amtsführende Pfarrer Mag. Othmar Göhring. Alle Kaiser- 
Josef-Platz 9, 8010 Graz, Tel. (0316) 82 75 28, Fax (0316) 
82 75 28-9.

66. Zl. 3308/97 vom 16. April 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Tschöran

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Tschöran wird hiermit zur Besetzung ab 1. September 1997 
ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde zählt derzeit 1160 Gemeindeglieder 
und umfaßt das Gebiet um den Ossiacher See. Das 
Gemeindezentrum ist in Tschöran-Bodensdorf. Dort ist die 
am Fuß der Gerlitzen gelegene Kirche mit dem nebenste
henden, zentralbeheizten Pfarrhaus. Im Erdgeschoß 
befinden sich die Gemeinderäume, im 1. Stock eine 
Dienstwohnung (vier Zimmer, Küche, Speisekammer, Bad 
und großer Vorraum) mit zirka 140 m2. Garage und Garten 
stehen zur Verfügung.

Gottesdienste werden in Tschöran an Sonn- und Feierta
gen gefeiert. Predigtstellen zu den hohen kirchlichen Feier
tagen sind Steindorf (Volksschule) und Ossiach (r. k. Stifts
kirche). Im Juli und August stehen Kurseelsorgerinnen zur 
Verfügung.

Die Pfarrgemeinde erwartet außer der Verkündigung 
des Evangeliums in Predigt und Unterricht, vor allem Seel
sorge, Familien-, Jugend- und Frauenarbeit.

Das Presbyterium freut sich über eine/n Pfarrer/in, 
der/die gemeinsam mit den Mitarbeitern neue Perspekti
ven der Gemeindearbeit entwickelt und auch eigene 
Schwerpunkte setzt.

Bewerbungen sind bis zum 1. Juni 1997 zu richten an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde Tschöran, 
Tschöraner Weg 20, 9551 Bodensdorf.

Auskünfte erteilen gerne Kurator Walter Augustin, 
Martin-Luther-Weg 2, 9551 Bodensdorf, Tel. (04243) 683, 
und der Administrator, Pfarrer Martin Müller, Martin- 
Luther-Straße 4, 9560 Feldkirchen, Tel. (04276) 22 20.

65. Zl. 3250/97 vom 15. April 1997

Ausschreibung (erste) der nicht mit der Leitung des 
Pfarramtes verbundenen Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hietzing

Hiermit wird die Pfarrstelle im Bereich der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hietzing, die nicht mit 
der Leitung des Pfarramtes verbunden ist, ausgeschrieben.

Die Aufgaben sind in der Gemeindeordnung festgelegt. 
Zu ihnen gehören im besonderen:

• Seelsorge mit Schwerpunkt Teil der Gemeinde, der im 
13. Wiener Gemeindebezirk wohnt;

• außerschulische Kinder- und Jugendarbeit;
• Besuchsdienst.
Abgesehen von der Tätigkeit innerhalb der Gemeinde 

soll ein Wochentag für Krankenhausseelsorge im Bereich 
der Superintendenz zur Verfügung stehen.

Eine Dienstwohnung im Ausmaß von 95 m2 steht zur 
Verfügung.

Bewerbungen sind bis spätestens 31. Mai 1997 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Hietzing, Cumberlandstraße 48, 1140 Wien, zu rich
ten.

Zu näheren Auskünften steht Pfarrer Dr. Christoph 
Kirchbaumer, Cumberlandstraße 48, 1140 Wien, Tel. (01) 
894 61 30, gerne zur Verfügung.

67. Zl. 3417/97 vom 21. April 1997

Ausschreibung (erste) der mit der Leitung des 
Pfarramtes verbundenen Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leopoldstadt

Die mit der Leitung des Pfarramtes verbundene Pfarr
stelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leo- 
poldstadt wird nach dem Ableben des bisherigen Inhabers 
hiermit zur Besetzung ausgeschrieben. Die mit 1. Septem
ber 1997 ausgeschriebene Pfarrstelle wird durch Wahl der 
Gemeinde besetzt.

Die Pfarrgemeinde zählt 5275 Seelen und umfaßt das 
Gebiet des 2. und 20. Wiener Gemeindebezirkes sowie 
Teile von Kaisermühlen. Eine zweite Pfarrstelle ist systemi- 
siert und derzeit nicht besetzt. Die Stelle eines Pfarrers im 
Schuldienst ist ebenfalls systemisiert und besetzt. Der 
Umfang der Amtspflichten der mit der Geschäftsführung 
verbundenen Pfarrstelle ergibt sich aus den kirchengesetz
lichen Vorschriften. Die Aufteilung der Arbeiten geschieht 
im Einvernehmen mit den anderen in der Gemeinde wir
kenden geistlichen Amtsträgern.

Gottesdienste sind in Abstimmung mit den anderen 
Pfarrern an jedem Sonn- und kirchlichen Feiertag in der 
Verklärungskirche, Am Tabor 5, zu halten. Weiters ist ein 
im Gemeindegebiet liegendes Pensionistenheim sowie das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder seelsorgerlich zu 
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betreuen. Das Pflichtausmaß für die Erteilung von Religi
onsunterricht beträgt acht Wochenstunden an AHS. Die 
Gemeinde erwartet eine intensive und geschwisterliche 
Zusammenarbeit zwischen den Amtsträgern sowie mit dem 
Presbyterium und der Gemeindevertretung. Besondere 
Aufgaben des Pfarrers sind neben der Abhaltung von 
Gottesdiensten und Amtshandlungen, Seelsorge, Betreu
ung von Krankenhäusern, Bibelstunden, Hausbesuche 
sowie Konfirmandenunterricht und Jugendarbeit.

Die Gemeinde kann dem Pfarrer eine Dienstwohnung 
im Pfarrhaus, bestehend aus drei Zimmern, einem Kabi
nett, Küche, Baderaum, WC und Nebenräumen im Aus
maß von 125 m2 zur Verfügung stellen.

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1997 an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leopold- 
stadt, z. H. des Kurators Ing. Karl Germ oder z. H. des 
Administrators, Pfarrer Mag. Manfred Schreier, beide per 
Adresse Evangelisches Pfarramt Wien-Währing, Martin- 
straße 25, 1180 Wien, zu richten.

Der Kurator erteilt gerne auf Anfrage nähere Auskünfte 
unter der Tel. (01) 726 87 60, ebenso der Administrator 
unter Tel. (01) 406 45 34 im Evangelischen Pfarramt Wien- 
Währing.

68. Zl. 3418/97 vom 21, April 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Jenbach

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Jenbach wird hiermit zur Besetzung mit 1. Septem
ber 1997 ausgeschrieben. Die Besetzung erfolgt durch 
Wahl.

Die Pfarrgemeinde hat 1153 Gemeindeglieder und 
umfaßt 47 politische Gemeinden im Bezirk Schwaz 
(Region Wattens, Zillertal, Achental) auf einem Gebiet von 
zirka 2000 km2.

Religionsunterricht im Pflichtausmaß von acht Wochen
stunden ist an den höheren Schulen der Umgebung zu 
halten (Gymnasium, HAK in Schwaz, HTL in Jenbach, 
Fremdenverkehrsschule in Zell am Ziller). Den Religions
unterricht an Pflichtschulen (und den Kindergottesdienst) 
versieht eine hauptamtliche Religionslehrerin. Die Stelle 
einer Halbtagssekretärin ist ebenfalls besetzt. Bei der 
Predigttätigkeit sind die drei Lektoren der Gemeinde 
behilflich. Außerdem sind während der Urlaubssaison zwei 
Stellen für Urlauberseelsorger vorgesehen.

Gottesdienste sind derzeit zu halten an jedem Sonntag in 
Jenbach und Wattens und an jedem Samstagabend in 
Schwaz; außerdem während der Saison in Mayrhofen und 
Fügen im Zillertal und in Pertisau und Achenkirch am 
Achensee sowie an einzelnen Predigtstellen zu den Feierta
gen.

Die Amtspflichten ergeben sich aus den kirchlichen 
Gesetzen und der Gemeindeordnung. Insbesondere erwar
tet die Gemeinde

• die Gewinnung, Zurüstung und Begleitung von Mitar
beitern,

• die Fortführung und Vertiefung der ökumenischen 
Kontakte,

• die seelsorgerliche Begleitung der Gemeindekreise 
und Jugend sowie

• die geistliche Betreuung des Krankenhauses und der 
Seniorenheime.

Die renovierte Dienstwohnung im Gemeindezentrum 
Jenbach umfaßt ein großes Wohnzimmer, drei weitere Zim
mer, eine eingerichtete Küche, Bad, WC, Diele und Vor
raum mit einer Fläche von insgesamt 108 m2. Bei Bedarf 
könnte ein weiteres Kinderzimmer bereitgestellt werden. 
Das gut ausgestattete Büro sowie ein Studierzimmer 
befinden sich im selben Gebäude. Weiters stehen der 
Pfarrgarten und eine Garage zur Verfügung.

Weitere Auskünfte erteilen gerne Kurator Dr. Erich 
Bogusch, Paracelsusstraße 9, 6130 Schwaz, Tel. (05242) 
72 0 39, und die administrierende Pfarrerin, Senior Mag. 
Fridrun Weinmann, Stadtgraben 25, 6060 Hall, Tel. 
(05223)53 2 12.

Bewerbungen werden bis 13. Juni 1997 an das Presbyte
rium der Evangelischen Pfarrgemeinde Jenbach erbeten.

69. Zl. 3419/97 vom 21. April 1997

Ausschreibung (weitere) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Weiz

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Weiz wird hiermit zur Besetzung durch den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. B. mit 1. September 
1997 ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde besteht aus der Muttergemeinde 
Weiz und der Tochtergemeinde Gleisdorf, sie umfaßt den 
gesamten politischen Bezirk Weiz, in welchem derzeit rund 
850 evangelische Gemeindeglieder leben.

Die Gemeinden erwarten von ihrem Pfarrer/ihrer Pfar
rerin, in Absprache mit den Presbyterien die Gottesdienste 
in Weiz und Gleisdorf je 14täglich zu feiern. In Zusam
menarbeit mit dem katholischen Pfarrer von Sinabelkir- 
chen findet dort einmal monatlich am Samstagabend ein 
ökumenischer Gottesdienst statt. Die Pensionistenheime 
Weiz, Gleisdorf und Birkfeld wünschen fallweise Gottes
dienste.

Religionsunterricht ist im Pflichtausmaß in den höheren 
Schulen des Bezirkes zu erteilen. In Weiz gibt es ein Gym
nasium und ein Bundesschulzentrum, in dem eine 
Handelsakademie, eine Höhere Technische Lehranstalt 
und eine Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 
untergebracht sind. In Gleisdorf und in Birkfeld befindet 
sich je ein Gymnasium.

Weiters erwartet die Gemeinde eine Belebung der Kin
der- und Jugendarbeit sowie regelmäßige Familiengottes
dienste. Mitarbeiterinnen in der Kinderarbeit, eine Lekto
rin in Weiz, zwei Religionslehrerinnen und eine geistliche 
Mitarbeiterin in Gleisdorf bieten ihre Zusammenarbeit an.

Als Dienstwohnung steht ein 1981 neben der Kirche 
erbautes Pfarrhaus mit vier Zimmern, Küche, Bad, Keller
räumen sowie eine Garage und ein großer Garten zur 
Verfügung. Das angrenzende Gemeindezentrum besteht 
aus der Kirche, einem Pfarrbüro, der Pfarrkanzlei und wei
teren Räumen. Ein neu erworbenes Gebäude in Gleisdorf 
wird in den kommenden Jahren zum Gemeindezentrum 
umgestaltet. Die Tochtergemeinde Gleisdorf besitzt eine 
eigene Kirche mit einem evangelischen Friedhof.

Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 1997 an den Evange
lischen Oberkirchenrat A. B. zu richten. Für weitere 
Informationen gibt die Kuratorin von Weiz, Brigitte Lusch- 
nigg, Tel. (03172) 462 12, und der Kurator von Gleisdorf, 
Dipl.-Ing. Manfred Höfer, Tel. (03112) 22 48 sowie der 
Administrator, Pfarrer Mag. Robert Eberhardt, Tel. 
(03332) 623 76, gerne Auskunft.
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70. Zl. 3420/97 vom 21. April 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Ramsau am Dachstein

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Ramsau am Dachstein (2065 Seelen) wird hiermit zum 
zweiten Mal ausgeschrieben. Die Pfarrstelle wird durch 
Wahl besetzt.

Ramsau am Dachstein ist die erste steirische Toleranzge
meinde. Gottesdienste sind zu halten in der Evangelischen 
Kirche Ramsau am Dachstein an jedem Sonntag, an sämt
lichen kirchlichen Feiertagen sowie am Bußtag (8. Dezem
ber); ferner werden fallweise Andachten und Schulgottes
dienste erwartet. Der Religionsunterricht an der Volks
schule Ramsau am Dachstein sowie an der Hauptschule II 
in Schladming wird in Absprache mit dem Schulamt erteilt. 
Hausbesuche, Krankenbesuche im Krankenhaus Schlad
ming, Bibelstunden sowie die Leitung der Jugendarbeit 
werden erwartet. Urlauberseelsorger stehen in den Mona
ten Juli und August zur Verfügung. Kontakte mit den zahl
reichen Sommer- und Wintergästen sind erwünscht. Die 
Kontakte zu den Evangelischen Nachbargemeinden sowie 
zur katholischen Pfarrgemeinde Ramsau-Kulm sind gut.

Die Gemeinde Ramsau am Dachstein liegt zwischen 
1000 und 1700 Meter hoch und ist nahezu gänzlich (etwa 
90%) evangelisch. Die Gemeinde ist bewußt evangelisch
kirchlich sowie in bäuerlichen Traditionen verwurzelt. Zu
gleich ist Ramsau am Dachstein einer der größten Frem
denverkehrsorte der Steiermark mit Gästen aus Österreich, 
Deutschland, Holland und vielen anderen Ländern. Vom 
Pfarrer werden daher Einfühlungsvermögen, Aufgeschlos
senheit, Kontaktfreudigkeit, Organisationstalent und En
gagement erwartet. Sprachkenntnisse sind wünschenswert.

Dem Pfarrer steht ein einsatzfreudiges Presbyterium zur 
Seite. Für die Jugendarbeit gibt es einen Kreis ehrenamtli
cher Mitarbeiter. Weiters hat die Gemeinde einen eigenen 
Friedhof und einen Totengräber, eine Kirchendienerin und 
einen ehrenamtlichen Organisten. Für die Angelegenheiten 
des Kirchenbeitrages, die Buchhaltung und den Übergang 
auf die EDV-Bearbeitung aller Daten stehen einsatzfreu
dige Mitarbeiter bzw. eigene Ausschüsse des Presbyteriums 
zur Seite des Pfarrers.

Dem Pfarrer stehen eine Wohnung mit vier Zimmern, 
Küche, Bad, WC (Zentralheizung) im Pfarrhaus zur Verfü
gung. Das Pfarrhaus ist mit Ölheizung, die Kirche mit 
Elektronachtspeicherheizung ausgestattet. Für die Ge
meindearbeit stehen im Alten Bethaus Räumlichkeiten zur 
Verfügung.

Zu Auskünften sind Kurator Wilhelm Fischbacher vulgo 
Mayerhofer, Tel. (03687 ) 819 11, sowie Pfarrer Mag. Wolf
gang Rehner, Tel. (03687) 819 12, gerne bereit.

Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B., 8972 
Ramsau am Dachstein, Nr. 88, zu richten.

Christuskirche wird hiermit zur Besetzung mit Beginn des 
Schuljahres 1997/98 ausgeschrieben.

Religionsunterricht ist an allgemein- und berufsbilden
den mittleren und höheren Schulen im Ausmaß einer 
vollen Lehrverpflichtung (20 Stunden) zu erteilen. Mitar
beit in der Gemeinde wird erwartet. Der Entwurf des 
Amtsauftrages gemäß § 24 OdgA wird im Einvernehmen 
mit dem Presbyterium und dem Bewerber/der Bewerberin 
erstellt.

Bewerbungen sind bis 16. Juni 1997 an den Evange
lischen Oberkirchenrat A. u. H. B., Severin-Schreiber- 
Gasse 3, 1180 Wien, zu richten.

Auskünfte erteilt gerne das Presbyterium der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg-Christuskirche, 
Schwarzstraße 25, 5020 Salzburg, Tel. (0662) 87 44 45-21, 
oder Pfarrer Mag. Franz Zippenfenig, Tel. (0662) 87 26 38.

72. Zl. 2495/97 vom 18. März 1997

Änderung der Telefonnummer des Evangelischen Pfarr
amtes A. B. Zell am See

Die neue Telefonnummer des Evangelischen Pfarramtes 
A. B. Zell am See, Schmittenstraße 35, 5700 Zell am See, 
lautet:

(06542) 723 65.

73. Zl, 2817/97 vom 1. April 1997

Änderung der Anschrift und Telefonnummer des Evange
lischen Pfarramtes A. u. H. B. Salzburg-West

Die neue Anschrift und Telefonnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. u. H. B. Salzburg-West lauten:

Martin-Luther-Platz 1, 
5020 Salzburg, 

Telefon (0662) 42 95 53.

74. Zl. 2963/97 vom 4. April 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. 
Admont

Das Evangelische Pfarramt A. B. Admont, Friedau 2, 
8940 Liezen, ist ab sofort unter nachstehender Telefax
nummer zu erreichen:

(03612) 222 21.

75. Zl. 3154/97 vom 10. April 1997
71. Zl. 3421/97 vom 21. April 1997

Ausschreibung (erste) der Stelle eines Pfarrers/einer Pfar
rerin im Schuldienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Salzburg-Christuskirche

Die Stelle eines Pfarrers/einer Pfarrerin im Schuldienst 
in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salzburg-

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. Bad 
Ischl

Das Evangelische Pfarramt A. B. Bad Ischl, Bahnhof
straße 5, 4820 Bad Ischl, ist ab sofort unter nachstehender 
Telefaxnummer zu erreichen:

(06132) 23 22 58.
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Kundmachung des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

76. Zl. 2T1W1 vom 27. März 1997

Einberufung der Synode H. B.
Über Beschluß des Synodalausschusses H. B. vom 

28. Jänner 1997 beruft der Evangelische Oberkirchenrat 
H. B. die

5. Session der 13. Synode 
der Evangelischen Kirche H. B. in Österreich

ein.

Sie beginnt am 17. November 1997 um 10 Uhr im Ge
meindesaal der Evangelischen Pfarrgemeinde H. B. Linz, 

Haidfeldstraße 6, 4060 Leonding, und endet am 18. No
vember 1997 um 12 Uhr.

Den Synodalen der Evangelischen Kirche H. B. zur 
Generalsynode wird bekanntgemacht, daß die Generalsyn
ode mit dem Festgottesdienst in Linz am 16. November 
1997 eröffnet wird, die Tagung der Generalsynode beginnt 
am 18. November 1997 um 14 Uhr und endet am 21. 
November 1997.

Die Pfarrgemeinden werden höflich gebeten, ihre 
Synodalen zu verständigen mit der Bitte, Wünsche um 
Zimmerreservierung der Kanzlei des Evangelischen Ober
kirchenrates H. B. bekanntzugeben.

Kirchliche Mitteilung

Die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses 
gibt betroffen davon Nachricht, daß

Pfarrer Mag. Herwig ILKOW

am 4. April 1997 aus dem Leben geschieden ist.
Herwig Ilkow war zuletzt Pfarrer der viertgrößten Pfarr

gemeinde der Evangelischen Kirche in Österreich und 
damit einer besonderen menschlichen und geistlichen Her
ausforderung und Belastung ausgesetzt.

Im letzten Satz seiner Einführungspredigt in der Kirche 
am Tabor am 8. September 1985 sagte Herwig Ilkow:

„Und immer wieder befähigt der Heiland zur Freude 
und zum Gotteslob.“

Diese Zuversicht hat sich ihm in der Woche nach dem 
Osterfest dieses Jahres verfinstert. Und alle, die ihn 
gekannt haben und mit ihm verbunden waren, vertrauen 

ihn und sich selbst dem an, der „die Schlüssel des Todes 
und der Hölle“ hat, wie es der Wochenspruch der Oster
woche verheißt (Offenbarung 1,18).

Herwig Ilkow wurde am 8. Juli 1941 in Teschen (Schle
sien) geboren. Er wuchs nach dem Krieg — wie er schrieb 
— in verschiedenen niederösterreichischen Bauerndörfern 
auf, besuchte das Realgymnasium in Wien, studierte evan
gelische Theologie in Wien und Zürich. Sein Examen pro 
candidatura bestand er am 2. Feber 1965 und nach seiner 
Vikariatszeit in Wien-Landstraße und Laa an der Thaya 
legte er am 18. bis 22. Juni 1967 die Amtsprüfung ab. Am 
2. Juli 1967 wurde er von Georg Traar ordiniert. Er war 
dann Pfarrer in der Ramsau, in Stainach-Irdning und 
zuletzt in Wien-Leopoldstadt. In der Steiermark war er 
einer der drei Senioren, Abgeordneter in der Synode und 
Generalsynode, Mitglied des Finanzausschusses und des 
Religionspädagogischen Ausschusses. Außerdem versah er 
in der Steiermark und in Wien den Dienst eines Militär
pfarrers im Nebenamt.

Am 17. August 1964 hatte Herwig Ilkow Helga Lang
hammer geheiratet, die ihn — zusammen mit den drei 
Kindern — treu begleitet und getragen hat.

Mit allen, die den Tod Herwig Ilkows betrauern, birgt 
sich die Kirchenleitung in die Zuversicht des Propheten: 
„Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, 

aber über dir geht auf der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“

(Zl. 3131/97 vom 8. April 1997.)
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77. Zl. 4233/97 vom 23. Mai 1997

Lehrbefähigungsprüfung für nichtordinierte Religionsleh- 
rer(innen)

Die Lehrbefähigungsprüfung für nichtordinierte Religi
onslehrer(innen) an mittleren und höheren Schulen haben 
am 13. Mai 1997 nachstehende Kandidaten bestanden:

Mag. Karin Artner mit gutem Erfolg
Mag. Astrid Knely mit gutem Erfolg
Mag. Heidrun-Irene Mittermair mit sehr gutem Erfolg

78. Zl. 3469/97 vom 23. April 1997

Seelenstandsbericht 1996
Superintendenz A. B. Burgenland
Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Kon
firmanden Trauungen

Beerdi
gungen

Bad Tatzmannsdorf......................... 378 4 1 1 4 5 4 1
Bernstein (TG Dreihütten, 

TG Redlschlag, TG Rettenbach, 
TG Stuben)............................... 1.678 3 _ 4 11 32 6 15

Deutsch Jahrndorf......................... 335 3 — — 2 — 2 3
Deutsch Kaltenbrunn.................... 700 — — — 7 15 4 13
Eisenstadt

(einschl. Neufeld an der Leitha) . 1.165 15 6 7 16 15 3 22
Eltendorf (TG Heiligenkreuz i. L., 

TG Königsdorf, TG Neustift bei 
Güssing, TG Poppendorf, 
TG Zahling).......................... 1.505 3 12 12 7 26

Gols (TG Tadten, 
TG Neusiedl am See) .... 3.189 — 6 3 52 49 16 45
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Pfarrgemeinde A.B. H. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungen

Großpetersdorf (TG Hannersdorf,
TG Welgersdorf)......................... 1.063 9 2 — 13 9 1 14

Holzschlag (TG Günseck).... 518 1 — 1 9 6 6 5
Kobersdorf (TG Kalkgruben, 

TG Lindgraben, TG Oberpeters- 
dorf, TG Tschurndorf, TG Sieg-
graben) ........................................ 1.477 — 2 2 21 24 3 17

Kukmirn (TG Güssing,TG Limbach 
TG Neusiedl bei Güssing,
TG Stegersbach)......................... 1.566 19 — 1 24 17 5 17

Loipersbach................................... 1.147 3 — 2 19 13 6 11
Lutzmannsburg.............................. 440 — — — 6 6 2 3
Markt Allhau (TG Buchschachen, 

TG Kitzladen, TG Loipersdorf,
TG Wolfau).............................. 2.124 8 — — 16 34 14 27

Mörbisch am See......................... 1.612 — 4 — 20 18 15 27
Neuhaus am Klausenbach

(TG Minihof-Liebau) .... 1.381 3 — — 21 17 5 18
Nickelsdorf................................... 793 3 — 1 8 6 1 16
Oberschützen (TG Aschau, TG Jor- 

mannsdorf, TG Mariasdorf, 
TG Schmiedrait, TG Tauchen,
TG Weinberg, TG Willersdorf) . 1.864 5 3 2 15 30 13 24

Oberwart (TG Kemeten) .... 1.588 — 3 3 19 20 2 16
Pinkafeld (TG Riedlingsdorf, 

TG Schönherrn, TG Schreibers-
dorf, TG Wiesfleck).................... 2.790 10 1 6 29 38 9 37

Pöttelsdorf (TG Walbersdorf,
TG Bad Sauerbrunn).................... 1.432 8 3 2 25 17 10 16

Rechnitz (TG Markt Neuhodis) . 793 1 — — 11 9 10 10
Rust.................................................. 798 2 1 — 8 7 3 10
Siget in der Wart (TG Jabing). . . 317 8 1 — 5 7 1 3
Stadtschlaining (TG Bergwerk, 

TG Drumling, TG Goberling, 
TG Grodnau,TG Neustift
bei Schlaining).............................. 1.361 8 1 — 12 18 3 21

Stoob (TG Oberloisdorf) .... 911 — — 2 6 5 4 16
Unterschützen.............................. 423 4 — — 2 3 2 7
Weppersdorf................................... 622 — 2 — 6 11 3 2
Zurndorf........................................ 1.046 5 2 2 8 13 2 13

35.016 125 38 39 407 456 162 455

Superintendenz A. B. Kärnten
Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Kon
firmanden Trauungen

Beerdi
gungen

Agoritschach-Arnoldstein .... 851 — 5 4 10 9 2 8
Althofen........................................ 737 3 3 3 5 8 3 8
Arriach............................................. 1.140 — 1 2 20 14 9 12
Bad Bleiberg................................... 777 — 2 1 10 16 1 8
Dornbach........................................ 1.113 1 2 — 12 21 8 6
Eisentratten................................... 864 — 3 — 8 11 2 11
Feffernitz........................................ 2.000 — 1 2 19 20 7 15
Feld am See................................... 1.835 — 2 2 37 26 11 24
Ferndorf........................................ 946 1 6 — 6 13 5 6
Fresach (TG Puch)......................... 2.101 — 2 — 32 31 9 14
Gnesau (TG Sirnitz).................... 1.225 — 1 — 11 20 9 11
Hermagor (TG Watschig) .... 1.517 7 2 4 12 14 1 16
Klagenfurt........................................ 5.200 33 10 38 69 46 11 44
Klagenfurt-Ost.............................. 2.998 10 7 50 13 25 6 34
Pörtschach am Wörther See . . . 983 4 4 5 13 14 4 9
Radenthein................................... 1.742 — 6 5 21 28 1 15
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Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungen

St. Ruprecht bei Villach (TG Einöde-
Treffen)........................................ 3.225 — 11 7 44 46 10 11

St. Veit an der Glan (TG Eggen am
Kraigerberg).............................. 1.815 5 8 2 28 30 10 19

Spittal an der Drau......................... 3.549 21 7 13 34 48 4 38
Trebesing........................................ 889 — 1 1 16 12 6 5
Treßdorf (TG Rattendorf) .... 1.572 — — — 23 22 6 13
Tschöran........................................ 1.159 — 1 3 8 7 7 11
Unterhaus........................................ 1.824 — 7 4 30 29 11 15
Velden am Wörther See .... 1.246 1 1 3 4 14 2 4
Villach............................................. 5.406 21 11 60 78 80 28 69
Villach-Nord................................... 1.603 — 3 3 20 35 6 12
Völkermarkt................................... 752 13 4 1 6 12 3 7
Waiern............................................. 2.509 7 6 11 43 37 15 30
Weißbriach (TG Weißensee) . . . 1.436 2 4 1 30 21 18 21
Wiedweg (TG Bad Kleinkirchheim) 958 — — 2 7 11 4 3
Wolfsberg........................................ 730 4 1 6 8 10 1 17
Zlan.................................................. 1.234 — 2 1 25 12 5 15
Lienz............................................. 1.050 — 1 7 9 8 4 8

56.986 133 125 241 711 750 229 539

Superintendenz A. B. Niederösterreich
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen gungen

Amstetten........................................ 1.319 24 5 5 11 16 1 19
Baden ............................................. 2.307 39 5 10 20 22 10 31
Bad Vöslau (TG Leobersdorf) . . 2.318 17 4 19 27 17 6 28
Berndorf........................................ 1.128 11 5 12 12 11 1 16
Gloggnitz........................................ 955 — — 5 20 15 4 13
Gmünd............................................. 847 13 10 3 5 3 1 19
Horn............................................. 453 9 — — 4 3 4 11
Krems an der Donau.................... 1.134 16 1 10 14 8 11 18
Melk (TG Scheibbs).................... 935 26 3 3 7 4 2 17
Mitterbach........................................ 917 — 1 1 11 9 1 8
Mödling........................................ 4.910 55 11 27 55 28 26 51
Naßwald........................................ 315 — — 1 3 — 2 6
Neunkirchen................................... 1.029 44 3 4 10 6 4 12
Perchtoldsdorf.............................. 1.320 — 2 29 12 6 2 15
Purkersdorf................................... 1.436 — 7 13 26 17 — 16
St. Ägyd am Neuwalde.................... 1.364 17 4 11 16 16 3 18
St. Pölten........................................ 2.902 78 7 25 29 19 8 49
Ternitz............................................. 1.016 — 1 4 9 — 1 21
Traiskirchen................................... 1.178 25 8 5 18 8 9 11
Tulln............................................. 1.149 25 1 17 8 13 4 21
Wiener Neustadt.............................. 5.194 85 14 28 64 45 13 72

34.126 484 92 232 381 266 113 472

Superintendenz A. B. Oberösterreich
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte laufen firmanden Trauungen gungen

Attersee (TG Mondsee) .... 998 4 2 — 17 17 8 15
Bad Goisern................................... 3.614 — 9 3 48 39 15 38
Bad Hall........................................ 768 — 3 1 3 12 2 10
Bad Ischl........................................ 1.553 11 6 1 22 18 5 14
Braunau am Inn.............................. 1.576 20 6 18 17 17 3 29
Eferding........................................ 1.561 — 1 4 25 24 2 16
Enns.................................................. 932 7 9 8 11 18 3 13
Gallneukirchen.............................. 1.089 3 1 6 20 14 4 14
Gmunden (TG Ebensee, TG Laakir-

chen)............................................. 3.195 14 5 30 41 33 16 49
Gosau............................................. 1.579 — 1 — 18 30 6 15
Hallstatt........................................ 600 1 2 — 11 11 6 4
Kirchdorf an der Krems

(TG Windischgarsten) .... 1.143 6 1 7 13 15 1 8
Lenzing-Kammer.............................. 1.771 11 4 — 21 24 11 21
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Kon- Beerdi-
Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen Armanden Trauungen gungen

Linz-Dornach................................... 890 — 1 5 4 9 8 9
Linz-Innere Stadt......................... 3.046 — 9 34 46 42 10 47
Linz-Süd........................................ 2.025 — 2 39 5 13 2 25
Linz-Südwest................................... 1.526 — 3 23 13 16 3 19
Linz-Urfahr................................... 2.332 3 8 32 14 10 5 28
Marchtrenk................................... 1.599 2 1 10 5 14 2 15
Mattighofen................................... 972 15 5 5 7 12 3 13
Neukematen (TG Sierning) . . . 1.291 15 — 10 12 11 5 9
Ried im Innkreis.............................. 605 — 1 6 2 7 2 9
Rutzenmoos................................... 1.634 — 4 2 15 18 5 19
Schärding........................................ 505 2 1 9 4 2 3 9
Scharten........................................ 1.180 1 1 2 10 15 5 13
Schwanenstadt.............................. 1.075 — — 2 11 10 3 13
Stadl-Paura (TG Vorchdorf) . . . 1.222 8 2 2 8 21 5 11
Steyr.................................................. 1.825 16 4 24 27 20 10 28
Steyr-Münichholz......................... 567 1 — 1 4 5 1 5
Thening............................................. 2.245 22 8 5 27 33 14 28
Timelkam........................................ 827 5 6 3 9 9 3 10
Traun (TG Haid).............................. 3.447 1 3 18 24 32 12 38
Vöcklabruck...................................
Wallern an der Trattnach

1.943 5 7 9 30 18 6 22

(TG Grieskirchen-Gallspach) . . 1.621 — 3 9 22 15 5 19
Wels.................................................. 5.074 10 6 21 55 65 15 65

57.830 183 125 349 621 669 209 700

Superintendenz A. B. Salzburg und Tirol
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen Armanden Trauungen gungen

Badgastein........................................ 601 — 3 7 6 — 2 8
Hallein (TG Bischofshofen) . . . 2.448 27 1 13 26 21 10 14
Saalfelden........................................ 862 12 8 8 9 16 2 8
Salzburg-Christuskirche .... 5.454 8 20 65 118 88 55 70
Salzburg, nördlicher Flachgau . . 2.406 13 6 13 14 18 9 23
Salzburg-West.............................. 5.745 29 10 62 46 52 14 102
Zell am See................................... 1.362 20 3 9 13 16 7 18

Innsbruck-Christuskirche .... 3.496 56 9 28 52 29 12 49
Innsbruck-Ost.............................. 2.801 53 6 39 28 14 28 37
Jenbach............................................. 1.193 10 5 5 10 4 11 10
Kitzbühel........................................ 1.396 23 1 12 12 4 7 14
Kufstein........................................ 1.673 23 3 10 12 9 12 26
Oberinntal........................................ 777 27 1 10 6 — 7 13
Reutte............................................. 610 8 — 5 3 6 6 13

30.824 309 76 286 355 277 182 405

Superintendenz A. B. Steiermark
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H.B. Eintritte Austritte Taufen Armanden Trauungen gungen

Admont (Liezen).............................. 1.120 7 8 6 12 12 — 10
Bad Aussee................................... 490 1 1 — 5 6 2 11
Bad Radkersburg.............................. 351 — 3 4 10 — 1 3
Bruck an der Mur......................... 1.459 10 1 12 9 19 3 21
Eisenerz........................................ 470 — — 6 2 3 — 8
Feldbach........................................ 531 6 2 3 6 — 9 9
Fürstenfeld (TG Rudersdorf) . . . 1.264 39 6 3 8 14 7 12
Gaishorn (TG St.Johann a. Tauern) 1.006 8 1 6 12 15 3 13
Graz-Eggenberg.............................. 2.851 32 5 50 29 30 7 19
Graz, linkes Murufer (TG Liebenau) 6.486 54 15 104 82 62 33 97
Graz, linkes Murufer-Nord . . . 2.932 — 8 43 33 17 3 39
Graz, rechtes Murufer.................... 3.337 — 5 42 33 18 17 37
Gröbming........................................ 1.559 2 9 3 22 27 6 17
Hartberg........................................
Judenburg (TG Fohnsdorf,

428 7 3 6 7 4 4 5

TG Murau)................................... 1.379 16 6 13 11 5 5 17
Kapfenberg................................... 2.084 39 6 24 18 18 9 32
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Pfarrgemeinde A.B. H. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungen

Kindberg........................................ 882 5 1 8 7 — 20 15
Knittelfeld........................................ 1.592 4 6 11 13 15 6 27
Leibnitz............................................. 853 12 4 5 11 11 4 11
Leoben ............................................. 2.639 12 8 40 25 19 16 49
Mürzzuschlag................................... 1.617 27 6 33 11 18 2 32
Peggau............................................. 1.157 2 — 5 12 7 4 12
Ramsau am Dachstein.................... 2.065 — — — 35 21 4 15
Rottenmann................................... 877 1 1 3 5 8 1 11
Schladming (TG Aich, TG Radstadt-

Altenmarkt).............................. 4.171 11 4 5 55 49 22 35
Stainach-Irdning.............................. 634 3 3 2 — 8 2 4
Stainz............................................. 886 15 1 1 11 10 4 14
Trofaiach........................................ 1.520 1 2 11 14 14 4 16
Voitsberg........................................ 852 4 2 12 11 12 2 16
Wald am Schoberpaß.................... 560 — — 2 5 6 3 6
Weiz (TG Gleisdorf).................... 775 64 1 3 8 13 5 10

48.827 382 118 466 522 461 208 623

Superintendenz A. B. Wien
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen gungen

Wien-Innere Stadt......................... 5.190 — 29 58 89 54 26 73
Wien-Leopoldstadt......................... 5.278 — 16 100 24 39 13 62
Wien-Landstraße.............................. 3.402 — 7 52 24 15 3 50
Wien-Gumpendorf......................... 5.146 — 20 121 36 21 15 66
Wien-Neubau-Fünfhaus .... 2.297 — 4 34 13 17 2 42
Wien-Favoriten-Christuskirche . . 3.275 — 21 58 40 10 12 40
Wien-Favoriten-Gnadenkirche . 1.646 — 4 21 7 13 2 30
Wien-Favoriten-Thomaskirche . 1.554 — 11 31 17 23 2 13
Wien-Simmering.............................. 2.563 — 12 59 18 17 5 56
Wien-Hetzendorf......................... 1.815 — 8 25 11 13 3 21
Wien-Lainz................................... 1.471 — — 18 16 12 4 54
Wien-Hietzing.............................. 3.837 — 5 60 20 14 2 58
Wien-Hütteldorf.............................. 1.671 — 3 22 19 13 7 13
Wien-Ottakring.............................. 2.750 — 9 37 24 19 2 58
Wien-Währing.............................. 4.205 — 18 74 50 14 23 63
Wien-Döbling.............................. 3.611 — 10 58 36 35 10 41
Wien-Floridsdorf......................... 4.641 — 15 74 59 29 10 41
Wien-Leopoldau.............................. 2.078 — 7 40 17 15 5 18
Wien-Donaustadt......................... 5.194 — 16 94 71 41 13 40
Wien-Liesing................................... 4.635 — 10 34 71 39 18 68
Bruck an der Leitha......................... 1.840 — 1 9 16 15 2 40
Klosterneuburg.............................. 1.530 85 7 5 43 11 14 21
Korneuburg................................... 1.107 13 4 13 25 15 12 10
Mistelbach (TG Laa an der Thaya) . 837 9 7 3 13 6 2 18
Schwechat........................................ 1.715 — 1 39 3 8 1 19
Stockerau ........................................ 919 17 6 2 14 9 3 18

74.207 124 251 1.141 776 517 211 1.033

Kirche H. B.
Kon- Beerdi-

Pfarrgemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen gungen

Bludenz ........................................ 662 294 1 7 8 8 3 15
Bregenz........................................ 2.058 193 2 26 15 9 3 26
Dornbirn........................................ 1.415 109 4 12 13 14 2 27
Feldkirch........................................ 1.351 117 6 35 11 9 2 15
Linz.................................................. 164 652 2 5 5 10 3 7
Oberwart........................................ — 1.402 2 5 16 14 1 22
Wien-Innere Stadt......................... — 3.020 6 16 39 36 20 41
Wien-Süd........................................ — 1.658 4 32 8 8 4 24
Wien-West................................... — 1.299 4 25 9 5 8 23

5.650 8.744 31 163 124 113 46 200
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Kon- Beerdi-
Zusammenstellung
Superintendenz A. B. H. B. Insgesamt Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen gungen

Burgenland.............................. 35.016 125 35.141 38 39 407 456 162 455
Kärnten........................................ 56.986 133 57.119 125 241 711 750 229 539
Niederösterreich......................... 34.126 484 34.610 92 232 381 266 113 472
Oberösterreich......................... 57.830 183 58.013 125 349 621 669 209 700
Salzburg und Tirol.................... 30.824 309 31.133 76 286 355 277 182 405
Steiermark................................... 48.827 382 49.209 118 466 522 461 208 623
Wien............................................. 74.207 124 74.331 251 1.141 776 517 211 1.033
Kirche A. B................................... . 337.816 1.740 339.556 825 2.754 3.773 3.396 1.314 4.227
Kirche H. B.................................. 5.650 8.744 14.394 31 163 124 113 46 200
Evangelische in Österreich . 343.466 10.484 353.950 856 2.917 3.897 3.509 1.360 4.427

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

79. Zl. 3863/97 vom 7. Mai 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis April 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe- 
gebiihren

1997 1996
Superintendenz Schilling

Wien . . .
Burgenland 
Niederösterreich 
Steiermark.
Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg-Tirol

Rückgang: 9,00%

. 19,518.876,90

. 3,696.061,04

. 6,415.591,93

. 10,107.063,30

. 5,312.241,36

. 6,335.333,92

. 7,311.334,87
58,696.503,32

20,957.728,74
3,525.784,37
7,937.868,54

11,316.010,40
5,646.624,41
7,227.705,45
7,887.984,74

64,499.706,65

80. Zl. 3977/97 vom 12. Mai 1997

Ausschreibung von Stunden in evangelischer Religions
pädagogik an den Pädagogischen Akademien Graz

An den beiden Pädagogischen Akademien in Graz sowie 
an der berufspädagogischen Akademie werden ab dem 
Wintersemester 1997/98 folgende Stunden im Rahmen 
einer halben Lehrverpflichtung LPA bzw. LI frei:

— Humanwissenschaften — Religionspädagogik (evan
gelisch),

— nach Bedarf: Fachwissenschaften im Zusatzfach 
„Evangelische Religion“.

Geeignete Personen mit nachgewiesener religions
pädagogischer Qualifikation sind eingeladen, sich bis 
30. Juni 1997 beim Evangelischen Oberkirchenrat, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, zu bewerben.

Auskünfte erteilen:
Superintendent Mag. Ernst-Christian Gerhold, Tel. 

(0316) 32 14 47 und
Prof. Mag. Karl Schiefermair, Tel. (0316) 38 14 58.
Diese Stunden sind auch im Amtsteil der „Wiener 

Zeitung“ ausgeschrieben.

81. Zl. 3879/97 vom 7. Mai 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Amstetten

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde
A. u. H. B. Amstetten wird hiermit ausgeschrieben.

Sie zählt etwa 1300 Seelen. Die Pfarrgemeinde umfaßt 
das Gebiet des politischen Bezirkes Amstetten und der Sta- 
tutarstadt Waidhofen an der Ybbs ohne die westlichen 
Gemeinden an der Enns wie St. Valentin, dafür einschließ
lich der westlichen Gemeinden des Bezirkes Melk bis Ybbs 
an der Donau.

Die Pfarrstelle wird durch Wahl besetzt.
Gottesdienste sind zu halten: Zweimal monatlich in Am

stetten und Waidhofen an der Ybbs, einmal monatlich in 
Ybbs, Stadt Haag, Hausmening, Böhlerwerk und Hollen
stein.

Den Religionsunterricht an den Pflichtschulen versieht 
eine Religionslehrerin (auch Gemeindeschwester). Der 
Pfarrer hat den Religionsunterricht an den allgemeinbil
denden und berufsbildenden höheren Schulen in Amstet
ten, Waidhofen, Ybbs, Ysper und Haag zu versehen. Das 
Mitgestalten von Bibelstunden, Jugendarbeit, Altenarbeit 
und Besuchsdienst sowie die Pflege der guten ökumeni
schen Kontakte sind erwünscht.

Die Kirche und das Pfarrhaus stehen in der Stadtmitte in 
einem großen, schönen und ruhigen Garten. Die Kirche 
hat eine Gas-Umluftheizung, das Pfarrhaus eine Gas-Zen
tralheizung. Die Pfarrwohnung umfaßt Wohnzimmer, 
Speisezimmer, Schlafzimmer, Studierzimmer, zwei Kinder
zimmer, Küche, Bad, WC, zwei Balkone und eine Garage 
mit zwei Einstellplätzen. Die Gesamtwohnfläche beträgt 
150 m2.

Bewerbungen sind bis 30. Juni 1997 an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Amstetten, 
Preisbacherstraße 8, 3300 Amstetten, z. H. des Kurators 
Ing. Erich Stroh, zu richten.

82. Zl. 3963/97 vom 9. Mai 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Purkersdorf

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Purkersdorf wird hiermit zur Neubesetzung ausgeschrie
ben.

Die Pfarrgemeinde hat 1430 Gemeindeglieder und liegt 
entlang der Westbahnstrecke. Sie umfaßt drei gleichwer
tige Zentren nämlich Purkersdorf, Pressbaum und Eich
graben, mit jeweils eigener (kleiner) Kirche. Gottesdienst 
wird in jedem Gemeindeteil vierzehntäglich gefeiert.

Das Pflichtstundenausmaß beträgt acht Stunden; auf 
Wunsch sind mehr Unterrichtsstunden möglich.
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In der Gemeinde arbeiten hauptamtlich eine Gemein
depädagogin und ein Jugendwart sowie eine Sekretärin 
(Pfarrkanzlei und Kirchenbeitrag) für zehn Stunden in der 
Woche.

Eine Wohnung in der Größe von 97,45 m2, ein geräumi
ges Arbeitszimmer, Terrasse, Garage sowie ein Garten für 
den Pfarrer/die Pfarrerin stehen zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis zum 23. Juni 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde Purkersdorf zu 
richten.

Für Auskünfte stehen zur Verfügung: Frau Kuratorin 
Irene Tötzl, Tel. (02233) 558 25, Herr Kuratorstellvertreter 
Dkfm. Rainer Jasch, Tel. (02773) 461 72-0, Pfarrer Mag. 
Herbert Graeser, Tel. (02742) 783 64. 

und Kurator HR Direktor Dipl.-Ing. Norbert Ringhofer, 
Günseck 53, 7435 Unterkohlstätten, Tel. privat (03354) 
82 03, dienstlich (03357) 424 92-12.

84. Zl. 3815/97 vom 9. Mai 1997

Wiederbestellung von Pfarrer Mag. Hans Herwig Hohen- 
berger zum Studentenpfarrer für die Steiermark

Pfarrer Mag. Hans Herwig Hohenberger wurde gemäß 
der Ordnung des Studentenpfarrers für die Steiermark 
(Amtsblatt vom 20. März 1968, Zl. 2000/68) für den Zeit
raum vom 1. September 1997 bis 31. August 2001 zum 
Studentenpfarrer für die Steiermark wiederbestellt.

83. Zl. 4114/97 vom 16. Mai 1997 85. Zl. 3965/97 vom 9. Mai 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Holzschlag

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Holzschlag wird hiermit zur Besetzung ab 1. Oktober 1997 
ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde Holzschlag besteht aus der Mutter
gemeinde Holzschlag und der Tochtergemeinde Günseck. 
Dazu kommen noch Gemeindeglieder in einer Reihe von 
Dörfern der Umgebung. Die gesamte Pfarrgemeinde 
umfaßt 519 Gemeindeglieder.

Von dem/der zukünftigen Stelleninhaber/in wird der 
seelsorgerliche und geistliche Dienst im umfassenden Sinn 
erwartet. Das schließt regelmäßige Gottesdienste in Holz
schlag, zu den hohen Feiertagen in Günseck, das Abhalten 
von Advent- und Passionsandachten in der Mutter- und 
Tochtergemeinde, die Sorge für die Kindergottesdienste, 
Haus- und Krankenbesuche und die Leitung von Kreisen 
und möglicherweise des Kirchenchores ein. Darüber hin
aus sind Religionsstunden an den beiden AHS in Ober
schützen in einem noch festzulegendem Ausmaß abzuhal
ten. Dazu ist noch die Übernahme einer übergemeindli
chen Tätigkeit zu erwarten.

Die Wohnung im in den Jahren 1991 und 1992 trocken
gelegten und generalsanierten Pfarrhaus hat eine Nutz
fläche von zirka 110 m2. Außerdem befinden sich im Pfarr
haus auch der Gemeindesaal und die Amtsräume. Ein 
Pfarrgarten ist vorhanden.

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B., Holz
schlag 1, 7435 Unterkohlstätten, zu richten.

Auskünfte erteilen gerne Pfarrer Mag. Gottfried Wurm, 
Holzschlag 1, 7435 Unterkohlstätten, Tel. (03354) 82 23,

Änderung der Geschäftsadresse des Martin-Luther-Bun- 
des in Österreich

Die neue Geschäftsadresse des Martin-Luther-Bundes in 
Österreich lautet:

Wenzel-Frey-Gasse 2-4, 
2380 Perchtoldsdorf, 

Telefon und Fax (01) 869 25 47.

86. Zl, 3559/97 vom 24. April 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. 
Kobersdorf

Das Evangelische Pfarramt A. B. Kobersdorf, Haupt
straße 51, 7332 Kobersdorf, ist ab sofort unter nachstehen
der Telefaxnummer zu erreichen:

(02618) 82 44.

87. Zl. 3842/97 vom 6. Mai 1997

Neue Anschrift, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des 
Evangelischen Pfarramtes A. u. H. B. Weiz

Die neue Anschrift, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse 
des Evangelischen Pfarramtes A. u. H. B. Weiz lauten:

Gustav-Adolf-Platz 1, 
8160 Weiz

Fax: (03172) 26 50
E-Mail-Adresse: ev.pfarramt.weiz@computerhaus.at

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

88. Zl. 3458/97 vom 22, April 1997 89. Zl. 3569/97 vom 22, April 1997

Änderung der Telefon- und Telefaxnummer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde H. B. Linz

Die neue Telefon- und Telefaxnummer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde H. B. Linz, Haidfeldstraße 6, 4060 
Leonding, lautet:

Telefon und Fax (0732) 38 08 03.

Telefaxnummer der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Bregenz

Die Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H. B. Bregenz, 
Kosmus-Jenny-Straße 1, 6900 Bregenz, ist ab sofort unter 
nachstehender Telefaxnummer zu erreichen:

(05574) 527 23.

mailto:ev.pfarramt.weiz@computerhaus.at
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Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener in der 
Verkündigung des Evangeliums

Pfarrer i. R. Mathias SCHUSTER
P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener

Pfarrer i. R. Otto Hans OBRACAI

am 10. April 1997 im 85. Lebensjahr aus diesem Leben 
abberufen.

Pfarrer Otto Hans Obracai wurde am 24. Mai 1912 in 
Teschen geboren. 1936 bestand er das Fakultätsexamen an 
der Wiener Universität und wurde als geistliche Hilfskraft 
dem Evangelischen Pfarramt Gosau zugeteilt. Nach der im 
Juni 1938 bestandenen Pfarramtsprüfung wurde er am 
9. Oktober 1938 in Gosau ordiniert und dem Superinten
denten und späteren Bischof Dr. Hans Eder als Superin- 
tendentialvikar zugeteilt. 1940 wurde er zum Pfarrer von 
Feffernitz in Kärnten gewählt. Im selben Jahr verehelichte 
er sich mit Frau Margarete Meierhofen. Dieser Ehe wurden 
vier Kinder geschenkt. Aus gesundheitlichen Gründen 
mußte er das Pfarramt Feffernitz niederlegen und wurde 
soweit es seine körperliche Verfassung erlaubte, in Vertre
tungsdienste in Wels und anderen Gemeinden Oberöster
reichs eingesetzt.

Nachdem sich seine Gesundheit gebessert hatte, konnte 
Pfarrer Obracai am 15. September 1956 zum Pfarrer in 
Linz-Süd bestellt werden, wo er fast ein Vierteljahrhundert 
seine Kräfte für den äußeren und inneren Aufbau der 
Gemeinde einsetzte.

Pfarrer Obracai wurde nach Erreichung der Alters
grenze am 1. September 1977 in den dauernden Ruhestand 
versetzt, setzte aber, auf eigenen Wunsch, seine Tätigkeit 
im Pfarramt bis 1979 fort. Seinen Ruhestand verbrachte er 
in Linz-Dornach.

Ein besonderes Anliegen war ihm die Fürsorge für Alko
holkranke im Rahmen des „Blauen Kreuzes“, dessen Vor
sitzender er war. Weiters setzte er sich für die Arbeit der 
Evangelischen Allianz und im Scharnsteiner Kreis ein.

(Zl. 3171/97 vom 11. April 1997.) 

am 30. April 1997 aus diesem Leben abberufen.
Pfarrer Mathias Schuster wurde am 17. März 1912 in 

Bußd bei Mühlbach in Siebenbürgen als das fünfte von ins
gesamt sieben Kindern geboren. 1932 maturierte er an der 
Theologisch-Pädagogischen Lehrerbildungsanstalt in Her
mannstadt. Am 1. September 1937 wurde er von Bischofs
vikar Friedrich Müller in der Hermannstädter Kirche ordi
niert. 1937 heiratete er Maria Stefani, die ihm fünf Kinder 
schenkte.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges kam er nach 
Oberösterreich und wurde am 1. September 1945 als 
Flüchtlingspfarrer in den kirchlichen Dienst gerufen, wo er 
zunächst den Pfarrgemeinden Vöcklabruck und Attersee 
zur Dienstleistung zugeteilt wurde. Hier legte ihm Gott 
eine besondere Aufgabe vor die Füße: Das Siedlungswerk 
„Rosenau am Attersee“ wurde in Angriff genommen mit 
dem Bau von über 300 Wohnungen für Flüchtlingsfamilien 
aus Siebenbürgen mit Hilfe der Evangelischen Wohnbau
genossenschaft „Neusiedler“. Im Zentrum der Siedlung 
wurde die Gnadenkirche errichtet. Hinzu kam ein Alten
heim, ein Kindergarten, ein Friedhof mit Kapelle und das 
Pfarrhaus. „Seit 1956 bin ich nicht nur Bauführer, sondern 
auch letzter Hilfsarbeiter gewesen. So schwer das war, so 
möchte ich diese Zeit in meinem Leben nicht missen“, 
schreibt er in seinem Lebenslauf.

1954 konnte eine eigene Evangelische Pfarrgemeinde 
Lenzing-Kammer gegründet werden, wo Pfarrer Mathias 
Schuster am 1. März 1955 zum ersten Seelsorger bestellt 
wurde und wo er bis zu seiner Pensionierung am 1. Sep
tember 1977 als Prediger, Lehrer und Seelsorger gedient 
hat. In Würdigung seiner Tätigkeit hat die Landsmann
schaft der Siebenbürger Sachsen ihm das „Ehrenzeichen 
der Landsmannschaft“ verliehen. 1972 wurde er von der 
politischen Gemeinde Seewalchen zum Ehrenbürger 
ernannt. Der Bundespräsident der Republik Österreich 
verlieh ihm 1975 das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich.

Die letzten Jahre seines Ruhestandes verbrachte er 
gemeinsam mit seiner Frau im Altenheim in Rimsting am 
Chiemsee. (Zl. 3780/97 vom 2. Mai 1997.)

Medieninhaber: Evangelische Kirche in Österreich, Kirchenamt A. B. Presserechtlich für den Inhalt verantwortlich: Bischof Mag. Herwig Sturm. 
Alle: Severin-Schreiber-Gassse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Fleck-Druck GmbH, Hollandstraße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort: Wien.



AMTSBLATT
für die Evangelische Kirche in Österreich
Jahrgang 1997 Ausgegeben am 27. Juni 1997 6. Stück

90. Verfügung mit einstweiliger Geltung zu § 36 OdgA
91. Richtlinien für die Anstellung und Besoldung von 

Jugendreferenten und -referentinnen
92. Themen für die Hausarbeiten der Amtsprüfung im 

Mai 1998
93. Israel-Kollekte
94. Kollektenaufruf für Zwischenkirchliche Hilfe für 

Riesi — 17. August 1997
95. Kollektenaufruf zum Erntedankfest
96. Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
97. Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
98. Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
99. Subventionsansuchen; Frist zur Vorlage

100. Urlauberseelsorge
101. Amtsniederlegung von Kirchenkanzler RA Dr. 

Emmerich Fritz
102. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Mai 1997 mit 

Vergleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und 
Einhebegebühren

103. Juristische Mitarbeiterin im Kirchenamt
104. Errichtung der Teilpfarrstellen Gols und Deutsch 

Jahrndorf

105. Ausschreibung (weitere) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Villach-Nord

106. Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz-Eggenberg

107. Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Knittelfeld

108. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Eisenstadt

109. Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg

110. Bestellung von Pfarrer Dr. Johann Holzkorn zum 
Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Wiener Neustadt

111. Bestellung von Mag. Gottfried Wurm zum Pfarrer im 
Schuldienst der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Oberschützen

112. Amtsprüfung vom 26. und 27. Mai 1997
113. Änderung der Telefon- und Telefaxnummer des 

Evangelischen Pfarramtes A. B. Gloggnitz
114. Änderung der Telefonnummer des Evangelischen 

Pfarramtes A. B. Wien-Döbling

Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

90. Zl. EA 5014/97 vom 20. Juni 1997

Verfügung mit einstweiliger Geltung zu § 36 OdgA

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat in 
seiner Sitzung am 3. Juni 1997 eine Verfügung mit einst
weiliger Geltung zu § 36 OdgA beschlossen, die mit 
Zustimmung der gemeinsamen Sitzung der Synodalaus
schüsse, erteilt in der Sitzung am 17. Juni 1997, erlassen 
und veröffentlicht wird. Die Verfügung mit einstweiliger 
Geltung lautet wie folgt:

Artikel I

§36: (1) Geistliche Amtsträger gemäß §27 haben 
gegenüber ihrer/m jeweiligen Gemeinde/Gemeindever

band Anspruch auf unentgeltliche Beistellung einer Dienst
wohnung.

(2) Der geistliche Amtsträger hat dem Oberkirchenrat 
A. B. bzw. dem Oberkirchenrat H. B. die für die steuerli
che und beitragsrechtliche Bewertung der Dienstwohnung 
erforderlichen Angaben bekanntzugeben.

Abs. 3 bis Abs. 6 bisheriger Text unverändert.

Artikel II
Diese Änderungen treten mit 1. Jänner 1997 in Kraft.

Präsident Dr. Peter Krömer OStR Prof. Mag. Gerd Zetter 
(Vorsitzender) (Schriftführer)
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

91. Zl. 4525/97 vom 4 Juni 1997

Richtlinien für die Anstellung und Besoldung von Jugend
referenten und -referentinnen

Der Jugendrat für Österreich der Evangelischen Jugend 
Österreich beschließt gemäß § 12 Abs. 2 Z. 1 der Ordnung 
der EJÖ und § A.6 der Geschäftsordnung der EJÖ und im 
Einvernehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat 
A. u. H. B. folgende

Richtlinien für die Anstellung und Besoldung von Jugend
referenten und -referentinnen in Superintendential- 

gemeinden, in denen kein Jugendpfarrer bestellt ist

§ 1: (1) Als Jugendreferenten und -referentinnen sind 
nur solche Personen anzustellen, die eine hierzu befähi
gende Ausbildung abgeschlossen haben, die seitens des 
Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. festzustellen 
ist.

(2) Jugendreferenten und -referentinnen werden für 
sechs Jahre gewählt. Mehrmalige Wiederwahl ist möglich.

§ 2: Mit Rücksicht auf die zeitlich begrenzte Arbeits
möglichkeit der Jugendreferenten und -referentinnen und 
mit Rücksicht auf das allgemeine Anliegen, ehemalige 
Jugendreferenten und -referentinnen nach Beendigung 
ihrer vertraglichen Dienstzeit in ein anderweitiges kirchli
ches Dienstverhältnis zu übernehmen, ist darauf zu achten, 
daß die Jugendreferenten und -referentinnen außer der 
nach § 1 erforderlichen Ausbildung auch eine solche besit
zen, die sie zu diakonischem Dienst, zum Kanzleidienst 
oder zum Dienst im Rechnungswesen befähigt. Ein 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung nach Ablauf der 
Dienstzeit besteht nicht.

§ 3: Ein der ersten Religionslehrerprüfung entsprechen
der religionspädagogischer Ausbildungsabschluß wird vor
ausgesetzt; wo er nicht gegeben ist, ist die erste Religions
lehrerprüfung innerhalb eines Jahres nach Antritt des 
Dienstverhältnisses nachzuholen; im Falle der Nichtnach
holung oder eines negativen Prüfungsergebnisses ist das 
Dienstverhältnis durch Kündigung aufzulösen.

Bei Jugendreferenten und -referentinnen, welche eine 
Ausbildung außerhalb Österreichs genossen haben, ist ein 
Kolloquium aus Kirchengeschichte und Kirchenkunde 
Österreichs zu den gleichen Bedingungen wie die erste Reli- 
gionslehrerprüfung abzulegen.

§4: Die Jugendreferenten und -referentinnen unterste
hen während der Dauer ihrer Tätigkeit dem kirchlichen 
Disziplinarrecht.

§ 5: Die Besoldung der Jugendreferenten und -referen
tinnen erfolgt analog dem Entlohnungsschema I des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (Bundesgesetz vom 
17. März 1948, BGBl. Nr. 86 über das Dienst- und Besol
dungsrecht der Vertragsbediensteten des Bundes) in der 
jeweils gültigen Fassung. Demnach erhalten

a) Jugendreferenten und -referentinnen, welche den 
Ausbildungserfordernissen nach § 1 dieser Richtlinien ent
sprechen, den Gehalt nach Verwendungsgruppe II des vor
erwähnten Entlohnungsschemas ohne Rücksicht darauf, 
ob der Jugendreferent bzw. die Jugendreferentin die Able
gung einer Reifeprüfung nachgewiesen hat oder nicht.

b) Sofern die Notwendigkeit einer zeitlich vermehrten 
Arbeitsleistung besteht und eine solche vom Jugendrefe
renten bzw. von der Jugendreferentin erbracht wird, kann 
der Diözesanjugendrat bzw. der Jugendrat H. B. nach 
wenigstens dreijähriger Dienstzeit mit dem Jugendreferen
ten bzw. der Jugendreferentin eine Überstundenpauschale 
im Ausmaß von 20 Prozent des Bruttogehaltes vereinbaren. 
Diese Vereinbarung ist vom Superintendentialausschuß zu 
befürworten und vom Evangelischen Oberkirchenrat A. B. 
bzw. H. B. zu genehmigen.

c) Die Anstellung der Jugendreferenten und -referentin
nen hat nach den Bestimmungen der jeweils gültigen 
Geschäftsordnung der Gliederung der Evangelischen 
Jugend zu erfolgen; die Gehaltsrefundierung durch die 
Evangelische Kirche A. B. bzw. Evangelische Kirche H. B. 
erfolgt dann, wenn in der gleichen Diözese die Stelle eines 
Jugendpfarrers unbesetzt ist, jedoch in jedem Falle nur für 
einen einzigen Jugendreferenten bzw. eine Jugendreferen
tin der Diözese.

d) Sofern Jugendreferenten und -referentinnen Religi
onsunterricht erteilen, haben sie hierzu insbesondere auch 
hinsichtlich des Ausmaßes des Religionsunterrichtes die 
Zustimmung der Diözesanjugendleitung einzuholen. Eine 
Vergütung für die Erteilung des Religionsunterrichtes ver
bleibt dem Jugendreferenten bzw. der Jugendreferentin, 
schließt jedoch die Zuerkennung eines Überstundenpau- 
schales aus.

e) Der Sachbezugswert der Dienstwohnung ist bei der 
Gehaltsberechnung zu berücksichtigen.

§ 6: Diese Regelung ist verbindlich für alle Gliederun
gen der EJ und kann vom JURÖ nur mit Zweidrittelmehr
heit geändert werden.

92. Zl, 4885/97 vom 16. Juni 1997

Themen für die Hausarbeiten der Amtsprüfung im Mai 
1998

Nach § 7 der Ordnung für die Amtsprüfung veröffent
licht der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. die 
Hausarbeitsthemen für die Amtsprüfung 1998:

Prüfungsgebiet 1:
Segnen und „einweihen“.
Kritische Darstellung der praktischen und theologischen 

Problematik.

Prüfungsgebiet 4:
Wandlungen im Missionsverständnis in den letzten Jahr

zehnten unter besonderer Berücksichtigung der Missions
konferenzen.

Prüfungsgebiet 5:
„Interkulturelle Erziehung heißt interreligiöse Erzie

hung!?“

Prüfungsgebiet 6:
a) Das evangelische Schulwesen im 16. Jahrhundert.
b) Kirche in der Nachkriegszeit: Wiederaufbau und 

Reorganisation. Personale und theologische Perspektiven.
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Aus
wahl der Hausarbeiten so zu erfolgen hat, daß ein Thema 
aus den Prüfungsgebieten 1,4 und 5 zu wählen ist und das 
zweite Thema aus dem Prüfungsgebiet 6.

Jede Hausarbeit (auch die Ausarbeitung von Gottes
dienst und Lehrprobe) ist mit dem eigenhändig unter
schriebenen Zusatz: „Selbst verfaßt“ zu versehen.

93. Zl. 4551/97 vom 4. Juni 1997

Israel-Kollekte
Zum 10. Sonntag nach Trinitatis (3. August 1997) bitten 

wir, nachstehende Kollektenabkündigung der empfohle
nen Kollekte „Dienst an Israel“ vorzunehmen.

Die Israel-Kollekte dient der Förderung des gegenseiti
gen Verständnisses zwischen Christen und Juden. Sie ist 
eine der großen Aufgaben der Kirche heute. Sie erfordert 
eine umfassende theologische Neubesinnung, das Vertraut
werden mit jüdischem Glauben und jüdischer Kultur, das 
Lernen, die Bibel im Geiste dieser Verständigung zu lesen. 
Es ist auch notwendig, deutliche Zeichen der Verständi
gung zu setzen.

Das Ergebnis der Kollekte wird in diesem Jahr beson
ders AMCHA-Austria gewidmet, einer Einrichtung in 
Israel, die sich um therapeutische Hilfe für Überlebende 
des Holocausts bemüht und in Ramat-Gan-Israel das 
Simon-Wiesenthal-Haus führt.

Wir bitten Sie sehr ehrlich um Ihre Aufmerksamkeit für 
diese Aufgabe.

Es gibt einen ÖSTERREICHISCHEN FREUNDES
KREIS RIESI. Interessenten mögen sich bitte an Senior 
Pfarrer Mag. Klaus Lehner in Wien-Döbling wenden.

95. Zl, 4770/97 vom 12. Juni 1997

Kollektenaufruf zum Erntedankfest
Das Diakonische Werk Österreich möchte Ihnen zu

nächst für die Kollekte des Vorjahrs, die für den Ausbau 
der Tätigkeiten des Evangelischen Flüchtlingsdienstes in 
Salzburg bestimmt war, sehr herzlich danken. Das Ergebnis 
betrug rund eine halbe Million Schilling. Damit haben Sie 
mitgeholfen, die Situation der in Salzburg gestrandeten 
Flüchtlinge entscheidend zu verbessern.

Für das Jahr 1997 erbitten wir die Erntedankfestkollekte 
für ein Projekt des Evangelischen Diakoniewerkes Waiern. 
Vor einiger Zeit wurde die Arbeit der Hospizbewegung im 
Diakoniewerk begonnen, ebenso eine Beratungsarbeit im 
Bereich der Erziehungs- und Lebensberatung und die Vor
bereitung zur Errichtung eines Tageszentrums für ältere 
Menschen. Dies sind Arbeitsgebiete, die den extramuralen 
Bereich stärken und von Waiern als diakonische Aufgabe 
neu entwickelt werden.

Für die Hospizbewegung und die Beratung sind Räum
lichkeiten in einem dem Diakoniewerk gehörendem Haus 
in Feldkirchen neu herzurichten. Auch entstehen Kosten 
für den Neuanfang. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
1,000.000,—öS.

Das Diakonische Werk Österreich bittet Sie mit der Ern
tedankfestkollekte diese Bemühungen zu unterstützen und 
für den Aufbau der Hospizbewegung und der Beratungs
stelle in Feldkirchen Ihre Kollekte zu geben.

94. Zl. 4028/97 vom 14. Mai 1997

Kollektenaufruf für Zwischenkirchliche Hilfe für Riesi — 
17. August 1997

Der SERVIZIO CRISTIANO in Riesi (Catania, Sizilien) 
entstand 1961 durch eine internationale Gruppe von Chri
sten, ehemalige Mitglieder der Gemeinschaft von Agape. 
Das ökumenische Zentrum Agape wurde in den Walden- 
ser-Tälern der Piemont vom Waldenserpfarrer Tullio Vinay 
gegründet und sollte die „agape“ — die Liebe Gottes zu 
den Menschen — bezeugen. Diese Botschaft wollte Vinay 
in einer Umgebung konkretisieren, die sozio-kulturell und 
wirtschaftlich besonders schwach war — wie Riesi, einer 
Stadt mit 16.000 Einwohnern, die unter starker Mafia-Prä
senz litt.

Besonderes Augenmerk wurde auf den erzieherischen 
Bereich gelegt: Kindergarten, Grundschule, Mechaniker
werkstatt, Bibliothek und Mütterberatung.

Für die Grundschule ist die Kollekte der Zwischenkirch
lichen Hilfe 1997 bestimmt. Die Kinder sollen Angebote 
erhalten, die über den normalen Lehrplan hinausgehen. 
Dazu wären PC-Programme und die dazugehörige Hard
ware in einem Multimedia-Raum erforderlich, um den 
Lehrstoff ansprechend und aktuell zu vermitteln.

Der Servizio Cristiano ist noch immer großteils auf 
Spenden angewiesen, um seinen Aufgaben nachzukom
men. Wir bitten um entsprechende Abkündigung dieser 
Kollekte.

96. Zl. 4372/97 vom 28. Mai 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Pfarramtskandidat Bernd Brauer hat am 27. Mai 1997 

die Ergänzungsprüfung in den Gegenständen „Öster
reichische Kirchengeschichte“ und „Österreichisches Kir
chenrecht“ bestanden.

97. Zl. 4381/97 vom 28. Mai 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Pfarramtskandidat Meinhard von Gierke hat am 27. Mai 

1997 die Ergänzungsprüfung in den Gegenständen „Öster
reichische Kirchengeschichte“ und „Österreichisches Kir
chenrecht“ bestanden.

98. Zl. 4382/97 vom 28. Mai 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Pfarrer Mag. Wolfgang Rehner hat am 27. Mai 1997 die 

Ergänzungsprüfung in den Gegenständen „Österreichi
sche Kirchengeschichte“ und „Österreichisches Kirchen
recht“ bestanden.
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99. Zl. EA 4482/97 vom 3. Juni 1997 100. Zl. 500/97

Subventionsansuchen; Frist zur Vorlage
Gemäß § 2 der Richtlinien für die Beantragung und Ver

waltung von Zuschüssen, Amtsblatt Nr. 27/1977, sind 
Zuschüsse, die in die Haushaltspläne der Evangelischen 
Kirche A. B. in Österreich und der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich für das Jahr 1998 aufgenommen 
werden sollen, bis spätestens 30. September 1997 beim 
Evangelischen Oberkirchenrat A, B. bzw. A. u. H. B. zu 
beantragen.

Auf Grund der Entwicklung der Kirchenbeitragsein
gänge im laufenden Jahr muß jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, daß die Zuschüsse für das Jahr 1998 
im Vergleich zum Vorjahr gekürzt werden müssen.

Präsident RA Dr. Peter Krömer
Bischof Mag. Herwig Sturm

Urlauberseelsorge
Winter 1997/98
Bis Ende Juli 1997 mögen alle gewünschten Veränderun

gen gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Urlauberseel
sorge für den Winter 1997/98 an den Evangelischen Ober
kirchenrat A. u. H. B. gemeldet werden (also vor allem 
Neuerrichtungen von Stellen für die Urlauberseelsorge, 
Auflassung entbehrlich gewordener Stellen, Änderung der 
Termine).

Wenn keine Meldung erfolgt, wird die Ausschreibung 
für den Winter 1997/98 in derselben Weise wie für den 
Winter 1996/97 vorgenommen werden.

Sommer 1998
In gleicher Weise wie oben mögen die Meldungen für 

den Sommer 1998 bis Mitte September 1997 eingereicht 
werden.

Kundmachung des Bischofs der Evangelischen Kirche A. B. und des 
Präsidenten der Synode A. B.

101. Zl. EA 4688/97 vom 9. Juni 1997

Amtsniederlegung von Kirchenkanzler RA Dr. Emmerich 
Fritz

Herr Kirchenkanzler RA Dr. Emmerich Fritz hat den 
Synodalausschuß A. B. ersucht, seine freiwillige Amtsnie
derlegung betreffend des Amtes des Kirchenkanzlers zu 
genehmigen. Der Synodalausschuß A. B. hat in seiner 
Sitzung vom 28. Feber 1997 die freiwillige Amtsnieder- 
legung/Rücktrittserklärung von Kirchenkanzler RA Dr. 
Emmerich Fritz angenommen. Gemäß dem Beschluß des 
Synodalausschusses A. B. wurde vom Präsidenten der Syn

ode A. B. und Herrn Kirchenkanzler RA Dr. Emmerich 
Fritz vereinbart, daß die Amtsniederlegung mit dem 
Ablauf des 15. April 1997 wirksam wird. Herr RA Dr. 
Emmerich Fritz ist mit Ablauf des 15. April 1997 sohin als 
Kirchenkanzler aus dem Evangelischen Oberkirchenrat 
A. B., Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., Synode 
A. B. und Generalsynode und den diesbezüglichen Aus
schüssen und dergleichen ausgeschieden.

Bischof Mag. Herwig Sturm
Präsident RA Dr. Peter Krömer

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

102. Zl. 4479/97 vom 3. Juni 1997 103. Zl. EA 5005/97 vom 19. Juni 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Mai 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe
gebühren

Superintendenz 
Wien . . . 
Burgenland 
Niederösterreich 
Steiermark. 
Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg-Tirol

1997 1996
Schilling

22,699.767,84
6,065.537,07
9,800.788,22

13,759.706,85
9,202.749,40

11,237.187,44
11,226.794,20
83,992.531,02

25,535.858,58
6,165.697,06

10,578.583,38
15,790.704,37
8,989.631,62

11,534.341,73
11,231.410,94
89,826.227,68

Rückgang: 6,49%.

Juristische Mitarbeiterin im Kirchenamt
Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat mit Zustim

mung des Synodalausschusses A. B. vom 17. Juni 1997 die 
Errichtung einer Stelle für eine hauptamtliche juristische 
Mitarbeiterin oder einen solchen Mitarbeiter beschlossen 
und mit Wirkung vom 1. Juli 1997 mit Frau Mag. Monika 
Swoboda besetzt.

104. Zl. EA 4684/97 vom 9. Juni 1997

Errichtung der Teilpfarrstellen Gols und Deutsch Jahrn- 
dorf

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat den Be
schlüssen der Gemeindevertretungen der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Gols vom 12. Feber 1996 und der 



59

Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Deutsch Jahrndorf 
vom 14. Feber 1996, je auf Einrichtung/Errichtung einer 
Teilpfarrstelle mit je 50 Prozent einer vollen Dienstver
pflichtung und gemeinsamer Ausübung durch einen 
geistlichen Amtsträger/Amtsträgerin, und der in diesem 
Zusammenhang errichteten Gemeindeordnung gemäß § 8 
KV die Zustimmung erteilt. (Bescheid des Evangelischen 
Oberkirchenrates A. B. vom 14. April 1997, Zl. EA 3216/ 
97.)

105. Zl. 4475/97 vom 3. Juni 1997

Ausschreibung (weitere) der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Villach-Nord

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Villach-Nord wird hiermit zur Besetzung ausgeschrieben, 
welche gemäß § 121 Abs. 1 KV durch den Oberkirchenrat 
A. B. geschieht.

Die Pfarrgemeinde zählt zirka 1600 Gemeindeglieder 
und umfaßt die Stadtbereiche Lind, St. Leonhard, Obere 
Fellach, Neu-Fellach und Untere Fellach der Stadtge
meinde Villach.

Der Umfang des Arbeitsbereiches ergibt sich aus den 
kirchengesetzlichen Vorschriften, ergänzt durch eine beste
hende Gemeindeordnung. Eine mit der Pfarrgemeinde Vil
lach (Mitte) vereinbarte Gemeindeordnung regelt die 
Zusammenarbeit.

Das Pflichtausmaß für die Erteilung des Religionsunter
richtes an höheren Schulen beträgt acht Wochenstunden. 
Eine Neustrukturierung der Gemeindearbeit — vor allem 
in den wachsenden neuen Wohngebieten — wird ange
strebt.

Die Dienstwohnung im Pfarrhaus umfaßt zirka 100 m2, 
samt Gartengrundstück und Garage.

Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 1997 an den Evange
lischen Oberkirchenrat A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 
1180 Wien, zu richten.

Nähere Auskünfte zur Pfarrgemeinde erteilen der 
Administrator Pfarrer Mag. Oskar Sakrausky (Tel. [04242] 
417 12), Kuratorin Helene Themeßl (Tel. [04242] 271 57) 
sowie Pfarramtskandidat Mag. Adalbert Tölgyes (Tel. 
[04242] 237 95).

106. Zl. 4766/97 vom 11. Juni 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz-Eggenberg

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Graz-Eggenberg wird hiermit ausgeschrieben und 
durch Wahl besetzt.

Durch die Gemeindeordnung ist festgelegt, daß nur 
Bewerbungen von Pfarrerinnen und Pfarrer augsburgi- 
schen Bekenntnisses berücksichtigt werden können.

Die Pfarrgemeinde umfaßt die westlichen Stadtbezirke 
sowie das südliche und westliche Gebiet des Bezirkes 
Graz-Umgebung. Sie hat 2886 Seelen.

Die Pfarrgemeinde erwartet von ihrer Pfarrerin/ihrem 
Pfarrer die Abhaltung von Sonn- und Feiertagsgottes
diensten in der Christuskirche sowie je einmal im Monat in 
den Predigtstellen Gösting, Thal (ausgenommen der Som
mermonate).

Im Predigtdienst helfen der Anstaltsseelsorger, der der 
Gemeinde zugeteilt ist, und zwei Lektoren mit.

Religionsunterricht ist an den allgemeinbildenden höhe
ren Schulen nach Absprache mit dem Schulamt zu erteilen.

Von der Pfarrerin/dem Pfarrer wird der Dienst in Seel
sorge, Besuche in den Altenheimen, Konfirmandenunter
richt, Jugendarbeit, Bibelstunden, Seniorenkreis und 
Gemeindeveranstaltungen erwartet.

Für den Religionsunterricht an den Schulen des Ge
meindegebietes stehen mehrere Religionslehrerinnen zur 
Verfügung. Der Kindergottesdienst wird bei Bedarf von 
Helfern betreut. Der Kinderkreis wird von Mitarbeitern 
geführt. Ein großer Kreis von Mitarbeitern unterstützt die 
Pfarrerin/den Pfarrer.

Die Kanzleiarbeit, sowohl für Gemeinde- als auch Pfarr
kanzlei wird von einer Angestellten erledigt.

Die Pfarrgemeinde stellt der Pfarrerin/dem Pfarrer im 
Pfarrhaus, das in einer ruhigen Wohngegend liegt, eine 
6-Zimmerwohnung im Ausmaß von 120 m2, Garage, 
Waschküche, Abstellräume im Keller sowie einen großen 
Gartenanteil zur Verfügung.

Die Straßenbahnhaltestelle ist in unmittelbarer Nähe.
Auskünfte erteilen der Kurator Dipl.-Ing. Robert Wit- 

halm, Kuratorstellvertreter Dr. Gerhart Nitsche und 
Pfarrer Mag. Winfried Carrara.

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 1997 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Graz-Eggenberg, Burenstraße 9, 8020 Graz, Tel. (0316) 
58 31 56, zu richten.

107. Zl. 4858/97 vom 13. Juni 1997

Ausschreibung (zweite) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Knittelfeld

Hiermit wird die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Knittelfeld zur Besetzung ab 1. September 
1997 ausgeschrieben.

Der Bereich der Pfarrgemeinde Knittelfeld umfaßt das 
Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld und vom 
Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Judenburg die Stadt 
Zeltweg und das Gebiet von Weißkirchen und Obdach bis 
zur Grenze an Kärnten am Obdacher Sattel. Die Gemeinde 
hat etwa 1600 Seelen.

Gottesdienste sind allsonntäglich zu halten in der Johan- 
neskirche in Zeltweg und in der Bekennerkirche in Knittel
feld.

Religionsunterricht ist zu erteilen im BG und BRG 
Knittelfeld und am Abteigymnasium in Seckau, wenn nötig 
auch an der Bundeshandelsschule Knittelfeld. Der Religi
onsunterricht an der HTBLA in Zeltweg wird derzeit vom 
Judenburger Pfarrer besorgt. Den Religionsunterricht an 
den Pflichtschulen halten Religionslehrerinnen. Für Büro
arbeiten steht eine Teilzeitkraft zur Verfügung.

Erwünscht ist die regelmäßige Krankenhausseelsorge an 
den evangelischen Patienten im LKH Knittelfeld. Bei der 
Betreuung der Insassen des Altenheimes, des Pflegeheimes 
und der Seniorenheime helfen ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Wir erwarten die Mitarbeit bei der Jugend- und Kinderar
beit. Vier Lektoren stehen als Hilfe zum Gottesdienst zur 
Verfügung.
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Dem Pfarrer steht eine schöne Wohnung im 1. Stock des 
Pfarrhauses im Ausmaß von etwa 92 m2 zur Verfügung 
(Küche, zwei größere und ein kleineres Zimmer samt 
Nebenräumen). Bei Bedarf können noch Räumlichkeiten 
im 2. Stock zur Verfügung gestellt werden. Eine Garage ist 
vorhanden. Das Pfarrhaus steht in einem großen schönen 
Pfarrgarten.

Wir erwarten uns missionarische Impulse und Anstöße 
zum Gemeindeaufbau.

Bewerbungen sind bis 15. Juli 1997 an das Presbyterium 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B., Parkstraße 13, 
8720 Knittelfeld, oder den Kurator Armin Mohrenz, Tel. 
(03512) 861 66, zu richten.

108. Zl. 4953/97 vom 18. Juni 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Eisenstadt

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Eisenstadt wird hiermit zur Besetzung ausgeschrieben.

Die Pfarrgemeinde umfaßt die Landeshauptstadt Eisen
stadt, die Gemeinde Neufeld, die eine eigene Kirche 
besitzt, sowie die Evangelischen im größeren Teil des poli
tischen Bezirkes Eisenstadt und hat derzeit rund 1150 
Gemeindeglieder.

Die Pfarrgemeinde erwartet die Besorgung der Gottes
dienste in Eisenstadt und Neufeld, die Sorge um Kinder
gottesdienst und Jugendbetreuung, Bemühungen um neue 
Formen des Gemeindelebens sowie engagierte ökumeni
sche Arbeit, die Seelsorge im Krankenhaus und an den 
Gemeindegliedern durch Hausbesuche. Die Verwaltungs
arbeit ist weithin mittels EDV zu tätigen und auszubauen.

Die Pfarrstelle in der Landeshauptstadt erfordert die 
Vertretung der Pfarrgemeinde in der Öffentlichkeit.

Religionsunterricht ist im Ausmaß von acht Wochen
stunden an mittleren und höheren Schulen in Eisenstadt zu 
erteilen.

Der Pfarrerin/dem Pfarrer steht in dem 1935 zusammen 
mit der Kirche erbauten und 1985 renovierten Pfarrhaus 
eine Wohnung, bestehend aus fünf Wohnräumen, Küche 
und Nebenräumen im Ausmaß von 96 m2 zur Verfügung.

In Eisenstadt sind so gut wie alle schulischen Ausbil
dungsmöglichkeiten gegeben, darüber hinaus bietet die 
Stadt ein reiches kulturelles Leben.

Auskünfte erteilen gerne: Pfarrer Dr. Johann Holzkorn, 
St.-Rochus-Straße 1, 7000 Eisenstadt, Tel. (02682) 624 51, 
und Frau Kuratorin Mag. Heidrun Kirchauer, Scheiben
bergweg 14, 7000 Eisenstadt, Tel. (02682) 637 66.

Bewerbungen mögen bis zum 31. August 1997 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Eisenstadt gerichtet werden.

109. Zl. 4967/97 vom 18. Juni 1997

Ausschreibung (erste) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Korneuburg wird mit 1. September 1997 ausgeschrieben. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl.

Die Pfarrgemeinde hat rund 1200 Gemeindeglieder und 
umfaßt die Stadt Korneuburg und die Predigtstellen Lang
enzersdorf, Ernstbrunn und Würnitz.

Gottesdienste sind vierzehntäglich in Korneuburg und 
Langenzersdorf, einmal im Monat in Ernstbrunn und Wür
nitz zu halten.

Das Pflichtstundenausmaß für den Religionsunterricht 
beträgt acht Wochenstunden.

Wir erwarten neben der Erfüllung der Dienstverpflich
tungen die seelsorgerliche Begleitung bei Hausbesuchen, 
Jugendarbeit und den Gemeindekreisen.

Wir bieten eine Dienstwohnung im ersten Stock des 
Pfarrhauses mit etwa 115 m2 Wohnfläche, Garage und Gar
ten. Im Erdgeschoß des Pfarrhauses befinden sich Gemein
deräume, Pfarrkanzlei und Küsterwohnung.

Ein eingearbeitetes Team von ehrenamtlichen Mitarbei
tern würde sich über eine gute Zusammenarbeit freuen.

Auskünfte bei Kuratorin Felizitas Hutterer, Kleinengers- 
dorfer Straße 4/3/8,2100 Korneuburg, Tel. (02262) 621 23, 
oder bei Pfarrer Mag. Horst Köbke, Kielmannseggasse 8, 
2100 Korneuburg, Tel. (02262) 743 04.

Bewerbungen bis 31. Juli 1997 an das Presbyterium der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg, Kiel
mannseggasse 8, 2100 Korneuburg.

110. Zl. 4806/97 vom 12. Juni 1997

Bestellung von Pfarrer Dr. Johann Holzkorn zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Wiener 
Neustadt

Pfarrer Dr. Johann Holzkorn wurde gemäß §§ 117, 118 
und 121 Abs. 1 KV zum Pfarrer auf die nicht mit der Lei
tung des Pfarramtes verbundene Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Wiener Neustadt bestellt 
und mit Wirkung vom 1. September 1997 in diesem Amt 
bestätigt.

111. Zl. 4951/97 vom 18. Juni 1997

Bestellung von Mag. Gottfried Wurm zum Pfarrer im 
Schuldienst der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ober
schützen

Mag. Gottfried Wurm wurde gemäß § 122 Abs. 2 KV 
zum Pfarrer im Schuldienst der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Oberschützen bestellt und mit Wirkung 
vom 1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

112. Zl. 4407/97 vom 28. Mai 1997

Amtsprüfung vom 26. und 27. Mai 1997
Nachstehende Pfarramtskandidaten haben durch die vor 

der Prüfungskommission des Evangelischen Oberkirchen
rates A. u. H. B. am 26. und 27. Mai 1997 abgelegte 
Amtsprüfung die Befähigung zur Ausübung des geistlichen 
Amtes und die Lehrbefähigung für die Erteilung des 
Evangelischen Religionsunterrichtes (§ 12 Abs. 5 OdgA) 
erlangt:
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Am 26. Mai: Mag. Thomas Hennefeld, Wien-Innere 114. Zl. 4883/97 vom 16. Juni 1997__________________
Stadt,
Mag. Tilmann Knopf, Braunau, Änderung der Telefonnummer des Evangelischen Pfarr-
Mag. Michael Meindl, Evangelisches amtes A. B. Wien-Döbling
Jugendpfarramt Österreich,     Die neue Telefonnummer des Evangelischen PfarramtesMag. Adalbert Tölgyes, Villach-Nord. A ß Wien.Döbling> Börnergasse 16, 1190 Wien, lautet:

Am 27. Mai: Mag. Rainer Gottas, Wiener Neustadt, , . „ .
Mag. Sieglinde Pfänder, Neunkirchen. '

113. ZL 4456/97 vom 2, Juni 1997

Änderung der Telefon- und Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Gloggnitz

Die neue Telefon- und Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Gloggnitz, Dr.-Martin-Luther- 
Straße 2,2640 Gloggnitz, lautet:

Telefon und Fax: (02662) 422 79.
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Medieninhaber: Evangelische Kirche in Österreich, Kirchenamt A. B. Presserechtlich für den Inhalt verantwortlich: Bischof Mag. Herwig Sturm. 
Alle: Severin-Schreiber-Gassse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Fleck-Druck GmbH, Hollandstraße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort: Wien.
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115. Zl. 5199/97 vom 26. Juni 1997

Lektorenrüstzeiten

1. Für Wien und Niederösterreich: 7. bis 9. November 
1997 im Sagbauernhaus Annaberg.

2. Für Lektoren mit übertragener und ausübender 
Sakramentsverwaltung:

Lektorenkolleg zum Thema Seelsorge im Evangelischen 
Predigerseminar Purkersdorf vom 5. bis 7. Dezember 
1997. Anmeldung bis 15. Oktober 1997 bei Pfarrer Hof- 
hansl, Dr.-Stockhammer-Gasse 15-17, 2620 Neunkirchen.

3. Der 1. Teil des angekündigten Sakramentskurses 
kann aus Termingründen erst im Jahr 1998 beginnen. Die 
ausschreibungsgemäß gemeldeten Lektoren werden davon 
rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Anmeldung im Dienstweg 
an den gesamtösterreichischen Lektorenleiter Superinten
dent Mag. Hellmut Santer, Florastraße 27, 2540 Bad Vös
lau; bis 15. September 1997.

4. Gesamtösterreichische Lektorenrüstzeit vom 24. bis 

26. April 1998 im Bildungshaus Grillhof in Igls-Vill bei 
Innsbruck.

116. Zl, 5241/97 vom 30. Juni 1997

Ordination von Mag. Siegfried Kolck-Thudt
Mag. Siegfried Kolck-Thudt wurde am 22. Juni 1997 in 

der Heilandskirche Amstetten durch Superintendent Mag. 
Hellmut Santer unter Assistenz von Oberkirchenrat Mag. 
Michael Meyer und Pfarrer Günter Battenberg ordiniert.

117. Zl. 5269/97 vom 1. Juli 1997

Ordination von Mag. Erich Klein
Mag. Erich Klein wurde am 29. Juni 1997 in Wien-Leo- 

poldstadt durch Superintendent Mag. Werner Horn unter 
Assistenz von Senior Mag. Klaus Heine, Pfarrer Mag. Sepp 
Lagger und Pfarrer im Schuldienst i. R. Mag. Franz Brosch 
ordiniert.
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118. Zl. 5872/97 vom 23. Juli 1997

Ordination von Mag. Martin Brüggenwerth
Mag. Martin Brüggenwerth wurde am 15. Juni 1997 in 

Mauerkirchen durch Bischof Mag. Herwig Sturm unter 
Assistenz von Pfarrer Peter K. Unterrainer und Pfarrer 
Mag. Tilmann Knopf ordiniert.

119. Zl, 5544/97 vom 9. Juli 1997

Ansuchen um Zulassung zur Amtsprüfung im Mai 1998
Gemäß § 4 der Ordnung für die Amtsprüfung (ABI. Nr. 

3386/96) ergeht hiermit an die Pfarramtskandidaten, die 
die Amtsprüfung im Schuljahr 1997/98 abzulegen beab
sichtigen, die Aufforderung, bis zum 1. Oktober 1997 beim 
Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B. um Zulassung 
anzusuchen.

120. Zl. EA 5391/97 vom 4. Juli 1997

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955
Mit BGBl. Nr. 61/97 wurde die Reisegebührenvorschrift 

1955 (Bundesgesetz) geändert.
§10 Abs. 3, der das Kilometergeld je Fahrkilometer 

regelt, lautet wie folgt:
1. für Motorfahrräder und Motorräder mit einem Hub

raum bis 250 cm3
je Fahrkilometer ........................................... S 1,56,

2. für Motorräder mit einem Hubraum über 250 cm3
je Fahrkilometer ........................................... S 2,76,

3. für Personen- und Kombinationskraftwagen
je Fahrkilometer ........................................... S 4,90.

Die Erhöhung des Kilometergeldes tritt mit 1. Juli 1997 
in Kraft. Bei Vorhandensein einer Garage werden die oben 
angeführten Ansätze wie bisher um 50 Groschen je Kilo
meter abgesenkt.

LSI Mag. Peter Karner OKR Dr. Johannes Dantine

121. Zl. 4950/97 vom 18. Juni 1997

Kollektenplan 1998
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat den unten wiedergegebenen Kollektenplan 1998 erstellt. Der Syn

odalausschuß A. B. hat die als Pflichtkollekte bezeichneten Kollekten für die Kirche A. B. für verbindlich erklärt.

7. 12. 1997 2. Sonntag im Advent Theologenheim Pflichtkollekte
6. 1. 1998 Epiphanias Äußere Mission Empf. Kollekte
8. 2. 1998 Septuagesimae Evangelischer Bund in Österreich Empf. Kollekte

22. 2. 1998 Estomihi Alkoholikerseelsorge Empf. Kollekte
1. 3. 1998 Reminiscere Ökumene Empf. Kollekte

15. 3. 1998 Laetare Schulwerk Oberschützen Pflichtkollekte
12. 4. 1998 Ostersonntag Baukollekte Pflichtkollekte
3. 5. 1998 Jubilate Frauenarbeit Empf. Kollekte

10. 5. 1998 Kantate
Konfirmation

Kirchenmusik
Evangelische Jugend

Pflichtkollekte
Pflichtkollekte

31. 5. 1998 Pfingstsonntag Äußere Mission Pflichtkollekte
14. 6. 1998 1. Sonntag nach Trinitatis Presseverband Pflichtkollekte
16. 8. 1998 10. Sonntag nach Trinitatis Dienst Israel Empf. Kollekte
30. 8. 1998 12. Sonntag nach Trinitatis 

Erntedankfest
Zwischenkirchliche Hilfe
Diakonisches Werk

Pflichtkollekte
Pflichtkollekte

18. 10. 1998 3. Sonntag im Oktober 
Reformationsfest

Bibelarbeit
Gustav-Adolf-Verein

Pflichtkollekte
Pflichtkollekte

8. 11. 1998 Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr Martin-Luther-Bund Empf. Kollekte

1. Alle Empfänger von Kollekten werden gebeten, die 
Kollektenaufrufe spätestens zwei Monate vor dem entspre
chenden Termin an den Evangelischen Oberkirchenrat 
A. u. H. B. zu übersenden.

2. Da die Konfirmation in den Gemeinden an verschie
denen Tagen gefeiert, der Reformationsgottesdienst 
manchmal nicht am 31. Oktober abgehalten wird und das 
Erntedankfest an verschiedenen Sonntagen stattfindet, ist 
zu diesen Pflichtkollekten kein Datum gesetzt.

Die Kollekte des Reformations-Festgottesdienstes ist 
immer die des Hauptgottesdienstes und nicht die des 
Schülergottesdienstes. Diese Kollekte ist direkt an die 
Gustav-Adolf-Zweigvereine abzuführen.

Auch die anderen Pflichtkollekten betreffen stets die 
gesamte Kollekte des Hauptgottesdienstes.

3. Damit der Kollektenplan auch während des Urlaubes 
des Pfarrers eingehalten werden kann, bitten wir, die Ver
tretung und besonders die Urlauberseelsorger eingehend 
über die Kollekten in dieser Zeit zu informieren, damit sie 
in nachdrücklicher Weise abgekündigt werden (können).

4. Die als Pflichtkollekten bezeichneten Kollekten sind 
nur in der Evangelischen Kirche A. B. Pflichtkollekten, 
während sämtliche genannte Kollekten in der Evangeli
schen Kirche H. B. empfohlene Kollekten sind.
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

122. Zl. 5305/97 vom 2 Juli 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juni 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe
gebühren

1997 1996
Superintendenz Schilling

Wien .... . 34,138.130,49 36,485.398,47
Burgenland . . . 9,249.189,80 9,398.526,73
Niederösterreich. . 12,517.732,89 12,593.482,96
Steiermark. . . . 16,361.733,81 19,029.398,11
Kärnten . . . . 13,514.249,90 13,455.578,41
Oberösterreich . . 16,322.144,45 16,622.993,26
Salzburg-Tirol . 13,575.130,78 13,406.271,68

115,678.312,12 120,991.649,62
Rückgang: 4,39%.

123. ZL 6105/97 vom 4. August 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juli 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe
gebühren

Superintendenz 
Wien . . . 
Burgenland 
Niederösterreich 
Steiermark. 
Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg-Tirol

1997
Schilling

41,356.754,97
12,535.836,10
14,106.981,37
20,038.602,85
16,130.961,20
21,628.397,95
15,053.382,32

140,850.916,76

1996

42,427.588,23
11,357.960,13
13,783.258,79
21,453.875,17
16,660.647,56
19,714.704,62
15,082.690,30

140,480.724,80
Steigerung: 0,26%.

125. Zl. 5558/97 vom 9. Juli 1997

Ausschreibung der Stelle für eine(n) Kirchenmusike- 
rin/Kirchenmusiker in der Evangelischen Superintendenz 
A. B. Burgenland

Hiermit gelangt die neueingerichtete Stelle einer/eines 
Kirchenmusikerin/Kirchenmusikers (B-Stelle 50%) der 
Evangelischen Superintendenz A. B. Burgenland (Öster
reich) zur Ausschreibung.

Wir erwarten:
• Anregung des kirchenmusikalischen Lebens in den 

Gemeinden und auf übergemeindlicher Ebene vor allem 
im nördlichen Burgenland

• Kontakt zu Gemeinden und deren (ehren- und neben
amtlichen) kirchenmusikalischen Mitarbeitern

• Erteilen von Unterricht in den kirchenmusikalischen 
Fächern (Einrichtung eines C-Kurses) an verschiedenen 
Orten des Burgenlandes

• Aufbau und Leitung eines übergemeindlichen Chores.
Wir erwarten ferner die Bereitschaft zur kirchenmusi

kalischen Mitarbeit in einer Gemeinde des Nordbur
genlandes. Umfang und Entlohnung eines solchen Dienstes 
werden gesondert geregelt.

Wir bieten:
Bezahlung nach dem Schema für kirchliche Vertrags

bedienstete IL 12a2 (angeglichen an das Schema der 
Republik Österreich).

Bei der Beschaffung einer Wohnung sind wir gerne 
behilflich.

Dienstbeginn möglichst 1. März 1998.
Bewerbungen erbitten wir bis spätestens 30. Oktober 

1997 an die Evangelische Superintendentur A. B. Burgen
land, Bergstraße 16, A-7000 Eisenstadt, Fax ++43/2682/ 
624 90-4.

Auskünfte erteilt gerne:
Diözesankantor Erik Barnstedt, Berggasse 4, A-7432 

Oberschützen, Tel. ++43/3353/454, Fax via Evangelisches 
Pfarramt Oberschützen ++43/3353/23 24.

124. Zl. EA 5401/97 vom 4. Juli 1997

Nächste Sitzung des Bauausschusses
Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Evangeli

schen Kirche A. B. wird hiermit für
Mittwoch, 8. Oktober 1997,

ins Sitzungszimmer des Evangelischen Kirchenamtes 
A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, einberufen.

Gesuche, die bei der Bauausschußsitzung verhandelt 
werden sollen, müssen samt sämtlichen Beilagen bis läng
stens 19. September 1997 im Evangelischen Kirchenamt 
A. B. eingelangt sein und darf auf die §§ 4 bis 8 der Bau
ordnung ausdrücklich hingewiesen werden. Nicht oder 
nicht vollständig belegte Bauansuchen können nicht in die 
Tagesordnung der zu verhandelnden Gegenstände aufge
nommen werden.

OKR Mag. Michael Meyer OKR Dr. Johannes Dantine

126. Zl. 6121/97 vom 5. August 1997

Ausschreibung der Stelle eines Anstaltsseelsorgers des 
Verbandes der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden 
A. B. zum 1. Jänner 1998

Mit Beginn des Jahres 1998 wird die Stelle des Anstalts
seelsorgers des Verbandes der Wiener Evangelischen Pfarr
gemeinden A. B. im Allgemeinen Krankenhaus Wien zu 
besetzen sein.

Es ist auch denkbar, daß dieser Dienstposten durch zwei 
teilzeitbeschäftigte Pfarrerinnen oder Pfarrer besetzt wird.

Diese systemisierte Pfarrstelle wird hiermit ausgeschrie
ben.

Eine Dienstwohnung kann nicht zur Verfügung gestellt 
werden, jedoch wäre ein Mietkostenzuschuß möglich.

Bewerberinnen oder Bewerber sollen ein besonderes 
Verständnis für Kranke und eine für die beabsichtigte Ver-
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Wendung einschlägige Ausbildung/Erfahrung mitbringen. 
Zur ständigen Mitarbeit in einer Wiener evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. sollten sie jedenfalls bereit sein.

Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen Ober
kirchenrat A. B. nach Wahl durch den Verbandsausschuß.

Schriftliche Bewerbungen sind bis 10. Oktober 1997 an 
den Verband der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden 
A. B., Hamburgerstraße 3, 1050 Wien, zu richten. Aus
künfte erteilen der Obmann des Verbandes Mag. Gerhard 
Onder, Tel. (01) 804 73 92, Anstaltsseelsorgerin Mag. 
Monika Salzer, Tel. (01) 718 45 34, und der Leiter der 
Verbandskanzlei Dr. Harry Fretska, Tel. (01) 586 02 50/ 
Dw 10.

127. Zl. 5262/97 vom 30. Juni 1997

Bestellung von Pfarrer Mag. Gerold Lehner zum Rektor 
des Predigerseminars der Evangelischen Kirche

Pfarrer Mag. Gerold Lehner wurde zum Rektor des Pre
digerseminars der Evangelischen Kirche bestellt und mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1997 in diesem Amt bestätigt.

128. Zl. 5569/97 vom 9 Juli 1997

Bestellung von Mag. Sieglinde Pfänder zur Pfarrerin der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Rechnitz

Mag. Sieglinde Pfänder wurde gemäß § 121 Abs. 1 KV 
zur Pfarrerin auf die mit der Leitung des Pfarramtes ver
bundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Rechnitz bestellt und mit Wirkung vom 1. September 
1997 in diesem Amt bestätigt.

129. Zl. 5740/97 vom 17 Juli 1997

Bestellung von Mag. Ursula Arnold zur Pfarrerin der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leopoldstadt

Mag. Ursula Arnold wurde gemäß § 118 KV zur Pfarre
rin auf die mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Leopoldstadt bestellt und mit Wirkung vom 1. September 
1997 in diesem Amt bestätigt.

130. Zl, 6040/97 vom 20. Juli 1997

Bestellung von Mag. Wolfgang Rehner zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ramsau am Dach
stein

Mag. Wolfgang Rehner wurde gemäß § 118 KV zum 
Pfarrer auf die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Ramsau am Dachstein bestellt und mit 
Wirkung vom 1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

131. Zl. 5016/97 vom 20. Juni 1997

Auflassung der Stelle für einen Pfarrer im Schuldienst in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Bad Vöslau

Die Stelle für einen Pfarrer im Schuldienst in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Bad Vöslau wurde 

durch einen Beschluß der Gemeindevertretung vom 
1. März 1997 und nach Genehmigung durch den Evangeli
schen Oberkirchenrat A. B. vom 16. Juli 1997 gemäß § 70 
Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 aufgelassen.

132. Zl. 5306/97 vom 2. Juli 1997

Kollektenergebnisse 1996 — Nachtrag
Gallneukirchen 

Theologenheim...................................S 3.365,30
Gloggnitz 

Zwischenkirchliche Hilfe....................S 668,—
Diakonisches Werk..................................S 861,—
Bibelarbeit................................................ S 999,—
Dienst Israel........................................... S 680,—

Graz, linkes Murufer 
Dienst Israel........................................S 2.526,50

Graz, linkes Murufer-Nord 
Dienst Israel........................................S 1.345,50
Frauenarbeit........................................... S 1.680,—

Linz-Süd 
Frauenarbeit....................................... S 205,20

Steyr 
Theologenheim...................................S 439,50

Weißbriach 
Theologenheim.................................. S 1.098,—

133. Zl. 5565/97 vom 9. Juli 1997

Neue Adressen des Evangelischen Flüchtlingsdienstes 
Österreich

Der Evangelische Flüchtlingsdienst Österreich ist ab 
13. August 1997 unter nachstehenden Adressen zu errei
chen:
Geschäftsführung des Evangelischen Flüchtlingsdienstes 

Steinergasse 3, A-1170 Wien 
Tel. (01) 405 62 95 

Fax (01) 405 62 95-73
E-mail: evangelischer.fluechtlingsdienst @ blackbox.at

Notquartier „Flüchtlingshaus Grimmgasse“ 
Grimmgasse 6/3, A-1150 Wien 

Tel. (01) 895 59 98 
Fax (01) 895 59 98-4.

134. Zl. 5294/97 vom 2. Juli 1997

Änderung der Telefonnummer der Evangelischen Tochter
gemeinde A. B. Bischofshofen

Die neue Telefonnummer der Evangelischen Tochter
gemeinde A. B. Bischofshofen, Gasteiner Straße 12, 5500 
Bischofshofen, lautet:

(06462) 83 37.
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135. Zl. 5520/97 vom 8. Juli 1997

Telefaxnummer der Evangelischen Superintendentur 
A. B. Steiermark

Die Evangelische Superintendentur A. B. Steiermark, 
Mozartgasse 9, 8010 Graz, ist ab sofort unter nachstehen
der Telefaxnummer zu erreichen:

(0316) 32 14 47-16.

Die Kirchenleitung dankt diesem Bruder für seine 
treuen Dienste und wünscht ihm im Ruhestand viel Zeit 
zum Aufatmen. (Zl. 5627/97 vom 10. Juli 1997.)

136. Zl. 5950/97 vom 25. Juli 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. 
Leoben

Das Evangelische Pfarramt A. B. Leoben, Jahnstraße 1, 
8700 Leoben, ist ab sofort unter nachstehender Telefax
nummer zu erreichen:

(03842) 420 01-4.

Kirchliche Mitteilungen

Pfarrer Mag. Winfried Carrara,
Graz-Eggenberg, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1997 in den 
dauernden Ruhestand getreten. Er war im Feber 1997 
65 Jahre alt.

Winfried Carrara wurde am 3. Feber 1932 in Graz gebo
ren als eines von insgesamt sechs Geschwistern. Er lebte 
eine zum Teil durch schwere Schicksalsschläge geprägte 
Kindheit. So kam sein Vater in Ausübung seines Berufes als 
Förster schon 1944 ums Leben.

Winfried Carrara besuchte vor allem in Graz die Schule, 
unterbrochen für ein Jahr in Judenburg, verursacht durch 
die Bombenangriffe auf Graz.

Er maturierte 1952 in Graz und studierte dann in Wien, 
Neuendettelsau und Heidelberg, wobei dieses Studium 
immer wieder belastet war durch die Notwendigkeit, als 
Hilfsarbeiter oder Gußschleifer u. a. Geld zu verdienen.

Für seine Gründe, Theologie zu studieren, erinnerte er 
einmal an seinen Gedanken: „Du darfst dir nicht allein 
überlegen, wozu du fähig bist, sondern was am wichtigsten 
ist.“

Am 24. Oktober 1960 bestand Winfried Carrara das 
Examen pro candidatura, wurde anschließend Lehrvikar in 
Waiern bei Pfarrer Paul Karzel und beendete seine Ausbil
dung mit dem Examen pro ministerio, das er mit „gut“ 
bestand.

1962 heiratete er Gerlinde Gertraud geb. Jurka, im glei
chen Jahr wurde er Pfarrer in Radkersburg, 1972 in Feld
bach und im April 1986 wurde er zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde Graz-Eggenberg berufen.

Aus seiner Einführungspredigt in dieser Gemeinde ist 
ein Gedanke bemerkenswert, der auf besondere Weise 
Gemeindeaufbau anspricht. Über den biblischen Ab
schnitt Johannes 4, 39^42 und die Samariterin, die Jesus 
getroffen hatte, sagte er: „Im Entscheidenden kann ein 
kirchlich eingesetzter Verkünder nicht mehr für den Glau
ben tun, als diese Frau getan hat, nämlich auf Jesus hinwei
sen und sagen: ,Ich meine, dort ist Gott! Seht nach, ob er 
sich euch bestätigt!“ “

Am 13. Juli 1997 wurde

Senior i. R.
Pfarrer Mag. Günter JONISCHKEIT

von dieser Erde abgerufen.
Als Günter Jonischkeit am 1. September 1995 in den 

dauernden Ruhestand trat, wurde sein Leben und sein 
Dienst für die Evangelische Kirche in Österreich ausführ
lich gewürdigt (ABl. 9. Stück/1995, Zl. 2681/95).

Es soll darum zum Abschied von ihm nur an dies erin
nert werden:

Als ihm eine staatliche Ehrung angetragen wurde, bat er 
darum, dies nicht zu tun:

„Ich bin Pfarrer geworden, um Gott und Jesus Christus 
zu dienen und tue dies mit allen Kräften und Möglichkei
ten in der Gemeinde Innsbruck und in Österreich.“

Und in seiner Antrittspredigt in Innsbruck am 27. Okto
ber 1963 über Jesaja 51,5 sagte Günter Jonischkeit:
- „Es ist unsere Not und es ist unser Tod, daß wir das nicht 
sehen und nicht sein wollen, was wir sind: Inseln, die mit 
ihrer Geburt aus dem Meer der Zeit auftauchen, um nach 
einer kleinen Weile, die man Leben nennt, mit ihrem Tod 
in diesem Meer wieder zu versinken.“ „. . . Jesus Christus 
ist der Arm Gottes, auf den die Inseln warten, wenn sie 
wissen, daß sie es sind. ... Er ist der Arm Gottes, der aus 
der Ewigkeit tief, tief hinabgreift in die Welt, um uns her
auszureißen aus dem Gewoge ...“

1963 hat Günter Jonischkeit dies gesagt, zu Beginn sei
nes Dienstes in Innsbruck. Nun — nach allem — ist er her
ausgerissen worden. Und seine Kirche dankt ihm für seine 
Treue. (Zl. 5963/97 vom 28. Juli 1997.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener

Pfarrer i. R. Mag. Wilhelm STRITAR

am Samstag, dem 2. August 1997, im 81. Lebensjahr aus 
diesem Leben abberufen.

Am 16. April 1917 kam er als zweiter Sohn des Profes
sors an der Hochschule für Bodenkultur Dr. Milan Stritar 
und seiner Gattin Elisabeth in Wien zur Welt. Getauft 
wurde er am 7. Juni in der Evangelischen Kirche Wien 
XVIII, wo er auch am 28. Mai 1933 konfirmiert wurde.
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Nach Ablegung der Matura im Jahre 1935 begann er im 
Wintersemester 1935 an der Evangelisch-theologischen 
Fakultät der Universität Wien zu studieren. Nach vier 
Jahren des Studiums waren ihm nur wenige Monate im 
kirchlichen Dienst in Waiern bei Feldkirchen in Kärnten 
und in Wien vergönnt. Ab 1. April 1940 war er bei den 
Eisenbahnpionieren in Frankreich und Rußland. Nach fast 
einjähriger britischer Kriegsgefangenschaft in Ostholstein 
und Ostfriesland kehrte er nach rund sechs Jahren Militär
dienstzeit in die Heimat zurück.

Am 1. Juli 1946 legte er die Pfarramtsprüfung ab. Als 
Lagerarbeiter des Evangelischen Hilfswerkes in Wien 
lernte er seine spätere Frau Edith Blank kennen. In den 
Jahren 1947 bis 1950 war er in der evangelischen Flücht
lingsseelsorge und als Vikar in Wien-Neubau tätig.

Im Sommer 1947 heiratete er. Aus dieser Ehe gingen 
zwei Kinder — Christine (1948) und Werner (1949) — 
hervor. Als Pfarrer wirkte Wilhelm Stritar vom 1. Oktober 
1950 bis 1959 in der kleinen oststeirischen Diaspora- 
Gemeinde Hartberg. Ein neues Aufgabenfeld winkte, als er 
1959 zum Pfarrer der Gemeinde Melk-Scheibbs berufen 
wurde. Am 11. Mai 1967 verstarb seine Gattin Dita. 1968 
ehelichte er Edith Abl, im gleichen Jahr konnte er sich auch 
über die Einweihung „seiner“ Heilandskirche Scheibbs 
freuen. Schloßkapelle und Gemeindezentrum in Wiesel
burg folgten. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1984 
arbeitete er weit über die Grenzen seiner eigenen Pfarrge
meinde hinaus, galt es doch oft Dienst zu tun bis hin nach 

Gmünd. Stets war er für andere Pfarrer-Kollegen da, wenn 
es galt einzuspringen. Große Freude bereitete ihm auch der 
seelsorgerliche Dienst an den Soldaten.

Ihm lag es am Herzen, Kontakte zu knüpfen, über die 
Grenzen der Konfessionen und der Staaten hin. Allen, die 
ihn kannten, werden hier seine Wolgograd-Reisen einfal
len.

Die Geschichte war ihm ein besonderes Anliegen. 
Davon zeugen u. a. einige Broschüren, deren letzte mit 
dem Titel „Auf Evangelischen Spuren im Ostarrichi-Land“ 
im Vorjahr erschien.

Mitte Juli unterzog er sich einer notwendig gewordenen 
Operation an einer Halsschlagader, rund eine Woche vor 
seinem Tod kehrte er voller Tatendrang, Pläne und Opti
mismus nach Scheibbs zurück. Mitten in der Arbeit traf ihn 
am Abend des 1. August unerwartet ein schwerer Schlag
anfall, dem er in den Mittagsstunden des folgenden Tages 
erlag.

Die Evangelische Kirche in Österreich dankt diesem 
Bruder für große Treue und für seine unermüdliche Begei
sterung für die Evangelischen dieses Landes und ihre 
Geschichte. Erhört werde nun unwidersprechlich, was die 
Losung seines Sterbetages sagte:

„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme!“ (Psalm 130, 1-2)

(Zl. 6099/97 vom 4. August 1997.)
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

137. Zl. 6430/97 vom 25. August 1997

Kollekten aufruf zum Bibelsonntag

Seit ihren Anfängen weiß sich die Österreichische Bibel
gesellschaft dem Anliegen der Bibelübersetzung und -Ver

breitung in aller Welt verbunden. Nicht weniger wichtig ist 
es ihr aber immer gewesen, in Österreich das Wissen um 
die Geschichte und die Bedeutung der Bibel wachzuhalten. 
So erbitten wir die Kollekte am heutigen Bibelsonntag 
zugunsten der Arbeit der Österreichischen Bibelgesell
schaft in unserem eigenen Land.
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In der Bibliothek des Bibelhauses in Wien finden sich 
fast täglich Gruppen aus dem Religionsunterricht, dem 
Konfirmandenunterricht und anderen Bereichen der 
Gemeinden ein, um dort nähere und aktuelle Informatio
nen über die Entstehung und die heutige Bedeutung der 
Bibel in aller Welt zu bekommen. Allerdings sind sowohl 
die Bibliothek als auch das Bibelhaus selbst dringend 
renovierungsbedürftig; Dach und Fassade müssen ebenso 
vollständig erneuert werden wie zahlreiche Exponate in 
der ständigen Bibelausstellung, damit das Bibelhaus ein 
lebendiger Ort der Information und der Begegnung mit 
der Bibel bleiben kann, ein Zentrum, von dem aus Bil
dungsarbeit rund um die Bibel in ganz Österreich erfolgen 
kann.

Für Ihre Unterstützung dieses Anliegens sei Ihnen herz
lich gedankt.

138. Zl. 6129/97 vom 5. August 1997

Kollektenaufruf zum Reformationsfest 1997

Die vor rund 150 Jahren auf Initiative Gottlieb August 
Wimmers unweit des Dreiländerecks Burgenland •— 
Niederösterreich — Steiermark errichtete Kirche der 
Evangelischen Tochtergemeinde Schmiedrait ist einsturz
gefährdet. Damit wäre nicht nur die weitere Verwendung 
als Gottesdienststätte, überregionaler Treffpunkt zu „Berg
gottesdiensten“ und Kirchenkonzerten, als Aufbahrungs
halle, Sitzungsraum und Ort der Einkehr in Frage gestellt. 
Auch ein interessantes Zeugnis des missionarisch orientier
ten Wirkens des bedeutenden Oberschützener Pfarrers 
wäre dem langsamen Verfall preisgegeben. Wind und Wet
ter haben an dem relativ großen, bewußt in exponierter 
Lage (658 m Seehöhe) errichteten Schul- und Bethaus, 
deutliche Spuren hinterlassen:

Das Dach ist undicht, der Dachstuhl drückt die Mauern 
auseinander, vertikal verlaufende Risse vom Fundament bis 
zur Traufe sowie Wasserspuren am Mauerwerk sind die 
Folgen. Dringend notwendig und ehestens auszuführen 
sind folgende Maßnahmen: Einsetzen eines Stahlbetongur
tes rund um das ganze Gebäude, weitgehende Erneuerung 
der Dachkonstruktion, Neueindeckung, Erneuerung der 
Kirchenfenster, entsprechende Maler- und Spenglerarbei
ten.

Die Kosten dieser Arbeiten werden mit 3,1 Millionen 
Schilling beziffert. Die kleine Tochtergemeinde sowie die 
Pfarrgemeinde Oberschützen selbst — nicht zuletzt wegen 
anderer anstehender Bauvorhaben in der Gemeinde — 
sehen sich außerstande, diese finanzielle Last allein zu tra
gen.

Obwohl der Bund (Bundesdenkmalamt), die zuständi
gen Stellen des Landes Burgenland, die Evangelische 
Diözese A. B. Burgenland, die eigene Pfarrgemeinde und 
zahlreiche private Spender Unterstützung zugesagt oder 
bereits geleistet haben, ist noch eine beträchtliche finanzi
elle Lücke zu schließen. Der Gustav-Adolf-Verein hilft 
durch Zuerkennung der diesjährigen Reformationsfest- 
Kollekte.

Mit Ihrer heutigen Gabe, um die wir Sie hiermit herz
lichst bitten, leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur 
Erhaltung eines wertvollen, weithin sichtbaren Wahr
zeichens des burgenländischen Protestantismus. Darüber 

hinaus helfen Sie mit, die räumlichen Voraussetzungen für 
das zukünftige geistliche Leben in der Tochtergemeinde 
Schmiedrait sicherzustellen.

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

139. Zl. 6550/97 vom 1. September 1997

Kollektenaufruf Martin-Luther-Bund, drittletzter Sonntag 
im Kirchenjahr — 9. November 1997

Liebe Schwestern und Brüder!
Wir danken den Gemeinden für die Kollekte 1996. Dank 

Ihrer Hilfe konnten wir in Österreich neben vielen kleine
ren Projekten beim Um- und Ausbau des Bethauses in 
Obertraun in der Pfarrgemeinde Hallstatt mit einem 
namhaften Betrag helfen. Im Ausland wurde vor allem der 
Bau eines Gemeindehauses in Teschen, Schlesien, und die 
Presbyterial-Synodale Evangelische Kirche A. B. in Rumä
nien unterstützt.

Der Martin-Luther-Bund in Österreich als evangelisch
kirchlicher Verein fördert die Ausbildung künftiger Pfar
rerinnen und Pfarrer, Gemeindeschwestern und Lektoren 
bzw. Lektorinnen. Er vermittelt theologische Fachliteratur 
und christliches Schrifttum an PfarrerInnen und Gemein
den und hilft bei der Beschaffung von Paramenten, Tauf
und Abendmahlsgeräten und Inneneinrichtungsgegenstän
den für kirchliche Räume.

Im heurigen Jahr erwarten neben vielen anderen die 
Gemeinden Weiz und Steyr-Münichholz unsere Hilfe bei 
dringend notwendig gewordenen Renovierungsarbeiten 
ihrer Gotteshäuser bzw. Gemeindezentren.

In Zusammenarbeit mit der Zentralstelle in Erlangen 
werden aber auch lutherische Nachbargemeinden im 
Osten und Südosten Europas unterstützt. 1997 gilt unsere 
besondere Unterstützung den Schwestern und Brüdern in 
der Slowakei, die mit großen Problemen zu kämpfen 
haben.

Wir bitten Sie daher ganz herzlich, uns unsere Arbeit 
und Hilfe an Gemeinden in Not auch in diesem Jahr durch 
Ihren Kollektenbeitrag zu ermöglichen.

140. Zl. 6890/97 vom 15. September 1997

Österreichischer Nationalfeiertag — 26. Oktober

An alle Pfarrgemeinden wird hiemit die Bitte des Bun
desministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegen
heiten weitergegeben, die Bedeutung desTages durch eine 
entsprechende Beflaggung der Kirchen und kirchlichen 
Gebäude hervorzuheben. Da heuer der Nationalfeiertag 
auf einen Sonntag fällt, bitten wir im Gottesdienst in 
geeigneter Weise auf den Nationalfeiertag hinzuweisen und 
auch im Gebet unserer österreichischen Heimat zu geden
ken.
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Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

141. Zl. 6611/97 vom 3. September 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis August 1997 mit Ver
gleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Einhebe-
gebühren

1997 1996
Superintendenz Sch illing

Wien .... . 43,975.033,31 45,272.797,22
Burgenland . . . 13,690.734,36 13,403.961,87
Niederösterreich. . 14,913.035,81 14,924.991,69
Steiermark. . . 20,861.843,95 23,314.001,10
Kärnten . . . 18,174.603,20 18,411.609,06
Oberösterreich . . 25,315.029,41 22,349.458,89
Salzburg-Tirol . 16,235.723,96 16,228.610,16

Rückgang: 0,48%.
153,166.004,— 153,905.429,99

142. Zl. 500/97

Winterurlauberseelsorge 1997/98
Superintendenz Sa1zburg - Tirol

Kitzbühel vom 8. 2. 1998 bis 15. 3. 1998
Innsbruck

Seefeld von Jänner bis März 1998
Jenbach

Pertisau und Achenkirch
vom 20. 12. 1997 bis 10. 1. 1998

Bewerbungen österreichischer evangelischer Pfarrer 
sind bis spätestens 31. Oktober 1997 an das Evangelische 
Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, 
zu richten.

Österreichische Pfarrer können Besetzungswünsche für 
deutsche Amtsbrüder in ihren Gemeinden dem Oberkir
chenrat nennen.

Die endgültige Einteilung des Urlauberseelsorgedienstes 
nimmt das Kirchenamt der EKD im Einvernehmen mit 
dem Kirchenamt A. B. in Wien vor.

143. Zl. 6107/97 vom 4. August 1997

Bestellung von Dr. Peter Gabriel zum Pfarrer im Schul
dienst der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Salz
burg-West

Dr. Peter Gabriel wurde gemäß §§ 122 und 121 Abs. 4 
KV zum Pfarrer im Schuldienst der Evangelischen Pfarr- 
gemeinde A. u. H. B. Salzburg-West bestellt und mit Wir
kung vom 1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

144. ZL 6171/97 vom 6. August 1997

Bestellung von Mag. Meinhardt von Gierke zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Jenbach

Mag. Meinhardt von Gierke wurde gemäß §§118 und
119 KV zum Pfarrer auf die mit der Leitung des Pfarramtes 

verbundene Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Jenbach bestellt und mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1997 in diesem Amt bestätigt.

145. Zl. 6176/97 vom 6. August 1997

Bestellung von Dr. Bernd Brauer zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Weiz

Dr. Bernd Brauer wurde gemäß § 121 Abs. 1 KV zum 
Pfarrer auf die mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Weiz bestellt und mit Wirkung vom 1. September 1997 in 
diesem Amt bestätigt.

146. Zl. 6188/97 vom 7. August 1997

Bestellung von Dipl.-Ing. Pfarrer Mag. Klaus Gerstenberg 
zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Knit
telfeld

Dipl.-Ing. Pfarrer Mag. Klaus Gerstenberg wurde gemäß 
§121 Abs. 1 KV zum Pfarrer auf die mit der Leitung des 
Pfarramtes verbundene Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Knittelfeld bestellt und mit Wirkung 
vom 1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

147. Zl. 6261/97 vom 12. August 1997

Bestellung von Mag. Martin Brüggenwerth zum Pfarrer 
der Evangelischen Krankenhausseelsorge in Linz

Mag. Martin Brüggenwerth wurde gemäß § 130 a KV 
und § 18 OdgA und § 6 der Ordnung für die Kranken
hausseelsorgestelle zum Pfarrer der Evangelischen Kran
kenhausseelsorge in Linz bestellt und mit Wirkung vom 
1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

148. Zl. 6275/97 vom 12. August 1997

Bestellung von Mag. Lukas Wagner zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Tschöran

Mag. Lukas Wagner wurde gemäß § 117 Abs. 2 KV zum 
Pfarrer auf die mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Tschö
ran bestellt und mit Wirkung vom 1. September 1997 in 
diesem Amt bestätigt.

149. Zl. 6278/97 vom 13. August 1997

Bestellung von Mag. Susanne Lechner-Masser zur Pfarre
rin der Teilpfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Salzburg-Nördlicher Flachgau

Mag. Susanne Lechner-Masser wurde gemäß § 117
Abs. 2 KV zur Pfarrerin auf die Teilpfarrstelle (50%) der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Salzburg-Nördlicher 
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Flachgau bestellt und mit Wirkung vom 1. September 1997 
in diesem Amt bestätigt.

150. ZL 6856/97 vom 11. September 1997

Bestellung von Mag. Adalbert Tölgyes zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Villach-Nord

Mag. Adalbert Tölgyes wurde gemäß §121 Abs. 1 KV 
zum Pfarrer auf die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Villach-Nord bestellt und mit Wirkung 
vom 1. September 1997 in diesem Amt bestätigt.

151. Zl. 4302/97 vom 26. Mai 1997

Zuteilung von Herrn Pfarrer Eberhard Mehl und Frau 
Pfarrerin Ulla Reingruber-Mehl

Pfarrer Eberhard Mehl und Frau Pfarrerin Ulla Reingru
ber-Mehl wurden befristet für fünf Jahre mit Wirkung vom 
1. Juli 1997 gemäß § 116 Abs. 4 KV auf die beiden Teil
pfarrstellen der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Innsbruck-Christuskirche zugeteilt.

152. Zl. 5167/97 vom 26. Juni 1997

Zuteilung von Herrn Pfarrer Sönke Frost
Pfarrer Sönke Frost wurde mit Wirkung vom 1. August 

1997 zur Dienstleistung, befristet auf ein Jahr, der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. B. Nickelsdorf zugeteilt.

153. Zl, 5188/97 vom 27. Juni 1997

Zuteilung von Herrn Pfarrer Waldemar Radacz
Pfarrer Waldemar Radacz wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 zur Dienstleistung, befristet auf ein 
Jahr, der zweiten Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Villach zugeteilt.

154. Zl. 5891/97 vom 25. Juli 1997

Zuteilung von Herrn Pfarrer László Hentschel
Pfarrer László Hentschel wird mit Wirkung vom 1. No

vember 1997 in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Feldbach zur Vertretung der Pfarrerin Eva Maria Rech- 
Rapp zugeteilt.

156. ZL 6408/97 vom 21. August 1997

Zuteilung von Frau Pfarrerin Andrea Oechslen
Pfarrerin Andrea Oechslen wird gemäß § 116 Abs. 4 KV 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1997, befristet auf ein Jahr, 
auf die zweite Teilpfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Traun mit dem Arbeitsauftrag in der Tochter
gemeinde A. B. Haid zugeteilt.

157. ZL 3986/97 vom 12. Mai 1997

Zuteilung von Frau Dipl.-theol. Kathrin Ritter
Dipl.-theol. Kathrin Ritter wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 zur Dienstleistung als Pfarramtskandi
datin, befristet auf ein halbes Jahr, der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Wien-Hietzing zugeteilt.

158. ZL 6379/96 vom 21. August 1997

Zuteilung von Mag. Armin Cencic als Pfarramtskandidat
Mag. Armin Cencic wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 Mentor Pfarrer Hubert Lintner zur 
Dienstleistung als Pfarramtskandidat in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Eisenerz zugeteilt.

159. ZL 6380/97 vom 21. August 1997

Zuteilung von Mag. Hannes Eipeldauer als Pfarramtskan
didat

Mag. Hannes Eipeldauer wurde mit Wirkung vom 
1. September 1997 Mentor Pfarrer Klaus Niederwimmer 
zur Dienstleistung als Pfarramtskandidat in der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Trebesing zugeteilt.

160. ZL 6381/97 vom 21. August 1997

Zuteilung von Mag. Wolfgang Conrad als Pfarramtskandi
dat

Mag. Wolfgang Conrad wurde mit Wirkung vom 
1. September 1997 Mentor Pfarrer Harald Geschl zur 
Dienstleistung als Pfarramtskandidat in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Favoriten-Thomaskirche zuge
teilt.

155. ZL 5942/97 vom 25. Juli 1997

Zuteilung von Frau Pfarrerin Anja Houba
Pfarrerin Anja Houba wurde gemäß § 116 Abs. 4 KV 

mit Wirkung vom 1. September 1997 zur Dienstleistung, 
befristet auf ein Jahr, der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Wien-Simmering mit dem besonderen Dienstauftrag 
in Wien-Leberberg zugeteilt.

161. ZL 6385/97 vom 21. August 1997

Zuteilung von Mag. Benjamin Leppla als Pfarramtskandi
dat

Mag. Benjamin Leppla wird mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1997 Pfarrerin Mag. Birgit Schiller gemäß § 106 Abs. 2 
KV zur aushilfsweisen Dienstleistung der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Horn zugeteilt.
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162. Zl. 2747/97 vom 26. März 1997

Zuteilung von MMag. Matthias Geist als Lehrvikar
MMag. Matthias Geist wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrerin Mag. Christine Hubka als 
Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Landstraße zur Dienstleistung zugeteilt.

163. Zl. 5843/97 vom 22, Juli 1997

Zuteilung von Mag. Werner Geißelbrecht als Lehrvikar
Mag. Werner Geißelbrecht wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 Lehrpfarrerin Mag. Ines Knoll als 
Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Innere Stadt zur Dienstleistung zugeteilt.

164. Zl. 5844/97 vom 22. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Günter Scheutz als Lehrvikar
Mag. Günter Scheutz wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Mag. Karlheinz Müller als Lehr
vikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Kufstein 
zur Dienstleistung zugeteilt.

165. Zl. 5845/97 vom 22. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Heiner Wolfgang Schmidt als Lehrvi
kar

Mag. Heiner Wolfgang Schmidt wurde mit Wirkung 
vom 1. September 1997 Lehrpfarrer Mag. Erwin Neumann 
als Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Gumpendorf zur Dienstleistung zugeteilt.

166. Zl. 5846/97 vom 23. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Ruth Andrea Glaser als Lehrvikarin
Mag. Ruth Andrea Glaser wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 Lehrpfarrer Mag. Josef Hofstadler als 
Lehrvikarin in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Neubau zur Dienstleistung zugeteilt.

167. Zl, 5847/97 vom 22. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Johannes Hülser als Lehrvikar
Mag. Johannes Hülser wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Senior Dr. Herbert Rampler als 
Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Leoben zur Dienstleistung zugeteilt.

168. Zl. 5848/97 vom 22. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Oliver Wilfried Gross als Lehrvikar
Mag. Oliver Wilfried Gross wurde mit Wirkung vom 

1. September 1997 Lehrpfarrerin Seniorin Mag. Karin 
Engele als Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde

A. B. Graz-linkes Murufer-Nord zur Dienstleistung zuge
teilt.

169. Zl. 5849/97 vom 22, Juli 1997

Zuteilung von Mag. Markus Lintner als Lehrvikar
Mag. Markus Lintner wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Senior Dr. Klaus Heine als Lehr
vikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Mödling 
zur Dienstleistung zugeteilt.

170. Zl. 5850/97 vom 23. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Sabine Gritzner als Lehrvikarin
Mag. Sabine Gritzner wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Mag. Manfred Golda als Lehrvi
karin in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Währing zur Dienstleistung zugeteilt.

171. Zl, 5851/97 vom 22. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Norman Tendis als Lehrvikar
Mag. Norman Tendis wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Mag. Oskar Sakrausky als Lehrvi
kar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. St. Ruprecht 
zur Dienstleistung zugeteilt.

172. Zl. 5852/97 vom 22, Juli 1997

Zuteilung von Mag. Claudia Schröder als Lehrvikarin
Mag. Claudia Schröder wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrer Mag. Peter Pröglhöf als Lehrvi
karin in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Saalfelden 
zur Dienstleistung zugeteilt.

173. Zl, 5868/97 vom 22, Juli 1997

Zuteilung von Mag. Volker Houba als Lehrvikar
Mag. Volker Houba wurde mit Wirkung vom 1. Septem

ber 1997 Lehrpfarrer Mag. Sepp Lagger als Lehrvikar in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Ottakring 
zur Dienstleistung zugeteilt.

174. Zl. 5853/97 vom 24. Juli 1997

Zuteilung von Mag. Tom Preston als Lehrvikar
Mag. Tom Preston wurde mit Wirkung vom 1. Septem

ber 1997 Lehrpfarrer Senior Mag. Wolfgang Del-Negro 
als Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Hallein zur Dienstleistung zugeteilt.

175. Zl. 5855/97 vom 29. Juli 1997

Zuteilung von Dr. Robert Schelander als Lehrvikar
Dr. Robert Schelander wurde mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 Lehrpfarrerin Mag. Dr. Ingrid Vogel als 
Lehrvikar in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Hetzendorf zur Dienstleistung zugeteilt.
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176. Zl. 6787/97 vom 9. September 1997

Änderung der Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer des 
Evangelischen Pfarramtes A. B. Linz-Dornach

Die neue Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer des 
Evangelischen Pfarramtes A. B. Linz-Dornach lauten:

Joh.-Wilh.-Klein-Straße 10 
4040 Linz 

Telefon (0732) 75 06 30-11 
Telefax (0732) 75 06 30-16.

177. Zl. 6902/97 vom 15. September 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. u. H. B. 
Melk

Das Evangelische Pfarramt A. u. H. B. Melk, Kirchen
straße 15, 3390 Melk, ist ab sofort unter nachstehender 
Telefaxnummer zu erreichen:

(02752) 22 75.

Kundmachung des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

178. Zl. 7229/97 vom 26. September 1997

Nächste Sitzung des Bauausschusses der Evangelischen 
Kirche H. B.

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Evangeli
schen Kirche H. B. wird hiermit für

Mittwoch, 8. Oktober 1997,
ins Sitzungszimmer des Evangelischen Kirchenamtes
A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, einberufen.

Gesuche, die bei der Bauausschußsitzung verhandelt 
werden sollen, müssen samt sämtlichen Beilagen bei der 
Kirchenkanzlei H. B., Dorotheergasse 16, 1010 Wien, ein
gereicht werden und darf auf die §§ 4 bis 8 der Bauord
nung ausdrücklich hingewiesen werden.

HR Mag. Peter Karner Dr. Norman Uibeleisen
(Landessuperintendent) (Synodalkurator)

Kirchliche Mitteilungen

Mit Wirkung vom 1. September 1997 ist
Pfarrer Mag. Horst Köbke

in den dauernden Ruhestand getreten.
Pfarrer Mag. Horst Köbke tritt mit Wirkung vom 1. Sep

tember 1997 aus gesundheitlichen Gründen in den vorzei
tigen Ruhestand.

Horst Köbke wurde am 24. März 1934 in Berlin gebo
ren.

Im gleichen Jahr kam sein Vater durch einen Unfall ums 
Leben.

Horst Köbke besuchte 1940 bis 1943 die Volksschule in 
Berlin-Wedding und kam — bedingt durch die Kriegs
ereignisse — 1943 nach Stockerau, wo er die vierte Klasse 
der Volksschule und bis 1952 das Bundesrealgymnasium 
besuchte und am 19. Juni 1952 die Reifeprüfung ablegte.

Er begann mit dem Medizinstudium und studierte acht 
Semester an der medizinischen Fakultät der Universität 
Wien bis er im Oktober 1956 den Entschluß faßte, Theolo
gie zu studieren. Er begann mit dem Studium von Grie
chisch und Hebräisch und schloß das Studium am 25. 
August 1960 mit dem Examen pro candidatura ab.

Er wurde Lehrvikar bei Pfarrer Theodor Hochhäuser in 
Wald am Schoberpaß und von diesem sehr bald beauftragt, 
die geistlichen Dienste in der vakanten Pfarrgemeinde 
Gaishorn zu übernehmen.

Am 18. Juni 1962 bestand Horst Köbke das Examen pro 
ministerio und wurde am 1. Juli 1962 in Gaishorn durch 
Superintendent Leopold Achberger ordiniert.

Gaishorn wurde auch seine erste Gemeinde. Am 1. 
Feber 1968 wurde Horst Köbke zum Pfarrer der Evangeli

schen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg bestellt. Und diese 
Gemeinde hat er nun 29 Jahre lang geprägt.

1989 wurde ihm der Berufstitel Oberstudienrat verlie
hen.

Die Kirchenleitung dankt Herrn Pfarrer Mag. Horst 
Köbke für seinen Dienst, den er in den letzten Jahren 
häufig nur unter starken Schmerzen und medikamentöser 
Belastung tun konnte. Und sie wünscht ihm einen Ruhe
stand, der vom Segen des heilenden Gottes begleitet ist.

(Zl. 5634/97 vom 10. Juli 1997.)

Mit Wirkung vom 1. September 1997 ist
Pfarrer Alfred Gühring

in den dauernden Ruhestand getreten.
Alfred Gühring wurde am 7. Juli 1935 in Stuttgart gebo

ren. Er besuchte in Stuttgart-Stammheim die Volksschule, 
soweit dies durch die Kriegsereignisse möglich war. Das 
Gymnasium in Zuffenhausen absolvierte Alfred Gühring 
bis zur mittleren Reife im Jahr 1952.

Bis 1955 war er Lehrling zum Schaufensterdekorateur. 
Um aber beruflich in der evangelischen Jugendarbeit tätig 
zu werden, trat er in die Evangelistenschule Johanneum in 
Wuppertal-Barmen ein.

Nach seiner Ausbildung dort „fügte es sich“ — wie er 
selbst einmal schrieb —, daß er als „Pfarrdiakon“ in die 
Gemeindearbeit der Badischen Landeskirche eintrat 
(Radolfzell und Blumberg).

Am 29. April 1961 heiratete Alfred Gühring Inge 
Susanne Schuler. Dem Ehepaar wurden vier Töchter und 
ein Sohn geschenkt. 1965 kam Alfred Gühring, um den 
kirchlichen Dienst außerhalb Deutschlands kennenzuler
nen, nach Österreich und begann seinen Dienst als Pfarr
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helfer in Hartberg, wo er 1967 von Superintendent Leo
pold Achberger zum geistlichen Amt ordiniert wurde. 
Dabei predigte er über Psalm 86, 11 und es ist erinnerns
wert wie er von der Not des Predigtamtes sprach. Er sah 
diese Not — „nicht weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, 
sondern weil mir jedesmal bewußt ist, daß das, was ich hier 
sagen muß, letztlich verbindlich sein muß“.

1980 übernahm Alfred Gühring die Aufgabe eines Rek
tors der Inneren Mission in Wien, wo er sich bemühte, in 

schwierigen Zeiten wirtschaftliche Entscheidungen auch 
geistlich zu verantworten. Nach sieben Jahren dieser auf
reibenden Tätigkeit übernahm er 1987 die Pfarrstelle der 
Tochtergemeinde Haid.

Jetzt ist Alfred Gühring aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig in den Ruhestand getreten. Die Kirchenleitung 
dankt ihm für seinen vielseitigen und treuen Dienst und 
wünscht ihm einen geruhsamen Feierabend unter Gottes 
Segen. (Zl. 5640/97 vom 11. Juli 1997.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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179. ZL 7718/97 vom 21. Oktober 1997

Kollektenaufruf Evangelisches Theologenheim, 2. Sonn
tag im Advent, 7. Dezember 1997

Einen herzlichen Dank Ihnen allen in den Gemeinden 
für die treue Unterstützung des Theologenheims. Als 
Wohn-, Lern- und Arbeitsort bietet das Haus besonders 
den zukünftigen Pfarrerinnen und Pfarrern die Möglich
keit zu gemeinsamem Leben und Studieren, nach Maßgabe 
der Plätze finden aber auch andere Studierende aus Ihren 
Gemeinden hier ein Zuhause während ihres Studiums.

Alle Jahre erbitten wir die erste Kollekte des neuen Kir
chenjahres für das Theologenheim. Mit Ihrer Hilfe konn
ten wir zusätzlich zum laufenden Betrieb in den letzten 

zwei Jahren einige der längst fälligen Reparaturen durch
führen. Einiges steht noch aus — immerhin wird das Haus 
nun 20 Jahre alt, und damit auch das gesamte Inventar. In 
den nächsten Jahren müssen neben weiteren dringenden 
Reparaturen wie z. B. der Liftanlage und dem Kesselraum, 
auch für alle Zimmer neue Matratzen, neue Küchenkästen, 
neue Bürosessel und dergleichen angeschafft werden.

Das Haus steht als „landeskirchliches Pfarrhaus“ vor 
allem in den vorlesungsfreien Zeiten auch für Besucher
gruppen sowie Einzelpersonen offen. Sie sind herzlich ein
geladen.

Mit bestem Dank im Namen aller Bewohnerinnen und 
Bewohnern erbitten wir Ihre diesjährige Kollekte vom 
2. Advent.

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

180. Zl. 7365/97 vom 2. Oktober 1997 181. Zl. 7136/97 vom 9. Oktober 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis September 1997 mit
Vergleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und
Einhebegebühren

Superintendenz
1997

Sch
1996 

illing
Wien.................... 47,633.965,— 48,832.245,82
Burgenland 15,800.601,64 15,105.187,—
Niederösterreich. 15,828.447,95 15,594.807,39
Steiermark.... 22,086.137,13 24,327.344,37
Kärnten .... 19,758.130,19 19,498.266,16
Oberösterreich . 27,010.630,83 25,060.930,22
Salzburg-Tirol . . 17,164.147,02 16,783.718,14

Steigerung: 0,05%.
165,282.059,76 165,202.499,70

Wahl des Superintendenten für Niederösterreich
Superintendent Mag. Hellmut Santer wird auf eigenen 

Wunsch mit 31. August 1998 in den Ruhestand tre
ten.

Die Presbyterien der Pfarrgemeinden der Evangelischen 
Superintendenz A. B. Niederösterreich wurden darüber 
durch Superintendentialkurator Siegfried Legat informiert 
und sind nun aufgerufen, 1t. § 31 Abs. 4 der Wahlordnung 
ihre Wahlvorschläge bis zum 16. Jänner 1998 an Bischof 
Mag. Herwig Sturm zu senden.

Die Wahl des Superintendenten durch die Superinten- 
dentialversammlung ist für den 21. März 1998 vorgese
hen.
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182. zu Zl. EA 7244/97 vom 29. September 1997

Errichtung einer Pfarrstelle für besondere Aufgaben der 
Superintendentialgemeinde Niederösterreich

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat am 12. No
vember 1996 die Errichtung einer Pfarrstelle für besondere 
Aufgaben der Superintendentialgemeinde Niederöster
reich laut § 130 a Abs. 3 KV genehmigt.

183. Zl. 7668/97 vom 14. Oktober 1997

Ausschreibung (zweite) der nicht mit der Leitung des 
Pfarramtes verbundenen Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leopoldstadt

Die nicht mit der Leitung des Pfarramtes verbundene 
Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien- 
Leopoldstadt wird hiermit zur Besetzung durch die 
Gemeinde ausgeschrieben. Die Pfarrgemeinde zählt der
zeit 5275 Gemeindeglieder und umfaßt den 2. und 20. 
Wiener Gemeindebezirk sowie Teile von Kaisermühlen im 
22. Bezirk.

In Absprache mit der geschäftsführenden Pfarrerin und 
der Pfarrerin im Schuldienst muß der Bewerber zu jedem 
Dienst in der gesamten Pfarrgemeinde bereit sein. Neben 
Gottesdiensten, die in Abstimmung mit den anderen Pfar
rern an allen Sonntagen und kirchlichen Feiertagen in der 
Verklärungskirche, Am Tabor 5, zu halten sind, werden 
Amtshandlungen, Seelsorge, Konfirmandenunterricht und 
Jugendarbeit, Bibelstunden und Krankenhaus- sowie 
Hausbesuche erwartet. Weiters sind zwei im Gemeinde
gebiet liegende Pensionistenheime zu betreuen. Im beson
deren ist dem Bewerber die Sammlung der Evangelischen 
im 20. Bezirk und die Suche nach geeigneten Räumlich
keiten in diesem Bezirk aufgetragen. Das Pflichtausmaß 
für die Erteilung des Religionsunterrichtes beträgt acht 
Wochenstunden an AHS. Die Gemeinde erwartet eine 
intensive geschwisterliche Zusammenarbeit zwischen den 
Amtsträgern sowie mit dem Presbyterium und der 
Gemeindevertretung.

Die Pfarrgemeinde stellt eine neu adaptierte Dienstwoh
nung im Pfarrhaus zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis spätestens 30. November 1997 an 
das Presbyterium zu Handen des Kurators Ing. Karl Germ 
oder zu Handen der geschäftsführenden Pfarrerin Mag. 
Ursula Arnold, beide per Adresse Am Tabor 5, 1020 Wien, 
zu richten. Gerne werden nähere Auskünfte unter der Tel. 
(01) 726 87 60 oder (01) 214 26 37 erteilt.

184. Zl. 7717/97 vom 17. Oktober 1997

Ausschreibung (dritte) der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Kitzbühel

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Kitzbühel wird hiermit zur Besetzung ausgeschrie
ben.

Die Pfarrgemeinde erstreckt sich auf den politischen 
Bezirk Kitzbühel mit Ausnahme der Gemeinden Hopfgar
ten und Kössen. Das Gemeindegebiet umfaßt ca. 1000 km2 
mit derzeit ca. 1120 Gemeindegliedern. In der Sommer
und Wintersaison erhöht sich diese Zahl durch die Gäste.

Gottesdienste sind an Sonn- und Feiertagen in der Chri- 
stuskirche (Clemens-Holzmeister-Bau) mit der Gemeinde 
zu feiern, zweimal monatlich in St. Johann in Tirol. 
Während der Sommer- und Wintermonate werden Außen
stellen betreut. Kurprediger werden vom Außenamt der 
EKD dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.

Religionsunterricht ist an höheren Schulen und Pflicht
schulen im Ausmaß von acht Stunden zu halten. Zu 
betreuen sind (schwierigere) Patienten in den Krankenhäu
sern Kitzbühel und St. Johann in Tirol.

Ein aufgeschlossenes Presbyterium und selbständige 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nehmen verschiedene 
seelsorgerliche und Verwaltungsarbeiten ehrenamtlich 
wahr.

Die Pfarrgemeinde ist diakonisch und sozial aktiv.
Wir erwarten eine/n Seelsorger/in, der/die bestehende 

Arbeiten weiterführt und die zerstreuten Gemeindeglieder 
zu sammeln und zur Mitarbeit anzuregen versteht.

Dem Pfarrer/der Pfarrerin steht eine abgeschlossene 
Dienstwohnung im Obergeschoß des Pfarrhauses zur Ver
fügung. Eine Garage und ein Gemeindebus sind vorhan
den.

Bewerbungen sind bis zum 27. November 1997 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B., Ölberg 6, 6370 Kitzbühel, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilen gerne Pfarrer Mag. Willi Tha- 
ler, Gutshofweg 8, 6020 Innsbruck, Tel. (0512) 34 44 11, 
und Kuratorin Gertraud Rief, Hinterstadt 14, 6370 Kitz
bühel, Tel. (05356) 72 6 37 oder (05356) 64 4 04.

185. Z1.SA500/97

Nachtrag zur Ausschreibung Winterurlauberseelsorge 
1997/98
Superintendenz Sa1zburg - Tiro1

Oberinntal
Serfaus Feber und März 1998

186. Zl. 500/97

Urlauberseelsorge 1998 (Sommer) in Österreich
Burgenland
B Bad Tatzmannsdorf

Neusiedl am See und Gols
Juli und August 
Juli und August

Kärnten
B

B
B

Afritz/Feld am See
Bad Kleinkirchheim/Wiedweg 
Egg bei Villach
Gmünd und Fischertratten 
Hermagor und Watschig/ 
Pressegger See
Kötschach-Mauthen und Treßdorf 
Krumpendorf und Pörtschach

Juli und August 
Juli oder August 
Juli und August 
Juli oder August

Juli und August 
Juli und August 
Juli und August

B
B

B
B

Maria Wörth Mitte Juli bis Mitte September
Klopein Mitte Juli bis Mitte September
Millstatt Juli und August
Obervellach und Mallnitz Juli und August
Ossiach und Tschöran Juli und August
Techendorf Juni bis September
Velden und Moosburg Juli und August
Weißbriach Juli oder August
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Niederösterreich
B Baden bei Wien Juli und August

Mitterbach am Erlaufsee Juli oder August
B Region Semmering-Rax-Schneeberg Juli oder August
Oberösterreich

Attersee und Weyregg Juli und August
B Bad Hall Juli oder August
B Gmunden Juli und August

Mondsee und Unterach Juli und August
B Scharnstein Juli

St. Wolfgang mit Strobl
Mitte Juni bis Mitte September

Osttirol
B Lienz und Umgebung Juli bis September

Tirol
Ehrwald und Reutte Juli oder August
Fulpmes und Neustift Mitte Juli bis Mitte September 
Imst und Ötz Juli und August
Jenbach und Umgebung Juli und August
Kitzbühel Mitte Juni bis Mitte September

B Kufstein Juli und August
Landeck und St. Anton Juli oder August
Mayerhofen und Fügen Juli und August
Pertisau und Achenkirch Juli und August
Seefeld . Mitte Juni bis Mitte September
Sölden und Huben (Ötztal) August
Wildschönau/Wörgl Juli und August

Salzburg
Salzburg und Umgebung Juli und August

B Badgastein Mai bis September
Bad Hofgastein Juli und August

B Golling und Hallein August
Lofer Juli und August

B Mittersill Mitte Juni bis Mitte September
Seekirchen/Flachgau Juli und August
Wagrain und Werfenweng Juli oder August
Zell am See Juli und August

Steiermark
Bad Aussee und Bad Mitterndorf Juli und August

B Ramsau Juli und Mitte August
bis Mitte September

Vorarlberg
B Bludenz Juli und August

Bregenz Juli und August
Feldkirch Juli und August
Schruns Juli und August

Für die als Kategorie B bezeichneten Urlauberseelsorge
stellen können sich auch Pfarrerinnen und Pfarrer aus der 
Evangelischen Kirche in Österreich und anderen Kirchen 

bewerben. Auch können sich die Pfarrgemeinden selbst 
Urlauberseelsorger suchen. Für diese Urlauberseelsorger 
gilt die Altersbegrenzung und das Recht auf Sonderurlaub 
nicht. Pfarrer aus dem Bereich der EKD erhalten keinerlei 
finanzielle Entschädigungen, andere einen kleinen Pau
schalbetrag aus Mitteln der EKD.

Bewerbungen österreichischer evangelischer Pfarrer 
sind bis spätestens Ende Dezember 1997 an das Evan
gelische Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 
1180 Wien, zu richten.

Österreichische Pfarrer können Besetzungswünsche für 
deutsche Amtsbrüder in ihren Gemeinden dem Oberkir
chenrat nennen.

Die endgültige Einteilung des Urlauberseelsorgedienstes 
nimmt das Kirchenamt der EKD im Einvernehmen mit 
dem Kirchenamt A. B. in Wien vor.

187. Zl. 7227/97 vom 26. September 1997

Änderung der Telefon- und Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Graz, rechtes Murufer

Die neue Telefon- bzw. Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. B. Graz, rechtes Murufer, Mühlgasse 
43, 8020 Graz, lautet:

Telefon (0316) 71 44 62
Telefax (0316) 71 44 62-4.

188. Zl. 7308/97 vom 1. Oktober 1997

Änderung der Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer des 
Diakonischen Werkes Österreich

Die neue Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer des 
Diakonischen Werkes Österreich lauten:

1080 Wien, Trautsongasse 8ZDG 
Telefon (01) 409 80 01 

Telefax (01) 409 80 01-20.

189. Zl. 7519/97 vom 9. Oktober 1997

Änderung der Telefon- und Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. u. H. B. Kitzbühel

Die neue Telefon- bzw. Telefaxnummer des Evangeli
schen Pfarramtes A. u. H. B. Kitzbühel, Ölberg 6, 6370 
Kitzbühel, lautet:

Telefon und Fax (05356) 644 04.

190. Zl. 7783/97 vom 21. Oktober 1997

Predigttexte im Kirchenjahr 1997/98
Die in den Gliedkirchen der Evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland für das Kirchenjahr 1997/98 vorgesehe

nen Predigttexte werden auch für den Gebrauch in der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich empfohlen und hiermit 
verlautbart. In diesem Kirchenjahr ist die Reihe II (Episteln) als Predigttext vorgeschlagen; auf weitere Angaben zum litur
gischen Gebrauch sei auf den Kalender „Glaube und Heimat“ und auf die Nummer 954 im Evangelischen Gesangsbuch 
verwiesen.

Die liturgischen Farben lauten abgekürzt: v = violett, w = weiß, r = rot, g = grün, s = schwarz.
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Datum Farbe Predigttext

30. November 1. Sonntag im Advent V Römer 13, 8-12 (13-14)
7. Dezember 2. Sonntag im Advent V Jakobus 5,7-8
8. Dezember Bußtag V Römer 2,1-11

14. Dezember 3. Sonntag im Advent V 1. Korinther 4, 1-5
21. Dezember 4. Sonntag im Advent V Philipper 4, 4-7
24. Dezember Heiliger Abend. Christvesper W Titus 2, 11-14

Christnacht w Römer 1, 1-7
25. Dezember Das heilige Christfest w Titus 3, 4-7
26. Dezember 2. Christtag w Hebräer 1, 1-3 (4-6)

Tag des Erzmärtyrers Stephanus r Apostelgeschichte (6, 8-15) 7,55-60
27. Dezember Tag des Apostels u. Evangelisten Johannes r 1. Johannes 1, 1—4 (5-10)
28. Dezember 1. Sonntag nach dem Christfest w 1. Johannes 1, 1-4

Tag der Unschuldigen Kinder w Offenbarung 12, 1-6. 13-17
31. Dezember Silvester/Altjahrsabend w Römer 8, 31 b-39

1. Jänner Tag der Namengebung des Herrn w Galater 3, 23-29
Neujahr w Jakobus 4, 13-15

4. Jänner 2. Sonntag nach dem Christfest w 1. Johannes 5, 11-13
6. Jänner Epiphanias w Epheser 3, 2-3 a. 5-6

11. Jänner 1. Sonntag nach Epiphanias g Römer 12, 1-3 (4-8)
18. Jänner 2. Sonntag nach Epiphanias

Beginn der Ökumenischen Gebetswoche
g Römer 12, (4-8) 9-16

25. Jänner 3. Sonntag nach Epiphanias g Römer 1, 14-17
Pauli Bekehrung
Ende der Ökumenischen Gebetswoche

r Apostelgeschichte 9, 1-19

1. Feber Letzter Sonntag nach Epiphanias w 2. Korinther 4, 6-10
2. Feber Tag der Darstellung des Herrn w Hebräer 2, 14-18
8. Feber Septuagesimae g 1. Korinther 9,24-27

15. Feber Sexagesimae g Hebräer 4, 12-13
22. Feber Estomihi g 1. Korinther 13, 1-13
25. Feber Aschermittwoch V 2. Petrus 1, 2-11

1. März Invocavit V Hebräer 4, 14-16
8. März Reminiscere V Römer 5, 1-11

15. März Okuli V Epheser 5, 1-8 a
22. März Laetare V 2. Korinther 1,3-7
25. März Tag der Verkündigung der Geburt des Herrn w Galater 4, 4-7
29. März Judica V Hebräer 5,7-9
5. April Palmsonntag V Philipper 2, 5-11
9. April Gründonnerstag w 1. Korinther 11, 23-26

10. April Karfreitag s/v 2. Korinther 5,19-21
11. April Karsamstag. Zur Feier der Osternacht w Kolosser 3, 1-4
12. April Ostersonntag w 1. Korinther 15, 1-11
13. April Ostermontag w 1. Korinther 15, 12-20
19. April Quasimodogeniti w 1. Petrus 1,3-9
25. April Tag des Evangelisten Markus r Apostelgeschichte 15, 36-41
26. April Misericordias Domini w 1. Petrus 2, 21 b-25

1. Mai Bittag um Segen der Arbeit g 2. Thessalonicher 3, 6-16
3. Mai Jubilate w 1. Johannes 5, 1-4

10. Mai Kantate w Kolosser 3, 12-17
17. Mai Rogate w 1. Timotheus 2,1-6 a
21. Mai Christi Himmelfahrt w Apostelgeschichte 1, 3-11
24. Mai Exaudi w Epheser 3, 14-21
31. Mai Pfingstsonntag r Apostelgeschichte 2, 1-18

1. Juni Pfingstmontag r 1. Korinther 12, 4-11
7. Juni Trinitatis w Römer 11, 33-36

14. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis g 1. Johannes 4, 16 b-21
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Datum Farbe Predigttext

21. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis g Epheser 2, 17-22
24. Juni Tag der Geburt Johannes des Täufers w Apostelgeschichte 19,1-7
25. Juni Gedenktag der Augsburgischen Konfession r 1. Timotheus 6, 11-16
28. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis g 1. Timotheus 1, 12-17
29. Juni Tag der Apostel Petrus und Paulus r Epheser 2, 19-22

2 Juli Tag der Heimsuchung Mariä w 1. Timotheus 3, 16
5. Juli 4. Sonntag nach Trinitatis g Römer 14, 10-13

12. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis g 1. Korinther 1, 18-25
19. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis g Römer 6,3-11
26. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis g Apostelgeschichte 2,41 a. 42-47
2. August 8. Sonntag nach Trinitatis g Epheser 5, 8 b-14
9. August 9. Sonntag nach Trinitatis g Philipper 3,7-11 (12-14)

16. August 10. Sonntag nach Trinitatis g Römer 11,25-32
23. August 11. Sonntag nach Trinitatis g Epheser 2, 4-10
30. August 12. Sonntag nach Trinitatis g Apostelgeschichte 9, 1-9

6. September 13. Sonntag nach Trinitatis g 1. Johannes 4, 7-12
13. September 14. Sonntag nach Trinitatis g Römer 8,14-17
20. September 15. Sonntag nach Trinitatis g 1. Petrus 5,5 c-11
21. September Tag des Apostels und Evangelisten Matthäus r 1. Korinther 12, 27-31 a
27. September 16. Sonntag nach Trinitatis g 2. Timotheus 1, 7-10
29. September Tag des Erzengels Michael und aller Engel w Offenbarung 12, 7-12

4. Oktober 17. Sonntag nach Trinitatis g Römer 10, 9-17 (18)
Erntedankfest g 2. Korinther 9, 6-15

11. Oktober 18. Sonntag nach Trinitatis g Römer 14, (14-16) 17-19
18. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis g Epheser 4, 22-32

Tag des Evangelisten Lukas r 2. Timotheus 4, 5-11
25. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis g 1. Thessalonicher 4, 1-8
26. Oktober Nationalfeiertag g 1. Timotheus 2, 1-4
31. Oktober Reformationsfest r Römer 3, 21-28

1. November Allerheiligen. Gedenktag der Heiligen w Offenbarung 7, 9-12
8. November Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr g Römer 14,7-9

15. November Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr g Römer 8, 18-23 (24-25)
22. November Letzter Sonntag im Kirchenjahr 

Ewigkeitssonntag
g Offenbarung 21, 1-7

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

191. Zl. 7576/97 vom 13. Oktober 1997

Verband der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden H. B.
Der Evangelische Oberkirchenrat H. B. hat am 21. No

vember 1996 gemäß § 62 Abs. 2 KV nachfolgende Ord
nung, die am 15. März 1996 vom Verbandsausschuß des 
Verbandes der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden 
H. B. beschlossen wurde und der das Presbyterium der 
Evangelischen Pfarrgemeinde H. B. Wien-Innere Stadt am 
26. März 1996 und das Presbyterium der Evangelischen 
Pfarrgemeinde H. B. Wien-Süd am 19. März 1996 und das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde H. B. 
Wien-West am 24. Juni 1997 zugestimmt hat, genehmigt.

§ 1: Die Evangelischen Pfarrgemeinden H. B. in Wien 
— Wien-Innere Stadt, Wien-Süd und Wien-West — 
schließen sich zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben und 
zur Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse bzw. zur Wahr
nehmung der Interessen der Reformierten Kirche auf dem 

Boden Wiens und Niederösterreichs zu einem Verband der 
Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden H. B. zusammen. 
Dem „Verband der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden 
H. B.“ kommt gemäß § 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
6. Juli 1961, BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse 
der Evangelischen Kirche ab 17. September 1991 Rechts
persönlichkeit des öffentlichen Rechts zu. (BGBl. 202/ 
1991).

§ 2: Betreffs Einberufung, Beschlußfähigkeit, Abstim
mung, Wahlen usw. gelten die Bestimmungen des ersten 
Teiles der kirchlichen Verfahrensordnung (KVO), soweit in 
dieser Ordnung nicht abweichende Regelungen getroffen 
werden. »

§ 3: Zur Wahrung der Gemeindeautonomie bedarf 
jeder Beschluß des Verbandsausschusses der Zustimmung 
durch die drei Presbyterien. Liegt innerhalb von drei 
Monaten kein ablehnender Beschluß eines Presbyteriums 
vor, so gilt dies als Zustimmung.



84

§ 4: Im Sinne des § 60 Abs. 2 KV wird ein Verbandsaus
schuß gebildet, dem aus den drei Wiener Evangelischen 
Pfarrgemeinden H. B. der bzw. die Gemeindepfarrer, der 
Kurator oder ein vom Presbyterium gewählter Presbyter 
und ein von der Gemeindevertretung gewählter Vertreter 
angehören. Dem Verbandsausschuß gehören daher zehn 
Mitglieder an.

§ 5: Der Verbandsausschuß ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter mindestens 
ein Vertreter von jeder Pfarrgemeinde, anwesend sind und 
er ordnungsgemäß einberufen wurde.

§ 6: Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind von 
jedem Presbyterium bei seiner Konstituierung zu wählen.

§ 7: Der Verbandsausschuß wählt aus seiner Mitte mit 
einfacher Mehrheit den ersten und zweiten Vorsitzenden 
(Schatzmeister), den Sekretär und deren Ersatzleute, wobei 
einer der drei ein Geistlicher sein muß. Ihre Amtszeit 
beträgt drei Jahre, erlischt aber in jedem Fall mit dem Aus
scheiden aus der Gemeindevertretung. Wiederwahl ist 
zulässig. Im Vorsitz wechseln sich die drei Pfarrgemeinden 
ab.

§ 8: Die Erledigung der Geschäfte usw. zwischen den 
Sitzungen des Verbandsausschusses besorgt der Verbands
vorstand, der aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen
den und dem Sekretär besteht.

§ 9: Der Verbandsvorstand ist beschlußfähig, wenn alle 
drei Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der 
Einstimmigkeit, Stimmenthaltungen sind nicht zulässig.

§ 10: Der Verbandsausschuß tritt mindestens einmal im 
Jahr zu einer Sitzung zusammen. In Dringlichkeitsfällen 
und auf Verlangen von mindestens drei Mitgliedern des 
Verbandsausschusses muß der Vorsitzende eine außeror
dentliche Sitzung einberufen.

§ 11: Der Sitz des Verbandes der Wiener Evangelischen 
Pfarrgemeinden H. B. ist in 1010 Wien, Dorotheergasse 16.

§ 12: Der Verband wird in der Regel durch den 1. Vor
sitzenden nach außen vertreten, im Verhinderungsfall 
durch den 2. Vorsitzenden. In Einzelfällen kann der Vor
stand eine andere Vertretung beschließen.

§ 13: Die für die Durchführung der Aufgaben des Ver
bandes und seinen Bedarf erforderlichen Mittel sind durch 
die drei Evangelischen Pfarrgemeinden H. B. in Wien auf
zubringen, und zwar durch Wien-Innere Stadt 50%, durch 
Wien-Süd und Wien-West je 25%. Bei Streitigkeiten, die 
aus dem Verbandsverhältnis entstehen, entscheidet der 
Oberkirchenrat H. B. gemäß § 190 KV.

§ 14: Der Verbandsausschuß wählt zwei Rechnungsprü
fer gemäß § 73 KV für die Dauer von sechs Jahren. Wie
derwahl ist zulässig. Die Rechnungsprüfer dürfen dem Ver
bandsausschuß nicht angehören.

§ 15: Für die Aufgaben der Rechnungsprüfer gilt § 72 
KV.

§ 16: Die Ordnung des Verbandes der Wiener Evangeli
schen Pfarrgemeinden H. B. kann nur mit Zweidrittel
mehrheit des Verbandsausschusses geändert werden.

§ 17: Jede Änderung der Verbandsordnung bedarf der 
Genehmigung durch den Oberkirchenrat H. B. gemäß 
§ 62 Abs. 2 KV.

§ 18: Die Auflösung des Verbandes muß mit Zweidrit
telmehrheit vom Verbandsausschuß beschlossen werden. 
Ein allfälliges Vermögen ist sinngemäß nach § 13 aufzutei
len.

HR Mag. Peter Karner 
(Landessuperintendent)

Dr. Norman Uibeleisen 
(Synodalkurator)

192. Zl. 7179/97 vom 24. September 1997

Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich für das Jahr 1996

Gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 KV wird der Rechnungsab
schluß (Vermögens- und Gebarungsrechnung) der Evange
lischen Kirche H. B. in Österreich für das Jahr 1996 ver
lautbart:

Aktiva S
Inventar.................................................. 1,—■
Geldvermögen........................................ 12,592.480,51
Forderungsvermögen......................... 503.882,92
Rechnungsabgrenzungsposten . . . 1,174.911,09

14,271.275,52

Passiva S
Eigenvermögen ......................... 59.431,16
Rücklagen.................... 1,170.162,23
Fonds-und Zweckvermögen .... 9,595.172,15
Rückstellungen.......... 1,370.000,—
Verbindlichkeiten.......... 976.238,48
Rechnungsabgrenzungsposten . . . 1,100.271,50

14,271.275,52

Aufwendungen
Personalaufwand: S S
Pfarrer......................... 5,100.698,62
Pensionen.................... 2,671.539,50
Pensionen Witwen . . 1,231.306,81
PVA-Beiträge .... 774.306,84
Angestellte.................... 1,066.931,05
Zusatzpensionen . . . 161.840,— 11,006.622,82
Zuweisung an diverse

Fonds und Rücklagen......................... 1,062.000,—
Kosten der Kirchenleitung.................... 235.688,45
Kosten der Kirchenkanzlei.................... 279.351,75
Anteilige Kosten Landeskirche . . . 538.707,29
Ref. Kirchenblatt, Ref. Schriften . . . 592.471,57
Diverse Kosten.........................................1,314.178,49
Gebarungszugang................................... 47.090,17

15,076.110,54

Erträge S
Gemeindequoten.......... 8,076.996,—
Bundeszuschuß.......... 1,748.858,40
Entnahme aus Pensionsfonds .... 1,500.000,—
Gehaltskostenbeteiligung Wien 1. . . 128.258,—
Erstattung PVA.......... 1,486.523,10
Aufwandsentschädigung . . . 134.512,—
Religionsunterricht..... 1,465.676,50
Ref. Kirchenblatt, Ref. Schriften . . . 535.286,54

15,076.110,54
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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193. Zl. 8461/97 vom 12. November 1997 194. Zl. 4364/97 vom 28. Mai 1997

Kollektenaufruf Epiphanias, 6. Jänner 1998
Der Evangelische Arbeitskreis für Weltmission (EAWM) 

dankt allen, die seine Arbeit durch ihr Gebet und ihre 
Gaben unterstützen. Am Epiphaniastag 1998 bittet der 
EAWM herzlich um ihr Opfer für Ausbildungsprogramme 
in Afrika.

Der EAWM fördert die qualifizierte Aus- und Weiterbil
dung afrikanischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Krankenhaus Manyemen in Kamerun, am Lutherischen 
Spital Bulongwa in Tansania, in der Frauenarbeit der Pres
byterianischen Kirche im Sudan sowie an der berufsbilden
den Schule für Mädchen in Dormaa Ahenkro in West
ghana.

Damit die afrikanischen Partnerkirchen bei der Bildung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 1998 unter
stützt werden können, bittet sie der Evangelische Arbeits
kreis für Weltmission (EAWM) ganz herzlich um ihr heuti
ges Opfer.

Ordination von Dr. Bernd Brauer
Dr. Bernd Brauer wurde am 6. September 1997 in der 

Evangelischen Gustav-Adolf-Kirche in Weiz durch Bischof 
Mag. Herwig Sturm unter Assistenz von Pfarrer Mag. 
Robert Eberhardt und Prof. Mag. Edeltraud Pongratz 
ordiniert.

195. Zl. 6234/97 vom 4. September 1997

Ordination von Mag. Tilmann Knopf
Mag. Tilmann Knopf wurde am 14. Juni 1997 in der 

Evangelischen Christuskirche in Salzburg durch Superin- 
tendentin Mag. Luise Müller unter Assistenz von Pfarrerin 
Mag. Barbara Wiedermann, Pastor Markus Fellinger und 
Kinga Korcsmaros ordiniert.
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196. Zl. 6704/97 vom 4. September 1997

Ordination von Mag. Rainer Gottas
Mag. Rainer Gottas ■wurde am 14. Juni 1997 in der Evan

gelischen Christuskirche in Salzburg durch Superintenden- 
tin Mag. Luise Müller unter Assistenz von Pfarrer Mag. 
Franz Zippenfenig und Pfarrerin Mag. Margit Fliegen
schnee ordiniert.

197. Zl. 6705/97 vom 4. September 1997

Ordination von Mag. Sieglinde Pfänder
Mag. Sieglinde Pfänder wurde am 14. Juni 1997 in der 

Evangelischen Christuskirche in Salzburg durch Superin- 
tendentin Mag. Luise Müller unter Assistenz von Ord. 
Vikarin Mag. Cornelia Klösch und Kurator Lektor Hans- 
Herwig Brunner ordiniert.

198. Zl. 6919/97 vom 15. September 1997

Ordination von Mag. Adalbert Tölgyes
Mag. Adalbert Tölgyes wurde am 14. Juni 1997 in der 

Evangelischen Christuskirche in Salzburg durch Superin
tendent Mag. Joachim Rathke unter Assistenz von Pfarrer 
Mag. Oskar Sakrausky, Pfarrer Gerhard Grosse und Kura
torin Helene Themeßl ordiniert.

199. Zl. 7139/97 vom 23. September 1997

Ordination von Mag. Meinhardt von Gierke
Mag. Meinhardt von Gierke wurde am 14. September 

1997 in der Evangelischen Erlöserkirche in Jenbach durch 
Bischof Mag. Herwig Sturm unter Assistenz von Seniorin 

Mag. Fridrun Weinmann und Pfarrer Mag. Richard Rotter 
ordiniert.

200. Zl, 7278/97 vom 29. September 1997

Ordination von Mag. Michael Meindl
Mag. Michael Meindl wurde am 14. Juni 1997 in der 

Evangelischen Christuskirche in Salzburg durch Superin
tendent Mag. Joachim Rathke unter Assistenz von Vikarin 
Birgit Meindl, Wolfgang Horvath und Pfarrer Mag. Sepp 
Lagger ordiniert.

201. Zl. 7388/97 vom 3. Oktober 1997

Ordination von Dr. Peter Gabriel
Dr. Peter Gabriel wurde am 28. September 1997 in der 

Evangelischen Matthäuskirche in Salzburg-Taxham durch 
Superintendentin Mag. Luise Müller unter Assistenz von 
Pfarrer Peter Kunst, Pfarrer Mag. Peter Pröglhöf und Pfar
rerin Mag. Margit Fliegenschnee ordiniert.

202. Zl. EA 8820/97 vom 26. November 1997

Seelenstandsberichte 1997
Alle Pfarrgemeinden werden gebeten, bis spätestens 

31. Jänner 1998 dem Kirchenamt A. B., Severin-Schreiber- 
Gasse 3, 1180 Wien, den Seelenstandsbericht per 31. De
zember 1997 bekanntzugeben.

Der zuständigen Superintendentur A. B. ist eine Durch
schrift des Seelenstandsberichtes zu senden.

Mag. Michael Meyer Mag. Herwig Sturm
(Oberkirchenrat) (Bischof)

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

203. Zl. 8210/97 vom 5. November 1997 204. Zl. 8308/97 vom 7. November 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Oktober 1997 mit 
Vergleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Ein
hebegebühren

1997 1996
Superintendenz Sch illing

Wien .... . 51,368.097,53 52,422.934,99
Burgenland . . . 17,583.179,52 16,907.674,39
Niederösterreich. . 16,691.737,15 16,527.945,92
Steiermark. . . . 23,723.879,66 25,624.997,03
Kärnten . . . 20,902.732,02 21,779.662,04
Oberösterreich . . 28,726.256,15 26,938.155,73
Salzburg-Tirol . 17,801.611,26 17,270.273,55

176,797.493,29 177,471.643,65

Rückgang: 0,38%.

Ausschreibung der Stelle des Rektors des Werkes für 
Evangelisation und Gemeindeaufbau in der Evangeli
schen Kirche A. B. in Österreich

Die Stelle des Rektors des „Werkes für Evangelisation 
und Gemeindeaufbau in der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich“ wird hiermit ausgeschrieben. Die Bestellung 
erfolgt gemäß der Ordnung für das „Werk für Evangelisa
tion und Gemeindeaufbau in der Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich“ (§ 8 Abs. 2 ABl. Nr. 111/1990). Der 
Rektor muß zum Pfarramt in der Evangelischen Kirche 
wählbar sein.

Dem Rektor obliegt die geistliche Leitung des Werkes, 
ferner unter Verantwortung des Vorstandes die konkrete 
Durchführung der Aufgaben und Tätigkeiten des Werkes 
(§§ 2 und 3 der Ordnung) und der hiezu gefaßten Be
schlüsse der Organe des Werkes.
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Er ist der theologische Leiter des Werkes, der fachliche 
Vorgesetzte der hauptamtlichen Mitarbeiter und der Leiter 
der Mitarbeiterbesprechungen und Strategiekonferenzen.

Ihm obliegt die Betreuung der „Partner“, die Beratung 
von Gemeinden und die Förderung ihrer Zusammenarbeit, 
die Begleitung von Gemeindeleiterinnen und Pfarrerinnen 
und der Kontakt zu den kirchlichen Ausbildungsstätten 
und zur Kirchenleitung.

Der Rektor hat Anspruch auf die Beistellung einer 
Dienstwohnung.

Bewerbungen sind bis 28. Feber 1998 an den Vorsitzen
den Dkfm. Rainer Jasch, Bahnstraße 7, Postfach 11, 3032 
Eichgraben, zu richten. Auskünfte erteilt der Vorsitzende 
Dkfm. Rainer Jasch und Bischof Mag. Herwig Sturm.

208. Zl. 8388/97 vom 10. November 1997

Bestellung von Pfarrerin Ulla Reingruber-Mehl zur Pfar
rerin auf eine der beiden Teilstellen der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Innsbruck-Christuskirche

Pfarrerin Ulla Reingruber-Mehl wurde von der Evange
lisch-lutherischen Landeskirche in Bayern für einen Dienst 
in der Evangelischen Kirche in Österreich für die Dauer 
von fünf Jahren abgeordnet und gemäß § 116 Abs. 4 KV 
zur Pfarrerin auf eine der beiden Teilstellen der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Innsbruck-Christuskirche 
bestellt und mit Wirkung vom 10. Juli 1997 in diesem Amt 
bestätigt.

205. Zl. EA 8055/97 vom 29. Oktober 1997

Nächste Sitzung des Bauausschusses
Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Evangeli

schen Kirche A. B. wird hiermit für
Montag, 2. März 1998, 

ins Sitzungszimmer des Evangelischen Kirchenamtes 
A. B., Severin-Schreiber-Gasse 3,1180 Wien, einberufen.

Gesuche, die bei der Bauausschußsitzung verhandelt 
werden sollen, müssen samt sämtlichen Beilagen bis läng
stens 9. Feber 1998 im Evangelischen Kirchenamt A. B. 
eingelangt sein und darf auf die §§ 4 bis 8 der Bauordnung 
ausdrücklich hingewiesen werden. Nicht oder nicht voll
ständig belegte Bauansuchen können nicht in die Tages
ordnung der zu verhandelnden Gegenstände aufgenom
men werden.

OKR Mag. Michael Meyer OKR Dr. Johannes Dantine

209. Zl. 6409/97 vom 22. August 1997

Zuteilung von Pfarrer Hermann-Josef Burgstaller
Pfarrer Hermann-Josef Burgstaller wurde gemäß § 116 

Abs. 4 KV befristet auf ein Jahr mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1997 der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Bernstein 
zugeteilt.

210. Zl. 7525/97 vom 9. Oktober 1997

Zuteilung von Frau Susanne Baus als Pfarrerin
Frau Susanne Baus wurde gemäß § 116 Abs. 4 KV befri

stet auf ein Jahr mit Wirkung vom 1. November 1997 als 
Pfarrerin der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Voitsberg 
zugeteilt.

211. Zl. 4635/97 vom 20. Mai 1997

206. Zl. 7132/97 vom 23. September 1997

Bestellung von Mag. Michael Meindl zum Jugendpfarrer 
für Österreich

Mag. Michael Meindl wurde gemäß § 130 a KV sowie 
§ 12 Abs. 2 Z. 6 und § 16 der Ordnung der Evangelischen 
Jugend Österreich (EJÖ) zum Jugendpfarrer für Öster
reich bestellt und mit Wirkung vom 1. September 1997 in 
diesem Amt bestätigt. Amtssitz des Jugendpfarrers für 
Österreich ist das Bundessekretariat der Evangelischen 
Jugend Österreich (EJÖ), Liechtensteinstraße 20/9, 1090 
Wien.

207. Zl. 83 87/97 vom 10. November 1997

Bestellung von Pfarrer Eberhard Mehl zum Pfarrer auf 
eine der beiden Teilstellen der Evangelischen Pfarrge
meinde A. u. H. B. Innsbruck-Christuskirche

Pfarrer Eberhard Mehl wurde von der Evangelisch
lutherischen Landeskirche in Bayern für einen Dienst in 
der Evangelischen Kirche in Österreich für die Dauer von 
fünf Jahren abgeordnet und gemäß § 116 Abs. 4 KV zum 
Pfarrer auf eine der beiden Teilstellen der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Innsbruck-Christuskirche be
stellt und mit Wirkung vom 10. Juli 1997 in diesem Amt 
bestätigt.

Zuteilung von Mag. Walter Graf als Lehrvikar
Mag. Walter Graf wird mit Wirkung vom 1. November 

1997 Lehrpfarrer Mag. Thomas Pitters als Lehrvikar in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Innere Stadt zur 
Dienstleistung zugeteilt.

212. Zl. 8424/97 vom 11. November 1997

Überweisung von Kollekten
Im Interesse des ordentlichen Abschlusses des Haus

haltsjahres — sowohl der Pfarrgemeinden als auch der 
Gesamtgemeinde — werden die Pfarrämter gebeten, die 
Kollekten des Jahres 1997 noch im Dezember an die Kasse 
der Gesamtgemeinde zu überweisen.

213. Zl. 8132/97 vom 3. November 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. u. H. B. 
Graz-Eggenberg

Das Evangelische Pfarramt A. u. H. B. Graz-Eggenberg, 
Burenstraße 9, 8020 Graz, ist ab sofort unter nachstehen
der Telefaxnummer zu erreichen:

Fax: (0316) 58 3156.
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214. Zl. 8141/97 vom 4. November 1997 215. Zl. 8180/97 vom 5. November 1997

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. Wep- 
persdorf

Das Evangelische Pfarramt A. B. Weppersdorf, Haupt
straße 117,.7331 Weppersdorf, ist ab sofort unter nachste
hender Telefaxnummer zu erreichen:

Fax: (02618) 24 01.

Telefaxnummer des Evangelischen Pfarramtes A. B. Vil- 
lach-Nord

Das Evangelische Pfarramt A. B. Villach-Nord, Adal
bert-Stifter-Straße 21, 9500 Villach, ist ab sofort unter 
nachstehender Telefaxnummer zu erreichen:

Fax: (04242) 23 795-5.

Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

216. Zl. 8426/97 vom 11. November 1997

Geschäftsordnung der Kirchenkanzlei H. B.
Der Evangelische Oberkirchenrat H. B. erläßt gemäß 

§ 194 a Abs. 2 KV mit Zustimmung des Synodalausschus
ses H. B. als Verordnung nachstehende

Geschäftsordnung der Kirchenkanzlei H. B.

I.
§ 1: Der Kirchenkanzlei H. B. obliegt die verwaltungs

mäßige Besorgung der Aufgaben des Evangelischen Ober
kirchenrates H. B., ferner die kanzleimäßige Unterstützung 
des Vorsitzenden der Synode H. B., ihrer Ausschüsse und 
der Ausschüsse der Generalsynode (H.-B.-Mitglieder).

§2: (1) Der gemäß § 194 a Abs. 3 zu bestellenden 
Kanzleileiterin bzw. dem Kanzleileiter obliegt es, für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Geschäfte der Kirchenkanz
lei H. B. zu sorgen.

(2) Das für die Kirchenkanzlei H. B. zuständige 
Mitglied des Oberkirchenrates H. B. ist, wenn diese 
Geschäftsordnung nichts anderes vorsieht, gemäß GO des 
Oberkirchenrates H. B. § 17 der Synodalkurator, bei seiner 
Verhinderung der Landessuperintendent.

(3) Die gemäß § 194 a Abs. 3 KV bestellten Mitarbei
terinnen bzw. Mitarbeiter der Kirchenkanzlei H. B. unter
stehen der Kanzleileiterin bzw. dem Kanzleileiter.

(4) Vom Oberkirchenrat H. B. ist auf Grund eines 
einvernehmlichen Vorschlages des Synodalkurators und 
Landessuperintendenten zu beschließen, wie die Abteilun
gen der Kirchenkanzlei H. B. organisatorisch bzw. bei 
Mehrfachbefassung inhaltlich auf die Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeiter der Kirchenkanzlei H. B. aufzuteilen sind.

(5) Eine bzw. einem Mitglied des Oberkirchenrates 
zugeteilte Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter erhält ihre bzw. 
seine Anweisungen und Aufträge unmittelbar von dem 
gemäß §§ 16—21 GO des Evangelischen Oberkirchenrates 
H. B. beauftragtem Mitglied des Evangelischen Oberkir
chenrates H. B.

§ 3: (1) Innerhalb der Kirchenkanzlei H. B. bestehen 
folgende Abteilungen:

Abteilung I: Sekretariat des Landessuperintenden
ten

Abteilung II: Ausbildung und Personalangelegenhei
ten geistlicher Amtsträger

Abteilung III: Bildung und Schulwesen

Abteilung IV: Allgemeine Verwaltung
1. Sekretariat, Einlaufstelle, Postabfertigung, Registra

tur, Auskunft
2. Rechts- und Wirtschaftsangelegenheiten
3. Rechnungswesen mit Kassa, Buchhaltung
4. Lohn- und Gehaltsverrechnung
5. Religionsunterrichts-Verwaltung und -Abrechnung
6. Krankenfürsorge
7. Datenverarbeitung (EDV)
8. Matriken, Archiv und Bibliothek
9. Verwaltung von kirchlichen Anstalten, Stiftungen, 

Fonds, Liegenschaften und Zweckvermögen
10. Aufsicht über die Diensträume
Abteilung V: Oberkirchenrat H. B. / übrige Mitglie

der gemäß § 10 GO des Evangelischen 
Oberkirchenrates H. B. und weitere 
Arbeitsgebiete gemäß § 15 Abs. 2 und 3 
GO des Evangelischen Oberkirchenra
tes H. B.

Abteilung VI: Synode und synodale Ausschüsse
Abteilung VII: Generalsynode und ihre Ausschüsse
Abteilung VIII: Gemeinsame Angelegenheiten (A. B. 

und H. B.,A. u. H.B.)
(2) Die Abteilungen erledigen jene Angelegenheiten des 

Oberkirchenrates H. B., die in den Geschäftsordnungen 
den Mitgliedern des Oberkirchenrates H. B. zur selbstän
digen Erledigung zugewiesen sind.

§4: (1) Die Einlaufstelle öffnet alle eingelangten 
Schriftstücke, ausgenommen die in Abs. 3 genannten 
Briefe, und legt sie der Leiterin der Kirchenkanzlei vor, die 
täglich im Büro die eingelaufenen Schriftstücke den einzel
nen Abteilungen zuweist.

(2) Die zugeteilten Schriftstücke werden mit dem Abtei
lungsvermerk versehen und der Einlaufstelle zur Anbrin
gung der Geschäftszahlen und zur Eintragung in das 
Register übergeben. Die Beilagen sind zu vermerken. Wer
den im eingelangten Schriftstück Beilagen erwähnt, die 
tatsächlich nicht beiliegen, ist auch dies zu vermerken. 
Sodann sind die Schriftstücke samt Akt den Abteilungen 
zuzuleiten.

(3) An ein Mitglied des Oberkirchenrates H. B. persön
lich adressierte Schriftstücke sind dem Betreffenden 
ungeöffnet vorzulegen, von diesem, sofern sie einen ver
waltungsmäßigen Aufgabenbereich betreffen, der Einlauf
stelle zur weiteren Behandlung im Sinn der vorstehenden 
Bestimmungen zuzuleiten.
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(4) Fehlzuleitungen werden über die Kanzleileiterin 
bzw. den Kanzleileiter der Kirchenkanzlei H. B. der zustän
digen Abteilung über die Einlaufstelle zum Vermerk im 
Register zugeleitet.

§5: (1) Über jeden Vorgang ist ein Akt anzulegen, in 
welchem sämtliche ein- und ausgehenden Schriftstücke mit 
fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen sind. In jedem Akt 
ist ein fortlaufendes Inhaltsverzeichnis anzulegen und zu 
führen.

(2) In der Einlaufstelle ist ein Fristenbuch zu führen 
und verfügbar zu halten, in das die Termin- und Fristvor
merkungen aufzunehmen sind. Der Akt selbst ist in der 
zuständigen Ablage der Registratur ungeachtet allfälliger 
Fristvermerke aufzubewahren.

(3) Im Register sind die Akten jeweils aus- und einzutra
gen, wobei festzuhalten ist, wo der betreffende Akt sich 
jeweils befindet.

§ 6: (1) Antwortschreiben und sonstige Erledigungen 
sind mit einer Geschäftszahl und Abteilungsbezeichnung 
in Zahlen aus Anlaß der Abfertigung mit dem Datum der 
Abfertigung im Inhaltsverzeichnis einzutragen. Auf dem 
Durchschlag des betreffenden Schriftstückes ist der Abfer
tigungsvermerk und die Geschäftszahl und Abteilungsbe
zeichnung in Zahlen anzubringen, der Durchschlag in den 
Akt, mit Seitenzahl versehen, einzulegen und der Akt in der 
Registratur abzulegen. Bei Abfertigung von Schriftstücken 
ist die Rücksendung von Beilagen zu vermerken.

(2) Alle schriftlichen Erledigungen durch Mitglieder des 
Evangelischen Oberkirchenrates H. B., auch die, die in 
Wien tätig sind, erfolgen über die Kirchenkanzlei H. B.

Bei mündlichen Erledigungen ist eine Gesprächsnotiz 
der Kirchenkanzlei H. B. unverzüglich zu vermitteln.

§ 7: Alle Schriftstücke, deren Inhalt in mehreren Abtei
lungen bekannt sein sollte, sind im Umlaufweg in der Kir
chenkanzlei H. B. den Sachbearbeitern und Mitarbeitern 
zur Kenntnis zu bringen und von diesen abzuzeichnen.

§8: (1) Soweit die Geschäftsordnung des Oberkirchen
rates H. B. nichts anderes bestimmt, erfolgt die Unterferti
gung von Schriftstücken, jedenfalls von Bescheiden, 
Urkunden über Rechtsgeschäfte und Anzeigen nach dem 
„Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse“ (BGBl. 
182/61) der Evangelischen Kirche durch zwei Mitglieder 
des Oberkirchenrates H. B. Allen kollektiv gezeichneten 
Schriftstücken ist das Amtssiegel beizusetzen.

(2) Sind von einem Schriftstück mehrere Ausfertigun
gen erforderlich (z. B. Bescheide), verbleibt das gefertigte 
Original im Akt. Ausfertigungen davon ergehen mit der 
Bezeichnung „Für die Richtigkeit der Ausfertigung“ und 
tragen die Unterschrift der ausfertigenden Mitarbeiterin 
bzw. des Mitarbeiters.

§ 9: (1) Schriftstücke des Evangelischen Oberkirchen
rates H. B. ergehen unter der Bezeichnung: „Evangelische 
Kirche H. B. in Österreich, Evangelischer Oberkirchenrat 
H.B.“.

(2) Schriftstücke der Abteilung IV (Allgemeine Verwal
tung) können auch unter der Bezeichnung „Kirchenkanzlei 
der Evangelischen Kirche H. B. in Österreich“ bzw. mit der 
Unterschrift der Kanzleileiterin bzw. des Kanzleileiters 
ergehen.

§ 10: Das Amtssiegel in der Ausführung eines Rundsie
gels hat nachstehende Bezeichnung zu enthalten:

Evangelische Kirche H. B. in Österreich, Evangelischer 
Oberkirchenrat H. B.

II.

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Dezember 1997 in 
Kraft.

HR Mag. Peter Karner Dr. Norman Uibeleisen
(Landessuperintendent) (Synodalkurator)

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener

Militärdekan i. R. 
Mag. Hellmut MAY

am Dienstag, dem 19. August 1997, im 95. Lebensjahr aus 
diesem Leben abberufen.

Am 18. Dezember 1902 kam er in Cilli, jetzt Slowenien, 
zur Welt.

So nüchtern der verstorbene Bruder in Christus gegen
über seinem Sterben war, so eindeutig wollte er die Linie 
seines Lebens einhalten, die er bereits in Kindheit und 
Jugend eingeschlagen hatte. Er schreibt in seinem Lebens

bericht, er lernte im ersten Weltkrieg Wolgadeutsche als 
Kriegsgefangene kennen, denen es furchtbar war, auf 
Deutsche geschossen zu haben, die aber dem Schwur auf 
den Zaren treu geblieben waren. So wurde bereits in seiner 
Kindheit eine mögliche Fahnenflucht zu seinem Problem. 
Um einer solchen Gewissensnot zu entgehen, brachte er 
seinen Vater und Pfarrer dazu, das Konfirmandengelöbnis 
zu ändern, sodaß er statt „ich werde“ „ich will meinem 
evangelischen Glauben treu bleiben“ geloben durfte. Er 
wollte ebenso seinem Deutschtum die Treue halten.

Nachdem die deutschen Gymnasien in Slowenien 1919 
geschlossen worden waren und er in Klagenfurt maturiert 
hatte, kehrte er nicht heim, um nicht jugoslawischer Soldat 
zu werden. Erst nach seinem Theologiestudium konnte er 
im Rahmen der Kirche in deutschen Gemeinden in Jugo
slawien arbeiten. Das tat er mit großer Begeisterung. Unter 
den Deutschen versuchte er ökumenische Kontakte anzu
bahnen.

Krank kam er als Pfarrer nach Treßdorf. Er schreibt: „Im 
damaligen Österreich war ich selbstverständlich National
sozialist. 1934 war ich in Klagenfurt eingesperrt und durfte 
keine Schulen mehr betreten.“ In seine Zeit fällt die Bil
dung der Tochtergemeinde Rattendorf und der Kirchen
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bau in Jenig. Bei Kriegsausbruch wurde er Divisionspfarrer 
und kam erst nach neun Jahren wieder heim. Nach einiger 
Zeit als Pfarrer in Ferndorf und Gröbming übernahm er 
die Leitung des Evangelischen Seelsorgeamtes beim Bun
desministerium für Landesverteidigung.

Für den Aufbau und Ausbau der neugeschaffenen 
Militärseelsorge in Österreich hat ihm der Oberkirchenrat 
A. u. H. B. bei seiner Pensionierung 1967 Dank und Aner
kennung ausgesprochen. Seinen Ruhestand verbrachte er 
nun 30 vorwiegend gute Jahre hindurch mit der Gattin und 
seiner Tochter in Kötschach.

Bruder May schließt seine Lebensgeschichte mit den 
Worten:. „Ich bin dankbar, daß mir Gott vergibt und mir 
gnädig und barmherzig ist. Auch freut es mich, daß viele 
aus meinen Gemeinden gut von mir denken. Ich bitte von 
Lobhudeleien abzusehen. Es war mir immer klar, daß wir 
alle auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen sind.“

Um diese Barmherzigkeit bitten wir Gott für den ver
storbenen Bruder und für seine Familie und danken Gott 
für seinen Dienst.

(Zl. 6393/97 vom 21. August 1997.)

Am Sonntag, dem 5. Oktober 1997, auf einer Reise in 
den Nahen Osten, im Niemandsland zwischen Israel und 
Jordanien, verstarb

Arbeit in Mistelbach und dann in der großen Gemeinde 
Gols zu bewältigen.

Und es war seine Fähigkeit zum Gespräch und zur kon
sequenten Treue, die die burgenländischen Gemeinden 
bewegten, ihn zum Obmann des Gustav-Adolf-Zweigver- 
eines Burgenland zu wählen und ihn als Kandidaten für das 
Amt des Bischofs der Evangelischen Kirche in Österreich 
zu nominieren.

Schon im Bericht über sein Lehrvikariat (Wien-Hetzen
dorf und Wien-Simmering mit besonderem Auftrag in 
Wien-Landstraße) stand:

„Mag. Günther Nussgruber wird das, was er sich zu tun 
vorgenommen hat, oder was ihm aufgetragen wird, gewiß 
nicht rasant erledigen, aber er wird es stark innerlich betei
ligt, nachdenklich und gründlich tun.“

Er fehlt nun dort, wo er gebraucht wurde und noch nötig 
wäre.

Und gerade deswegen soll an dieser Stelle erinnert 
werden an einen Satz, den Günther Nussgruber in seiner 
Predigt zur Einführung als Pfarrer in Gols gesagt hat:

„Es ist eine Gnade, wenn Menschen dies fertigkriegen: 
Wenn sie die Grausamkeit der Geschichte erfahren, die 
Sinnlosigkeit ihres Daseins ahnen, in der Abwesenheit 
Gottes zuweilen leben und es dennoch wagen, von seiner 
Barmherzigkeit und Güte zu reden.“

Er hat daran geglaubt.
Die Evangelische Kirche in Österreich dankt ihm und 

vertraut darauf, daß er nun weiß, wofür er gearbeitet und 
geliebt hat.

(Zl. 7419/97 vom 6. Oktober 1997.)

Mag. Günther NUSSGRUBER,

Pfarrer in Gols.
Tiefe Betroffenheit hat sein Tod ausgelöst. Und mit sei

ner Frau Eva und seinen Kindern Marion und Jörg, auch 
seinem Enkel Tim, trauern viele aus der Pfarrgemeinde, der 
Diözese Burgenland und aus der Landeskirche. Und eine 
große Zahl von ihnen war die Gemeinde, die ihn betend 
und dankend am 11. Oktober 1997 in Bad Deutsch-Alten
burg zum Grab geleitete.

Pfarrer Günther Nussgruber wurde am 7. April 1949 als 
ältestes unter dann acht Geschwistern in Wien geboren.

Er ging in Wien zur Schule und bestand 1967 am BRG 
Wien XII, Rosasgasse, die Matura.

Die Wurzeln, Theologie zu studieren und als Pfarrer zu 
wirken, reichten bis nach Holland, wo er als Kind und 
Jugendlicher bei einer Gastfamilie die Ferien verbrachte. 
Von der schlichten, klaren und kraftvollen Frömmigkeit, 
die ihm dort begegnete, war er angetan und motiviert, 
später selber schlicht, klar und kraftvoll zu verkündigen 
und zu leben.

Pfarrer Günther Nussgruber begann sein Studium in 
Wien zunächst „nebenher“, während er bei der Zollwache 
sein tägliches Auskommen verdiente.

Im Studium wurde er besonders geprägt durch die 
Theologie Luthers, Bonhoeffers und Bubers. Gottes Erbar
men, Engagement der Nachfolge und Begegnung im Dia
log waren die Zeichen seiner Mitte. Aus ihr heraus hatte er 
Kraft und Begabung, nach seiner Ordination durch Super
intendent Professor Mag. Erich Wilhelm im Juni 1976, die

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener

Pfarrer i. R.
Ing. Mag. Anton STEINBACH

am Sonntag, dem 19. Oktober 1997, im 87. Lebensjahr aus 
diesem Leben abberufen.

Anton Steinbach wurde am 17. Juli 1911 in Langenzers
dorf als Sohn des damaligen Reichsbahnadjunkten Anton 
Steinbach und seiner Gattin Agnes, geb. Sauter, geboren. 
Nach dem Besuch der Volksschule und des Unterrealgym
nasiums in Korneuburg besuchte er die Abteilung für 
Maschinenbau am Technischen Gewerbemuseum in Wien, 
an welchem er 1931 die Reifeprüfung ablegte.

Nach drei Jahren, die er in technischen Berufen ver
brachte, entschloß sich Anton Steinbach zum Studium der 
Evangelischen Theologie, zu welchem nach Ablegung einer 
Ergänzungsmatura am Humanistischen Gymnasium in 
Klosterneuburg in den Jahren 1934 bis 1938 die Evangeli
sche Theologische Fakultät in Wien besuchte. Nach Able
gung des 1. Theologischen Examens wurde Ing. Anton 
Steinbach Vikar in Mürzzuschlag, heiratete im gleichen 
Jahr seine Ehefrau, geb. Habel, legte im Jahre 1940 sein 
2. Theologisches Examen ab und wurde 1941 zur Wehr
macht eingezogen. Schwer verwundet im Dezember 1944 
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aus der Wehrmacht entlassen, kehrte er an seine frühere 
Vikarstelle nach Mürzzuschlag zurück und wurde 1950 als 
Pfarrer nach Stockerau berufen, wo er mit dem Ausbau 
dieser Gemeinde begann. Es war ihm vergönnt, mit seiner 
Gemeinde eine Kirche in Hollabrunn zu bauen, eine kleine 
Kirche in Spillern zu erwerben und das gemeindeeigene 
Pfarrhaus zu renovieren.

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit war für 
Anton Steinbach immer der Religionsunterricht, der in sei
ner weit zerstreuten Gemeinde nur mit großem Zeit- und 
Kraftaufwand möglich war.

Und dennoch fand er immer wieder Zeit, sich der Aus
bildung von Lehrvikaren zu widmen.

Nebenamtlich aber durchaus nicht nur „mit halber 
Kraft“ hat Anton Steinbach sich der Militärseelsorge 
gewidmet und auf diese Weise die Möglichkeit gesucht und 
gefunden, junge Menschen in der Nachschulzeit und unter 
dem Eindruck einer Fülle neuer Erlebnisse in christlicher 
Weise anzusprechen. In dieser Tätigkeit hat Pfarrer Ing. 
Anton Steinbach den militärischen Rang eines Militärde
kan der Reserve erworben.

Der Herr Bundespräsident hat ihm das „Goldene 
Ehrenzeichen“ für Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen. Weiters erhielt er das „Goldene Ehrenzeichen“ 
für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich sowie 
den Ehrenring der Stadt Stockerau.

In seiner Einführungspredigt in Stockerau am 1. Advent 
1951 sagte Anton Steinbach: „Müssen wir nicht danksagen 
und lobsingen, daß es uns heute möglich ist, Gott zu 
erkennen, daß wir heute von Gottes Welt und seinem 
Heilsplan mit der Menschheit mehr wissen als alle Weisen 
der damaligen Welt. Müssen wir nicht all unsere Stimmen 
erschallen lassen und in dieser Adventzeit, da wir dem 
Kommen des Heilandes entgegenblicken, freudig beken
nen: Gott hat uns gerufen, und wir haben seine Stimme 
vernommen. Wir wissen um seine Vatergüte und um seine 
Liebe zu allen Menschen.“

In dieser Gewißheit sei Anton Steinbach für seine Treue 
gedankt und für seine Familie und frühere Gemeinde 
Gottes Segen erbeten.

(Zl. 7771/97 vom 22. Oktober 1997.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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244. Ordnung für Lehrfeststellungen
245. Erhebung einer Verfügung mit einstweiliger Geltung 

zum Kirchengesetz
246. Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
247. Evangelisches Verständnis von Segen und kirchlicher 

Trauung und Segnung gleichgeschlechtlicher Lebens
gemeinschaften —- Beschluß der Synode A. B.

248. Nachwahlen und Ergänzungswahlen Mitglieder syn
odaler Ausschüsse der 11. Synode A. B.

249. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis November 1997 
mit Vergleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen 
und Einhebegebühren

250. Ausschreibung einer halben Pfarrstelle eines 
Anstaltsseelsorgers des Verbandes der Wiener Evan
gelischen Pfarrgemeinden A. B. (SMZ-Ost)

251. Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B. für das 
Jahr 1998

252. Bestellung von Mag. Erich Klein zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg

253. Bestellung von Mag. Siegfried Kolck-Thudt zum 
Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Amstetten

254. Bestellung von Mag. Marco Uschmann zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Kitz
bühel

255. Bestellung von Mag. Ulrike Frank-Schlamberger zur 
Krankenhauspfarrerin des Verbandes der Wiener 
Evangelischen Pfarrgemeinden A. B. im Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien

256. Bestellung von Mag. Johanna Uljas-Lutz zur Kran
kenhauspfarrerin des Verbandes der Wiener Evange
lischen Pfarrgemeinden A. B. im Allgemeinen Kran
kenhaus der Stadt Wien

257. Zuteilung von Frau Susanne Baus — Berichtigung zu 
ABl. Nr. 210/97

258. Telefon- und Telefaxnummer der Evangelischen 
Tochtergemeinde A. u. H. B. Gleisdorf

259. Gemeindequoten der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich für das Jahr 1998

Motivenberichte
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217. Zl. 9195/97 vom 11. Dezember 1997

Festsetzung des Termins der Synode A. B. und der Generalsynode; Einberufung der Synode A. B. und der General
synode

Über Beschluß der gemeinsamen Sitzung der Synodalausschüsse am 9. Dezember 1997 beruft der Evangelische 
Oberkirchenrat A. u. H. B. hiermit die

7. SESSION DER XL GENERALSYNODE
ein.

Über Beschluß des Synodalausschusses A. B. vom 9. Dezember 1997 beruft der Evangelische Oberkirchenrat A. B. 
hiermit die

7. SESSION DER 11. SYNODE A. B.
ein.

Den Tagungen der Synode A. B. und der Generalsynode geht am Sonntag, dem 25. Oktober 1998, der gemeinsame 
Festgottesdienst (Synodeneröffnungsgottesdienst) in Wien voraus.

Die Sitzungen der Synode A. B. beginnen am Montag, dem 26. Oktober 1998, um 9 Uhr.
Die Generalsynode beginnt am Mittwoch, dem 28. Oktober 1998, um 9 Uhr und wird aller Voraussicht nach bis 

Donnerstag, dem 29. Oktober 1998, abends dauern.
Die Synode A. B. und die Generalsynode tagen in Wien, wobei nähere Informationen über räumliche Gegebenhei

ten folgen werden.

Mag. Herwig Sturm e. h. 
Bischof

HR Mag. Peter Karner e. h. 
Landessuperintendent

Kirchengesetze A. u. H. B.

218. Zl. EA 9406/97 vom 18. Dezember 1997

Kirchenverfassungsnovelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 beschlossen:
Die Kirchenverfassung wird geändert wie folgt:

Artikel I

A. Änderung § 1
(Motivenbericht siehe Seite 131, 2.3)

I. Allgemeine Bestimmungen

1. Die Zugehörigkeit zur Kirche
§ 1: (1) Die Gliedschaft zur Kirche Jesu Christi gründet 

in der Taufe.
(2) Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche A. B. in 

Österreich oder zur Evangelischen Kirche H. B. in Öster
reich ergibt sich aus der Taufe in einer dieser Kirchen oder 
aus dem Eintritt.

(3) Jeder Evangelische, der seinen Hauptwohnsitz oder 
Wohnsitz in Österreich hat, ist Glied derjenigen Pfarrge
meinde seines Bekenntnisses, in deren Gebiet sein Haupt
wohnsitz oder Wohnsitz liegt.

(4) Jeder Evangelische gehört unter Wahrung seines Be
kenntnisses der Evangelischen Kirche an, der seine Pfarr
gemeinde angehört.

(5) Gemeindeglieder, die nicht ständig in Österreich 
leben und die im Dienstverhältnis zu einer österreichischen 
Gebietskörperschaft, zu einem Entwicklungshilfedienst, 
dem Weltrat der Kirchen, einem der konfessionellen Welt
bünde, den Vereinten Nationen oder der Europäischen 
Union stehen, oder die in das Europäische Parlament 
gewählt sind, bleiben Glied jener Pfarrgemeinde, der sie 
zuletzt angehört haben.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

B. Änderung § 2 
(Motivenbericht siehe Seite 131,2.3)

§ 2: (1) Evangelische, die außerhalb des Gebiets einer 
Pfarrgemeinde ihres Bekenntnisses ihren Hauptwohnsitz 
oder Wohnsitz haben, gehören als gleichberechtigte und 
gleichverpflichtete Glieder jener Pfarrgemeinde an, in 
deren Gebiet ihr Hauptwohnsitz bzw. Wohnsitz liegt.

(2) Solchen Glaubensgenossen muß ihr Bekenntnis
stand gewahrt bleiben. Um jeden Gewissenszwang zu ver
meiden, sind sie berechtigt, ohne besondere Delegation 
ihres zuständigen Pfarrers den Dienst eines Geistlichen 
ihres Bekenntnisses in Anspruch zu nehmen. Die vollzo
gene Amtshandlung ist aber von diesem dem zuständigen 
Pfarrer zu melden.

(3) Evangelische, die aus einer Kirche kommen, welche 
eine Unterscheidung nach Augsburgischem (Lutheri
schem) oder Helvetischem (Reformiertem) Bekenntnis 
nicht kennt, haben innerhalb von sechs Monaten eine 
Erklärung abzugeben, welchem Bekenntnis sie angehören 
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wollen. Diese Erklärung ist an die Pfarrgemeinde zu rich
ten, in deren Gebiet ihr Hauptwohnsitz bzw. Wohnsitz 
liegt.

(4) Gemeindeglieder, deren Hauptwohnsitz bzw. Wohn
sitz nicht im Gebiet einer Gemeinde ihres Bekenntnisses 
liegt, können sich durch ausdrückliche Erklärung einer 
Pfarrgemeinde ihres Bekenntnisses anschließen und wer
den dadurch deren Glied. Diese Erklärung ist an beide 
beteiligten Gemeinden zu richten

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

C. Änderung § 3
(Motivenbericht siehe Seite 131,2.3)

§3: (1) Wer in das Gebiet einer anderen Pfarrgemeinde 
übersiedelt, wird dadurch deren Glied und ist verpflichtet, 
sich bei diesem Pfarramt zu melden.

(2) Übersiedelt ein Gemeindeglied in das Gebiet einer 
anderen Gemeinde derselben Superintendenz, so kann es 
mit Zustimmung der bisherigen Gemeinde und des Super- 
intendentialausschusses, in der Kirche H. B. des Oberkir
chenrates H. B., dann weiterhin Glied der bisherigen 
Pfarrgemeinde bleiben, wenn das Gemeindeglied zu dieser 
Gemeinde eine erkennbare Bindung hat und von seinem 
Wohnsitz aus nach der örtlichen Lage und den Verkehrs
verhältnissen an dem kirchlichen Leben der Gemeinde 
vollen Anteil nehmen kann. Eine erkennbare Bindung ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn das Gemeindeglied 
Gemeindevertreter oder Presbyter ist oder in anderer 
Weise ständig in ihr mitarbeitet.

(3) Wenn es sich dabei um Gemeinden verschiedener 
Superintendenzen handelt, tritt an die Stelle des Superin- 
tendentialausschusses der Oberkirchenrat A. B.

(4) Hat ein Gemeindeglied eine erkennbare Bindung 
gemäß Abs. 2 zu einer anderen Pfarrgemeinde, insbeson
dere durch ständige Mitarbeit gewonnen, so kann diesem 
Gemeindeglied die Zugehörigkeit zu einer anderen Pfarr
gemeinde zuerkannt werden und zwar durch übereinstim
menden Beschluß der Presbyterien beider Pfarrgemein
den, oder in der Evangelischen Kirche A. B., falls ein 
solcher nicht zustandekommt, nach Anhören beider Pres
byterien durch den Superintendentialausschuß bzw. den 
Oberkirchenrat A. B.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

D. Änderung § 4
(Motivenbericht siehe Seite 131,2.3)

§ 4: Für Evangelische, die aus einer ausländischen 
Evangelischen Kirche kommen, und sich zu einer 
Gemeinde ihrer Nationalität bzw. Volksgruppe zusam
menschließen, kann der Evangelische Oberkirchenrat A. u. 
H. B. mit Zustimmung der Synodalausschüsse Sonderrege
lungen treffen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

E. Änderung § 12 
(Motivenbericht siehe Seite 136, 4.3)

Abs. 1 bis 5 bisheriger Text unverändert.
(6) Auf alle Amtsträger findet die Disziplinarordnung 

der Evangelischen Kirche Anwendung. Zur Feststellung, 

ob jemand in seinem Bekenntnis bzw. seiner Lehre beharr
lich und in wesentlichen Punkten der biblischen Botschaft 
nach reformatorischem Verständnis widerspricht, kann in 
der Kirche A. B. die Synode eine „Ordnung für Lehrfest
stellungen“ als Kirchengesetz A. B. in Kraft setzen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

F Änderung § 14 
(Motivenbericht siehe Seite 131,2.3)

§ 14 wird aufgehoben.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

G. Änderung § 21 
(Motivenbericht siehe Seite 134, 3)

§ 21: Jedes Mitglied eines kirchlichen Vertretungskör
pers hat in seinen Äußerungen und Abstimmungen nur sei
ner eigenen Überzeugung nach bestem Wissen und Gewis
sen zu folgen und darf an keine Weisungen gebunden wer
den.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

H. Änderung § 22 
(Motivenbericht siehe Seite 138, 6)

§ 22: (1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung, der 
Superintendentialversammlung, der Synoden und der 
Generalsynode sind nach Maßgabe des Abs. 2 öffentlich, 
alle anderen Sitzungen sind nicht öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit kann durch Beschluß bei der 
Behandlung bestimmter Gegenstände ausgeschlossen wer
den.

(3) Sitzungen von nicht öffentlich beratenden Vertre
tungskörpern können mit Beschluß bei der Behandlung 
bestimmter Gegenstände oder für eine bestimmte Sitzung 
öffentlich durchgeführt werden.

(4) Personaldebatten sind jedenfalls unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit durchzuführen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

I. Änderung § 23 
(Motivenbericht siehe Seite 138, 6)

§ 23: (1) Die kirchlichen Vertretungskörper verfahren 
nach der Verfahrensordnung der Evangelischen Kirche 
(KVO), soferne sie in ihrer Geschäftsordnung, Gemeinde
ordnung und dgl. nicht davon abweichende Regelungen 
getroffen haben.

(2) Für das Verfahren der Synoden, Generalsynode und 
deren Ausschüsse, einschließlich der Synodalausschüsse, 
haben die Synoden Geschäftsordnungen zu erlassen, inso
weit keine Regelungen durch diese Kirchenverfassung 
getroffen wird.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

J. Änderung § 24
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§24: (1) Außer der Gemeindevertretung, der Gemein
deversammlung, der Superintendentialversammlung, den 
Synoden und der Generalsynode dürfen einem Vertre-
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tungskörper (§ 20 KV), dem Revisionssenat oder einer Dis
ziplinarbehörde gleichzeitig nicht angehören: Ehegat
ten oder Lebensgefährten, Geschwister, Verwandte oder 
Verschwägerte in auf- und absteigender Linie, Geschwi
sterkinder oder Personen, die noch näher verwandt oder 
im gleichen Grad verschwägert sind.

(2) Personen, die zu einer Pfarr- bzw. Superintenden- 
tialgemeinde in einem Dienstverhältnis oder finanziellen 
Abhängigkeitsverhältnis stehen, dürfen keinem Vertre
tungsorgan dieser Gemeinde angehören, ausgenommen in 
den Fällen des § 66 Abs. 1 Z. 3 und 4 KV.

(3) Nachsicht von den Unvereinbarkeiten gemäß Abs. 1 
und 2 kann in berücksichtigungswürdigen Fällen der 
Superintendentialausschuß A. B. oder der Oberkirchenrat 
H. B. bzw. der Oberkirchenrat A. B. vor oder nach der 
Wahl erteilen, jedoch nicht dem Ehegatten eines geistli
chen Amtsträgers, der in der Pfarrgemeinde bestellt ist, 
soferne nicht § 83 Z. 1 KV anzuwenden ist.

(4) Die Mitgliedschaft in zwei oder mehreren Vertre
tungskörpern derselben Stufe ist unvereinbar. Gehört 
jemand auf Grund seiner Funktion mehreren Vertretungs
körpern an, muß er sich für einen entscheiden.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

K. Änderung § 25
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§ 25: (1) Mit der Ausübung des geistlichen Amtes, der 
Tätigkeit als Religionslehrer sowie mit der Mitgliedschaft 
im Präsidium einer Synode, einem Synodalausschuß, einem 
Oberkirchenrat und einem Superintendentialausschuß ist 
die Übernahme eines politischen Mandates bzw. einer sol
chen Funktion auf Bundes- oder Landesebene, in Wien als 
Bezirksvorsteher und Bezirksvorsteherstellvertreter sowie 
bei der Europäischen Union unvereinbar.

(2) Bewirbt sich einer der in Abs. 1 genannten Amtsträ
ger der Kirche um eines der dort genannten politischen 
Mandate, so ruht seine kirchliche Funktion für die Zeit ab 
Einbringung des Wahlvorschlages bei der zuständigen 
Wahlbehörde bis zur Bekanntgabe des amtlichen Wahl
ergebnisses.

(3) Bewerber um eines der in Abs. 1 genannten politi
schen Mandate, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis 
stehen, sind für den in Abs. 2 genannten Zeitraum unter 
Karenz der Bezüge zu beurlauben, wobei diese Zeit für 
Ansprüche, die sich aus der Dauer des Dienstverhältnisses 
ergeben, nicht zu berücksichtigen ist.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

L. Änderung § 26 
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§ 26: Alle Mitglieder kirchlicher Vertretungskörper sind 
zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Gewählte 
Mitglieder, die von drei aufeinanderfolgenden Sitzungen 
ohne begründete Entschuldigung ausgeblieben sind, kön
nen nach erfolgloser Mahnung durch Mehrheitsbeschluß 
des Vertretungskörpers ihrer Mitgliedschaft verlustig 
erklärt werden. Gegen andere, die kraft ihres Amtes Mit
glieder sind, ist in einem solchen Falle die Anzeige bei ihrer 
übergeordneten Stelle zu erstatten.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

M. Änderung § 27
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§27: (1) Für alle Wahlen gilt grundsätzlich das gleiche, 
unmittelbare, geheime und persönliche Wahlrecht. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gül
tigen Stimmen erhalten hat, soweit in der Kirchenverfas
sung bzw. der Wahlordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für Wahlen in die Gemeindevertretung und für die 
Pfarrerwahl ist auch Briefwahl zulässig.

(3) Durch Kirchengesetz werden die näheren Bestim
mungen über Wahlen getroffen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

N. Änderung § 27 a 
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§ 27 a wird aufgehoben (wird zu § 27).
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

O. Änderung § 28
(Motivenbericht siehe Seite 134, 3)

§28: (1) Alle von einem kirchlichen Vertretungskörper 
ausgehenden Schriftstücke, ausgenommen solche über 
Rechtsgeschäfte, sind von dessen Vorsitzendem und dessen 
Stellvertreter sowie im Verhinderungsfall eines der beiden 
von einem weiteren Mitglied des Vertretungskörpers zu 
unterfertigen. In Pfarrgemeinden kann eine andere Form 
der Kollektivfertigung durch Organe der Gemeinde in der 
Gemeindeordnung vorgesehen sein.

(2) Urkunden über Rechtsgeschäfte bedürfen der Ferti
gung durch den Vorsitzenden öder dessen Stellvertreter 
und zweier anderer Mitglieder des Vertretungskörpers 
sowie der Beisetzung des Amtssiegels.

(3) Zeichnungsberechtigungen sind durch die überge
ordnete Stelle unter Beisetzung des Amtssiegels zu bestäti
gen.

(4) Für die Oberkirchenräte A. B., H. B. sowie A. u. 
H. B. gelten die Bestimmungen der §§ 175,190 Abs. 7 und 
206.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

P. Änderung § 29 
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§ 29: Beschlüsse kirchlicher Vertretungskörper sind 
durch den Vorsitzenden oder den sonst mit der Durch
führung Betrauten nach Eintritt der Rechtskraft oder nach 
Einlangen der etwa vorgeschriebenen Genehmigung einer 
übergeordneten kirchlichen oder anderen Stelle ohne Ver
zug durchzuführen.

In kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten sind die 
Bestimmungen der Verfahrensordnung der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. in Österreich (KVO 1996) anzuwenden.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)

Q. Änderung §30 
(Motivenbericht siehe Seite 134,3)

§ 30 wird aufgehoben (wird zu § 28).
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 3)
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R. Änderung § 48
(Motivenbericht siehe Seite 130, 2.1)

Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Der Superintendentialausschuß A. B. bzw. der 

Oberkirchenrat H. B. können das Verfahren zur Änderung 
von Gemeindegrenzen auch ohne Vorliegen von Anträgen 
gemäß Abs. 1 von Amts wegen durchführen, wobei die 
betroffenen Pfarrgemeinden Parteistellung haben.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 4)

S. Änderung § 49
(Motivenbericht siehe Seite 130, 2.1)

§49: (1) Über Änderung von Gemeindegrenzen ent
scheidet in der Kirche A. B. der Superintendentialausschuß 
durch Bescheid. Berührt jedoch die Umpfarrung mehrere 
Superintendenzen, so entscheidet der Oberkirchenrat 
A. B. nach Anhören der beteiligten Superintendentialaus- 
schüsse.

Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Uber Änderung von Gemeindegrenzen entscheidet 

in der Kirche H. B. der Oberkirchenrat H. B. durch 
Bescheid.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 4)

T. Änderung § 57
(Motivenbericht siehe Seite 132,2.5)

§ 57: (1) Bestehen in einer Pfarrgemeinde eine oder 
mehrere Tochtergemeinden, so heißt jener Teil der Pfarrge
meinde, in welchem das Pfarramt liegt, Muttergemeinde. 
Sie gilt als weitere Teilgemeinde.

(2) Die Teilgemeinden (die Muttergemeinde und die 
Tochtergemeinden) bilden zusammen die Pfarrgemeinde; 
sowohl der Pfarrgemeinde wie der Muttergemeinde und 
den Tochtergemeinden stehen die in § 7 bezeichneten 
Rechte zu.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

U. Änderung § 62
(Motivenbericht siehe Seite 132, 2.5)

§ 62: (1) Jede Pfarrgemeinde kann eine ihre örtlichen 
Verhältnisse und bisherigen Gepflogenheiten berücksichti
gende, den kirchlichen Rechtsvorschriften nicht widerspre
chende Gemeindeordnung errichten. Soweit Bestimmun
gen der Kirchenverfassung und der sonstigen Kirchenge
setze in die Gemeindeordnung aufgenommen werden, sind 
sie wörtlich wiederzugeben.

(2) Die Gemeindeordnung wird von der Gemeindever
tretung der Pfarrgemeinde beschlossen und bedarf der 
Genehmigung des Superintendentialausschusses bzw. des 
Oberkirchenrates H. B.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

V. Änderung § 63
(Motivenbericht siehe Seite 132,2.5)

Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Die gemeinsamen Vertretungskörper (Pfarrpresby

terium, Pfarrgemeindevertretung und Ausschüsse) sind 
durch Entsendung aus den Vertretungskörpern der Teil

gemeinden (Muttergemeinde und Tochtergemeinden) zu 
bilden, soferne die Gemeindeordnung nicht anderes fest
legt.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

W. Änderung § 64
(Motivenbericht siehe Seite 132,2.5)

Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Jede Gemeindevertretung kann rechtzeitig vor der 

Wahl beschließen, die Sitze in der Gemeindevertretung der 
Pfarrgemeinde einzelnen Teilgemeinden oder Seelsorge - 
sprengeln zuzuordnen. Dieser Beschluß bedarf der Geneh
migung des Superintendentialausschusses bzw. des Ober
kirchenrates H. B.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

X. Änderung § 70
(Motivenbericht siehe Seite 135, 4.1 und Seite 137,5)
In § 70 Abs. 1 wird die Ziffer 1 wie folgt geändert:
1. die Beschlußfassung über die Errichtung, Verände

rung bzw. Umwandlung und Auflassung von Stellen für 
Pfarrer, Pfarrer im Schuldienst und befristeten Pfarrstellen 
(ABl. Nr. 74/75); ferner von ständigen Vikarstellen und 
schließlich die Antragstellung auf Zuweisung von Vikaren 
und Vikarinnen;

Z. 2 bis 13 bisheriger Text unverändert;
der Klammerausdruck der Z. 14 lautet:
„(wie Weltmission, und Diakonie, Haushalterschaft,...).
Übriger Text von Z. 14 und Abs. 2 bisheriger Text un

verändert.
(3) Die unter Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Beschlüsse 

bedürfen der Genehmigung durch den Oberkirchenrat 
A. B. bzw. den Oberkirchenrat H. B. Die Veränderung 
bzw. Umwandlung und Auflassung von Stellen kann auch 
vom Superintendentialausschuß, dem Oberkirchenrat 
A. B. bzw. dem Oberkirchenrat H. B. beantragt werden.

(4) Die unter Abs. 1 Z. 3,5, 6, 8, 9 und 13 angeführten 
Beschlüsse bedürfen der Genehmigung durch den Super
intendentialausschuß bzw. den Oberkirchenrat H. B., hin
sichtlich der Z. 10 durch den Oberkirchenrat A. B. bzw. 
den Oberkirchenrat H. B.

(5) Die Genehmigungen gemäß Abs. 4 sind zu verwei
gern, wenn die begründete Annahme rechtlicher Unzuläs
sigkeit oder wirtschaftlicher Untragbarkeit besteht.

Bei Vorliegen einer Unbedenklichkeitsbestätigung durch 
einen Wirtschaftstreuhänder, Notar oder Rechtsanwalt 
kann die Prüfung auf die ordnungsgemäße Beschlußfas
sung und Zeichnung beschränkt werden.

(6) In jedem Fall sind Ausfertigungen des Genehmi
gungsbescheides und Kopien der Urkunden über die 
Rechtsgeschäfte unverzüglich dem zuständigen Oberkir
chenrat zu übermitteln.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 4)

Y. Änderung § 81
(Motivenbericht siehe Seite 132,2.5 und Seite 134, 3)
§ 81: (1) In jeder Pfarrgemeinde hat die Gemeindever

tretung aus ihrer Mitte ein Presbyterium zu wählen. In 
Pfarrgemeinden mit Teilgemeinden (§57) ist in der 
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Gemeindeordnung festzulegen, wie deren Presbyterien 
gebildet werden.

Abs. 2 bisheriger Text unverändert.
Abs. 3 wird aufgehoben.
Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 13, Abs. 2 bis 4, und 

gemäß Artikel II, Z. 8, Abs. 1)

Z. Änderung § 82 
(Motivenbericht siehe Seite 133,2.6)

§ 82: (1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 
Presbyteriums wird von der Gemeindevertretung festge
setzt bzw. von der Gemeindeordnung geregelt.

Abs. 2 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AA. Änderung § 86
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
Im Abs. 3 haben die Worte „Innere Mission und“ zu ent

fallen.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AB. Änderung § 90
Abs. 1 und 2 Z. 1 bis 12 bisheriger Text unverändert.
In der Ziffer 13 haben die Worte „und Inneren Mission“ 

zu entfallen.
Abs. 2 Z. 14 bis 20 und Abs. 3 und 4 bisheriger Text 

unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AC. Änderung § 116 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Für Pfarrrer und Vikare, die ihre Kandidaten bzw. 

Pfarramtsprüfung nicht in Österreich abgelegt haben, 
regelt der Oberkirchenrat A. u. H. B. in einer Verordnung, 
die der Zustimmung der Synodalausschüsse bedarf, welche 
Nachweise und/oder Ergänzung ihrer Ausbildung sie vor 
Erlangung der Wahlfähigkeit zu erbringen haben. Vor 
Erlangung der Wahlfähigkeit können sie durch den zustän
digen Oberkirchenrat auf eine systemisierte Pfarrstelle zur 
einstweiligen Verwendung zugeteilt werden.

Abs. 5 bisheriger Text unverändert.
(6) Ordinierte geistliche Amtsträger, die in einem auf

rechten, wenn auch allenfalls karenzierten Dienstverhältnis 
zu einer ausländischen evangelischen Landeskirche stehen 
und für einen zeitlich befristeten Dienst in der Evangeli
schen Kirche A. B. oder der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich freigestellt sind, können zeitlich befristet zum 
Pfarrer auf eine freie Pfarrstelle, die nicht zeitlich befristet 
ist, bestellt werden.

Der zuständige Oberkirchenrat hat während des Bestell
vorganges (§§ 117 ff.) im Zusammenhang mit der Bekannt
gabe der Wahlfähigkeit der betreffenden Person bzw. im 
Zusammenhang mit der in Aussicht genommenen Beset
zung (§ 121 Abs. 4) der betreffenden Gemeinde mitzutei
len, daß diese Person nur zeitlich befristet zum Pfarrer 
bestellt werden kann.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AD. Änderung § 117
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Die Besetzung kann erst nach Ausschreibung der 

Stelle im Amtsblatt erfolgen. Eine Ausschreibung ist frühe
stens möglich, wenn der Zeitpunkt der Erledigung der 
Amtsstelle (§ 131) bekannt ist.

Abs. 4 bis 7 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AE. Änderung § 119 
(Motivenbericht siehe Seite 133,2.6)

§ 119: (1) Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, 
die zur Wahl der Gemeindevertretung wahlberechtigt sind.

Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AF. Änderung § 131 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

Der Klammerausdruck in Ziffer 3 lautet:
(§ 130 a Abs. 3,4 und 8).
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AG. Änderung § 137 
(Motivenbericht siehe Seite 133,2.8)

Abs. 1 bis 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Jedes Mitglied der Superintendentialversammlung 

hat der Pfarrgemeinde bzw. der Einrichtung, von der es in 
die Superintendentialversammlung gewählt bzw. entsandt 
worden ist, regelmäßig über seine Tätigkeit zu berichten.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AH. Änderung § 138
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

Abs. 2 wird aufgehoben und die Absatzbezeichnung 
„(1)“ entfällt.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AI. Änderung § 147 
(Mötivenbericht siehe Seite 135, 4.1)

§ 147: (1) Zum Wirkungskreis des Superintendential- 
ausschusses gehört insbesondere:

a) hinsichtlich der einzelnen Pfarrgemeinden der Super
intendenz:

1. das Einschreiten gegen Presbyterien und Gemeinde
vertretungen (§§ 71 und 93);

2. die Verhandlung und Schlichtung von Streitfällen 
zwischen Pfarrern, Lehrern, Presbyterien und Gemeinde
vertretungen untereinander oder mit einzelnen Gemein
degliedern;

3. die Behandlung der die kirchliche Lebensordnung 
und Kirchenzucht betreffenden Angelegenheiten;

4. die Verhandlung über Errichtung, Umwandlung oder 
Auflösung von Pfarr- und Tochtergemeinden (§§ 51 und 
52);
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5. die Entscheidung über Umpfarrungen (§§ 48 bis 50);
6. die Beschlußfassung über Ausschreibung von Diöze

sankollekten;
7. die Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens der 

Gemeinden und ihrer Anstalten, Stiftungen und Zweckver
mögen sowie über das Rechnungs- und Kassenwesen;

8. die Begutachtung und Reihung geplanter kirchlicher 
Neu-, Zu- und Umbauten;

9. die Genehmigung von Vereinbarungen mit neben- 
oder hauptamtlichen Mitarbeitern der Gemeinden.

b) hinsichtlich der Superintendenz:
1. die Vorbereitung der Vorlagen für die Superintenden- 

tialversammlung und der Vollzug ihrer Beschlüsse (§ 143 
Abs. 3);

2. die Führung der Superintendentialkasse;
3. die Verwaltung des Stammvermögens der Superin- 

tendenz und ihrer Anstalten sowie ihrer Stiftungs- und 
Zweckvermögen;

4. Genehmigungen gemäß § 8 Abs. 5 der Ordnung der 
Evangelischen Jugend;

5. die Zustimmung zur Besetzung von Stellen für geistli
che Amtsträger für besondere Aufgaben für den Bereich 
der Superintendenz wie z. B. Militärpfarrer, Fachinspekto
ren u. ä.

c) hinsichtlich der Pfarrstellen:
1. die Beantragung der Veränderung bzw. Umwandlung 

und Auflassung von Pfarrstellen;
2. die Beschlußfassung über Veränderung bzw. Um

wandlung und Auflassung gemäß § 70 Abs. 1 Z. 1, wenn 
die betroffene Gemeindevertretung innerhalb der Frist 
gemäß § 24 der Kirchlichen Verfahrensordnung (KVO) 
keinen Beschluß faßt.

(2 ) Über Berufungen gegen die Entscheidung des Ober
kirchenrates A. B., des Oberkirchenrates H. B. bzw. des 
Oberkirchenrates A. u. H. B. über Veränderung, Um
wandlung und Auflassung von Pfarrstellen entscheiden der 
Synodalausschuß A. B., die Synode H. B. bzw. die Synodal
ausschüsse in gemeinsamer Sitzung.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 4)

AJ. Änderung § 155
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

§ 155: (1) Der Superintendent wird von der Superin- 
tendentialversammlung mit Zweidrittelmehrheit für eine 
Funktionsperiode von zwölf Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig.

Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AK. Änderung § 157 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

§ 157: (1) Für die Erledigung des Amtes des Superin
tendenten gelten abgesehen vom Zeitablauf sinngemäß die 
Bestimmungen des § 131 Z. 2.

Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AL. Änderung § 159 
(Motivenbericht siehe Seite 131, 2.2)

Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Die Gesamtgemeinde H. B. umfaßt alle Pfarrge

meinden H. B. und die Pfarrgemeinden A. u. H. B. im 
Bundesland Vorarlberg.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AM. Änderung § 160
(Motivenbericht siehe Seite 133,2.8 und Seite 137,5)

In Abs. 1 hat die Ziffer 2 zu lauten:
2. der Landeskirchenkurator.
Abs. 2 bis 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Jedes Mitglied der Synode hat der Superintenden- 

tialversammlung bzw. der Einrichtung, von der es in die 
Synode gewählt bzw. entsandt worden ist, regelmäßig über 
seine Tätigkeit in der Synode und ihren Ausschüssen zu 
berichten.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1 Abs. 1 und gemäß 
Artikel II, Z. 8, Abs. 5)

AN. Änderung § 171 
(Motivenbericht siehe Seite 135, 4.1)

Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
(3 a) Die Synodalausschüsse entscheiden über Berufun

gen gegen Entscheidungen des Oberkirchenrates A. B., des 
Oberkirchenrates H. B. bzw. des Oberkirchenrates A. u. 
H. B. gemäß § 70 Abs. 1 lit. c Z. 1 und 2.

Abs. 4 bis 9 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 4)

AO. Änderung § 173 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Dem Evangelischen Oberkirchenrat A. B. gehören 

an:
1. der Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Öster

reich als Vorsitzender;
2. der Landeskirchenkurator, bei dessen Verhinderung 

sein Stellvertreter;
3. vier Oberkirchenräte A. B. und zwar zwei geistliche 

Amtsträger und zwei weltliche;
Abs. 2 a bis 6 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

AP. Änderung § 174 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

Im Abs. 2 wird die Ziffer 4 aufgehoben und die Ziffer 10 
lautet:

10. die oberste Aufsicht über die Verwaltung des Ver
mögens der Gemeinden und der Superintendential- 
gemeinden;

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)
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AQ. Änderung § 176 AT. Änderung § 186
(Motivenbericht siehe Seite 137,5) (Motivenbericht siehe Seite 137, 5)

Der bisherige Wortlaut des § 176 wird zu Abs. 1.
(2 ) Der Bischof wird von der Synode A. B. mit Zwei

drittelmehrheit für eine Funktionsperiode von zwölf Jah
ren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AR. Änderung § 183 
(Motivenbericht siehe Seite 137, 5)

Abs. 1 Z. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
3. Ablauf der Funktionsperiode;
4. aus Gründen des § 131 Z. 2.
Abs. 2 bis 5 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

AS. Änderung § 185 
(Motivenbericht siehe Seite 137, 5)

§ 185: (1) Die geistlichen Oberkirchenräte A. B. wer
den von der Synode A. B. mit einfacher Stimmenmehrheit 
auf zwölf Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Wählbar zum geistlichen Oberkirchenrat A. B. sind 
akademisch ausgebildete geistliche Amtsträger österreichi
scher Staatsbürgerschaft, die mindestens 35 Jahre alt sind. 
Bei seinem Amtsantritt hat der Gewählte auf seine bishe
rige Amtsstelle zu verzichten.

(3) Die weltlichen Oberkirchenräte werden von der 
Synode A. B. auf deren Funktionsdauer gewählt und 
führen ihr Amt bis zum Amtsantritt neugewählter weltli
cher Oberkirchenräte durch die nächste Synode. Wieder
wahl ist zulässig.

(4) Wählbar zum weltlichen Oberkirchenrat A. B. sind 
wahlfähige Glieder der Evangelischen Kirche A. B. öster
reichischer Staatsbürgerschaft, die mindestens 35 Jahre alt 
sind und einem Presbyterium angehören oder angehört 
haben. Einer dieser Oberkirchenräte soll über Qualifi
kation und Erfahrung in wirtschaftlichen Belangen verfü
gen, der andere über solche juristischer Art.

(5) Die weltlichen Oberkirchenräte sind ehrenamtlich 
tätig.

(6) Für die Erledigung des Amtes eines Oberkir
chenrates A. B. gelten abgesehen vom Zeitablauf die 
Bestimmungen des § 131 Z. 2.

(7) Ein Oberkirchenrat A. B. kann mit Zustimmung des 
Synodalausschusses A. B. vor Vollendung der Funktions
zeit, für die er gemäß Abs. 2 gewählt wurde, auf seine 
Funktion verzichten.

(8) Über Antrag des Synodalausschusses A. B. und nach 
Anhören des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. kann 
ein Oberkirchenrat, wenn es das Wohl der Kirche erfor
dert, durch einen mit Zweidrittelmehrheit zu fassenden 
Beschluß der Synode A. B. abberufen werden.

(9) Hinsichtlich der Abs. 7 und 8 gelten die Bestim
mungen des § 157 Abs. 2 entsprechend.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Er wird von der Synode A. B. auf deren Funk

tionsdauer gewählt und führt sein Amt bis zum Amtsantritt 
des neugewählten Landeskirchenkurators durch die näch
ste Synode. Wiederwahl ist zulässig.

Abs. 3 bis 6 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

AU. Änderung § 187 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

Die Zwischenüberschrift ,,d) Der Kirchenkanzler“ und 
§ 187 werden aufgehoben.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

AV. Änderung § 188
(Motivenbericht siehe Seite 137, 5)

Die Zwischenüberschrift ,,e) Das Kirchenamt A. B.“ 
erhält die Bezeichnung ,,d)“.

§ 188 wird wie folgt geändert:
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Im Kirchenamt A. B. sind zwei Stellen für Kirchen

räte einzurichten, und zwar eine für juristische und eine für 
wirtschaftliche Angelegenheiten (§ 189). Diese Stellen sind 
im Amtsblatt auszuschreiben.

(4) Weitere Mitarbeiter des Kirchenamtes werden auf 
Grund eines vom Synodalausschuß A. B. zu genehmigen
den Stellenplanes vom Evangelischen Oberkirchenrat A. B. 
eingestellt.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

AW. Änderung § 189 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

§ 189: (1) Zu Kirchenräten können wahlberechtigte 
Glieder der Evangelischen Kirche bestellt werden, die die 
österreichische Staatsbürgerschaft haben.

(2) Der Kirchenrat für juristische Angelegenheiten muß 
eine juristische Berufsprüfung abgelegt haben (Rechtsan
waltsprüfung, Notariatsprüfung, Prüfung für den höheren 
rechtskundigen Dienst, Richteramtsprüfung) sowie Berufs
erfahrung nachweisen.

Der Kirchenrat für wirtschaftliche Angelegenheiten muß 
in wirtschaftlichen und steuerlichen Belangen ausgebildet 
sein und über einschlägige Berufserfahrung verfügen.

(3) Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat A. B. im Einvernehmen mit dem Synodal
ausschuß A. B.

(4) Die besonderen Aufgaben der Kirchenräte werden 
in der Geschäftsordnung des Evangelischen Oberkirchen
rates A. B. geregelt.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

AX. Änderung § 196
Abs. 1 Z. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
In der Ziffer 3 sind die Worte „Äußere Mission“ durch 

„Weltmission“ zu ersetzen.
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Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AY. Änderung § 197 
(Motivenbericht siehe Seite 133,2.8)

Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Für die Mitglieder der Generalsynode gilt die in 

§ 160 Abs. 5 getroffene Regelung entsprechend.
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

AZ. Änderung § 200 
(Motivenbericht siehe Seite 131,2.2)

In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils im ersten Satz nach 
dem Wort „Kirchenverfassung“ eingefügt: „oder der Kir
chengesetze“;

in Abs. 2, erster Satz, sind nach dem Wort „zwischen“ 
die Synoden im Singular anzuführen, sodaß es heißt: „der 
Synode A. B. und der Synode H. B.“;

als neuer Abs. 4 wird dem § 200 angefügt:
(4) Beschlüsse über Bestimmungen der Kirchenverfas

sung oder von Kirchengesetzen, die nur eine der beiden 
Kirchen betreffen, werden von der Synode dieser Kirche 
beraten und beschlossen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

BA. Änderung § 203 
(Motivenbericht siehe Seite 137,5)

In Abs. 1 werden die Ziffern 3 und 6 gestrichen, die bis
herigen Z. 4 und 5 erhalten die Bezeichnung 3 und 4. Als 
neue Ziffer 5 wird angefügt:

5. der Synodalkurator H. B., bei dessen Verhinderung 
sein Stellvertreter.

Der bisherige Abs. 2 wird aufgehoben. Die Absätze 3 bis 
5 erhalten die Bezeichnung 2 bis 4.

Der nunmehrige Abs. 3 hat zu lauten.
(3) Der Vorsitzende des Oberkirchenrates A. u. H. B. 

und sein Stellvertreter werden von der Generalsynode auf 
deren Funktionsdauer gewählt und führen ihr Amt bis zum 
Amtsantritt des neugewählten Vorsitzenden und seines 
Stellvertreters durch die nächste Generalsynode. Wieder
wahl ist zulässig.

(4) In seiner Amtsführung ist der Oberkirchenrat 
A. u. H. B. der Generalsynode verantwortlich.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 1)

BB. Änderung § 223
Die Überschrift des Abschnittes VIII. soll lauten:

„VIII. Diakonie und Weltmission“
(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

BC. Änderung § 223 a
223 a: (1) Die Evangelische Kirche weiß sich auf allen 

ihren Ebenen verpflichtet, den diakonischen Auftrag wahr
zunehmen und die diakonische Arbeit personell und finan
ziell zu unterstützen.

(2) Bei der Erstellung von Lehrplänen, Ausbildungs
richtlinien und Arbeitsprofilen, sowohl für einzelne Amts

träger als auch für kirchliche Ämter, evangelisch-kirchliche 
Vereine und kirchliche Werke ist die diakonische Verant
wortung angemessen zu berücksichtigen.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

BD. Änderung § 224
Die Überschrift vor § 224 lautet:

2. Werke und Vereine der Diakonie
§ 224: (1) Den Vereinen und Werken der Diakonie ist 

besonders der Dienst der Liebe aufgetragen.
(2) Sie erfüllen diese Aufgabe der Kirche in ihrem pfle

gerischen und missionarischen Dienst in ihren Anstalten, 
Heimen und anderen Einrichtungen und fördert damit die 
diakonische Arbeit der Kirche in den Gemeinden.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 8)

BE. Änderung § 230 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 8)

§ 230: Ausgeschlossen von der Zuständigkeit des Revisi
onssenates sind Disziplinar- und Kirchenbeitragsangele
genheiten.

(Inkrafttreten gemäß Artikel II, Z. 2)

Artikel II

Inkrafttreten

1. Die Änderungen der §§ 160, 173, 185, 186,187, 188, 
189,203 treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

2. Die Änderungen der §§ 131, 138, 155, 157, 174, 
176,183,230 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft.

3. Die Änderungen der §§ 21,24,25,26,27,27 a, 28,30 
treten mit sofortiger Wirkung in Kraft mit der Maßgabe, 
daß um die gemäß § 24 Abs. 3 zulässige Erteilung der 
Nachsicht bis zum 31. März 1998 anzusuchen ist, soferne 
sie nicht bereits erteilt wurde

4. Die Änderungen der §§ 48, 49, 70, 147, 171 treten 
mit Ablauf des 31. Dezember 1999 außer Kraft, soferne die 
Generalsynode bis dahin nichts anderes beschließt.

5. Das bisher gemäß § 203 Abs. 1 Z. 6 gewählte Mit
glied des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. 
übernimmt mit Inkrafttreten der Änderung gemäß § 185 
die Funktion eines weltlichen Oberkirchenrates A. B.

6. Mit Inkrafttreten der Änderungen der §§ 155, 157, 
183 können bereits gewählte Amtsträger erklären, ob ihre 
Funktionsperiode mit Inkrafttreten der Änderung oder mit 
dem Zeitpunkt ihrer Wahl beginnt. Wird eine solche 
Erklärung bis zum 30. Juni 1998 nicht abgegeben, hat ihre 
Funktionsperiode mit 1. Jänner 1998 begonnen.

7. Die Zuständigkeit für bereits anhängige Verfahren, 
die durch die Änderungen der §§ 70, 138, 174 betroffen 
sind, geht mit dem Tag des Inkrafttretens der Änderung an 
die nun zuständigen Stellen über. Alle Unterlagen sind 
unverzüglich an die nach diesen Änderungen zuständigen 
Stellen abzutreten.

8. Im übrigen gelten für das Inkrafttreten die Bestim
mungen der Kirchenverfassung.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer
(Vorsitzender) (Schriftführer)
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219. Zl. EA 9407/97 vom 18. Dezember 1997

Geschäftsordnung der Generalsynode — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 nachstehende Novelle der „Geschäfts
ordnung der Generalsynode“ beschlossen:

A. Änderung § 20
Abs. 1 bis 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Wenn das Präsidium es beschließt oder auf Verlan

gen mindestens eines Fünftels der anwesenden Stimmbe
rechtigten, ist über Sachanträge geheim, das heißt mittels 
Stimmzettels, abzustimmen. Zu diesem Zweck ist jedem 
Stimmberechtigten ein gleichartiger Stimmzettel auszuge
ben.

Abs. 6 bis 9 bisheriger Text unverändert.

B. Änderung § 21
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Die Bestimmungen der §§ 19, 20 und 21 Abs. 1 der 

Geschäftsordnung sind auf die Sitzungen der Ausschüsse 
sinngemäß anzuwenden mit der Maßgabe, daß in den Fäl
len des § 20 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung an die Stelle 
des Präsidiums der jeweilige Obmann (Vorsitzende) und 
sein Stellvertreter treten.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

220. Zl. EA 9408/97 vom 18. Dezember 1997

Ordnung des geistlichen Amtes — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 beschlossen:
Die Ordnung des geistlichen Amtes wird geändert wie 

folgt:

A. Änderung § 7 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

In § 7 Abs. 3 ist die Zahl „22“ durch die Zahl „24“ zu 
ersetzen

B. Änderung § 13 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

§ 13: (1) Für Personen, die ihre Ausbildung nicht nach 
dieser Ordnung absolviert haben und die in den Dienst der 
Evangelischen Kirche in Österreich treten wollen, regelt 
der Oberkirchenrat A. u. H. B. in einer Verordnung, die 
der Zustimmung der Synodalausschüsse bedarf, welche 
Nachweise und/oder Ergänzungen ihrer Ausbildung sie 
vor Erlangung der Wahlfähigkeit zu erbringen haben.

(2) Vor Erbringung der Nachweise und/oder Ergän
zung der Ausbildung kann ein provisorisches und befriste
tes Dienstverhältnis begründet werden.

C. Änderung § 14
(Motivenbericht siehe Seite 136, 4.2)

Abs. 1 bis 7 bisheriger Text unverändert.

(8) Die Rechte aus der Ordination ruhen für die Zeit 
einer psychisch begründeten Berufsunfähigkeit.

(9) Die erfolgte Ordination sowie der Verzicht und das 
Ruhen der Rechte aus der Ordination sind im Amtsblatt 
kundzumachen.

D. Änderung § 22 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. oder der 

Evangelische Oberkirchenrat H. B. sind berechtigt, mit 
ordinierten geistlichen Amtsträgern, die in einem aufrech
ten Dienstverhältnis zu einer ausländischen evangelischen 
Kirche stehen und die zeitlich befristet für einen Dienst der 
Evangelischen Kirche A. B. oder der Evangelischen Kirche 
H. B. in Österreich gegen Entfall der Bezüge karenziert 
sind, zeitlich befristete Dienstverträge abzuschließen, die 
ohne Kündigung durch Ablauf der vereinbarten Zeit 
enden. In diesem Fall ist auch die Übertragung einer Pfarr
stelle unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Kir
chenverfassung zulässig, ohne daß dadurch ein definitives 
Dienstverhältnis begründet wird.

(4) Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. bzw. der 
Evangelische Oberkirchenrat H. B. sind ermächtigt, ordi
nierten geistlichen Amtsträgern, die mit einer ausländi
schen evangelischen Kirche in einem aufrechten Dienstver
hältnis stehen und bei Bezahlung ihres Gehaltes durch 
diese Kirche für einen Dienst in der Evangelischen Kirche 
in Österreich freigestellt werden, nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Kirchenverfassung eine Pfarrstelle zu 
übertragen, wenn die betreffenden Amtsträger ausdrück
lich erklären, sich während ihres Dienstes in der Evangeli
schen Kirche in Österreich den Bestimmungen der Kir
chenverfassung und der Ordnung des geistlichen Amtes zu 
unterwerfen.

Der bisherige Abs. 3 des § 22 erhält die Bezeichnung 
Abs. 5.

E. Änderung § 30 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Geistliche Amtsträger, die im Dienstverhältnis zur 

Evangelischen Kirche A. B. oder zur Evangelischen Kirche 
H. B. in Österreich stehen, haben nach den Bestimmungen 
der Gehaltsordnung gegenüber ihrer Kirche Anspruch auf:

1. Gehalt oder Wartestandsbezug;
2. Zulagen;
3. Urlaubsentgelt;
4. Karenzurlaubsgeld (§ 34 c);
sowie gegenüber ihrer Gemeinde auf:
5. Dienstwohnung;
6. Übersiedlungskosten und Reisegebühren;
7. sonstige Bezüge.
Abs. 3 und 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Die Gehaltsordnung gemäß Abs. 2 kann in der Form 

eines zwischen der Kirchenleitung (Evangelischer Oberkir
chenrat A. B., Evangelischer Oberkirchenrat H. B., Evan
gelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.) und der gemäß § 54 
gebildeten freiwilligen Berufsvereinigung abgeschlossenen 
Kollektivvertrages errichtet werden. Zur Rechtswirksam
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keit bedarf dieser Kollektivvertrag sowie jede Änderung 
desselben auf Seiten der Kirchenleitung der Zustimmung 
des jeweils zuständigen Synodalausschusses bzw. für den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B. der Synodalaus
schüsse A. B. und H. B.

(6) Wird die Gehaltsordnung in der Form eines zwi
schen der Kirchenleitung und der gemäß § 54 gebildeten 
freiwilligen Berufsvereinigung abgeschlossenen Kollektiv
vertrages errichtet, können in diesem Kollektivvertrag die 
Zusatzkrankenfürsorge (§50) sowie Zuschüsse und Lei
stungen zu der Pensionsversicherung (Zusatzpension) 
geregelt werden (§51 Abs. 2 Z.l).

F. Änderung § 34 c 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

§ 34 c: (1) Während des Karenzurlaubes haben geistli
che Amtsträger Anspruch auf Karenzurlaubsgeld, welches 
unter Bedachtnahme auf die sozialversicherungsrechtli
chen Bestimmungen in der Gehaltsordnung zu regeln ist. 
Die Dauer und Höhe des Anspruches auf Karenzurlaubs
geld dürfen die Dauer und Höhe nach Maßgabe der jeweils 
geltenden einschlägigen Bestimmungen des Arbeitslosen
versicherungsgesetzes nicht übersteigen.

Abs. 2 bisheriger Text unverändert.

G. Änderung § 50 
(Motivenbericht siehe Seite 139, 7)

Abs. 1 bis 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht, wenn die Gehalts

ordnung in Form eines zwischen der Kirchenleitung und 
der gemäß § 54 gebildeten freiwilligen Berufsvereinigung 
abgeschlossenen Kollektivvertrages (§30 Abs. 5) erlassen 
wurde.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

221. Zl. EA 9409/97 vom 18. Dezember 1997

Kirchenbeitragsordnung — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 beschlossen:
Die Kirchenbeitragsordnung wird geändert wie folgt:

(Motivenbericht siehe Seite 139, 8)

Artikel I

A. Änderung § 11
§ 11: Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ist 

Beitragsgrundlage zur Ermittlung des Kirchenbeitrages das 
Einkommen des dem Kirchenbeitragsjahr vorangegange
nen Jahres, hilfsweise der nach bürgerlichem Recht zuste
hende Unterhaltsanspruch und/oder der Lebensaufwand 
des vorangegangenen Jahres, oder wenn ein Beitragspflich
tiger erstmalig oder nach Unterbrechung veranlagt wird, 
das im Beitragsjahr erzielte Einkommen.

B. Änderung § 12
§ 12: (1) Einkommen gemäß § 11 dieser Ordnung ist 

das der Einkommensteuer zugrundeliegende Einkommen 

im Sinne des staatlichen Einkommensteuergesetzes und 
der darauf erlassenen staatlichen Verordnungen in der 
jeweils geltenden Fassung, dies ohne Rücksicht auf die 
Form der Einhebung der Einkommensteuer im Sinne des 
staatlichen Einkommensteuergesetzes (wie KESt, Lohn
steuer).

Wird das Einkommen eines Beitragspflichtigen auf 
Grund des Einheitswertes des land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes ermittelt — pauschalierte Landwirte 
—, ist Beitragsgrundlage für die Kirchenbeitragsvorschrei
bung betreffend Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
der (die) Einheitswert(e) des land- und forstwirtschaftli
chen Betriebes nach Maßgabe der einschlägigen staatlichen 
Steuergesetze zum 31. Dezember des vorangegangenen 
Jahres.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. ist er
mächtigt, Einkommensbestandteile, die der staatliche 
Gesetzgeber oder völkerrechtliche Abkommen für ein
kommensteuerfrei erklären, nach Anhörung des Finanz
ausschusses mit Zustimmung der Synodalausschüsse mit
tels Verordnung als Einkommen für die Beitragsgrundlage 
des Kirchenbeitrages zu erklären, wenn diese Einkünfte 
(Einkommensbestandteile) zumindest üblicherweise einen 
beachtlichen Teil zur Finanzierung des Lebensunterhaltes 
des Beitragspflichtigen (wie Gehalt bei UN-Organisatio- 
nen, Übergangsgelder aus der gesetzlichen Sozialversiche
rung, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) darstellen.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. ist ferner 
ermächtigt, einkommensteuerpflichtige Einkünfte, für die 
die Einkommenssteuer staatlicherseits pauschaliert in 
Form einer Quellensteuer eingehoben wird, wie bei inlän
dischen Kapitalerträgen (KESt), nach Anhörung des 
Finanzausschusses und mit Zustimmung der Synodalaus
schüsse bis zu einem Höchstbetrag von S 25.000,— als bei
tragsfrei für die Beitragsgrundlage des Kirchenbeitrages zu 
erklären.

(3) Lebensaufwand gemäß § 11 ist jener Geldbetrag, 
den der Beitragspflichtige für sich, seinen Ehegatten und 
seine unterhaltsberechtigten Kinder zur Lebensführung 
unter Berücksichtigung seines Berufes, seiner gesellschaft
lichen Stellung und dgl. verwendet.

(4) Ausländisches Einkommen, welches im Einkommen 
gemäß Abs. 1 bis 3 enthalten ist, ist bei der Ermittlung der 
Beitragsgrundlage auszuscheiden, wenn hierfür an eine 
andere Evangelische Kirche im Ausland Beiträge auf 
Grund dieses Einkommens vom Beitragspflichtigen, in 
welcher Form auch immer, geleistet wurden.

C. Änderung § 13
§ 13: (1) Beitragsgrundlage ist primär das Einkommen 

des Beitragspflichtigen gemäß § 12 Abs. 1 und 2 dieser 
Ordnung. Ergibt die Ermittlung der Beitragsgrundlage 
nach dem Einkommen, daß das Einkommen für den Bei
tragspflichtigen nicht den angemessenen Unterhalt nach 
bürgerlichem Recht und/oder dem Lebensaufwand gemäß 
§ 12 Abs. 3 dieser Ordnung darstellt, ist die Beitragsgrund
lage in diesem Fall der gesetzliche Unterhaltsanspruch oder 
der Lebensaufwand.

Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Ist der in einer konfessionsverschiedenen Ehe 

lebende evangelische Ehegatte ohne oder ohne ausreichen
des Einkommen, so bildet die Beitragsgrundlage der ihm 
gegenüber dem anderen Ehegatten zustehende Unterhalts
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anspruch, vermehrt um das eigene, nicht ausreichende Ein
kommen.

Abs. 5 bisheriger Text unverändert.

D. Änderung § 14
§ 14: (1) Die Höhe des Kirchenbeitrages wird vom 

Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B. nach Anhören 
des Finanzausschusses mit Zustimmung der Synodal
ausschüsse durch Verordnung festgelegt, ausgenommen 
die Beitragsgrundlagen bei Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft auf Grund der Einheitswerte des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes. Die Höhe des Kirchenbei
trages bei einer Bemessungsgrundlage aus Einkommen 
(Einkünften) aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund der 
Einheitswertes des land- und forstwirtschaftlichen Vermö
gens wird von den Superintendentialausschüssen für die 
Evangelische Kirche A. B. und vom Evangelischen Ober
kirchenrat H. B. für die Evangelische Kirchen H. B. jeweils 
mit Verordnung festgelegt. Diese ist im Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich kundzuma
chen.

Die Beitragshöhe hat bei einer Bemessungsgrundlage 
vom Einkommen (ausgenommen aus Land- und Forstwirt
schaft auf Grund des Einheitswertes des land- und forst
wirtschaftlichen Betriebes) und Lebensaufwand oder 
Unterhalt höchstens 2,5 Prozent der Beitragsgrundlage, bei 
der Beitragsgrundlage auf Grund des Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes mindestens 6 vom 
Tausend, höchstens 100 vom Tausend, zu betragen.

(2) In der Verordnung können besondere Absetzbe
träge, die den Kirchenbeitrag mindern, oder Freibeträge, 
die die Bemessungsgrundlage für den Kirchenbeitrag min
dern (wie unterhaltspflichtige Kinder), vorgesehen werden.

E. Änderung § 15
§ 15: (1) Die Kirchenbeitragsstelle hat die Beitrags

grundlage zu ermitteln und den Kirchenbeitrag samt 
allfälligen Gemeindeumlagen vorzuschreiben.

(2) Soweit nicht in dieser Ordnung abweichende 
Bestimmungen getroffen sind, gelten die Bestimmungen 
des zweiten Teils der Verfahrensordnung der Evangeli
schen Kirche A. u. H. B. in Österreich (KVO 1996) subsi
diär.

F. Änderung § 20
§ 20: Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Der Berufung kommt keine aufschiebende Wirkung 

zu. In begründeten Fällen ist über Antrag des Bei
tragspflichtigen jedoch im Umfang der Anfechtung des 
erstinstanzlichen Kirchenbeitragsbescheides die Entrich
tung des Kirchenbeiträges inklusive Gemeindeumlage bis 
zur Erledigung der Berufung auszusetzen.

Abs. 3 bis 5 bisheriger Text unverändert.
(6) Gegen den Berufungsbescheid des zuständigen 

Superintendentialausschusses A. B. oder des Oberkirchen
rates H. B. ist ein weiteres Rechtsmittel ausgeschlossen, 
ebenso eine Beschwerde an den Revisionssenat der Evan
gelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich.

G. Änderung § 22
Der bisherige Wortlaut des § 22 erhält die Bezeichnung 

§ 22 Abs. 1. Diesem Abs. 1 ist folgender Abs. 2 anzufügen:

(2) Bei Einbringung einer Klage auf Zahlung der fälli
gen Beträge sind jeweils die gesetzlichen Verzugszinsen ab 
Fälligkeit des Kirchenbeitrages (§ 19 Abs. 2 dieser Ord
nung) geltend zu machen.

H. Änderung § 25
§ 25: Die Pfarr-, Mutter- und Tochtergemeinden der 

Evangelischen Kirche A. B. können zur Deckung ihrer ört
lichen Bedürfnisse Zuschläge zum Kirchenbeitrag 
(Gemeindeumlagen) einheben. Gemeindeumlagen bis 15 
Prozent des Kirchenbeitragsaufkommens können jährlich 
ohne Genehmigung durch den zuständigen Superinten- 
dentialausschuß A. B. von den Gemeindevertretungen 
beschlossen werden. Darüber hinausgehende Umlagen, die 
höchstens bis 25 Prozent des Kirchenbeitragsaufkommens 
ausmachen können, bedürfen der Zustimmung des zustän
digen Superintendentialausschusses A. B., die jeweils für 
ein Kalenderjahr, jedoch auch im voraus, jeweils mit 
Bescheid erteilt werden kann.

Artikel II

Die Änderungen gemäß Artikel I treten mit 1. Jänner 
1998 in Kraft. Verordnungen auf Grund von Artikel I kön
nen vor dem 1. Jänner 1998 erlassen werden, jedoch mit 
der Maßgabe, daß sie frühestens mit 1. Jänner 1998 in 
Kraft treten.

222. Zl. EA 9411/97 vom 18. Dezember 1997

Ordnung der Evangelischen Jugend — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 beschlossen:
Die Ordnung der Evangelischen Jugend wird geändert 

wie folgt:
(Motivenbericht siehe Seite 140, 9)

A. Änderung § 6
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 2 sind die Worte „des Organs“ durch die Worte 

„der jeweiligen Jugendleitung“ zu ersetzen.
(3) Zeichnungsberechtigungen für alle Organe sind 

durch den Oberkirchenrat A. u. H. B. unter Beisetzung des 
Amtssiegels zu bestätigen.

B. Änderung § 7
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 3 ist in Z. 4 der Satz anzuschließen:
Sie müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl das aktive Wahl

recht zur Gemeindevertretung haben.
Abs. 4 und 5 bisheriger Text unverändert.

C. Änderung § 8
Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 4 soll eingefügt werden:
(4) Die gemäß § 7 Abs. 3 Z. 4 Gewählten müssen 

zumindest 16 Jahre, die gemäß Abs. 2 Z. 2 bis 5 und 8 
Kooptierten bzw. Gewählten müssen eigenberechtigt sein.

Abs. 5 und 6 bisheriger Text unverändert.
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D. Änderung § 9
Abs. 1 ist als neue Ziffer 7 anzuschließen:
7. bis zu drei kooptierte Mitglieder.
Abs. 2 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 3 lautet Z. 2 wie folgt:
2. die Erstellung des Jahresberichtes und des Rech

nungsabschlusses sowie der Vorlagen für den Haushalts
plan und den Dienstpostenplan;

In Abs. 3 sind in Z. 3 die Worte „der Entwürfe für“ 
durch die Worte „Abschluß von“ zu ersetzen.

In Abs. 3 ist als neue Z. 5 anzuschließen:
5. die Kooptierung von bis zu drei Mitgliedern.
Abs. 4 bisheriger Text unverändert.

E. Änderung § 10
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 2 ist unter Z. 12 das Wort „eines“ durch das 

Wort „des“ zu ersetzen, sodaß der Schluß dieser Bestim
mung lautet: „... deren Tilgung nicht innerhalb des Rech
nungsjahres erfolgt.. .“

Abs. 3 bisheriger Text unverändert.
(4) Die gemäß Abs. 2 Z. 2 bis 6 und 9 Kooptierten bzw. 

Gewählten müssen eigenberechtigt sein.
Abs. 5 und 6 bisheriger Text unverändert.

F. Änderung § 13
In Abs. 1 ist eine neue Z. 8 anzuschließen:
8. bis zu drei kooptierte Mitglieder.
Abs. 2 und 3 bisheriger Text unverändert.

223. Zl. EA 9412/97 vom 18. Dezember 1997

Disziplinarordnung — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 20. 

November 1997 beschlossen:
Die Disziplinarordnung der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. in Österreich wird geändert wie folgt:

Änderung § 112
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
Abs. 3 wird aufgehoben.
Abs. 4 bis 7 bisheriger Text unverändert.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

224. Zl. EA 9449/97 vom 22. Dezember 1997

Verfahrensordnung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich — Novelle 1997

Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 20. 
November 1997 beschlossen:

Die Verfahrensordnung der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. in Österreich (KVO 1996) wird geändert wie 
folgt:

(Motivenbericht siehe Seite 138, 6)

Artikel I

1. Teil

A. Änderung § 6
Abs. 1 bis 6 bisheriger Text unverändert.
Die Abs. 7 und 8 haben wie folgt zu beginnen:
Das Wort „... “ ist vom Vorsitzenden zu erteilen, sobald 

der am Wort befindliche Redner ausgesprochen hat.

B. Änderung § 10
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 2 ist das Wort „Hauptantrag“ durch die Worte 

„zuerst eingebrachten Antrag“ zu ersetzen.
(3) Bei umfangreichen Anträgen ist zunächst getrennt 

über die einzelnen Punkte abzustimmen. Anschließend ist 
in einem über den gesamten Antrag in der Formulierung 
abzustimmen, die sich aus den Abstimmungen der einzel
nen Punkte ergibt.

Abs. 4 bis 11 bisheriger Text unverändert.

C. Änderung § 11
Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 4 hat der zweite Satz zu entfallen.
In Abs. 5 haben die Worte „möglichst“ und „jeweils 

nächst-“ zu entfallen.
Abs. 6 bisheriger Text unverändert.
(7) Abschriften und Auszüge des Protokolls sind zur 

Beglaubigung von dem Vorsitzenden und dem Schriftfüh
rer oder bei dessen Verhinderung von einem anderen Mit
glied des Vertretungskörpers zu unterfertigen.

Artikel II

2. Teil

A. Änderung § 6
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 2 sind die Worte „an einem Verfahren beteilig

ten“ zu streichen.
Abs. 3 und 4 bisheriger Text unverändert.

B. Änderung § 14
Abs. 1 bis 3 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 4 ist der zweite Satz wie folgt zu fassen:
„... Bescheide sind jedenfalls dann zu begründen, wenn 

dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung 
getragen worden ist, oder wenn zugleich über Einwendun
gen oder Anträge von Beteiligten entschieden wurde.“

Abs. 5 bis 8 bisheriger Text unverändert.

C. Änderung § 17
In § 17 sind die Worte „der Erledigung des betreffenden 

Geschäftsstücks“ zu streichen und durch die Worte „dem 
Original“ zu ersetzen. Die Worte „das Geschäftsstück“ 
entfallen ebenfalls.
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D. Änderung § 22
Abs. 1 bis 6 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 7 ist der erste Satz wie folgt zu ergänzen:
„..., soferne die Ablehnung nicht bereits von der höch

sten Instanz erfolgt ist.

E. Änderung § 23
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
(3) Wenn einer Partei zur Vornahme einer Handlung 

eine Frist gesetzt, und die Frist versäumt wurde, so hat die 
Partei gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag auch 
die versäumte Handlung nachzuholen.

Abs. 4 bis 10 bisheriger Text unverändert.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

225. Zl. EA 9413/97 vom 18. Dezember 1997

Wahlordnung — Novelle 1997
Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 beschlossen:
Die Wahlordnung wird geändert wie folgt:

(Motivenbericht siehe Seite 131,2.3 bis 2.7)

A. Änderung § 3
In Abs. 1, 2, 3 und 4 ist jeweils das Wort „gültigen“ zu 

streichen.
Abs. 5 bisheriger Text unverändert.
(6) Steht nur ein Wahlanwärter zur Wahl, so ist mit Ja 

oder Nein abzustimmen. Gewählt ist der Wahlanwärter, 
wenn die Ja-Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen 
Stimmen ausmachen, soferne die Wahlordnung nichts 
anderes bestimmt (§§ 31 Abs. 2,32 Abs. 2 und 34 Abs. 2).

B. Änderung § 8
Abs. 1 ist wie folgt neu zu fassen:
(1) Bei der Gemeindevertreterwahl sind Gemeindeglie

der wahlberechtigt, die getauft und konfirmiert oder auf 
andere Weise zum Heiligen Abendmahl zugelassen sind, 
am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben und nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

C. Änderung § 11
§ 11: (1) Die Gemeindevertretung der Pfarrgemeinde 

hat rechtzeitig vor der Wahl zu beschließen, ob und wie- 
viele Ersatzleute bei der Gemeindevertreterwahl zu wählen 
sind, die vom Presbyterium an Stelle vorzeitig ausscheiden
der Gemeindevertreter auf deren restliche Amtsdauer ein
zuberufen sind.

(2) Für den Fall, daß ein Beschluß gemäß § 64 Abs. 4 
der Kirchenverfassung vorliegt, hat die Gemeindevertre
tung auch zu beschließen, wie die Einberufung von Ersatz
leuten zu erfolgen hat. Sonst hat ihre Einberufung nach der 
auf sie entfallenden Stimmenzahl von der Höchstzahl ange
fangen zu erfolgen. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
über die Reihenfolge das Los.

(3) Sinkt die Zahl der gewählten Gemeindevertreter 
unter die in § 64 Abs. 2 der Kirchenverfassung festgelegte 
Mindestzahl, hat für den Restzeitraum der Funktionsperi
ode eine Nachwahl stattzufinden.

D. Änderung § 13
Abs. 1 und 2 bisheriger Text unverändert.
In Abs. 3 wird der Ausdruck „Presbyterium“ durch 

„Pfarrgemeinde-Presbyterium“ ersetzt.
(4) Die Gemeindevertretung der Pfarrgemeinde kann 

beschließen, daß für die Aufstellung von Kandidaten für 
die Pfarrgemeinde-Gemeindevertretung in Teilgemeinden 
(Mutter- und Tochtergemeinden) und Seelsorgesprengeln 
Vorwahlen durchzuführen sind. Für diese Vorwahlen 
haben die Bestimmungen der Wahlordnung sinngemäß 
Anwendung zu finden. Das Nominierungsrecht der 
Gemeindeglieder in der Teilgemeinde bzw. dem Seelsorge
sprengel darf dabei nicht eingeschränkt werden.

E. Änderung § Zl
§ 27: (1) Wahlberechtigt sind die in das gemäß § 14 

Abs. 1 angelegte Verzeichnis der Wahlberechtigten einge
tragenen Gemeindeglieder, die am 1. Jänner des Wahljah
res das 14. Lebensjahr vollendet hatten und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind.

F. Änderung § 35
Nach § 34 ist als Überschrift anzufügen:

4.5 Übergemeindliche Stellen
Danach ist anzufügen:
Werden übergemeindliche Stellen (z. B. Studentenpfar

rerInnen) durch ein besonderes Wahlgremium vorgeschla
gen bzw. besetzt, gelten die folgenden Bestimmungen:

§35: (1) Den Mitgliedern des Wahlgremiums ist wenig
stens zwei Wochen vor der Abstimmung schriftlich 
bekanntzugeben, wer zur Wahl steht. Die Bestimmungen 
des § 31 Abs. 6 und 8 gelten entsprechend. Konzepte oder 
andere Schriftsätze von Bewerbern, in denen diese aus
führen, wie sie die zu übertragende Aufgabe wahrnehmen 
wollen, sind ebenfalls den Mitgliedern des Wahlgremiums 
zu übermitteln.

(2) Die Wahl bzw. die Abstimmung über einen Beset
zungsvorschlag ist bei sonstiger Nichtigkeit in geheimer 
Abstimmung gemäß § 1 durchzuführen.

(3) Stehen nur zwei Bewerber zur Wahl bzw. Nomi
nierung und erhält keiner mehr als die Hälfte der abgege
benen Stimmen, sind wenigstens drei weitere Abstim
mungsvorgänge durchzuführen. Erreicht auch dann kein 
Bewerber die Mehrheit, ist der Abstimmungsvorgang für 
wenigstens eine Stunde zu unterbrechen.

Erhält danach in höchstens vier weiteren Abstimmungen 
kein Bewerber die Mehrheit, ist die Wahl bzw. Abstim
mung abzubrechen und die Stelle neu auszuschreiben.

G. Änderung § 36
§ 36: Die Wahlordnung kann von der Generalsynode 

nur mit Zweidrittelmehrheit abgeändert oder aufgehoben 
werden (§ 27 KV).
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H. Änderung § 37
§ 37: (1) Diese Wahlordnung tritt mit 1. Jänner 1995 in 

Kraft.
(2) Zum Zeitpunkt der Beschlußfassung durch die 

Generalsynode bereits eingeleitete Wahlhandlungen sind 
nach den bis 31. Dezember 1994 geltenden Bestimmungen 
der Kirchenverfassung durchzuführen, jedoch mit der 
Maßgabe, daß die Bekanntgabe der Vorgeschlagenen ent
sprechend der in § 31 Abs. 6 getroffenen Regelung zwei 
Wochen vor dem Wahltermin zu erfolgen hat und der 
Wahlvorgang gemäß § 31 Abs. 8 bis 12 durchzuführen ist.

(3) Die von der 6. Session der XI. Generalsynode 
beschlossenen Änderungen der Wahlordnung treten mit 
1. Jänner 1998 in Kraft.

226. Zl. EA 9416/97 vom 18. Dezember 1997

Kirchenverfassungsgesetz über die Funktionsperiode der 
11. Synode A. B. und der XI. Generalsynode

Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session am 
20. November 1997 nachstehendes Kirchenverfassungs- 
gesetz beschlossen:

(Motivenbericht siehe Seite 130, 1)

§ 1: Die Funktionsdauer der 11. Synode A. B. und der 
XI. Generalsynode und damit das Mandat ihrer Abgeord

neten enden abweichend von den Bestimmungen der §§ 
160 Abs. 3, 162 Abs. 1 und 197 Abs. 1 der Kirchenverfas
sung sowie der entsprechenden Bestimmungen der 
Geschäftsordnungen der Synode A. B. und der General
synode mit 30. September 2000.

§ 2: Bis zu diesem Tage sind auf Grund der im Herbst 
1999 durchzuführenden Wahlen in die Gemeindevertre
tungen und Presbyterien die Superintendentialversamm- 
lungen zu konstituieren und von diesen die erforderlichen 
Wahlen in die Synode A. B. durchzuführen.

§ 3: Die Mitglieder der Generalsynode gemäß § 196 
Abs. 1 sind in analoger Weise zu bestellen.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

227. Zl. 9369/97 vom 17. Dezember 1997

Erhebung einer Verfügung mit einstweiliger Geltung zum 
Kirchengesetz

Die XI. Generalsynode hat auf ihrer 6. Session die Ver
fügung mit einstweiliger Geltung ABl. Nr. 90/1997 (§ 36 
OdgA) zum Kirchengesetz erhoben.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

Beschlüsse der 6. Session der XI. Generalsynode

228. Zl. 9452/97 vom 22. Dezember 1997

Stellungnahme des Theologischen Ausschusses der Gene
ralsynode zum evangelischen Verständnis von Segen und 
kirchlicher Trauung sowie zur Frage der Segnung gleich
geschlechtlicher Lebensgemeinschaften

Die 6. Session der Generalsynode hat die Stellungnahme 
des Theologischen Ausschusses angenommen. Der Wort
laut der Stellungnahme lautet wie folgt:

I. Anlaß

1. Als Ergebnis eines mehrjährigen Diskussionsprozes
ses zum Thema „Homosexualität“ und auf Grund intensi
ver Verhandlungen der Synode A. B., H. B. und der 
Generalsynode im Oktober 1996 wurde übereinstimmend 
festgestellt:

„Homosexuell geprägte Menschen in der Kirche sind 
Schwestern und Brüder im Glauben. Sie dürfen in der 
Gemeinde nicht ausgegrenzt und nicht diskriminiert wer
den.“ (Resolution der Synode A. B.)

2. Diese Feststellung hat große Resonanz in der Öffent
lichkeit gefunden und das Gespräch in unseren Gemein
den versachlicht.

3. Übereinstimmung besteht auch darin, daß die Evan
gelische Kirche A. u. H. B. sich „für eine zivilrechtliche 
Berücksichtigung gleichgeschlechtlicher Lebensgemein
schaften und die Abschaffung bestehender Strafrechtsbe
stimmungen, welche Homosexuelle gegenüber Hetero
sexuellen diskriminieren“, einsetzt. (Resolution der Gene
ralsynode)

4. Strittig ist geblieben, wie damit umzugehen ist, wenn 
Mitchristen, die in homosexueller Lebensgemeinschaft 
Zusammenleben, um den Segen in einem öffentlichen Got
tesdienst bitten.

5. Die Generalsynode hat darum in ihrer Resolution den 
Theologischen Ausschuß der Generalsynode beauftragt, 
„bis zur nächsten Session der Generalsynode eine Stellung
nahme zum evangelischen Verständnis des Segens, von 
Segenshandlungen und kirchlicher Trauung auszuarbeiten. 
In diesem Zusammenhang soll auch die Frage der Segnung 
gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften behandelt 
werden“.

Der Theologische Ausschuß legt hiermit seine Stellung
nahme vor:

II. Die Bitte um Segnung

1. Die gesellschaftlichen Umwälzungen der vergange
nen Jahrzehnte auf dem Gebiet der Sexualität und der 
Beziehung der Geschlechter haben neue Lebensformen 
entstehen lassen. Immer öfter leben Männer und Frauen 
ohne die institutionelle Bindung der Ehe zusammen und 
immer seltener erbitten sie dafür den Segen Gottes. Wo 
dies aber geschieht, ist es nicht nur alter und guter Brauch, 
sondern kommt darin das Wissen um die Gebrochenheit 
menschlichen Lebens auch in der Ehe zum Ausdruck, wie 
auch das Bekenntnis zu Gottes Verheißung, daß aus der 
Rechtfertigung des Gottlosen diese Gemeinschaft gelingen 
kann.
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2. Seit homosexuelle Lebensgemeinschaften nicht mehr 
kriminalisiert werden, wird auch von solchen Paaren die 
Bitte um Segnung ihrer Partnerschaft an die Kirche heran
getragen.

Dies ist nicht zu trennen vom gesellschaftlichen Umfeld, 
in dem homosexuelle Lebensgemeinschaften heterosexuel
len rechtlich derzeit nicht gleichgestellt sind und zudem 
immer noch auf Ablehnung breiter Kreise in unserer Bevöl
kerung stoßen. So liegt in dieser Bitte ein Stück weit das 
Bemühen um Anerkennung und einen öffentlichen Raum, 
in dem dieses Zusammenleben akzeptiert und auch 
geschützt ist. In diesem Sinne ist die sozialpolitische Forde
rung nach entsprechender Änderung des Miet-, Versor- 
gungs- und Erbrechtes zu unterstützen.

3. Homosexuelle Paare haben ein Recht auf seelsorgerli- 
che Begleitung durch die Kirche. Daher ist die Bitte solcher 
Mitchristen um eine Segnung an einem Wendepunkt ihres 
Lebensweges nicht leichtfertig abzuwehren. Der Wunsch 
nach einer öffentlichen Anerkennung ihrer Lebensgemein
schaft rechtfertigt allerdings noch nicht ein öffentliches 
liturgisches Handeln der Kirche. Nach evangelischem Ver
ständnis läßt sich ein öffentlicher Segnungsgottesdienst nur 
dann theologisch rechtfertigen, wenn es dabei einen 
begründeten Anlaß zu evangeliums-gemäßer öffentlicher 
Verkündigung gibt.

4. Im Falle einer Eheschließung ist es allgemeiner 
Brauch und entspricht unserer theologischen Überzeu
gung, die Eheleute in einem öffentlichen Gottesdienst zu 
segnen.

Im Falle homosexueller Partnerschaften stellt sich die 
Aufgabe, zu prüfen, ob auch in diesen Fällen die öffentli
che Verkündigung des Evangeliums und der Segen für das 
Paar dem Auftrag Jesu Christi entsprechen.

III. Die Bedeutung des Segens

1. Gottes Schöpfung ist eine gesegnete. „Und Gott sah 
an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut“ 
(Genesis 1,31).

Die jüdische und christliche Tradition kennt Segens
handlungen, die diesen „großen Segen“ durch Wort und 
Zeichen für einzelne Menschen oder Gemeinschaften 
erlebbar machen. In solchen Segenshandlungen erfahren 
wir die Güte Gottes nicht nur in seinem Wort, sondern 
auch sinnlich an unserem Leib.

2. Im Segen wendet sich Gott den Menschen zu. Er gibt 
ihnen nicht nur sein Wort, sondern läßt sie seine Güte sinn
lich an ihrem Leibe erfahren. Rührt Gott Menschen an, so 
stärkt er ihr Vertrauen für den Weg, der vor ihnen liegt. Sie 
erfahren die Güte ihres Schöpfers, der ihr Leben begleitet 
und erhält; aus der Gnade des Sohnes Gottes können sie 
ihr Leben von neuem annehmen, und der Hl. Geist tröstet, 
stärkt und beglückt sie. Von allen Seiten vom dreieinigen 
Gott umgeben, leben sie in allem Wohl und Wehe in Gott. 
Der Segen eröffnet Zukunft, gibt Mut zu guten Entschlüs
sen und läßt Defizite zum Guten ändern oder in Würde tra
gen.

3. Das Wort Jesu: „Segnet, und fluchet nicht!“ bevoll
mächtigt uns, einander zu segnen und so das ganze Leben 
der Zuwendung Gottes anzuvertrauen.

„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist 
verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es 
wird geheiligt aus Gottes Wort und Gebet.“ (1. Tim. 4, 4 f.)

Es geht also in Fragen des Segnens nicht darum, einen 
Zustand oder eine Tat nachträglich abzusegnen und so 
kirchlich-liturgisch zu rechtfertigen, sondern darum, daß 
das ganze Leben des Christen und der Gemeinschaft in 

dankbarer Anerkennung als Gabe Gottes begriffen und 
gelebt wird.

IV. Ehe und Familie

1. Jede verantwortliche Lebensführung basiert auf natu
ralen Voraussetzungen, die nicht beliebig, gleichwohl nicht 
an sich moralisch normativ sind, sondern zur ethisch 
begründeten Stellungnahme herausfordern. Zu diesen Vor
gaben gehört grundlegend, daß der Mensch geboren wird 
und sterben muß, daß er ein bestimmtes Geschlecht hat 
und darin die Weitergabe des Lebens angelegt ist.

2. Mit der Geburtlichkeit des Menschen ist seine Sozia
lität gegeben. Kein Mensch existiert ohne biologische 
Eltern und kann ohne die Fürsorge anderer zu einem 
eigenständig lebensfähigen Wesen heranwachsen. Jeder 
Mensch ist am Beginn seines Lebens ein vollständig abhän
giges Wesen, bei vielen Menschen ist dies am Lebensende 
wieder der Fall. Insoferne menschliches Leben nur in der 
übergreifenden Folge von Generationen möglich ist, kann 
man sagen, daß Familialität die Grundstruktur menschli
chen Zusammenlebens ist.

3. Mit der Geburtlichkeit gehört auch die Sexualität 
konstitutiv zur personalen Identität jedes Menschen. Sie 
beschränkt sich nie auf die biologische Funktion der Fort
pflanzung, sondern ist eine wesentliche Dimension des 
ganzheitlichen Personseins und der Bezogenheit auf andere 
Menschen. Mit der Würde der Person ist auch deren sexu
elle Orientierung grundsätzlich zu achten und jedem Men
schen eine seiner sexuellen Prägung gemäße Lebensweise 
zuzugestehen. Dies setzt freilich den verantwortlichen 
Umgang mit der eigenen Sexualität und derjenigen der 
Mitmenschen voraus. Das gilt für heterosexuelle, homose
xuelle und bisexuelle Menschen in gleicher Weise. Grund
legendes Kriterium für eine verantwortliche Haltung zur 
eigenen Sexualität ist nach christlichem Verständnis in 
jedem Fall das Doppelgebot der Liebe (Mt. 22, 37-39), 
welche die Achtung vor der Personwürde des Anderen 
einschließt.

4. Insofern der Mensch seiner „Natur“ nach ein perso
nales und moralisches, d. h. zur personalen Verantwortung 
seines Tuns und Lassens bestimmtes Wesen ist, treten 
Geburtlichkeit, Sexualität und Familialität niemals an sich, 
sondern immer nur kulturell gestaltet und moralisch reflek
tiert in Erscheinung. Ehe und Familie sind die ethische 
Lebensform, in welcher Geburtlichkeit und Familialität 
kulturell gestaltet werden. Sie sind der gesellschaftliche 
Ort, an welchem das Verhältnis von Mann und Frau in 
Überschneidung mit dem Verhältnis von Eltern und Kin
dern dauerhaft lebbar wird. Im einzelnen kann die kultu
relle Gestalt von Ehe und Familie erheblich variieren. Die 
Ehe ist also keine naturale Gegebenheit, sondern eine 
gesellschaftliche Institution mit Rechtscharakter. Jedoch ist 
keine Gesellschaft denkbar, in welcher sie nicht in irgend
einer Form vorkommen.

5. Aus der beschriebenen Überschneidung des Zusam
menlebens von Mann und Frau sowie von Eltern und Kin
dern resultiert die Besonderheit der Ehe gegenüber ande
ren denkbaren Formen menschlichen Zusammenlebens. So 
betrachtet, erschöpft sich die Ehe nicht im dauerhaften 
Zusammenleben von Mann und Frau als solchem, sondern 
schließt grundsätzlich die von den Ehepartnern bejahte 
Möglichkeit der Elternschaft ein. Für das bloße Zusam
menleben von Mann und Frau sind andernfalls auch 
andere Formen der Lebensgemeinschaft denkbar. Der Sinn 
bzw. die gesellschaftliche Funktion der sozialen Institution 
Ehe läßt sich also weder über das Phänomen der Liebe, 
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noch über dasjenige der Sexualität hinreichend bestimmen. 
Liebe und Sexualität sind eine notwendige, keineswegs 
aber eine hinreichende Bedingung für das Eingehen und 
den Bestand einer Ehe. Deshalb greifen alle Versuche zu 
kurz, den Sinn der Ehe unter modernen gesellschaftlichen 
Bedingungen von einem romantischen Liebesbegriff aus 
bestimmen zu wollen. Solche Versuche verkennen nicht 
nur die soziale Funktion der Ehe, sondern führen auch zu 
einer emotionalen, für die Ehe nicht selten destruktive 
Überforderung der Ehepartner.

6. Theologisch sind Ehe und Familie nicht als die einzig 
denkbare und akzeptable Form für das Zusammenleben 
von Mann und Frau, Erwachsenen und Kindern zu bestim
men, wohl aber als dessen exemplarischer Fall. Unter dem 
Aspekt der Überschneidung von Sexualität und Generatio
nenfolge haben Ehe und Familie die Funktion sozialer 
Leitbilder. Die Leitbildfunktion der Ehe ist darin begrün
det, daß sie auf Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit und Gleich
berechtigung, auf Zuneigung und Liebe beruht, und daß 
sie das ganze Leben der Ehepartner in all seinen Aspekten 
und nicht nur in Teilen der Lebensführung umfaßt; daß sie 
verbindlich geschlossen wird und auf Dauer angelegt ist, 
d. h. auf Treue beruht, und Verläßlichkeit in allen Lebens
lagen, auch in Krisenzeiten und bei Konflikten bietet; daß 
sie es ermöglicht, die Sexualität interpersonal in die 
gemeinsame Lebensführung zu integrieren, so daß sie 
einerseits das Leben bereichert, andererseits vor Destrukti
vität geschützt wird; und schließlich darin, daß sie einen 
Lebensraum für Kinder schafft, in welchem diese 
erwünscht sind und geborgen aufwachsen können.

7. Aus der Sicht des Glaubens ist die soziale Institution 
der Ehe die ausgezeichnete Weise, in welcher das Zusam
mensein von Mann und Frau dem Willen Gottes ent
spricht. Nicht direkt, sondern indirekt wird die Ehe in der 
Bibel als menschliche Möglichkeit der Lebensführung 
gesehen, die von Gott bejaht und gewollt ist, ohne daß dies 
für eine ganz bestimmte, kulturell bedingte Gestalt dersel
ben gelten würde. Die alttestamentlichen Schöpfungs
berichte betrachten nicht nur die Sexualität in der engen 
Bedeutung des Fortpflanzungstriebes und der Fruchtbar
keit als Segen Gottes (1. Mose 1,28), sondern auch in ihrer 
weiteren Bedeutung, nämlich als elementare Kraft des 
Zueinander-Hingezogenseins von Mann und Frau, die mit 
dem Geschaffensein des Menschen gegeben und in ihm 
begründet ist (1. Mose 2,24). Dabei ist zu beachten, daß an 
den genannten Stellen nicht von der uns geläufigen, recht
lich gestalteten Institution der Ehe die Rede ist und 
1. Mose 2, 24 nicht einmal primär die Fortpflanzung im 
Blick hat, sondern das Eingehen einer festen Lebensge
meinschaft auf Grund personaler Liebe. Indirekt wird die 
Institutionalisierung des Zusammenlebens von Mann und 
Frau in der Bibel durch Gott bejaht, insofern das Verbot 
des Ehebruchs (z. B. 2. Mose 2,14; vgl. Mt. 5, 27-32) und 
das von Jesus unter Berufung auf 1. Mose 2, 24 einge
schärfte Scheidungsverbot (Mk. 10,7-12; vgl. 1. Kor. 7,13, 
aber auch 1. Kor. 6, 6) die Ehe für besonders schutzwürdig 
erachten. Im Neuen Testamtent stehen aber Sexualität und 
Ehe wie auch die Familie unter eschatologischem Vorbe
halt (vgl. 1. Kor. 7; Mk. 12,18-24); auch der Verzicht auf 
Ehe und Familie ist also eine Möglichkeit christlicher Exi
stenz.

8. Für das liturgische Handeln der Kirche ergibt sich, 
daß es der besonderen Stellung und Schutzwürdigkeit von 
Ehe und Familie Ausdruck zu verleihen und Rechnung zu 
tragen hat. Dies geschieht durch die gottesdienstliche Feier 
der Trauung, in welcher nicht zwei einzelnen Menschen für 
ihren weiteren Lebensweg der Segen Gottes zugesprochen 

wird, sondern einem Paar, das durch die Eheschließung 
nun eine überindividuelle Lebenseinheit bildet und um 
Gottes Segen nicht im allgemeinen, sondern für das 
gemeinschaftliche Bemühen bittet, sein Leben im institu
tionellen Rahmen zu führen und auszugestalten. Hierdurch 
ist die Trauung auf die heterosexuelle Einehe beschränkt 
und unterscheidet sich von sonstigen Segenshandlungen.

V. Die ethische Beurteilung 
nichtehelicher und homosexueller Lebensgemeinschaften

1. In ihrer Gesamtheit sind die oben genannten Ele
mente menschlichen Lebens nur in Ehe und Familie leb- 
bar. Doch lassen sich einzelne dieser Elemente auch in 
anderen Formen des Zusammenlebens verwirklichen. Aus 
christlicher Sicht verdienen darum auch nichteheliche Le
bensgemeinschaften Anerkennung, Achtung und Schutz, 
sofern sie in eheanaloger Weise ethisch begründet und ver
antwortlich gelebt werden: In dem Willen zu dauerhaftem 
Zusammenleben, ganzheitlicher personaler Zuwendung 
und Treue.

2. Bei Menschen, die eindeutig und unveränderlich 
homosexuell geprägt sind, anerkennen wir, daß sie eine 
heterosexuelle Ehe nicht eingehen können. Dennoch gilt 
auch für sie, daß es ihre moralische Aufgabe ist, ihre Sexua
lität verantwortlich und im Geist der Liebe in ihr Person
sein zu integrieren. Neben der Möglichkeit, enthaltsam zu 
leben, ist darum aus der Sicht des christlichen Glaubens 
auch anzuerkennen, wenn Homosexuelle auf ethisch ver
antwortliche Weise eine dauerhafte gleichgeschlechtliche 
Lebensgemeinschaft eingehen, die sich am Leitbild der 
heterosexuellen Ehe orientiert und auf analoge Weise 
durch Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, Verbindlichkeit, 
Dauerhaftigkeit und Partnerschaftlichkeit bestimmt ist.

3. Wird die Möglichkeit homosexueller Paarbeziehun
gen theologisch und kirchlich anerkannt, so bedeutet dies 
nicht, die Leitbildfunktion der Ehe in Gesellschaft und 
Kirche preiszugeben. Wie oben ausgeführt wurde, ist sie 
auch unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
theologisch und anthropologisch begründet und wird 
durch eine Neubewertung der Homosexualität nicht 
gemindert, sondern bestärkt.

VI. Zur Frage von Segenshandlungen 
bei homosexuellen Lebensgemeinschaften

1. Aus den obigen Ausführungen folgt, daß nicht nur 
die Ehe eine biblische Verheißung hat, die es öffentlich zu 
bezeugen gilt, sondern daß auch eheanaloge Lebensge
meinschaften aus dem Geschenk der Versöhnung in Chri
stus leben, ihren Glauben in Vergebung und Neubeginn 
praktizieren und der Vergewisserung durch den Segen 
Gottes bedürfen.

Da es nach biblischem Zeugnis nicht gut ist, daß der 
Mensch allein sei ,(1. Mose 2,18), dürfen wir damit rech
nen, daß auch auf einer homosexuellen Lebensgemein
schaft der Segen Gottes liegt, so daß sie nicht nur für das 
Paar, sondern auch für seine Umgebung zu einem Segen 
wird.

2. Grundsätzlich ist daher nach Ansicht des Theologi
schen Ausschusses ein öffentlicher Segnungsgottesdienst 
für homosexuelle Lebensgemeinschaften nicht auszu
schließen, weil es unter den genannten Voraussetzungen 
einen begründeten Anlaß zu evangeliumsgemäßer öffentli
cher Verkündigung gibt, die im Segen ihren sichtbaren und 
sinnlich erfahrbaren Ausdruck findet.

3. Vor einer Freigabe öffentlicher Segenshandlungen 



112

sind allerdings noch verschiedene Voraussetzungen zu 
klären und ist ein entsprechender rechtlicher und liturgi
scher Rahmen zu schaffen:

• Es sind seelsorgerliche und kirchenrechtliche Krite
rien zu erarbeiten, unter welchen Voraussetzungen eine 
nichteheliche Lebensgemeinschaft öffentlich gesegnet wer
den kann; insbesondere ist die Verbindlichkeit dieser Paar
beziehung zu klären.

• Eine liturgische Ordnung für solch eine Segenshand
lung ist zu erstellen und zu erproben.

• Es ist zu klären, in welcher Weise eine öffentliche 
Segenshandlung innerkirchlich dokumentiert werden soll.

• Es ist darauf zu achten, daß dabei auf die Gemein
schaft der Kirchen in den Konfessionsfamilien und in der 
Ökumene Rücksicht genommen wird.

VII. Anträge

1. Der Theologische Ausschuß ersucht die Generalsyn
ode, diese Stellungnahme zustimmend zur Kenntnis zu 
nehmen.

2. Der Theologische Ausschuß ersucht die Generalsyn
ode im Sinn des Punktes VI. die entsprechenden Aus
schüsse mit der Weiterarbeit zu betrauen, wobei von vorn
herein klargestellt wird, daß die Selbständigkeit der Pres
byterien und Pfarrer nicht beeinträchtigt werden darf 
(niemand kann gezwungen werden).

3. Der Theologische Ausschuß empfiehlt der General
synode, daß bis zur Klärung der unter VI. genannten 
Punkte von öffentlichen Segnungen nichtehelicher Part
nerschaften in unserer Kirche Abstand genommen wird.

Weiters hat die Generalsynode beschlossen:

Die Generalsynode bittet den Theologischen Ausschuß, 
in geeigneter Weise — eventuell durch Beauftragung eines 
Unterausschusses — gründlich und kontinuierlich auf die 
vielen theologischen Anfragen einzugehen, die in der 
Debatte über Homosexualität durch öffentliche Erklärun
gen verschiedener Gruppen, durch Leserbriefe, durch 
Briefe an Synodale usw. aufgetaucht sind. Der Ausschuß 
möge durch evangelisch-theologische Veröffentlichungen 
das Verständnis für die Beschlüsse der Generalsynode in 
den Gemeinden fördern. Vorangig zu behandeln sind die 
Themen „Bibelauslegung unter dem Kriterium der Recht
fertigungslehre“ und „Natürliches Gesetz/Schöpfungsord- 
nung und Gesetz Christi“.

229. Zl. 9453/97 vom 22. Dezember 1997

Diakonie — Standortbestimmung und Herausforderung
Die 6. Session der Generalsynode hat die Stellungnahme 

des Diakonischen Ausschusses „Diakonie — Standortbe
stimmung und Herausforderung“ angenommen. Der 
Wortlaut der Stellungnahme lautet wie folgt:

I.

Kirche ist wesentlich diakonisch
Sie hilft, Leben zu bewältigen. Diakonische Aktivitäten 

sind somit nicht zusätzliche Aufgaben der Kirche, sondern 
Bestandteil des Lebens und Wirkens der Gemeinde Chri
sti.

II.

Diakonie ist eine Form kirchlicher Gemeinschaft
Christen teilen Freude und Leid, Hoffnung und Angst 

und erfahren Zuspruch und Vergebung; sie nehmen Anteil 
an Armut und Unterdrückung an Krankheit und Not und 
kümmern sich um einander in allen Lebensbezügen.

Von der Verwaltung bis zur Liturgie gibt es keinen 
Bereich der Kirche, der nicht entscheidend von der diako
nischen Dimension mitgeprägt wäre. Die diakonische 
Existenz der Kirche ist begründet in der Hingabe Christi. 
Diakonie geht vom Abendmahl aus und führt immer wie
der zurück zum Tisch des Herrn.

III.

Diakonisches Handeln 
beginnt mit der Wahrnehmung von Not

Wie die erste Gemeinde in Jerusalem, die Notlage der 
griechischen Witwen, Martin Luther die Verarmung durch 
Geldentwertung, die Gräfin de La Tour das Elend der 
unehelich geborenen Kinder und die Brüder Ernst und 
Ludwig Schwarz die soziale Verelendung wahrgenommen 
haben, so müssen auch wir die allgemeine soziale Lage und 
die spezifischen Nöte bestimmter Gruppen und Menschen 
genauso konkret entdecken und benennen.

Elend und Armut werden oft schamhaft verschwiegen 
und von der Gesellschaft ausgeblendet. Aber im Bereich 
einer Pfarrgemeinde sollten die konkreten Probleme so 
wahrgenommen werden, daß die Herausforderungen deut
lich werden und zum Handeln motivieren.

IV.

Diakonie übt die Geschwisterlichkeit der Menschen ein
Menschen in Not dürfen nicht zu Objekten helfenden 

Handelns werden; sie sind unsere Brüder und Schwestern, 
die Jesus selig gesprochen hat (Matth. 5; Mk. 3, 34). „Von 
entscheidender Bedeutung ist die Intention der Diakonie, 
mit und nicht für Menschen zu arbeiten, um zu stärken und 
zu verändern“ (Bratislava — Erklärung der Konferenz 
Europäischer Kirchen zur Diakonie 1995). Es ist daher 
ganz wichtig, in jedem Menschen das Ebenbild Gottes zu 
erkennen. Die Würde jedes Menschen ist die unaufgebbare 
Grundlage diakonischen Handelns. Diakonie ist der Ernst
fall für die Geschwisterlichkeit der Menschen. Pflegende 
und sorgende Begleitung von alten, schwachen oder behin
derten Menschen ist also nicht nur ein Geben, sondern 
auch ein Empfangen. Helfen heißt nicht, sich herabzulas
sen zu einem Bedürftigen, sondern ist nach dem Gleichnis 
vom Weltgericht (Matth. 25) Christusbegegnung. Darum 
entscheidet über das Leben von Gemeinden, wie sie Men
schen am Rande der Gesellschaft in das Leben der 
Gemeinschaft integrieren.

V.

Der protestantische Ansatz der Diakonie
liegt in der ethischen Dimension der Rechtfertigungs

lehre. Jeder Mensch hat seine eigene Würde, die ihm nicht 
nur durch soziale und therapeutische Maßnahmen 
zukommt, sondern die er durch Gottes Annahme und Frei
spruch erlangt.
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Die protestantische Tradition der Diakonie hat spezifi
sche Stärken und spezifische Schwächen. Zu den Stärken 
gehört die Überzeugung, daß jeder Mensch entwicklungs
fähig ist und seine Situation verbessert werden kann. Dafür 
setzt der Protestant oft erhebliche Mittel ein.

Zu den Schwächen zählt die Zurückhaltung des Prote
stanten in der Armutsbekämpfung, die sich aus der Beto
nung der Eigenverantwortung und Mündigkeit des einzel
nen erklärt. Wir müssen neu lernen, die Banalität der 
Armut und die Situation der an den Rand gedrängten Men
schen unter der Zusage der Gerechtmachung, auch dieser 
wahrzunehmen. Aus der Würde die ihnen zukommt, ergibt 
sich das Engagement der Christen. Daher muß die Kirche 
gesellschaftlichen Entwicklungen entgegentreten, die gan
zen Gruppen die Beteiligungsmöglichkeiten in der Gesell
schaft absprechen.

Diakonie weiß aber auch um die grundsätzliche Gebro
chenheit der Schöpfung und um die Unmöglichkeit, einen 
„paradiesischen Urzustand“ durch menschliche Bemühun
gen wiederherzustellen. Darum bekennt sie sich zu einer 
exemplarischen Arbeitsweise und scheut sich nicht, in 
jeder nur möglichen Weise zu helfen, auch wenn von vorn
herein absehbar ist, daß die denkbaren Lösungen nur 
bruchstückhaft sein können.

VI.

Primäre Aufgabe der Diakonie
ist es, sich in besonderer Weise jenen Bereichen von Not 

zuzuwenden, die vom Netz öffentlicher sozialer Einrich
tungen nicht entsprechend wahrgenommen werden. Dia
konisches Handeln ist immer auch Protest, weil es Not 
lindert, und zugleich nach Veränderung der Bedingungen 
ruft, die die Not verursachen.

Wir halten fest, daß die soziale Aufgabe grundsätzlich 
Bestandteil der Verantwortung des Staates ist und achten 
ihn auch darin.

Die Wahrnehmung diakonischer Aufgaben ist heute 
weitgehend nur in enger Kooperation mit der öffentlichen 
Hand möglich. Dafür ist die Diakonie dankbar. Gerade 
darum beobachten wir mit Sorge die Entwicklungen der 
Ökonomisierung der sozialen Dienstleistungen. Sie 
schließt gerade die aus, die die Fürsorge am dringendsten 
brauchen.

Mit der Entwicklung zur Zweidrittel- oder Dreiviertel- 
Gesellschaft bricht die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gesellschaft auseinander.

Das äußere Auseinanderbrechen der Gesellschaft ist 
verbunden mit einer inneren Zerbröckelung und Ent- 
solidarisierung. Die Menschen werden einsamer und 
bindungsloser. Bei bestimmten Personengruppen ist die 
Entwicklung besonders dramatisch: bei Frauen, bei 
Jugendlichen, bei Alten, bei der Bevölkerung im ländlichen 
Raum.

VII.

Option für die Armen
ist das Stichwort, mit dem die diakonische Aufgabenstel

lung in der ökumenischen Diskussion der letzten Jahr
zehnte, insbesondere im Konziliaren Prozeß für Gerechtig
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, beschrieben 
wurde.

Armut tritt in verschiedenen Erscheinungsformen auf. 
Der Begriff „Neue Armut“ zeigt auf, daß in unserer mittel
europäischen Gesellschaft Armut nicht nur durch das 

Fehlen von Geld oder gar durch die Gefahr des Verhun
gerns bestimmt ist, sondern durch Mängel, die zwar weni
ger dramatisch scheinen, aber trotzdem die Lebensqualität 
grundlegend beeinträchtigen: Mangel an Bildung, an 
Gesundheitsfürsorge, an Arbeit, an Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung. Auch das führt zur Instabilität in der 
Gesellschaft, zu Subkulturen und zu neuen Radikalismen.

Option für die Armen heißt auch, ökonomische Strate
gien zu entwickeln, um soziale Gerechtigkeit anzustreben. 
Dazu muß die Kirche Verbündete in der Gesellschaft 
suchen. Sie wird Lösungen nicht alleine verwirklichen kön
nen, aber ihr Auftrag, für soziale Gerechtigkeit einzutreten, 
bleibt unaufgebbar.

Das erste Gebot „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich 
aus dem Haus der Knechtschaft befreit hat, du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir“ macht kritisch gegen die 
herrschenden ökonomischen Ideologien und steht über 
den „Gesetzen der Ökonomie und Wirtschaft“. Die Kirche 
braucht hier dringend mehr Problemlösungskompetenzen.

VIII.

Diakonische Arbeit verlangt ein hohes Maß 
an Kompetenz,

die die Würde der Menschen achtet. Solche Kompetenz 
erwarten wir sowohl in der hauptamtlichen als auch in der 
ehrenamtlichen diakonischen Arbeit. Die fachliche Kom
petenz in den professionellen diakonischen Einrichtungen 
ist daher auch für die meist ehrenamtlich wahrgenommene 
Gemeindediakonie fruchtbar zu machen. Umgekehrt ist es 
auch für die diakonischen Einrichtungen wichtig, sich vom 
Engagement der Gemeindediakonie befruchten zu lassen.

Dazu bedarf es sowohl visionärer Ideen, als auch kon
kreter Taten. Vor allem aber braucht es Zeit und Liebe. 
Echte und herzliche Mitmenschlichkeit in der sozialen 
Arbeit ist das größte Geschenk. Die Grenzen des Men
schen sind allerdings ebenfalls deutlich zu benennen. Es 
entspricht biblischer Nüchternheit und gehört darum zum 
evangelischen Selbstverständnis, daß sich die Helfenden 
nicht als Übermenschen verstehen.

IX.

Das Evangelium von Gottes Menschenliebe 
will gelebt werden

Indem die Kirche in ihrem diakonischen Handeln dem 
Menschen treu bleibt, macht sie das Evangelium von 
Gottes Menschenliebe glaubwürdig. Insofern ist die diako
nische Kirche immer auch missionarische Kirche.

X.

Glaube und Liebe
Dankbar erkennen wir in der diakonischen Arbeit die 

Wirkung des Evangeliums „In Christus Jesus gilt der 
Glaube, der durch die Liebe tätig ist“ (Galater 5, 6).

Weiters hat die 6. Session der Generalsynode beschlos
sen:

A. Wahrnehmung der diakonischen Verantwortung

1. Die Generalsynode ersucht die Superintendentin- 
nen/Superintendenten und den Landessuperintendenten 
H. B., im Rahmen ihres Visitationsamtes besonderes 
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Augenmerk auf die Wahrnehmung des Diakonischen 
Auftrages der Kirche zu achten. Insbesondere ist hier zu 
nennen:

2. In den Jahresberichten, Rechnungsabschlüssen und 
Haushaltsvoranschlägen sollen die diakonischen Aktivitä
ten der Gemeinde zur Darstellung kommen.

3. Bei Visitationen soll auf die diakonische Arbeit der 
Pfarrgemeinden und ihre Zusammenarbeit mit den übrigen 
lokalen sozialen Einrichtungen geachtet werden.

4. Die Gemeinden sollen ermutigt werden, Kirchen- 
und Gemeinderäume sowie den Zugang zu diesen behin
dertengerecht zu gestalten und für die Einrichtung von 
Behindertenparkplätzen Sorge zu tragen.

5. Die Generalsynode ersucht den Evangelischen Ober
kirchenrat A. u. H. B. die Errichtung und Einrichtung von 
Ausbildungsmöglichkeiten für Diakonie wie Fachschulen, 
Fachhochschulen, Aus- und Fortbildungslehrgänge usw. 
zu fördern und zu unterstützen.

6. Die Generalsynode erinnert die Gemeinden und 
kirchlichen Einrichtungen aller Stufen an ihre Pflicht 
(§ 223 KV), den freiwilligen diakonischen Dienst angemes
sen wahrzunehmen und zu würdigen.

7. Die Generalsynode beauftragt den Diakonischen 
Ausschuss, Möglichkeiten zu erarbeiten, daß die ehrenamt
liche diakonische Arbeit in Kirche und Gesellschaft im 
Hinblick auf Arbeits-, Sozial- und Ausbildungsrecht ange
messen berücksichtigt werden kann.

8. Die Generalsynode beauftragt den Diakonischen 
Ausschuß einen Diakonie-Preis einzurichten, der jährlich 
von der Kirche an Gemeinden verliehen wird, die in beson
derer Weise die diakonische Verantwortung wahrnehmen.

B. Förderung der Diakoniewissenschaften 
und der Ausbildung zur Diakonie

1. Die Generalsynode ersucht die Evangelisch-theologi- 
sche Fakultät der Universität Wien, der Diakoniewissen

schaft angemessenen Raum für Lehre und Forschung zu 
geben unter Berücksichtigung der Praxisfelder der Diako
nie in Österreich und im Rahmen ihrer Autonomie dafür 
personell und finanziell Sorge zu treffen.

2. In Zusammenarbeit mit der Evangelisch-theologi- 
schen Fakultät der Universität Wien hat sich der Evangeli
sche Oberkirchenrat A. u. H. B. für die Errichtung eines 
diakoniewissenschaftlichen Institutes an der Evangelisch
theologischen Fakultät der Universität Wien einzusetzen. 
Eine teilweise Finanzierung durch Drittmittel, etwa über 
das Diakonische Werk, ist denkbar.

230. Zl. 8731/97 vom 25. November 1997

Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
Die Generalsynode der Evangelischen Kirche A. u. 

H. B. in Österreich erklärt, daß die Zustimmung der Syn
ode A. B. zur Gemeinsamen Erklärung zu verstehen ist vor 
dem Hintergrund der Gemeinschaft der Lutherischen und 
der Reformierten Kirche in Österreich.

Diese Gemeinschaft, zu der die beiden Evangelischen 
Kirchen in Österreich gemäß der Präambel der Kirchen
verfassung „durch Gott zusammengeführt (worden sind) in 
ihrer Geschichte“, hat durch die Leuenberger Konkordie 
1973 ihre ausdrückliche theologische Begründung erfah
ren, indem die beteiligten Kirchen aus der Reformation 
ihre Übereinstimmung im Verständnis der Rechtferti
gungslehre erklärt haben.

Die Generalsynode der Evangelischen Kirche A. u. 
H. B. geht davon aus, daß die Evangelische Kirche A. B. 
mit dem Beschluß zur Gemeinsamen Erklärung sachlich 
nichts anderes erklären will, als was sie in ihrer Stellung
nahme 1995 zu dem Dokument „Lehrverurteilungen — 
kirchentrennend?“ erklärt hat.

„In diesem Sinne nimmt die Synode der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. Stellung.“

W ahlen der 6. Session der XI. Generalsynode

231. Zl. EA 9417/97 vom 18. Dezember 1997

Nachwahlen und Ergänzungswahlen Mitglieder synodaler 
Ausschüsse der XI. Generalsynode

Theologischer Ausschuß der Generalsynode
Dr. Duffek anstelle Dr. Böbel
Dr. Reingrabner anstelle Dr. Wagner

Stellvertreter:
Lintner anstelle

Frischauf-Freudenberg (Stv. für Duffek)
Dipl.-Ing. Pusch anstelle

Dr. Fritz (Stv. für Bischof Sturm)
Dipl.-Ing. Juranek (Stv. für Fachinspektor Schacht)

Religionspädagogischer Ausschuß der 
Generalsynode

Mag. Rößler anstelle Dr. Lattinger

Ausbildungsausschuß der Generalsynode
Mag. Benz

Stellvertreter:
Mag. Németh anstelle Mag. Benz (Stv. für Mag. Benz)

Nominierungsausschuß der Generalsynode 
Stellvertreter:

Mörtl anstelle Dr. Fritz (Stv. für Bischof Sturm)
Finanzausschuß der Generalsynode

Dipl.-Ing. Ringhofer anstelle Dr. Fritz
Dr. Uibeleisen anstelle Syn.-Kurator-Stv. Heinrich

Stellvertreter:
Dr. Ludwig Muth anstelle

Dr. Uibeleisen (Stv. für Dr. Uibeleisen)
Rechts- und Verfassungsausschuß der Gene
ralsynode

Dr. Fussenegger anstelle Frischauf-Freudenberg
Dr. Reingrabner anstelle Dr. Fritz
Sup.-Kurator Obermeier anstelle Dr. Lattinger

Stellvertreter:
Mag. Göhring anstelle

Sup.-Kurator Obermeier (Stv. für Obermeier)
Ausschuß für Diakonie der Generalsynode

Rektor Hülser anstelle Dr. Böbel
Dr. Sandauer anstelle Pfarrer Schäfer

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer
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Verordnungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

232. Zl. 9083/97 vom 10. Dezember 1997 233. Zl. 9297/97 vom 15. Dezember 1997

Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. 
H. B. gemäß § 116 Abs. 4 der Kirchenverfassung

§ 1: Pfarrer und Vikare, die ihre Diplomprüfung nicht 
an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität 
Wien bzw. ihre Pfarramtsprüfung nicht vor der Prüfungs
kommission der Evangelischen Kirche A. u. H. B. erfolg
reich abgelegt haben, müssen schon bei ihrer Bewerbung 
nachweisen, daß sie eine theologische Ausbildung abge
schlossen haben, die den genannten Prüfungen entspricht.

§ 2: (1) Sie haben sich in jedem Fall vor Erlangung der 
Wahlfähigkeit einer Ergänzungsprüfung über Österreichi
sches Kirchenrecht und Österreichische Kirchengeschichte 
vor einer aus dem Vorsitzenden der Kommission für die 
Amtsprüfung und zwei aus den Mitgliedern derselben vom 
Oberkirchenrat A. u. H. B. zu bestellenden Prüfungskom
mission zu unterziehen.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. kann 
gegebenenfalls noch weitere Gegenstände für die Ergän
zungsprüfung festlegen.

§ 3: Darüber hinaus haben die Kandidaten nachzuwei
sen, daß sie

1. über eine ausreichende Kenntnis des Lebens und der 
Struktur der Evangelischen Kirche in Österreich und

2. über eine hinreichende Ausbildung und praktische 
Erfahrung in Evangelischer Religionspädagogik verfügen.

OKR Mag. Michael Meyer Mag. Herwig Sturm
Oberkirchenrat Bischof

Verfügung mit einstweiliger Geltung
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. hat in sei

ner Sitzung am 2. Dezember 1997 nachstehende Verfügung 
mit einstweiliger Geltung betreffend § 47 OdgA beschlos
sen, die mit Zustimmung der gemeinsamen Sitzung der 
Synodalausschüsse vom 9. Dezember 1997 erlassen und 
veröffentlicht wird wie folgt:

Artikel I

Änderung des § 47 OdgA
§ 47: (1) Mit Ablauf des 30. Juni der bei einem geistli- 

chen Amtsträger der Vollendung des 65. Lebensjahres 
folgt, endet das Dienstverhältnis.

(2) Nach Vollendung des 60. Lebensjahres kann der 
geistliche Amtsträger der Kirche A. B. um Beendigung des 
Dienstverhältnisses ansuchen, wenn einer der Fälle der 
vorzeitigen Alterspension nach dem ASVG vorliegen.

Abs. 3 bis 5 bisheriger Text unverändert.

Artikel II
Diese Änderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

MR MMag. Robert Kauer Mag. Herwig Sturm
Oberkirchenrat Bischof

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B.

234. Zl. 9276/97 vom 15. Dezember 1997

Termine synodaler Ausschüsse
Diakonischer Ausschuß der Generalsynode:

Mittwoch, 14. Jänner 1998

Rechts- und Verfassungsausschuß der
Synode A.B. und der Generalsynode:

Freitag, 23. Jänner 1998, 9.30 Uhr

Religionspädagogischer Ausschuß der
Synode A.B. und der Generalsynode:

Mittwoch, 28. Jänner 1998

Bauausschuß:
Montag, 2. März 1998

Außerordentliche Sitzung des Synodal
ausschusses A. B.:

Freitag, 6. März 1998, 9.30 Uhr

Finanzausschuß der Synode A.B. und der
Generalsynode:

Montag, 23. März 1998, 9 Uhr

Synodalausschuß A.B.:
Donnerstag, 26. März 1998, 9.15 Uhr

Gemeinsame Sitzung der Synodal
ausschüsse A.B. und H. B.:

Donnerstag, 26. März 1998, 14 Uhr
MR MMag. Robert Kauer 

Oberkirchenrat

235. Zl. 9257/97 vom 15. Dezember 1997

Terminevidenz regionaler und überregionaler Veranstal
tungen

Um die Planung von Veranstaltungen zu erleichtern und 
um Terminkollisionen möglichst zu vermeiden, hat der 
Evangelische Oberkirchenrat A. B. am 2. Dezember 1997 
beschlossen, beim Presseamt der Evangelischen Kirche 
eine zentrale Terminevidenz einzurichten, da vom Evange
lischen Pressedienst schon bisher der Terminkalender 
geführt und weitergegeben worden ist. Alle regionalen und 
überregionalen Veranstaltungen wie Gemeindetage, Pfarr
konferenzen, Superintendentialversammlungen und dgl. 
— auch solche, die mehr für den kircheninternen Bereich 
gelten — können daher ab sofort dem Presseamt mitgeteilt 
werden. Ebenso kann ab sofort telefonisch, per Fax oder 
über Internet abgefragt werden, ob an einem bestimmten 
Tag bereits Veranstaltungen geplant sind.

OKR MMag. Robert Kauer
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236. Zl. 9253/97 vom 15. Dezember 1997

Änderung des Gebührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I, Nr. 
103/1997

Mit Wirkung vom 1. Dezember 1997 sind die im 
Gebührengesetz geregelten festen Gebührensätze wie folgt
erhöht worden:

von s 30,— auf S 50 —
von s 60,— auf S 90,—
von s 80,— auf S 120,—
von s 120,— auf S 180,—
von s 140,— auf S 210,—
von s 180,— auf S 300,—
von s 240,— auf S 360,—
von s 320,— auf S 480 —
von s 400,— auf S 600 —
von s 700,— auf S 1050,—
von s 720,— auf S 1080,—
von s 800,— auf S 1200,—
von s 900,— auf S 1350,—
von S 1000,— auf S 1500,—
von S 1200,— auf S 1800,—
von S 1600,— auf S 2400,—
von S 2400,— auf S 3600,—
von S 3200,— auf S 4800,—
von S 5000,— auf S 7500,—
von S 7000,— auf S10000,—

Diese Gebührensätze sind auf alle Sachverhalte anzu
wenden, die nach dem 30. November 1997 verwirklicht 
werden.

§ 4 dieses Gesetzes enthält folgende neue Regelung:
§ 4: (1) Sind Gebühren durch Verwendung von Stem

pelmarken zu entrichten, so sind diese spätestens im Zeit
punkt des Entstehens der Gebührenschuld auf der 
gebührenpflichtigen Schrift anzubringen.

(2) Wird eine Eingabe fernschriftlich, automations
unterstützt oder in jeder anderen technisch möglichen 
Weise eingebracht, so können die erforderlichen Stempel
marken innerhalb von zwei Wochen auf einem den Gegen
stand der Eingabe bezeichnenden Schreiben nachgereicht 
werden.

(3) Bei im Wege der Telekopie überreichten Eingaben 
können die erforderlichen Stempelmarken — abweichend 
von Abs. 2 — auf der beim Einschreiter verbleibenden 
Urschrift angebracht werden; in diesem Fall sind die Stem
pelmarken zu entwerten. Die Urschrift ist der Behörde auf 
deren Verlangen vorzulegen.

MR MMag. Robert Kauer

237. Zl. 9365/97 vom 17. Dezember 1997

Kollektenaufruf für Sonntag, 8. Feber 1998 (Septuagesi- 
mae), Evangelischer Bund in Österreich

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe evangelische Christen!
Seit 100 Jahren versuchen evangelische Christen in Spa

nien, Kindern und Jugendlichen Bildung und Heimat zu 
geben. Seit Jahrzehnten unterstützt der Evangelische Bund 
in Österreich diese Bemühungen.

Bildung und Heimat zu geben, das sind kurz gefaßt auch 
die Ziele des Evangelischen Bundes. Um Menschen Ent
scheidungshilfen in Glauben- und Lebensfragen geben zu 
können, hat der Evangelische Bund Information und 
Begleitung zu seinen wichtigsten Aufgaben gemacht. Dazu 
gehört viermal im Jahr die Herausgabe der Schriftenreihe, 
die neben Nachrichten aus dem In- und Ausland 
grundsätzliche Beiträge zu aktuellen Themen enthält. Der 
Evangelische Bund unterstützt auch Gemeinden und 
Theologiestudenten und veranstaltet Tagungen zur Weiter
bildung wie zuletzt über die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre der römisch-katholischen Kirche und 
der lutherischen Kirchen.

Die Arbeit des Evangelischen Bundes wird ausschließ
lich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Wir 
bitten Sie heute, diese zwar oft unspektakuläre aber drin
gend notwendige Arbeit der Bildung und Information zu 
unterstützen. Sie trägt dazu bei, daß Sie in Ihrer Kirche gei
stige Heimat finden. Vielen Dank für die Kollekte des heu
tigen Sonntags, die ein wichtiges finanzielles Standbein 
unserer Arbeit ist.

238. Zl. 8843/97 vom 28. November 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Pfarramtskandidat Mag. Marco Uschmann hat am 

25. November 1997 die Ergänzungsprüfung in den Ge
genständen „Österreichische Kirchengeschichte“ und 
„Österreichisches Kirchenrecht“ bestanden.

239. Zl. 8844/97 vom 28. November 1997

Ergänzungsprüfung nach § 13 OdgA
Pfarramtskandidat Mag. Andreas Lisson hat am 25. No

vember 1997 die Ergänzungsprüfung in den Gegenständen 
„Österreichische Kirchengeschichte“ und „Österreichi
sches Kirchenrecht“ bestanden.

240. Zl. EA 9410/97 vom 18. Dezember 1997

Kollektivvertrag
abgeschlossen zwischen dem Evangelischen Oberkir

chenrat A. u. H. B., dem Evangelischen Oberkirchenrat 
A. B. und dem Evangelischen Oberkirchenrat H. B. als 
Kirchenleitungen gemäß der Verfassung der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. in Österreich und dem Bundesgesetz 
vom 19. Juli 1961, BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsver
hältnisse der Evangelischen Kirche mit Ermächtigung der 
Synodalausschüsse A. B. und H. B. einerseits ■

und dem Verein Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer 
als der vom Bundeseinigungsamt gemäß § 4 des Arbeits
verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974 i. g. F. anerkann
ten Freiwilligen Berufsvereinigung andererseits.

Die Vertragspartner schließen folgenden Kollektivver
trag:
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Gehaltsordnung 1998/1 
für geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche

Teil I
Gehaltsordnung

Allgemeine Bestimmungen
§ 1: Die Gehaltsordnung regelt die Ansprüche der geist

lichen Amtsträgerinnen und Amtsträger der Evangelischen 
Kirche in Österreich, die in einem Dienstverhältnis zur 
Evangelischen Kirche A. B., zur Evangelischen Kirche 
H. B., zu einem Werk der Kirche, oder zu evangelisch
kirchlichen Vereinen, kirchlichen Stiftungen und Anstalten 
in Österreich stehen, letztere, soweit deren Rechtsträger 
sich diesem Kollektivvertrag anschließen.

(2) Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ist 
diese Gehaltsordnung auch auf Lehrvikare und Pfarramts
kandidaten anzuwenden

1. Das Gehalt

§ 2: Das Gehalt besteht aus
1. dem Grundgehalt und
2. den Zulagen.

§ 3: (1) Das Grundgehalt wird durch die Verwendungs
gruppe und Gehaltsstufe bestimmt.

(2) In die Verwendungsgruppe A sind die akademisch 
vorgebildeten ordinierten geistlichen Amtsträger sowie die 
Pfarrhelfer gemäß § 14 Abs. 5 OdgA eingereiht; in die Ver
wendungsgruppe B sind die Pfarrhelfer eingereiht.

(3) Vikare und Vikarinnen erhalten 90 Prozent des 
Ansatzes der Verwendungsgruppe A. Jedoch erhalten 
Vikare, die eine Pfarrgemeinde selbständig versorgen, die 
vollen Bezüge der Verwendungsgruppe A.

(4) Den als Pfarrer bestellten Pfarrhelfern gebührt ein 
Gehalt in der Höhe von 90 Prozent des jeweiligen Grund
gehaltes der Verwendungsgruppe A. Nach zehn Dienstjah
ren in der Kirche A. B. oder H. B. erhalten ordinierte 
Pfarrhelfer, die auf eine Pfarrstelle bestellt werden, das 
Gehalt der Verwendungsgruppe A.

(5) Für geistliche Amtsträger im Wartestand gelten die 
in § 12 getroffenen Regelungen.

(6) Die Bestimmungen der §§1,3 und 18 (nur für Pfarr
amtskandidaten), finden für Lehrvikare und Pfarramtskan
didaten sinngemäße Anwendung.

(7) Die gemäß § 30 Abs. 3 und 4 der Ordnung des geist
lichen Amtes kirchengesetzlich festgelegte Abtretungs
verpflichtung ist von diesem Vertrage nicht berührt und ist 
von jeder Amtsträgerin/jedem Amtsträger zu erfüllen.

(8) Die Gehaltsstufe geistlicher Amtsträger/innen rich
tet sich nach den zurückgelegten bzw. angerechneten 
Dienstjahren. Nach je zwei Dienstjahren wird die nächste 
Gehaltsstufe erreicht. Bei der Berechnung des zweijährigen 
Zeitraumes sind die in Teilbeschäftigung verbrachten 
Dienstzeiten bei einer Beschäftigung von mindestens der 
Hälfte der Vollbeschäftigung zur Gänze, sonst zur Hälfte 
anzurechnen.

§ 4: (1) Das Grundgehalt beträgt für vollbeschäftigte 
geistliche Amtsträgerinnen/Amtsträger im Dienst der 
Evangelischen Kirche A. B. in Österreich

Gehalts
stufe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

22.500,—
22.500 —
23.200,—
23.900,—
24.900,—
26.600,—
28.300,—
30.000,—
31.700,—
33.400 —
35.100,—
36.800,—
38.500 —
40.100,—
41.600 —
43.000 —
44.500 —
46.600 —

Seniorenzulage S 2.431,—.
Amtsanwärter/in:
Lehrvikar/in 1. Jahr S 16.313,—
Lehrvikar/in 2. Jahr S 17.020,—
Pfarramtskandidat/in S 21.206,—.

Die Vergütung der über das Pflichtstundenausmaß nach 
der Regelstundenverordnung hinausgehenden Religions
unterrichtsstunden wird mit S 600,— pro Monatswochen
stunde festgelegt (Belastungszulage).

(2) Das Grundgehalt beträgt für vollbeschäftigte geistli
che Amtsträgerinnen/Amtsträger im Dienst der Evangeli
schen Kirche H. B. in Österreich

Stufe A-Pfarrer/in
1 22.500,—
2 22.500,—
3 23.200,—
4 23.900 —
5 24.900 —
6 26.600,—
7 28.300,—
8 30.000,—
9 31.700,—

10 33.400,—
11 35.100,—
12 36.800 —
13 38.500 —
14 40.100 —
15 41.600,—
16 43.000,—
17 44.500,—
18 46.600,—

Amtsanwärter/in:
Lehrvikar/in 1. Jahr S 16.313,—
Lehrvikar/in 2. Jahr S 17.020,—
Pfarramtskandidat/in S 21.206,—.

Die Vergütung der über das Pflichtstundenausmaß nach 
der Regelstundenverordnung hinausgehenden Religions
unterrichtsstunden wird mit S 750,— pro Monatswochen
stunde festgelegt (Belastungszulage).
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(3) Außer den monatlichen Bezügen gebührt dem geist
lichen Amtsträger für jedes Kalenderhalbjahr eine Sonder
zahlung in der Höhe eines Monatsbezuges, der ihm für den 
Monat der Auszahlung zusteht. Steht der geistliche Amts
träger während des Kalenderhalbjahres, für das ihm die 
Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß 
des vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm aus der Sonder
zahlung nur der entsprechende Teil. Die für das erste 
Kalenderhalbjahr gebührende Sonderzahlung ist am 31. 
Mai, die für das zweite Kalenderhalbjahr am 30. November 
auszubezahlen.

(4) Nicht Vollbeschäftigte erhalten den ihrem Beschäfti
gungsausmaß entsprechenden Teil der ihnen nach der 
Gehaltsordnung gebührenden Bezüge.

(5) Zur Erzielung einer einheitlichen Auszahlung hat 
jeder Pfarrer den bezugsauszahlenden Stellen für den Reli
gionsunterricht als Zahlstelle das entsprechende Konto der 
Evangelischen Kirche A. B. bzw. H. B. zu benennen. Bei 
der Gehaltsauszahlung ist im Kirchenamt dann so vorzuge
hen, daß lohnsteuerliche Nachverrechnungen tunlichst 
vermieden werden.

2. Zulagen

§ 5: (1) Geistliche Amtsträgerinnen und Amtsträger 
haben Anspruch auf Zulagen auf Grund der folgenden 
Bestimmungen.

(2) Die Kinder- und die Haushaltszulage sind mit dem 
Grundgehalt als Monatsbezug auszubezahlen, alle anderen 
Zulagen zwölfmal pro Jahr.

(3) Für die Bemessung von Zuschußleistungen bleiben 
die Zulagen gemäß §§ 6 bis 10 sowie Aufwandsentschädi
gungen außer Betracht.

§ 6: (1) Verheiratete geistliche Amtsträgerinnen und 
Amtsträger haben Anspruch auf Familienzulagen (Kinder- 
und Haushaltszulage).

(2) Dem geistlichen Amtsträger gebührt jedoch abwei
chend von den §§ 7 und 8 insoweit keine Kinderzulage, als 
er selbst oder sein Ehepartner Anspruch auf eine Kinder
zulage oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstver
hältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft hat. 
Hiebei geht der früher entstandene Anspruch dem später 
entstandenen vor; bei gleichzeitigem Entstehen der 
Ansprüche geht der Anspruch des älteren Ehegatten vor.

(3) Verheirateten geistlichen Amtsträgerinnen gebühren 
Familienzulagen nur, wenn sie als Familienerhalterinnen 
anzusehen sind.

(4) Im übrigen sind die Bestimmungen des Gehaltsge
setzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden Fas
sung, die die Haushaltszulagen regeln, sinngemäß anzu
wenden.

§ 7: (1) Die Kinderzulage gebührt dem geistlichen 
Amtsträger für jedes eigene Kind, welches das 21. Lebens
jahr noch nicht vollendet hat und als unversorgt anzusehen 
ist.

(2) Den eigenen Kindern stehen gleich:
1. an Kindes statt angenommene Kinder;
2. Kinder, die in den Haushalt aufgenommen sind, 

soferne die Amtsträgerin bzw. der Amtsträger nachweislich 
für deren Unterhalt sorgt.

(3) Für ein älteres, anderweitig nicht versorgtes Kind ist 
die Kinderzulage auf Antrag zuzuerkennen:

1. wenn das Kind infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen oder infolge schwerer Krankheit dauernd 
außerstande ist, sich selbst seinen Unterhalt zu verschaffen;

2. längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, 
wenn es wegen Studien oder erweiterter fachlicher Ausbil
dung die Selbsterhaltungsfähigkeit noch nicht erlangt hat. 
Im übrigen gelten die jeweiligen Bundesvorschriften 
betreffend die Gewährung von Familienbeihilfe sinn
gemäß.

(4) Als versorgt sind Kinder anzusehen, für deren 
Unterhalt die Amtsträgerin bzw. der Amtsträger nicht 
mehr aufzukommen hat.

(5) Die Kinderzulage ist im Amtsblatt für die Evangeli
sche Kirche in Österreich zu verlautbaren.

§ 8: Die Haushaltszulage für verheiratete geistliche 
Amtsträger, die keine Kinderzulage erhalten und deren 
Ehepartner Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieben, selbständiger oder nicht selbständiger 
Arbeit beziehen, wird mit Zustimmung des Synodalaus
schusses A. B. und H. B. und nach Anhören der Finanz
ausschüsse A. B. und H. B. durch Übereinkunft zwischen 
dem Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B. und dem 
Verein Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer festgesetzt. 
Sie ist im Amtsblatt für die Evangelische Kirche in Öster
reich zu verlautbaren.

§ 9: (1) Für Kinder, deren Ausbildung an einer Lehran
stalt außerhalb des Hauptwohnsitzes des geistlichen Amts
trägers oder des Hauptwohnsitzes des Erziehungsberech
tigten erfolgen muß, weil an diesem Hauptwohnsitz keine 
geeignete Lehranstalt vorhanden ist, erhält der geistliche 
Amtsträger über Antrag eine Kindererziehungsbeihilfe.

(2) Der Anspruch auf Kindererziehungsbeihilfe kann 
nur geltend gemacht werden, wenn Anspruch auf eine Kin
derzulage besteht. Die Beträge für Kinder, die eine außer
halb des Hauptwohnsitzes der Eltern gelegene Lehranstalt 
nur durch tägliche Fahrt vom Elternhaus erreichen können 
sowie für Kinder, die zum Besuch einer Lehranstalt aus
wärts untergebracht werden müssen, werden wie in § 8 
Abs. 1 bestimmt, festgesetzt und verlautbart.

§ 10: (1) Den Pfarrhelfern und Kandidaten gebührt 
eine Bildungszulage, deren Höhe wie in § 8 Abs. 1 be
stimmt, festgesetzt und verlautbart wird.

3. Auslagenersatz

§ 11: (1) Geistliche Amtsträgerinnen und Amtsträger 
haben gegenüber dem Dienstgeber Anspruch auf Ersatz 
ihrer durch den Dienst hervorgerufenen Auslagen, soweit 
sie nicht von Dritten zu tragen bzw. zu übernehmen sind.

(2) Pfarramtsverweser haben Anspruch auf eine Admi
nistrationsentschädigung für die Dauer ihrer Funktion. Die 
Höhe dieser Administrationsentschädigung wird wie in § 8 
Abs. 1 bestimmt, festgesetzt und verlautbart.

(3) Der Auslagenersatz ist monatlich auszuzahlen.

4. Wartestandsbezug

§ 12: (1) Dem geistlichen Amtsträger im Wartestand 
gebührt für die auf die rechtskräftige Versetzung in den 
Wartestand folgenden drei Monate das volle Gehalt. Er 
verliert jedoch einen etwa bestehenden Anspruch auf eine 
Dienstwohnung.
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(2) Bei Vorliegen besonders zu berücksichtigender 
Umstände kann der Oberkirchenrat die Frist gemäß Abs. 1 
bis zu einem Jahr verlängern.

(3) In den Fällen der §§ 157, 183 und 185 der Kirchen
verfassung ist auf Antrag des betreffenden geistlichen 
Amtsträgers die Frist bis zu einem Jahr zu verlängern.

(4) Der Wartestandsbezug beträgt 80 Prozent des 
Grundgehaltes.

(5) Die Kinderzulage und die Haushaltszulage werden, 
solange die Voraussetzungen dafür gegeben sind, im vollen 
Ausmaß ausbezahlt.

(6) Auslagenersätze gemäß § 11 werden mit dem Zeit
punkt der Versetzung in den Wartestand eingestellt.

(7) Ein weiblicher geistlicher Amtsträger, der gemäß 
§ 43 Abs. 3 OdgA in den Wartestand versetzt worden ist, 
erhält keinen Wartestandsbezug.

5. Auszahlung der Bezüge

§ 13: Das Gehalt gemäß § 4, die Zulagen gemäß §§ 5 bis 
9 und der Auslagenersatz gemäß § 11 sind monatlich im 
nachhinein auszuzahlen.

6. Meldepflichten

§ 14: (1) Personenstandsänderungen, die eine Ände
rung des Gehaltes zur Folge haben (Geburt oder Tod eines 
Kindes, Ausscheiden eines Kindes aus der elterlichen Ver
sorgung, die Vollendung des 21. oder 27. Lebensjahres 
eines Kindes, Eintritt oder Wegfall der für die Zulagen 
festgesetzten Voraussetzungen usw.) sind vom Gehalts
empfänger dem Oberkirchenrat A. B. oder dem Oberkir
chenrat H. B. unverzüglich, längstens aber binnen einem 
Monat anzuzeigen.

(2) Ebenso sind die für den Bezug der Zulagen gemäß 
§§ 8 und 9 erforderlichen Nachweise vorzulegen.

(3) Alle das Dienstverhältnis betreffenden Umstände 
wie z. B. die Meldung der Religionsunterrichtsstunden, 
Unfälle, Krankheiten, beabsichtigte Inanspruchnahme des 
Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz bzw. dem 
Elternkarenzurlaubsgesetz und dergleichen sind unverzüg
lich anzuzeigen.

(4) Bezugsänderungen werden mit dem Ersten desjeni
gen Monats wirksam, der der bezugsändernden Tatsache 
folgt. Allfällige Übergenüsse, welche durch eine verspätete 
Anzeige entstanden sind, hat der Oberkirchenrat A. B. 
oder der Oberkirchenrat H. B. im Abzugswege einzubrin
gen.

7. Erlöschen und Ruhen des Gehaltsanspruches

§15: (1) Der Anspruch auf das Gehalt erlischt:
1. mit dem Tode;
2. mit dem Verlust des geistlichen Amtes;
3. mit Beendigung des Dienstverhältnisses. .
(2) Der Anspruch auf das Gehalt ruht:
1. bei vereinbarter Karenz für die Dauer des Karenz

urlaubes; Karenzzeiten bis zu zwei Jahren im Laufe der 
gesamten Dienstzeit sind für die Vorrückung anzurechnen;

2. solange der geistliche Amtsträger eine nicht geneh
migte Berufstätigkeit ausübt.

8. Abfertigungsanspruch

§ 16: (1) Für alle Ansprüche geistlicher Amtsträgerin
nen und Amtsträger gilt ausdrücklich der Vorbehalt, daß 
die Verpflichtung zur Leistung dann ganz oder teilweise 
entfällt, wenn sich die Wirtschaftslage des kirchlichen 
Dienstgebers derart verschlechtert hat, daß ihm die Erfül
lung dieser Verpflichtung zum Teil oder zur Gänze billiger
weise nicht zugemutet werden kann.

(2) Unter den Voraussetzungen des Angestelltengeset
zes erhält der geistliche Amtsträger bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses — ausgenommen bei dessen Auflösung 
durch ihn — Abfertigung im Umfang des § 23 AngG. Die 
Zahl der Monate, die der Abfertigungsberechnung zugrun
deliegen, gilt als Abfertigungszeitraum.

(3) Abfertigungen von Schulbehörden oder sonstigen 
Schulerhaltern sind an den Dienstgeber abzuführen.

(4) Endet das Dienstverhältnis, weil der geistliche Amts
träger über seinen Wunsch in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis übernommen wird/wurde, gilt das Dienst
verhältnis als über Wunsch des Dienstnehmers aufgelöst 
und besteht kein Abfertigungsanspruch.

(5) Die Hälfte der Abfertigung wird binnen acht Tagen 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses ausgezahlt. Die 
zweite Hälfte wird in gleichen monatlichen Raten, ein
schließlich Sonderzahlungen innerhalb des Abfertigungs
zeitraumes ausgezahlt.

9. Zusatzkrankenfürsorge

§ 17: (1) Im Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche 
stehende geistliche Amtsträger sind mit ihren Ehepartnern 
und unterhaltsberechtigten Kindern für die Dauer des 
Dienstverhältnisses Mitglieder der kirchlichen Zusatzkran
kenfürsorge.

(2) Die Zusatzkrankenfürsorge erbringt insbesondere 
nachstehende Leistungen:

a) Im Spitalsaufenthaltsfall den Aufwand für den soge
nannten Selbstbehalt der Spitalskostenzusatzkrankenversi
cherung;

b) vom Spital rückverrechnete Haushaltsersparnis; 
Angehörigenprozente der allgemeinen Klasse;

c) für Brillen und Zahnarztkosten die Leistungen nach 
den bisherigen Richtlinien der kirchlichen Krankenfür
sorge;

d) Kurkostenbeiträge;
e) den Begräbniskostenbeitrag;
f) die Rezeptgebühr;
g) außerordentliche Beihilfen in jenen Fällen, in denen 

der Sozialversicherungsträger den Aufwand nicht oder 
nicht zur Gänze trägt, und zwar bis 50 Prozent der verblie
benen Kosten, höchstens jedoch S 20.000,—.

Die Leistungen im einzelnen sind jeweils in einem Lei
stungskatalog zwischen den Vertragspartnern zu vereinba
ren. Ist für eine ärztliche Leistung die Krankenversiche
rung inanspruchnehmbar, hat dies vorweg zu geschehen.

(3) Geistliche Amtsträger im Ruhestand können ihre 
weitere Zugehörigkeit zur Zusatzkrankenfürsorge mittels 
Erklärung an die Kirche herstellen bzw. aufrechterhalten. 
Der Beitrag zur Zusatzkrankenfürsorge beträgt 2 Prozent 
des Ruhegehaltes, darf aber den Beitrag, der vom Aktivbe
zug geleistet wurde, nicht übersteigen. Bei einem Austritt 
ist ein erneuter Eintritt nicht mehr möglich.
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Teil II

Kirchliche Zuschußpension

1. Die Anspruchsberechtigung

§ 18: (1) Nach Vollendung einer für das Ruhegehalt 
anzurechnenden Dienstzeit von zehn Jahren hat der geistli
che Amtsträger im Fall der Beendigung des Dienstverhält
nisses Anspruch auf Ruhegehalt. Für das Ruhegehalt anzu
rechnende Dienstzeit sind all jene Zeiträume, in denen der 
geistliche Amtsträger oder der Dienstgeber Beiträge an die 
kirchliche Pensionsvorsorge geleistet hat, Überweisungsbe- 
träge nach bundesrechtlichen Vorschriften oder von ande
ren Kirchen der Evangelischen Kirche A. B. bzw. der Evan
gelischen Kirche H. B. zugekommen sind.

(2) Vor Vollendung von zehn anrechenbaren Dienstjah
ren haben die geistlichen Amtsträger nur dann Anspruch 
auf Ruhegehalt, wenn sie wegen einer in Ausübung ihrer 
dienstlichen Tätigkeit zugezogenen Krankheit dauernd 
dienstunfähig geworden sind und die Dienstunfähigkeit 
vom Sozialversicherungsträger festgestellt wurde. Das 
Ruhegehalt ist in diesem Falle so zu bemessen, als ob sie 
zehn anrechenbare Dienstjahre zurückgelegt hätten.

(3) Jede Amtsträgerin bzw. jeder Amtsträger kann bis 
zur Zuerkennung der Zuschußpension die Rückzahlung 
von bereits geleisteten Beträgen ohne Anrechnung von 
Zinsen verlangen.

(4) Wird ein geistlicher Amtsträger infolge eines in Aus
übung seines Dienstes erlittenen, mit ihm in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden und ohne sein Verschulden ein- 
getretenen Unfalles (Dienstunfall) dienstunfähig, so wer
den ihm zu seiner anrechenbaren Dienstzeit zehn Jahre für 
die Bemessung des Ruhegehaltes unter den nachstehenden 
Voraussetzungen zugerechnet:

1. Es muß durch eine vom Sozialversicherungsträger 
durchgeführte amtsärztliche Untersuchung nachgewiesen 
sein, daß die Dienstunfähigkeit ausschließlich auf den 
Dienstunfall zurückzuführen ist;

2. Die Dienstunfähigkeit muß innerhalb eines Jahres 
nach dem Unfall eingetreten sein;

3. Der Anspruch auf die begünstigte Ruhegehaltsbe
rechnung muß innerhalb eines Jahres nach Eintritt der 
Dienstunfähigkeit beim Oberkirchenrat A. B. oder beim 
Oberkirchenrat H. B. geltend gemacht werden.

(5) Geistliche Amtsträger, die ihr Amt freiwillig nieder
legen, um einen freien kirchlichen Dienst zu übernehmen, 
bleibt der Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen
versorgung gewahrt, wenn sie oder ihr Dienstgeber oder 
beide gemeinsam einen monatlichen Pensionsbeitrag von 
zehn Prozent des jeweiligen Bruttohöchstgehaltes eines 
Pfarrers (Verwendungsgruppe A) ohne familien-, Kinder
zulage und Kindererziehungsbeihilfe leisten, wobei die 
errechneten Beträge auf den nächsthöheren durch fünf teil
baren Betrag aufzurunden sind. Der Anspruch erlischt mit 
der Nichtzahlung des Pensionsbeitrages durch mindestens 
sechs Monate, wenn einer schriftlichen Mahnung des 
Oberkirchenrates A. B. bzw. des Oberkirchenrates H. B. 
durch eingeschriebenen Brief nicht innerhalb von 30 Tagen 
Folge geleistet wird und wenn der Oberkirchenrat A. B. 
bzw. der Oberkirchenrat H. B. das Erlöschen der An
sprüche festgestellt hat. Bei Erlöschen des Anspruches sind 
die bereits geleisteten Beiträge unverzinst zurückzuzahlen.

2. Die Höhe des Ruhegehaltes

§ 19: (1) Das Ruhegehalt beträgt bei zehn anrechenba
ren Dienstjahren 52 Prozent der ruhegehaltsfähigen Geld
bezüge und erhöht sich mit der Zurücklegung je eines 
weiteren Jahres um 1,5 Prozent, jedoch höchstens auf 
80 Prozent.

(2) Der Bemessung des Ruhegehaltes ist die jeweils 
letzte Gehaltsstufe, die der geistliche Amtsträger erreichte, 
zugrundezulegen.

(3) Für geistliche Amtsträger, die während ihres Dienst
verhältnisses zur Evangelischen Kirche A. B. oder der 
Evangelischen Kirche H. B. teilbeschäftigt waren, ist für 
die Berechnung der Höhe des Ruhegehaltes das Verhältnis 
der Gehaltssumme bei Vollbeschäftigung zur Gehalts
summe auf Grund der tatsächlichen Beschäftigungszeiten 
und der tatsächlichen Vorrückungen heranzuziehen. Die
ser Berechnung ist die zum Zeitpunkt der Beendigung des 
Dienstverhältnisses geltende Gehaltstabelle zugrunde zu 
legen. Der auf Grund der Berechnung nach Abs. 1 ermit
telte Hundertsatz ist durch die Verhältniszahl der Gehalts
summen zu dividieren.

(4) Selbständige oder unselbständige Erwerbseinkünfte, 
Pensionen oder sonstige Leistungen Dritter, die aus Zeiten 
resultieren, die auf die ruhegehaltsfähige Dienstzeit ange
rechnet wurden, sind auf das Ruhegehalt anzurechnen.

(5) Auf das Ruhegehalt sind weiters Pensionen oder 
sonstige Leistungen Dritter anzurechnen, die der geistliche 
Amtsträger für jene Zeiten seiner Pensionsversicherung 
erhält, bei denen der Pensionsversicherungsbeitrag auf den 
kirchlichen Pensionsvorsorgebeitrag des geistlichen Amts
trägers angerechnet wurde.

(6) Den geistlichen Amtsträgern der Kirche H. B., die 
das Amt des Landessuperintendenten H. B. wann immer 
bekleidet haben, wird die Funktionsgebühr in die Bemes
sung des Ruhegehaltes eingerechnet.

(7) Das kirchliche Ruhegehalt wird analog dem ASVG 
angepaßt.

Die Hinterbliebenenversorgung

1. Die Anspruchsberechtigung
§20: (1) 1. Witwen oder Witwer geistlicher Amtsträ

ger bzw. Amtsträgerinnen haben Anspruch auf einen Wit
wen- bzw. Witwerbezug, sofern die Ehe vor der Beendi
gung des Dienstverhältnisses geschlossen wurde, unter der 
Bedingung, daß die Ehe mindestens zwei Jahre vor dem 
Tode des geistlichen Amtsträgers geschlossen wurde und, 
falls die Eheschließung nach dem 50. Lebensjahr des geist
lichen Amtsträgers erfolgte, der Altersunterschied zwi
schen den Ehegatten nicht mehr als 20 Jahre beträgt. Ohne 
Rücksicht auf die Dauer der Ehe wird der Witwen- bzw. 
Witwerbezug dann gewährt, wenn aus dieser Ehe ein 
Kinde geboren wurde, das im Zeitpunkt des Todes des 
geistlichen Amtsträgers am Leben gewesen ist, und end
lich, wenn die Witwe zur Zeit des Todes des Ehegatten 
schwanger wär und das nachträglich geborene Kinde als 
ehelich zu gelten hat.

2. Witwen- bzw. Witwerversorgung gebührt auf Antrag 
auch des Ehegatten, dessen Ehe mit dem bzw. der in der 
kirchlichen Pensionsvorsorge Versicherten für nichtig 
erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn 
ihr/ihm der geistliche Amtsträger/die geistliche Amtsträge
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rin bis zur Zeit seines/ihres Todes Unterhalt (einen Unter
haltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteils, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer bei Auflösung der Ehe 
eingegangenen schriftlichen Verpflichtung, die hinsichtlich 
des Datums und der Fertigung gerichtlich oder notariell 
beglaubigt ist, zu leisten hatte. Hat die frühere Ehefrau 
bzw. der frühere Ehemann gegen den verstorbenen geistli
chen Amtsträger nur einen befristeten Anspruch auf Unter
haltsleistung gehabt, so besteht der Anspruch auf Witwen- 
bzw. Witwerversorgung längstens bis zum Ablauf der Frist.

3. Die Witwen- bzw. Witwerversorgung darf die Unter
haltsleistung nicht übersteigen, auf die die frühere Ehefrau 
bzw. der frühere Ehemann gegen den verstorbenen geistli
chen Amtsträger an seinem Sterbetag Anspruch gehabt hat.

4. Die Witwen- bzw. Witwerversorgung und die Versor
gung des früheren Ehepartners dürfen zusammen jenen 
Betrag nicht übersteigen, auf den der verstorbene geistliche 
Amtsträger Anspruch gehabt hat. Die Versorgung des 
früheren Ehepartners ist erforderlichenfalls entsprechend 
zu kürzen. Die Witwen- bzw. Witwerversorgung mehrerer 
früherer Ehepartner ist im gleichen Verhältnis zu kürzen.

(2 ) 1. Kinder eines verstorbenen geistlichen Amtsträ- 
gers haben Anspruch auf einen Waisenbezug, wenn der 
geistliche Amtsträger am Sterbetag ein Ruhegehalt bezieht 
oder Anspruch auf Ruhegehalt hätte.

2. Der Waisenbezug gebührt bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres.

3. Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
gebührt auf Antrag ein Waisenbezug,

a) wenn sie infolge körperlicher oder geistiger Gebre
chen oder infolge schwerer Krankheit dauernd außer
stande sind, sich ihren Unterhalt selbst zu verschaffen;

b) wenn sie in einer Schul- oder Berufsausbildung ste
hen oder sich einem ordentlichen Studium widmen bis zur 
Beendigung der Ausbildung bzw. des Studiums, längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

(3) Der jährliche Waisenbezug für minderjährige und 
unversorgte Waisen einer verwitweten Vikarin bzw. eines 
verwitweten Vikars, wenn sie keinerlei sonstiges Einkom
men beziehen, das ihre Versorgung und Erziehung gewähr
leistet, kann vom Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkir
chenrat H. B. nach freiem Ermessen festgesetzt werden.

2. Die Höhe des
Witwen-, Witwer- und Waisenbezuges

§ 21: (1) Der Witwen- bzw. Witwerbezug beträgt 60 
Prozent jenes Betrages, der dem verstorbenen Ehegatten 
im Zeitpunkt seines Todes als Ruhegehalt gebührt hätte.

(2) Zur Vermeidung von Härtefällen kann der Evangeli
sche Oberkirchenrat A. B. bzw. der Evangelische Oberkir
chenrat H. B. den Witwen-, Witwer- und Waisenbezug von 
einer höheren Gehaltsstufe aus festsetzen und berechnen.

(3) Die Kinderzulage und die Kindererziehungsbeihil
fen werden, solange die Voraussetzungen für ihre 
Gewährung gegeben sind, in vollem Ausmaß ausgezahlt. 
Sollte eine Witwe bzw. ein Witwer die nötigen Aufwendun
gen für die Erziehung der aus der Ehe mit dem verstorbe
nen geistlichen Amtsträger stammenden Kinder nicht 
bestreiten können, so hat der Evangelische Oberkirchenrat 
A. B. oder der Evangelische Oberkirchenrat H. B. im Ein
vernehmen mit dem Synodalausschuß A. B. oder dem Syn
odalausschuß H. B. für die Dauer der besonderen Bedürf

tigkeit eine weitere Zuwendung bis zur Höhe eines Wai
senbezuges zu gewähren.

(4) Der Waisenbezug beträgt für Vollwaisen 40 Prozent, 
für Halbwaisen 25 Prozent des Ruhegehaltes, auf den der 
geistliche Amtsträger im Zeitpunkt des Ablebens Anspruch 
hatte oder gehabt hätte.

(5) Die Gesamtsumme der Witwen-, Witwer- und Wai
senbezüge darf nicht höher sein als der Ruhebezug des 
geistlichen Amtsträgers. Innerhalb dieses Höchstausmaßes 
sind die Anteile der einzelnen Anspruchsberechtigten ver
hältnismäßig festzusetzen.

(6) Insoweit Pensions- oder Ruhebezüge von Dritten 
auf ein Ruhegehalt des geistlichen Amtsträgers anrechen
bar waren oder gewesen wären, trifft dies auch für Hin
terbliebenenbezüge zu.

§ 22: (1) Hinsichtlich der Zuschußpension wird gemäß 
§§ 8 und 9 Betriebspensionsgesetz der Vorbehalt verein
bart, daß die Verpflichtung zur Leistung der Zuschußpen
sion durch die Kirche als ehemaliger Dienstgeber dann 
ganz oder teilweise entfällt, wenn sich die Wirtschaftslage 
des kirchlichen Dienstgebers derart verschlechtert hat, daß 
ihr die Erfüllung dieser Verpflichtung zum Teil oder zur 
Gänze billigerweise nicht zugemutet werden kann.

(2) Die kirchliche Zuschußpension ist der Differenzbe
trag zwischen der ASVG-Pension und dem nach § 19 vor
liegenden Steigerungsprozentsatz bis auf höchstens 80 Pro
zent der Bemessungsgrundlage.

§ 23: Verstirbt der geistliche Amtsträger/die geistliche 
Amtsträgerin im Ruhestand unter Hinterlassung einer 
Witwe/eines Witwers oder nach dem Sozialversicherungs- 
recht anspruchsberechtigter Kinder, die noch einen Unter
haltsanspruch gegen den/die Verstorbene/n haben, ist für 
die Dauer von drei Monaten nach dem Tode des Betreffen
den geistlichen Amtsträgers noch die volle Pension weiter
zuzahlen und beginnt der Witwen-, Witwer- und Waisen
bezug erst mit dem vierten auf das Ableben folgende 
Monat.

3. Fälligkeiten und Auszahlung der Pensionen
§ 24: (1) Die gesetzlichen Vorgaben des ASVG sind, 

die Auszahlung betreffend, auch bei der Auszahlung der 
kirchlichen Zuschußpension anzuwenden. Insbesondere 
die einschlägigen §§105 (Pensions [Renten] sonderzahlun- 
gen) und 563 Abs. 3 und 4 (Vorschußleistungen). Das ana
loge Vorgehen schließt verschiedene Fälligkeiten und dar
aus resultierende rechtliche Differenzen aus.

(2) Die Pension setzt sich aus der Pension nach dem 
ASVG und der kirchlichen Zuschußpension zusammen.

(3) Die Pension ist monatlich im nachhinein fällig. Im 
April und September ist je eine Sonderzahlung fällig. Die 
Höhe der Sonderzahlung gebührt in der Höhe der für den 
Monat April bzw. September ausgezahlten laufenden Pen
sion. Das Aliquotierungsprinzip entfällt. Jeder, der für 
April eine Pension erhält, erhält auch die April-Sonderzah- 
lung, jeder, der für September eine Pension erhält, erhält 
auch die September-Sonderzahlung. Die Sonderzahlungen 
sind zum 1. Mai und zum 1. Oktober auszuzahlen.

(4) Bei Pensionisten der Evangelischen Kirche A. B. 
und der Evangelischen Kirche H. B., die im August 1996 
aus Anlaß der Umstellung der Zahlungen auf im nachhin
ein eine Nettovorschußzahlung erhalten haben, gilt diese 
Nettovorschußzahlung als für den Sterbemonat erbrachte 
Leistung. Sie wird im Sterbemonat versteuert.
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(5) Bezieher einer Hinterbliebenenpension als Rechts
nachfolger eines Pensionisten/Pensionistin, dessen/deren 
Anspruch vor dem 1. Jänner 1997 anfiel, erhalten eine Vor
schußzahlung in der Höhe der erstmalig zur Auszahlung 
gelangenden Hinterbliebenenpension, spätestens am 
Ersten des Kalendermonats, der dem Tod des Pensions
empfängers folgt. Zu Vorschußzahlungen, die spätestens 
am 1. Mai oder 1. Oktober fällig sind, gebührt eine Son
derzahlung.

Die Versteuerung erfolgt gemeinsam mit der ersten Pen
sionszahlung, entweder als laufende Leistung oder als Son
derzahlung mit festen Sätzen.

(6) Bei Pensionsfällen, die nach dem 1. Jänner 1997 ein
getreten sind, gilt das Aliquotierungsprinzip, d. h. daß der 
auf den Tod folgende Tag der Beginn der Pensionsleistung 
für den Rechtsnachfolger ist. Hier sind keine Vorschußzah
lungen zu leisten. Bei den Sonderzahlungen gilt der für den 
Monat April und September anfallende laufende Bezug als 
Basis und ist in gleicher Höhe als Sonderzahlung auszuzah
len.

§25: (1) Die Regelung gemäß § 19 Abs. 7 ist für das 
Jahr 1998 außer Geltung gesetzt, soferne die Gehaltstabelle 
gemäß § 4 Abs. 1 in Kraft getreten ist.

(2) Die von der Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten und/oder der Bundesversicherungsanstalt Berlin 
oder anderen Sozialversicherungsträgern an geistliche 
Amtsträger im Ruhestand ab 1. August 1996 erbrachten, 
oder zu erbringenden Leistungen sind auf die nach frühe
ren kirchlichen Rechtsvorschriften zu erbringenden Lei
stungen anzurechnen, d. h. die kirchlichen Pensionen ver
ringern sich betragsmäßig um jenen Betrag, den die Lei
stungen von Pensionsversicherungsanstalten (Sozialversi
cherungsträger) des Inlandes, des Auslandes und/oder aus
ländischer Kirchen erbringen.

(3) Erhält ein geistlicher Amtsträger schon vor dem 31. 
Juli 1996 auf Grund neben den kirchlichen Pensionsbeiträ
gen geleisteter Sozialversicherungsbeiträge schon bisher 
eine Pension eines Sozialversicherungsträgers, ist ihm und 
seinen Hinterbliebenen der durch die Neuregelung eintre
tende wirtschaftliche Ausfall zu ersetzen.

(4) Soweit Funktionsentschädigungen bisher als Zula
gen pensionsfähig waren oder solche Zulagen bereits jetzt 
mit Berechnungsgrundlage der Pension wären, entfällt die 
Ruhegenußfähigkeit nur in dem Umfang, als aktive Dienst
zeiten des geistlichen Amtsträgers nach dem 1. August 
1996 zurückgelegt wurden (Aliquotierungsprinzip).

(5) Die aus der Gehaltsumstellung auf Zahlung im nach
hinein resultierenden Veränderungen gelten hinsichtlich 
der aktuellen Dienst- und Pensionsverhältnisse mit der 
Maßgabe, daß die jeweils gegen Monatsende erfolgenden 
Gehalts-/Pensions-/Bezugsanweisungen als für den Monat 
der Anweisung erbracht gelten.

§ 26: Für die Bemessung des Karenzurlaubsgeldes gel
ten die jeweils nach staatlichem Recht festgesetzten 
Beträge.

§ 27: Die Vertragsparteien vereinbaren, daß dieser Kol
lektivvertrag mit 1. Jänner 1998 in Kraft tritt. Dieser Kol
lektivvertrag tritt an die Stelle des am 25. Juni 1996 abge
schlossenen und rechtswirksam gewordenen Kollektivver
trages, Amtsblatt Nr. 144/1996.

Wien, am 10. Dezember 1997

Evangelische Kirche A. B. in Österreich 
Evangelischer Oberkirchenrat A. B.

Mag. Herwig Sturm 
Bischof

Leopold Kunrath 
Landeskirchenkurator

Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich 
Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.

Mag. Herwig Sturm 
Bischof

HR Mag. Peter Karner 
Landessuperintendent

Evangelische Kirche H. B. in Österreich 
Evangelischer Oberkirchenrat H. B.

HR Mag. Peter Karner 
Landessuperintendent

Dr. Norman Uibeleisen 
Synodalkurator

Verein Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer 
in Österreich

Norbert Engele 
Pfarrer

Mag. Johannes Wittich 
Pfarrer

241. Zl. EA 9212/97 vom 12. Dezember 1997

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. u. H. B. für 
das Jahr 1998

Der unter Mitwirkung des Kirchenamtes A. B. vom Bud
getausschuß erarbeitete, vom Finanzausschuß der General
synode am 1. Dezember 1997 empfohlene und von der 
gemeinsamen Sitzung der Synodalausschüsse am 9. De
zember 1997 genehmigte Haushaltsplan der Evangelischen 
Kirche A. u. H. B. in Österreich für das Jahr 1998 lautet 
wie folgt:

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
für das Jahr 1998

Voranschlag 1998
Einnahmen und Zuweisungen S
1. Bundeszuschuß
2. Gemeinsame Dienste:

Amt für Hörfunk 
und Fernsehen 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelisches Presseamt 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelisches 
Theologenheim 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelische 
Militärseelsorge 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Religionsunterrichtsfonds 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

. . . 35,362.000,— 
S

1,672.000,—
88.000,— 1,760.000,—

1,657.500,—
42.500,— 1,700.000,—

522.500,—
27.500,— 550.000,—

123.500,—
6.500,— 130.000,—

190.000,—
10.000,— 200.000,—
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Evangelische Religions
pädagogische Akademie 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Heimbeitragszuschüsse 
an Theologiestudenten 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Dienst an Gehörlosen 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

3. Gemeinsame Werke: 
Evangelische 
Frauenarbeit
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelische Jugend 
Österreich
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Diakonisches Werk 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Tage der Diakonie 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

4. Fonds, Vereine und 
Arbeitszweige: 
Evangelische 
Studentengemeinde 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Gustav-Entz-Stiftung 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Diakonische Helfer 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Evangelischer 
Presseverband

von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Arbeitsgemeinschaft 
Evang. Missionsrat 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Ökumenischer Rat 
der Kirchen
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Theologiegaststudenten 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H. B.

Campingmission 
von der Kirche A. B. 38.000,—

1,140.000,— von der Kirche H. B. 2.000,— 40.000,—
60.000,— 1,200.000,—

von der Kirche A. B. 760.000,—
von der Kirche H. B. 40.000,— 800.000,—

95.000,— Evangelisches Religions-9.UUU,— 1UU.UUU,— pädagogisches Institut
von der Kirche A. B. 538.650,—

28.500,— von der Kirche H. B. 28.350,— 567.000,—
1.500,— 30.000,— 47,712.086,—

1,635.586,— Verwendungen:
63.000,— 1,698.586,—

1. Bundeszuschuß S
an die Kirche A. B. 33,593.900,—
an die Kirche H. B. 1,768.100,—1,600.750,—

S

35,362.000,—
84.250,— 1,685.000,— 2. Gemeinsame Dienste:

Amt für Hörfunk und Fernsehen .
Evangelisches Presseamt....................
Evangelisches Theologenheim....
Evangelische Militärseelsorge ....
Religionsunterrichtsfonds....................
Evangelische

Religionspädagogische Akademie . .
Heimbeitragszuschüsse
an Theologiestudenten....................

Dienst an Gehörlose..............................

3. Gemeinsame Werke:

783.750,—
41.250,— 825.000,—

1,760.000,—
1,700.000,—

550.000,—
130.000,—
200.000,—47.500,—

2.500,— 50.000,—

133.000,—
7.000,— 140.000,—

1,200.000,—

100.000,—
30.000,—

142.500,—
7.500,— 150.000,—

Evangelische Frauenarbeit....................
Evangelische Jugend Österreich . . .
Diakonisches Werk..............................

1,698.586,—
1,685.000,—

825.000.—

289.750,—
15.250,— 305.000,—

Tage der Diakonie..............................

4. Fonds, Vereine und Arbeitszweige:

50.000,—

277.200,—
2.800,— 280.000,—

Evangelische Studentengemeinde.
Gustav-Entz-Stiftung.........................
Diakonische Helfer..............................
Evangelischer Presseverband ....

140.000,—
150.000,—
305.000,—
280.000,—

9.500,—
500,— 10.000,—

Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Missionsrat ....

Ökumenischer Rat der Kirchen .
Theologiegaststudenten.........................

10.000,—
79.500,—
50.000,—

75.525,—
3.975,— 79.500,—

Campingmission...................................
Äußere Mission...................................
Evangelisches
Religionspädagogisches Institut .

40.000,—
800.000,—

567.000,—

47.500,—
2.500,— 50.000,— Dr. Peter Krömer OKR Mag.

47,712.086,—

Balász Nemeth
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Kirchengesetze A.B.

242. Zl. EA 9418/97 vom 18. Dezember 1997

Geschäftsordnung der Synode A. B. — Novelle 1997
Die 11. Synode A. B. hat auf ihrer 6. Session am 

20. November 1997 nachstehende Novelle der „Geschäfts
ordnung der Synode A. B.“ beschlossen:

A. Änderung § 20
Abs. 1 bis 4 bisheriger Text unverändert.
(5) Wenn das Präsidium es beschließt oder auf Verlan

gen mindestens eines Fünftels der anwesenden Stimmbe
rechtigten, ist über Sachanträge geheim, das heißt mittels 
Stimmzettels, abzustimmen. Zu diesem Zweck ist jedem 
Stimmberechtigten ein gleichartiger Stimmzettel auszuge
ben.

Abs. 6 bis 9 bisheriger Text unverändert.

B. Änderung §21
Abs. 1 bisheriger Text unverändert.
(2) Die Bestimmungen der §§ 19, 20 und 21 Abs. 1 der 

Geschäftsordnung sind auf die Sitzungen der Ausschüsse 
sinngemäß anzuwenden mit der Maßgabe, daß in den Fäl
len des § 20 Abs. 5 dieser Geschäftsordnung an die Stelle 
des Präsidiums der jeweilige Obmann (Vorsitzende) und 
sein Stellvertreter treten.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

243. Zl. EA 9414/97 vom 18. Dezember 1997

Lektorenordnung — Novelle 1997
Die 11. Synode A.B. hat auf ihrer 6. Session am 20. 

November 1997 beschlossen:
Die Lektorenordnung wird geändert wie folgt:

(Motivenbericht siehe Seite 140, 10)

A. Änderung § 4
In Abs. 1 ist das Wort „Bestellung“ durch das Wort 

„Berufung“ zu ersetzen.
Abs. 2 bisheriger Text unverändert.

B. Änderung § 5
In Abs. 1,2,3 und 5 ist das Wort „Bestellung“ durch das 

Wort „Berufung“ zu ersetzen.
(4) Die Zustimmung des Superintendenten erfolgt nach 

Anhören des diözesanen Lektorenleiters schriftlich.

C. Änderung § 6
In Abs. 1 sind die Worte „damit betrauen“ durch das 

Wort „ermächtigen“ zu ersetzen. Ebenso ist in den Abs. 2 
und 3 das Wort „Betrauung“ durch „Ermächtigung“ zu 
ersetzen.

Dem Abs. 2 ist folgender Satz anzuschließen:
Der diözesane Lektorenleiter ist zu hören.

D. Änderung § 7
Abs. 1 hat zu lauten:

(1) Über Antrag des Presbyteriums kann der Superin
tendent bewährte und besonders vorbereitete Lektoren zur 
Reichung der Sakramente sowie zur Durchführung von 
Amtshandlungen ermächtigen.

Abs. 2 bisheriger Text unverändert.

E. Änderung § 8
In Abs. 1 und 2 ist das Wort „bestellt“ durch das Wort 

„berufen“ zu ersetzen.

F. Änderung § 9
Abs. 1 hat zu lauten:
(1) Die Berufung zum Lektor oder die Ermächtigung 

gemäß §§ 6, 7, 8 dieser Ordnung können widerrufen wer
den:

1. wenn die Mitarbeit als Lektor in der Gemeinde been
det wurde und das Presbyterium oder der Superintendent 
dies festgestellt hat;

2. auf Beschluß des Presbyteriums;
3. durch den Superintendenten, auch auf Antrag des 

diözesanen Lektorenleiters oder des Leiters der Lektoren
arbeit, wenn die Ordnung der Kirche, die Bestimmungen 
der Lektorenordnung eingeschlossen, wiederholt verletzt 
wurde.

Abs. 2 bisheriger Text unverändert.

244. Zl. 9419/97 vom 18. Dezember 1997

Ordnung für Lehrfeststellungen
Die 11. Synode A.B. hat auf ihrer 6. Session am 20. 

November 1997 nachstehendes Kirchengesetz beschlossen:

Ordnung für Lehrfeststellungen
1. Um festzustellen, ob jemand in seinem Bekenntnis 

bzw. in seiner Lehre beharrlich und in wesentlichen Punk
ten der biblischen Botschaft nach reformatorischem Ver
ständnis widerspricht, wird eine Begutachtungskommis
sion eingerichtet.

2. Unter die Beurteilung der Begutachtungskommission 
gehören solche Fälle, die ihrer Natur nach nicht durch ein 
Disziplinarverfahren geklärt werden können.

3. Die Begutachtungskommission kann von jeder kirch
lichen Stelle (§ 6 Kirchenverfassung) angerufen werden.

4. Sie ist von der Leitung und Verwaltung der Kirche 
unabhängig. Für das Verfahren gilt die Kirchliche Verfah
rensordnung (KVO).

5. Sie besteht aus 5 Mitgliedern, und zwar 3 akademisch 
gebildeten Theologen, von denen wenigstens einer dem 
Lehrkörper der Evangelisch-theologischen Fakultät der 
Universität Wien angehören muß und 2 weltlichen Mitglie
dern.

6. Die Mitglieder werden vom Synodalausschuß A. B. 
für dessen Funktionsdauer berufen. Sie wählen aus ihrer 
Mitte den Obmann/die Obfrau und dessen/deren Stellver- 
treter/in. Mit Beschluß kann die Kommission Sachverstän
dige beiziehen bzw. beauftragen (§ 13 KVO).

7. Die Begutachtungskommission erstellt mit Stimmen
mehrheit ein Gutachten, das dem/der Betroffenen, dem 
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Oberkirchenrat und der antragstellenden Stelle schriftlich 
mitgeteilt wird. In ihrem Gutachten kann die Kommission 
über Punkt 1 hinaus analog zu § 116 Abs. 4 Kirchenverfas
sung (KV) bzw. § 13 der Ordnung des geistlichen Amtes 
(OdgA) eine Ergänzung der Ausbildung anregen.

8. Folgerungen und Maßnahmen auf Grund des Gut
achtens bleiben dem Ermessen der kirchlichen Stellen 
überlassen.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

Beschlüsse der 6. Sess

245. Zl. 9368/97 vom 17. Dezember 1997

Erhebung einer Verfügung mit einstweiliger Geltung zum 
Kirchengesetz

Die 11. Synode A. B. hat auf ihrer 6. Session die Ver
fügung mit einstweiliger Geltung ABl. Nr. 36/1997 
(Wohnungskosten-Unterstützungsfonds) zum Kirchenge
setz erhoben.

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

i o n der 11. Synode A. B.

246. Zl. 8730/97 vom 25. November 1997

Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre
Die Synode der Evangelischen Kirche A. B. in Öster

reich erklärt:
Auf Grund der in der „Gemeinsamen Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre“ dargelegten Übereinstimmung in 
der Rechtfertigungslehre stellt die Synode der Evangeli
schen Kirche A. B. in Österreich fest: Die in den Bekennt
nisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche enthalte
nen Verurteilungen der Rechtfertigungslehre der römisch- 
katholischen Kirche treffen deren Lehre, wie sie in der 
„Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ dar
gestellt ist, nicht.

Die Synode der Evangelischen Kirche A. B. begrüßt die 
im § 41 in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtferti
gungslehre“ ausgesprochene Aufhebung der gegenseitigen 
Verurteilungen, die kirchentrennende Bedeutung hatten, 
mit Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott.

Diese Feststellung gilt vor dem Hintergrund folgender 
Klarstellungen:

1. Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs
lehre“ stellt einen bedeutsamen Schritt der Kirchen zum 
gemeinsamen Zeugnis des Evangeliums dar, das die Kir
chen der Welt schuldig sind. Diesem Ziel ist bereits die 
Übereinstimmung verpflichtet, die mit dem Beschluß der 
Synode der Evangelischen Kirchen A. B. vom Oktober 
1995 gefunden wurde: „Eine Rechtfertigungslehre, die 
besagt, daß wir Sünder allein aus der vergebenden Liebe 
Gottes leben, die wir uns nur schenken lassen, aber auf 
keine Weise, wie abgeschwächt auch immer, ,verdienen“ 
oder an von uns zu erbringende Vor- oder Nachbedingun
gen binden können, wird von den Verwerfungen der 
Schmalkaldischen Artikel und der Konkordienformel nicht 
getroffen.“

2. Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungs
lehre“ ist eine wichtige und gute Grundlage für die Fort
führung des Dialogs mit der römisch-katholischen Kirche 
zu Fragen der Rechtfertigungslehre, die bislang nicht 
behandelt worden sind sowie zu den weiteren ekklesiologi- 
schen Fragen, die für eine volle Kirchengemeinschaft noch 
einer Klärung bedürfen. Dieser Dialog sollte zügig im Licht 
bereits gefundener Übereinstimmungen geführt werden. 
Dabei muß sich auch die zentrale Bedeutung des Rechtfer- 
tigungsartikels für die Behandlung der weiteren Themen 
erweisen.

3. Die Synode A. B. versteht die im § 40 der Gemeinsa
men Erklärung gemachte Aussage, daß „die in §§ 18 bis 39 
beschriebenen verbleibenden Unterschiede tragbar“ sind 
in der Weise, daß es sich bei diesen Unterschieden nicht 
nur um solche „in der Sprache, der theologischen Ausge

staltung und der Akzentsetzung“ und um „Verschiedenhei
ten in der Entfaltung“ handelt, sondern auch um Unter
schiede in der Sache (vor allem im Bezug auf §§29 und 30).

4. Ein Problem stellt für uns der § 38 dar, weil in einer 
der wenigen Verurteilungen der evangelisch-lutherischen 
Bekenntnisschriften zur Rechtfertigungslehre (FC SD IV, 
35 BSELK 949, 17 ff) ausdrücklich verworfen wird, „daß 
die empfangene Gerechtigkeit des Glaubens ... durch 
unsere Werke ... erhalten oder bewahret werden“. Die 
Synode A. B. versteht den § 38 und die Rede von der 
Bewahrung empfangener Gerechtigkeit durch die guten 
Werke des Christen so, „daß der Gerechtfertigte dafür ver
antwortlich ist, die empfangene Gerechtigkeit nicht zu ver
spielen, sondern in ihr zu leben“. (Lehrverurteilungen im 
Gespräch, Göttingen 1993).

5. Das ökumenische Bemühen um eine vertiefte 
Gemeinschaft zwischen der römisch-katholischen Kirche 
und den Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes 
mit dem Ziel der vollen Kirchengemeinschaft setzt voraus, 
daß die Partner einander als Kirchen innerhalb der einen 
Kirche Jesu Christi achten und anerkennen. Wir bedauern 
es daher, daß in der Regel als Subjekt der Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigung nicht von der römisch-katho
lischen Kirche und den lutherischen Kirchen geredet wird, 
obwohl es ja um die Lehre der Kirche, nicht um die sub
jektiven Anschauungen und theologischen Meinungen 
ihrer Mitglieder geht. Es muß berücksichtigt werden, daß 
die Evangelische Kirche A. B. von Österreich auf Grund 
der Leuenberger Konkordie in einer verbindlichen Kir
chengemeinschaft mit den anderen reformatorischen Kir
chen lebten und lehrten. Es muß weiter darauf geachtet 
werden, daß die angestrebte Gemeinschaft auf die Beteili
gung aller Kirchen der weltweiten Christenheit ausgerich
tet ist.

6. Mit Dankbarkeit stellen wir fest, daß die Einheit in 
Christus längst in gemeinsamen Wortgottesdiensten, Bil
dungsseminaren, diakonischer und gesellschaftlicher Akti
vität ihren Ausdruck findet. Gleichzeitig bleiben wir beim 
Abendmahl, was besonders für die Menschen in konfessi
onsverbindenden Ehen und Familien ein Ärgernis ist, das 
Zeugnis der Einheit in Christus schuldig. Die reformatori
schen Kirchen laden von sich aus die Glieder der römisch- 
katholischen Kirche zu ihrem Abendmahl im Sinne eucha
ristischer Gastbereitschaft ein. Weil letztlich Christus der 
Einladende ist, sehen wir darin einen Hinweis auf die vor
gegebene Einheit in Christus.

Die Synode A. B. begrüßt die Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigung als eine gute Grundlage für die öku
menische Weiterarbeit und einen wichtigen Schritt auf dem 
Weg zu einer vertieften Kirchengemeinschaft.

In diesem Sinne nimmt die Synode der Evangelischen 
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses Stellung.
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247. Zl. 9454/97 vom 22. Dezember 1997

Evangelisches Verständnis von Segen und kirchlicher 
Trauung und Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensge
meinschaften — Beschluß der Synode A. B.

Die 6. Session der 11. Synode A.B. weiß um die 
Beschlußfassung der 6. Session der XI. Generalsynode 
zum evangelischen Verständnis von Segen und kirchlicher 

Trauung sowie zur Frage der Segnung gleichgeschlechtli
cher Lebensgemeinschaften. Die Synode A. B. konnte die 
verschiedenen divergierenden Stellungnahmen zu dieser 
Frage nicht zu einem Magnum Consensus führen und ver
weist sämtliche Anträge und Stellungnahmen zu diesem 
Problemkreis dem Theologischen Ausschuß A. B., dem 
Rechts- und Verfassungsausschuß A. B. sowie dem Aus
schuß für Gottesdienst und Kirchenmusik zur weiteren 
Beratung zu.

Wahlen der 6. Session der 11. Synode A. B.

248. Zl. 9420/97 vom 18. Dezember 1997

Nachwahlen und Ergänzungswahlen Mitglieder synodaler 
Ausschüsse der 11. Synode A. B.
Theologischer Ausschuß der Synode A.B.

Dr. Duffek anstelle Dr. Böbel
Dr. Reingrabner anstelle Dr. Wagner

Stellvertreter:
Lintner anstelle

Frischauf-Freudenberg (Stv. für Duffek)
Dipl.-Ing. Pusch anstelle

Dr. Fritz (Stv. für Bischof Sturm)
Dipl.-Ing. Juranek (Stv. für Fachinspektor Schacht)

Religionspädagogischer Ausschuß der 
Synode A. B.

Mag. Rößler anstelle Dr. Lattinger

Nominierungsausschuß der Synode A.B.
Stellvertreter:

Mörtl anstelle Dr. Fritz (Stv. für Bischof Sturm)

Synodalausschuß A.B.
Stellvertreter:

Dr. Morandini anstelle Dr. Lattinger

Finanzausschuß der Synode A.B.
Dipl.-Ing. Ringhofer anstelle Dr. Fritz

Rechts- und Verfassungsausschuß der 
Synode A. B.

Dr. Fussenegger anstelle Frischauf-Freudenberg
Dr. Reingrabner anstelle Dr. Fritz
Sup.-Kurator Obermeier anstelle Dr. Lattinger

Stellvertreter:
Mag. Göhring anstelle

Sup.-Kurator Obermeier (Stv. für Obermeier)

Kontrollausschuß der Synode A.B.
Sup.-Kurator Legat anstelle MR MMag. Kauer

Dr. Peter Krömer MMag. Robert Kauer

Kundmachungen des Evangelischen Oberkirchenrates A. B.

249. Zl. 8979/97 vom 3. Dezember 1997 250. Zl. 9355/97 vom 17. Dezember 1997

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis November 1997 mit 
Vergleichszahlen aus 1996 samt Sup.-Anteilen und Ein
hebegebühren

1997 1996
Superintendenz Sch illing

Wien .... . 54,345.055,94 55,899.516,23
Burgenland . . . 19,583.243,40 18,571.477,42
Niederösterreich. . 17,726.434,27 17,729.592,89
Steiermark. . . . 26,396.279,02 27,434.234,72
Kärnten . . . . 22,899.743,70 23,332.430,—
Oberösterreich . . 32,100.729,21 29,073.088,30
Salzburg-Tirol . 18,698.772,63 18,649.059,99

191,750.258,17 190,689.399,55

Steigerung: 0,56%.

Ausschreibung einer halben Pfarrstelle eines Anstalts
seelsorgers des Verbandes der Wiener Evangelischen 
Pfarrgemeinden A. B. (SMZ-Ost)

Es ist eine halbe Pfarrstelle des Anstaltsseelsorgers des 
Verbandes der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden 
A. B. im Sozialmedizinischen Zentrum-Ost, Langobarden
straße 122, 1220 Wien, zu besetzen.

Diese Pfarrstelle wird hiermit ausgeschrieben.
Eine Dienstwohnung kann zur Verfügung gestellt wer

den.
Die Bewerber und Bewerberinnen sollen ein besonderes 

Verständnis für Kranke und eine für die beabsichtigte Ver
wendung einschlägige Ausbildung/Erfahrung mitbringen. 
Zur ständigen Mitarbeit in einer Wiener evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. sollten die Bewerber und Bewerberin
nen jedenfalls bereit sein.

Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen Ober
kirchenrat A. B. nach Wahl durch den Verbandsausschuß.

Schriftliche Bewerbungen sind bis 15. Feber 1998 an 
den Verband der Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden
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A. B., Hamburgerstraße 3, 1050 Wien, zu richten. Aus
künfte erteilen der Obmann des Verbandes Mag. Gerhard 
Onder, Tel. (01) 804 73 92, Anstaltsseelsorgerin Mag. 
Frank-Schlamberger, Tel. (02232) 777 43, und der Leiter 
der Verbandskanzlei Dr. Harry Fretska, Tel. (01) 586 02 50 
Dw. 10.

251. Zl. EA 9211/97 vom 12. Dezember 1997

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B. für das 
Jahr 1998

Der unter Mitwirkung des Kirchenamtes A.B. vom Bud
getausschuß erarbeitete, vom Finanzausschuß der Synode 
A. B. am 1. Dezember 1997 empfohlene und vom Synodal
ausschuß A. B. am 9. Dezember 1997 genehmigte Haus
haltsplan der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich für 
das Jahr 1998 lautet wie folgt:

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B. 
für das Jahr 1998

Voranschlag 1998
Einnahmen S S
Kirchenbeiträge 230,000.000,—
abzüglich Kirchenbeitrags-

anteile u.Einhebegeb. - 75,900.000,— 154,100.000 —
Versicherungsvergütung 

Erste Allgemeine 200.000,—
Religionsunterrichtsvergütungen 

(ohne ASVG) 34,050.000,—
Gehaltsrückerstattungen 1,300.000,—
Kirchliche Druckwerke: 

a) Amtsblatt 220.000 —
b) Amt und Gemeinde 130.000,—
c) Sonstige Druckwerke 90.000 —
d) Sonstige Drucksorten 10.000 —

Zinsenerträgnisse 50.000 —
Kostenbeiträge H. B. 

zum Kirchenamt A. B. 90.000,—
Bundeszuschuß 33,593.900,—
Budgetdefizit 12,968.202,—

Aufwendungen S

236,802.102,—

S
1. Personalaufwand:

a) Aktive geistliche 
Amtsträger und 
Theologen in 
Ausbildung,
einschl. Werke 137,691.000,—

b) Abfertigungen 2,250.000,—
c) Dienstgeberbeiträge

ASVG 18,880.000,—
d) Zuweisung an den 

Pensionsfonds für 
geistliche Amtsträger 
und deren pensions
berechtigten Rechts
nachfolger 33,200.000,—

e) Dienstwohnungs
mieten d. geistlichen
Mitarbeiter 330.000,—

f) Gehälter Kirchenamt
u. Kirchenmusiker 10,300.000,—

g) Mitarbeiter
fortbildung 100.000,—

h) Pensionen
Altkirchenkanzler
und Pensionisten
nach Dienstordnung 4,000.000,— 206,751.000,—

2. Kosten des Kirchenamtes:
a) Beheizung Amts-

gebäude und ERPA 180.000,—
b) Strom 120.000,—
c) Post- und

Telefongebühren 500.000,—
d) Bürobedarf 260.000,—
e) Neuanschaffungen

EDV-Hardware 100.000,—
f) Neuanschaffungen

EDV-Software 100.000 —
g) Neuanschaffungen

Büroeinrichtung 50.000,—
h) Geldverkehrskosten 100.000,—
i) Grundsteuer 30.000,—
j) Betriebskosten 60.000,—
k) Versicherung 15.000,—
1) Wartungsverträge für

techn. Einrichtung 90.000,— 1,605.000,—
3. Reisekosten:

a) Autoaufwand 100.000,—
b) Reisekosten Kirchen-

amt und Oberkirchen-
rat A. B. Mitglieder 200.000,—

c) Reisekosten im Auf-
trag der Kirche A. B. 150.000,—

d) Leuenberger
Lehrgespräche 10.000,—

e) Tagung Harare 40.000,— 500.000 —
4. Kirchliche Liegenschaften

a) Grundkosten 10.000,—
b) Instandhaltung 100.000,— 110.000,—

5. Kirchliche Druckwerke:
a) Amtsblatt 250.000,—
b) Amt und Gemeinde 180.000,—
c) Sonstige Druckwerke 100.000,—
d) Sonstige Drucksorten 120.000,— 650.000,—

6. Bücher und Zeitschriften 125.000,—
7. Synode und

Generalsynode 300.000,—
8. Sitzungen im Auftrag

der Synode 500.000,—
9. Prüfungs- und

Beratungskosten 250.000,—
10. Baubetreuung 145.000,—
11. Sonstige wirksame Ausgaben:

a) Allgemeine
Repräsentationen 100.000,—

b) Freiwilliger
Sozialaufwand 140.000,—
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c) Mitgliedsbeiträge 10.000,— k) Dienst
d)

e)

f)
g)

h)

i)

Leasingrate Gemein
dezentrum Leberberg 
(Sept.—Dez. 1997) 2,000.000,—
Zuweisung Disposi
tionsfonds Bischof 240.000,—
Sonstiger Aufwand 50.000,—
Beratungskosten 
externe 80.000,—
Stipendium f. Studen
ten aus Osteuropa 190.000,—
Zuweisung
Flüchtlingsbetreuung
a) Evangelischer 

Flüchtlingsdienst 800.000,—
ß) Gehalt

Dr. Hennefeld 530.000,— 5,460.000,—

1)

m) 
n) 
o)

P) 
q)

r)

s)

an Gehörlosen 
Evangelischer 
Presseverband

i Campingseelsorge 
Weltmission 
Evangelische Künst
ler-, Zirkus- und 
Schaustellerseelsorge 
EDV-Kommission 
Arbeitsgemeinschaft 
Evang. Missionsrat 
Fonds für ORF- 
Gottesdienste 
Amt für 
Kirchenmusik

28.500,—

277.200,—
38.000,—

760.000,—

10.000,—
400.000,—

9.500,—

100.000,—

100.000,—

12. Aufwand auf Grund übernommener
Verpflichtungen:
a) Lutherischer

Weltbund 75.000,—
b) Ökumenischer

Rat der Kirchen 75.525,—
c) Ökumenischer Rat

der Kirchen
in Österreich 9.000,—

d) Konferenz Euro
päischer Kirchen 50.000,—

e) Mitgliedschaft Leuen
berger Gespräche 8.000,—

f) Ökumenische Kom
mission für Kirche
und Gesellschaft 6.000,— 223.525,—

t) Sonstige Zuschüsse 200.000,—
u) Schulung für

KB-Beauftragte 120.000,—
v) Heimbeitragszuschüsse

an Theologiestudenten 95.000,—
19. Bildungsaufwendungen:

a) Pastoralkolleg 90.000,—
b) Lektorenausbildung 130.000,—
c) Pfarrertagung 170.000,—
d) Evangelisches

Predigerseminar:
a) Gehalts- und

Lohnkosten 853.000,—
ß) Betrieb 400.000,—

e) Evangelische

14,954.841,—

13. Gehaltsrefundierung 
Jugendwarte 2,860.000,—

14. Gehaltsrefundierung 
Anstaltenseelsorger 1,120.000,—

15. Administrationskosten 300.000,—
16. Übersiedlungskosten 200.000,—
17. Urlauberseelsorge 100.000,—
18. Zuschüsse und Subventionen:

a) Evang. Presseamt 1,657.500,—
b) Amt für Hörfunk 

und Fernsehen 1,672.000,—
c) Religionsunterrichts

fonds für AHS, BHS 
und PA 190.000,—

d) Werk für Evangeli
sation und
Gemeindeaufbau 1,349.391,—

e) Evangelisches 
Theologenheim 522.500,—

f) Evangelische Jugend 
Österreich 1,600.750,—

g) Diakonisches Werk 783.750,—
h) Tage der Diakonie 47.500,—
i) Diakonische Helfer 289.750,—

f)

g) 
h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

p)
q)

Frauenarbeit
Evangelische Reli
gionspädagogische 
Akademie
Gustav-Entz-Stiftung 
Theologie
gaststudenten 
Evang. Schulwerk 
Oberschützen
Gesellschaft für die 
Geschichte des 
Protestantismus 
in Österreich 
Evangelische 
Studentengemeinde 
Bildungshaus 
Deutschfeistritz 
Evangelisches Reli
gionspädagogisches 
Institut
Evangelische 
Akademie in Wien
Haftentlassenen- 
betreuung 
Bildungsvorsorge 
Grundkurs Diakonie

1,140.000,—
142.500,—

47.500,—

200.000,—

15.000,—

133.000,—

350.000,—

538.650,—

260.000,—

155.000,—
250.000,—

37.500,— 6,547.736,—
j) Evangelische 

Militärseelsorge 123.500,— Dr. Peter Krömer
236,802.102,—

Prof. Mag. Gerd Zetter
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252. Zl. 8770/97 vom 25. November 1997

Bestellung von Mag. Erich Klein zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg

Mag. Erich Klein wurde gemäß § 117 KV zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Korneuburg be
stellt und mit Wirkung vom 1. Oktober 1997 in diesem 
Amt bestätigt.

253. Zl. 8828/97 vom 27. November 1997

Bestellung von Mag. Siegfried Kolck-Thudt zum Pfarrer 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Amstetten

Mag. Siegfried Kolck-Thudt wurde gemäß § 118 KV 
und § 119 KV zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrge
meinde A. u. H. B. Amstetten bestellt und mit Wirkung 
vom 1. November 1997 in diesem Amt bestätigt.

nen Krankenhaus der Stadt Wien im Umfang einer halben 
Stelle bestellt und mit Wirkung vom 1. Jänner 1998 in 
diesem Amt bestätigt.

256. Zl. 9210/97 vom 12. Dezember 1997

Bestellung von Mag. Johanna Uljas-Lutz zur Kranken
hauspfarrerin des Verbandes der Wiener Evangelischen 
Pfarrgemeinden A. B. im Allgemeinen Krankenhaus der 
Stadt Wien

Mag. Johanna Uljas-Lutz wurde gemäß § 123 der Verfas
sung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich 
zur Krankenhauspfarrerin des Verbandes der Wiener 
Evangelischen Pfarrgemeinden A. B. im Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Wien im Umfang einer halben 
Stelle bestellt und mit Wirkung vom 1. Jänner 1998 in 
diesem Amt bestätigt.

254. Zl. 8976/97 vom 3. Dezember 1997 257. Zl. 7525/97 vom 9. Oktober 1997

Bestellung von Mag. Marco Uschmann zum Pfarrer der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Kitzbühel

Mag. Marco Uschmann wurde gemäß § 121 KV und 
§19 OdgA zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Kitzbühel bestellt und mit Wirkung vom 
1. Dezember 1997 in diesem Amt bestätigt.

Zuteilung von Frau Susanne Baus — Berichtigung zu ABl. 
Nr. 210/97

In Korrektur zur Publikation in ABl. Nr. 210/97 wird 
mitgeteilt, daß Frau abs. theol. Susanne Baus als Pfarrvika
rin der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Voitsberg befri
stet auf ein Jahr mit Wirkung vom 1. November 1997 zuge
teilt wurde.

255. Zl. 9209/97 vom 12. Dezember 1997
258. Zl. 8973/97 vom 3. Dezember 1997

Bestellung von Mag. Ulrike Frank-Schlamberger zur Kran
kenhauspfarrerin des Verbandes der Wiener Evangeli
schen Pfarrgemeinden A. B. im Allgemeinen Kranken
haus der Stadt Wien

Mag. Ulrike Frank-Schlamberger wurde gemäß § 123 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in 
Österreich zur Krankenhauspfarrerin des Verbandes der 
Wiener Evangelischen Pfarrgemeinden A. B. im Allgemei-

Telefon- und Telefaxnummer der Evangelischen Tochter
gemeinde A. u. H. B. Gleisdorf

Die Telefon- bzw. Telefaxnummer der Evangelischen 
Tochtergemeinde A. u. H. B. Gleisdorf, Dr.-Martin- 
Luther-Gasse 3, 8200 Gleisdorf, lautet:

Telefon (03112) 221 70, 
Telefax (03112) 221 75.

Kundmachung des Evangelischen Oberkirchenrates H. B.

259. Zl. 9165/97 vom 11. Dezember 1997

Gemeindequoten der Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich für das Jahr 1998

Der Oberkirchenrat H. B. bringt auf Grund der Ver
ordnung vom 30. September 1994, Zl. 3296/94 (ABl. Nr. 
191/94) nach Anhörung des Finanzausschusses H. B. mit 
Zustimmung des Synodalausschusses H. B. folgende 
Gemeindequoten zur Vorschreibung:

Wien-Innere Stadt 
Wien-Süd 
Wien-West

p. a.
S

1,532.448, —
646.884,—
701.088 —

p. m.
S

127.704,—
53.907,—
58.424,—

Oberwart 
Linz 
Bregenz 
Dornbirn 
Feldkirch 
Bludenz

1,767.636,— 147.303,—
364.632,— 30.386,—

1,372.332,— 114.361,—
795.516,— 66.293,—
599.544,— 49.962,—
296.448,— 24.704,—

8,076.528,— 673.044,—

Die Beitragszahlungen gelten ab 1. Jänner 1998 und sind 
regelmäßig von den Pfarrgemeinden spätestens bis Mitte 
des laufenden Monats an den Evangelischen Oberkirchen
rat H. B. abzuführen.

HR Mag. Peter Karner 
(Landessuperintendent)

Dr. Norman Uibeleisen 
(Synodalkurator)
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Motivenberichte

1. Dauer der XI. Gesetzgebungsperiode

Kirchenverfassungsgesetz über die Funktionsperiode der 
11. Synode A. B. und der XI. Generalsynode

Als außerordentliches Problem hat sich das der Abfolge 
der Wahlen herausgestellt. Unsere Kirchenverfassung folgt 
dem Prinzip der „Hinaufwahl“. Nur wer einem Presbyte
rium angehört, kann in die Superintendentialversammlung 
entsandt werden und nur wer dieser angehört, kann in 
Synode und Generalsynode gewählt werden. Praktisch gilt 
das deshalb für alle weltlichen AmtsträgerInnen nur 
bedingt wegen der zur Zeit überlappenden Funktionsperi
oden. Die Periode der Gemeindevertretungen läuft mit 
31. Dezember 1999 aus, Neuwahlen sind demnach im letz
ten Jahresdrittel 1999 anzusetzen. Schon vorher endet aber 
die Funktionsperiode der Synode und Generalsynode, 
nämlich im November 1998.

Daraus ergibt sich, daß die Neuwahl der Synodalen für 
die nächste Periode von 6 Jahren noch von den „alten“ 
Superintendentialversammlungen durchzuführen ist. Welt
liche Abgeordnete, die bei den nachher durchzuführenden 
Wahlen in den Gemeinden nicht mehr ins Presbyterium 
berufen werden, verlieren dann automatisch ihr Mandat als 
Abgeordnete oder Ersatzleute und Nachwahlen sind 
durchzuführen.

Weltliche Abgeordnete sind damit eindeutig schlechter 
gestellt, als alle geistlichen Amtsträger, die von amtswegen 
der Gemeindevertretung, dem Presbyterium und den 
Superintendentialversammlungen angehören. Für die 
Arbeit der Synoden und ihrer Ausschüsse stellt dies eine 
außerordentliche Belastung dar, gegebenenfalls könnten 
ein Jahr lang Ausschüsse sogar beschlußunfähig werden.

Aus diesen Gründen ist schon am 29. Jänner 1994 von 
Univ.-Prof. Dr. Gustav Reingrabner ein Vorschlag vorge
bracht worden, durch ein Kirchenverfassungsgesetz die 
Funktionsdauer dem Prinzip der „Hinaufwahl“ entspre
chend so zu ordnen, daß die Wahl der Synodalen erst 
nach Konstituierung der „neuen“ Superintendentialver
sammlungen erfolgt.

Die andere Möglichkeit, nämlich die Funktionsdauer 
der Vertretungskörper der Gemeinden abzukürzen, schei
det aus mehreren Gründen aus. Zum einen erscheint es 
völlig unrealistisch, Wahlen auf Grund der nun adaptierten 
Wahlordnung durchzuführen, ohne den Presbyterien 
genügend Zeit zur Information und Einarbeitung zu lassen. 
Die Synoden und die Generalsynode können und werden 
darüber frühestens auf der Session 1997 Beschlüsse fassen, 
die frühestens im Jänner 1998 publiziert werden können.

Daher scheint nur der von Univ.-Prof. Dr. Reingrabner 
vorgeschlagene Weg einer einmaligen Erstreckung 
der Funktionsperiode von Synode und Generalsynode 
praktikabel, um für die Zukunft sicherzustellen, daß die 

Organe künftig dem Prinzip der „Hinaufwahl“ entspre
chend gewählt werden können.

Bei der Veränderung einer Funktionsperiode handelt es 
sich jedenfalls um eine wichtige Frage, zu der die Gemein
den aller Ebenen rechtzeitig zu informieren sind und die 
Möglichkeit haben müssen, dazu Stellung zu nehmen.

Die Synodalausschüsse haben dieses Ersuchen des RVA 
im Mai 1997 weitergegeben. Darauf sind insgesamt 66 Stel
lungnahmen eingegangen und zwar von 64 Pfarrgemein
den und zwei Superintendentialgemeinden. 61 Pfarrge
meinden und ein Superintendentialausschuß haben sich 
für die einmalige Verlängerung ausgesprochen, drei 
Pfarrgemeinden und eine Superintendenz brachten Beden
ken vor. Die dabei auch vorgebrachte Frage, ob eine Syn
ode ihre Funktionsperiode selbst verlängern kann, hatte 
den RVA zu dieser Umfrage bewogen. Die Anregung, die 
Funktionsperiode der Gemeindevertretungen zu verlän
gern, war vom RVA ebenfalls beraten und deshalb als nicht 
zielführend angesehen worden, weil schon jetzt für manche 
Gemeindevertretungen keine Ersatzleute mehr zur Verfü
gung stehen und bei einer Verlängerung Nachwahlen 
unvermeidlich wären.

2. Gemeinden

2.1 Gemeindegrenzen

Seit längerer Zeit wird unter dem Stichwort „Struktur
planung“ das Problem diskutiert, wie traditionelle Organi
sationsformen zu verändern sind, um den heute zum Teil 
radikal veränderten Gegebenheiten zu entsprechen, kon
kret z. B. wie die Sprengel bestehender Pfarrgemeinden an 
die seit ihrer Errichtung veränderte Besiedlungs- und Ver
kehrssituation angepaßt werden könnten.

Die Kirchenverfassung behandelt dies unter dem Titel 
„Umpfarrungen“ in den §§ 48 und 49 KV, und zwar so, 
daß — ausschließlich! — antragsberechtigt ist entweder 
die Mehrheit der im umzupfarrenden Gebiet wohnhaften 
stimmberechtigten Gemeindeglieder oder das Presbyte
rium einer der beteiligten Pfarrgemeinden. Die Entschei
dung liegt beim Superintendentialausschuß bzw. beim 
Oberkirchenrat, falls die Umpfarrung mehrere Superinten- 
denzen berührt.

Die Bestimmungen der Kirchenverfassung über „Ände
rungen in der Abgrenzung der Pfarrgemeinden“ (§§ 47 bis 
50 KV) sind aus der historischen Situation entstandener 
Altbestand der Verfassung. Sie gehen davon aus, daß 
erstens die Gemeindeglieder am Leben der Pfarrgemeinde 
teilnehmen und zweitens es vor allem ihre Entscheidung 
ist, zu welcher lokalen Pfarrgemeinde sie gehören wollen. 
Nun haben sich vor allem in urbanen Ballungszentren, aber 
nicht nur dort, seit der Errichtung der nun bestehenden 
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Pfarrgemeinden zum Teil außerordentlich starke Verände
rungen ergeben, sowohl durch die seither erfolgte Wohn
bautätigkeit, aber auch durch verkehrstechnische Entwick
lungen. Änderungen in der Abgrenzung der Pfarrgemein
den, wie sie § 47 KV nennt, sind nach den §§ 48 und 49 KV 
auch dann nur außerordentlich schwierig durchzuführen, 
wenn sie sich zwingend nahelegen, etwa weil ein Gemein
deteil durch eine Autobahntrasse vom Rest des Gemeinde
gebietes abgetrennt worden ist oder sich durch eine neue 
U-Bahn-Linie völlig veränderte „Naheverhältnisse“ erge
ben haben.

Um überhaupt Strukturplanung möglich zu machen, 
erschien es notwendig, ein zusätzliches Instrument zu 
schaffen. Dabei war besonders zu berücksichtigen, daß die 
betroffenen Pfarrgemeinden in ihren Rechten nicht ver
kürzt werden.

Jedes solche Verfahren ist daher besonders gründlich 
durchzuführen und es sind jedenfalls alle Bestimmungen 
der KVO exakt einzuhalten. Die Entscheidung wird, wie 
bisher, dort getroffen, wo die lokale Situation überblickt 
und berücksichtigt wird, nämlich durch den Superinten
dentialausschuß bzw. den Oberkirchenrat H. B.

Um die Erfahrungen aus der praktischen Durchführung 
berücksichtigen zu können, werden diese Änderungen 
zunächst nur befristet bis 31. Dezember 1999 in 
Geltung gesetzt.

Die Ergänzung des § 48 KV durch einen neuen Absatz 3, 
der auch ein amtswegiges Verfahren vorsieht, bedeutet 
damit zusammen mit § 49:

1. Es ist in jedem Fall, auch dem nun neu vorgesehenen 
amtswegigen Verfahren, nach der KVO vorzugehen, nach 
der die beteiligten Pfarrgemeinden nicht nur zu hören sind, 
sondern Parteistellung haben.

2. Gegen den Bescheid auf Änderung der Gemeinde
grenzen ist damit sowohl das ordentliche Rechtsmittel der 
Berufung an den Oberkirchenrat A. B. bzw. die Synode 
H. B. zulässig, wie auch das außerordentliche Rechtsmittel, 
den Revisionssenat anzurufen. Nicht verändert wurde 
das Verfahren in dem Fall, daß die Umpfarrung mehrere 
Superintendenzen betrifft.

2.2 Gesamtgemeinde H. B.

Von der Reformierten Kirche wird vorgeschlagen, in der 
Kirchenverfassung einige Ergänzungen bzw. Klarstellun
gen vorzunehmen. Dabei handelt es sich zunächst um die 
Bereinigung der historischen Formulierung des Abs. 2 des 
§ 159 KV. Die weiteren Vorschläge betreffen die von § 200 
KV offen gelassene Frage, wie unterschiedliche Stand
punkte der beiden Kirchen zu einfach gesetzlichen Vorla
gen zu behandeln sind, da § 200 KV nur für Bestimmungen 
der Kirchenverfassung eine Regelung trifft. Gerade bei 
Behandlung der Datenschutzordnung, also eines einfachen 
Kirchengesetzes, war von der Kirche H. B. eine abwei
chende Position vertreten worden, die nur durch eine spe

zielle Verordnungsermächtigung in § 10 DatSchO berück
sichtigt werden konnte.

Die Vorschläge der Kirche H. B. haben zum Ziel, das 
bisher für Bestimmungen der Kirchenverfassung in § 200 
vorgesehene Verfahren auch für einfache Kirchengesetze 
anwendbar zu machen.

2.3 Gemeindezugehörigkeit und Wahlberechtigung

Grundlagen der Wahlen in die Gemeindevertretung und 
für die PfarrerInnenwahl ist ein Verzeichnis der Wahlbe
rechtigten, das vom Presbyterium als der Wahlbehörde 
anzulegen und zu führen ist (§ 14 Abs. 1 WahlO 92). In 
dieses Verzeichnis sind die Wahlberechtigten aufzuneh
men, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, am 
1. Jänner des Wahljahres das 17. Lebensjahr vollendet hat
ten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 8 
Abs. 1 WahlO 92). Die Kirchenverfassung (KV) als überge
ordnete Norm legt in § 3 Abs. 1 fest, daß Evangelische, die 
außerhalb des Sprengels einer Pfarrgemeinde ihres 
Bekenntnisses ihren Hauptwohnsitz oder Wohnsitz haben, 
als gleichberechtigte und gleichverpflichtete Glieder der 
ihrem Hauptwohnsitz oder Wohnsitz nächstgelegenen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. angehören. Die Anfechtung 
einer Wahl kann gemäß § 6 Abs. 1 WahlO 92 erfolgen, 
wenn ... sich sonstige grobe Ordnungswidrigkeiten ereig
neten, die das Ergebnis der Wahl beeinflußt haben.

Für eine ganze Reihe von Pfarrgemeinden A. B. ergibt 
dies dann außerordentliche Schwierigkeiten bei der Anle
gung bzw. Führung des Verzeichnisses der Wahlberechtig
ten, wenn in ihrem Sprengel Evangelische reformierten 
Bekenntnisses ihren Hauptwohnsitz oder Wohnsitz haben: 
Werden sie in das Verzeichnis aufgenommen und es gibt 
knappe Wahlergebnisse, müßte mit Sicherheit eine Wahl
anfechtung erfolgreich sein, weil das Ergebnis dann, wenn 
sie nicht aufgenommen worden wären, anders ausfallen 
hätte können. Werden sie aber in der Gemeinde ihres 
Hauptwohnsitzes oder Wohnsitzes nicht aufgenom
men und in der nächstgelegenen Gemeinde A. u. H. B. 
auch nicht, so verlagert sich das Problem dorthin.

So wären die 7 Lienzer Reformierten in das Verzeichnis 
von Klagenfurt aufzunehmen, die 5 Oberschützener Refor
mierten entweder in Kapfenberg oder in Graz, jedenfalls 
nicht in Oberwart, weil dies eine Gemeinde H. B. und 
nicht A. u. H. B. ist...!

Hier war dringender Regelungsbedarf in Bezug auf die 
KV gegeben, um die Anfechtungsmöglichkeiten der kom
menden Gemeindevertretungswahlen einzuschränken. Bei 
der beantragten Änderung ist auf die vom verewigten Lan
deskirchenkurator Dr. Kunert erarbeitete Formel zurück
gegriffen worden, wobei die Zugehörigkeit nach dem 
Bekenntnis für Lutheraner in Pfarrgemeinden A. B. und 
A. u. H. B., für Reformierte in Pfarrgemeinden H. B. und 
A. u. H. B. gegeben ist.

Beim Studientag des Instituts für Kirchenrecht der 
Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Wien 
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am 20. November 1996 zum Thema „Freie Wahl der 
Gemeindezugehörigkeit? — Zeitgeist, Theologie und Kir
chenrecht“ ist außerordentlich reichhaltiges Material dar
über vorgelegt worden, wie das Problem der Gemeindezu
gehörigkeit in deutschen Landeskirchen geregelt worden 
ist. Den Mitgliedern des RVA ist dieses Material bei ihren 
Beratungen ebenfalls vorgelegen.

Bei dem erwähnten Studientag ist als Kernproblem 
benannt worden, daß § 2 KV schon jetzt unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Wahlmöglichkeit einräumt, aller
dings nur in Bezug auf das Wahlrecht. Beitragspflichtig ist 
jede und jeder nach wie vor in der Gemeinde seines Haupt
wohnsitzes bzw. Wohnsitzes. Insbesondere in urbanen Bal
lungsräumen ist das Problem dadurch besonders akut 
geworden, daß jede Veränderung der traditionellen 
Gemeindesprengel in die Gemeindeautonomie fällt, die 
Grenzen durch neue leistungsfähige Massenverkehrsmittel 
aber längst obsolet geworden sind.

So ist für ein Gemeindeglied aus Wien-Erdberg die 
Lutherische Stadtkirche in Wien-Innere Stadt, Dorotheer- 
gasse, viel schneller und bequemer erreichbar, als die Pau- 
luskirche am Sebastianplatz, zu der es „eigentlich“ gehört. 
Die Beispiele lassen sich entlang jeder U-Bahn-Trasse fort
setzen. Dazu kommt, daß im urbanen Raum die Gemein
den mehr und stärker vor der Herausforderung stehen, 
durch die Betonung von Schwerpunkten ihrer Arbeit 
zusätzliche Attraktion zu gewinnen. Bei der 50-Jahr-Feier 
der Diözese A. B. Wien am 6. Jänner 1997 ist dies bei der 
Präsentation der Gemeinden eindrücklich bestätigt wor
den.

Es erscheint daher aus mehreren Gründen angezeigt, 
Wahlmöglichkeiten der Gemeindezugehörigkeit vorzuse
hen, allerdings mit bestimmten Kautelen, wie sie der Ent
wurf vorsieht.

2.4 Wahlalter

Ein weiteres Problem betrifft das Wahlalter. Jede und 
jeder Konfirmierte kann zwar Taufpate sein, sie oder er ist 
mit Erreichen des 14. Lebensjahres „religionsmündig“, 
kann sich also vom Religionsunterricht selbst abmelden 
oder sogar aus der Kirche austreten, die Möglichkeit bei 
einer Wahl mitzubestimmen haben sie bzw. er nicht.

Dies wird seit langem und nicht nur in Österreich als 
außerordentlich unbefriedigend empfunden. So hat z. B. 
die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau das Wahlalter 
auf 14 Jahre gesenkt, und zwar für Wahlen in die Kirchen
vorstände. Wahlberechtigt sind dort nun „alle getauften 
und konfirmierten oder auf andere Weise zum Heiligen 
Abendmahl zugelassenen Gemeindeglieder, die am Wahl
tag das 14. Lebensjahr vollendet haben“ (epd Ö, Nr. 33 v. 
29.4.96, S. 8).

In der besonderen österreichischen Situation sprechen 
mehrere Gründe für dieses Modell. So könnte damit in der 
Diasporasituation die Gemeindebindung vom Konfirman

denunterricht und der Konfirmation her ohne Unterbre
chung aufrecht erhalten werden. Damit könnte aber auch 
im römisch-katholischen Umfeld das Prinzip der Mitbe
stimmung aller Gemeindeglieder betont werden.

2.5 Pfarrgemeinden mit Teilgemeinden

Die letzten Wahlen in die Gemeindevertretungen haben 
in einigen Pfarrgemeinden deshalb zu Unklarheiten 
geführt, weil die geltende Wahlordnung (WahlO 92) in 
§ 8 ff. ganz allgemein nur „Wahlen in die Gemeindevertre
tung“ regelt, ohne zwischen den Gemeindevertretungen 
der Pfarrgemeinde und jener der Teilgemeinden (Mutter
gemeinde und Tochtergemeinde) zu differentieren.

Dazu kommt, daß die Bestimmungen der KV selbst in 
sich widersprüchlich sind. So schreibt § 81 Abs. 1 zwin
gend vor, daß in jeder Pfarr-, Mutter- und Tochtergemeinde 
die Gemeindevertretung aus ihrer Mitte ein Presbyterium 
zu wählen hat, während § 63 Abs. 3 festlegt, daß die 
gemeinsamen Vertretungskörper (Pfarrpresbyterium, 
Pfarrgemeindevertretung und Ausschüsse) durch Entsen
dung aus den Vertretungskörpern der zusammengeschlos
senen Gemeinden zu bilden sind.

Zusätzlich kompliziert wurde die Situation noch 
dadurch, daß nach der zuletzt durchgeführten Wahl auf 
Ersuchen des damaligen burgenländischen Superintenden
ten Univ.-Prof. Dr. Reingrabner vom Kultusamt im Juli 
1994 auf Grund eines Ermittlungsverfahrens festgestellt 
worden ist, daß im Burgenland nicht nur die Pfarrge
meinde und Tochtergemeinde(n) rechtlich selbständige 
Körperschaften sind, sondern auch die jeweilige Mutterge
meinde, die eine weitere Teilgemeinde mit der Bezeich
nung Muttergemeinde darstellt (§ 57 KV).

Auf Grund zahlreicher Beschwerden wurde vom damali
gen Obmann des Rechts- und Verfassungsausschusses, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Gustav Reingrabner, eine Umfrage 
durchgeführt, die im Wesentlichen erstens den Wunsch 
nach einer Vereinfachung des Vorganges ergab und in der 
zweitens das Begehren vorgebracht wurde, in vielen Pfarr
gemeinden eingespielte Wahltraditionen auch rechtlich zu 
ermöglichen und abzusichern.

Eine Expertenkommission hat dieses Problem schon 
1995 eingehend geprüft. Dabei wurde von Herrn Hofrat 
Dr. Schuster auf den Motivenbericht zum Revisionsent
wurf der Kirchenverfassung 1887 verwiesen, wo folgendes 
ausgeführt wird: „In den meisten Fällen werden besondere 
Angelegenheiten der Muttergemeinde nicht bestehen bzw. 
werden sie von Organen der Pfarrgemeinde besorgt wer
den können; besteht aber in einer Gemeinde der Wunsch, 
neben den Organen der Pfarrgemeinde und jenen der 
Filiale besondere Organe für die Verwaltung etwaiger spe
zieller Angelegenheiten der Muttergemeinde zu haben, so 
soll die Gemeinde in der Ausstellung des von ihr 
gewünschten complicirten Organismus nicht gehindert 
werden.“
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Weitere Überlegungen bezogen jene Bestimmungen ein, 
die seit der KV 1864/66 den Gemeinden freistellten, 
„innerhalb der Grenzen der Kirchenverfassung ein aus 
ihren besonderen Verhältnissen und ihren bisherigen 
Gepflogenheiten hervorgehendes Lokalstatut aufzustellen. 
Solche Statuten bedürfen vor ihrer Einführung der Geneh
migung des Oberkirchenrates“.

In Aufnahme dieser schon sehr früh entwickelten subsi
diaren Regelungstechnik, ist die nun zur Beschlußfassung 
vorgelegte Novelle erarbeitet worden. Sie sieht vor, daß 
rechtzeitig vor Ausschreibung der Neuwahl die Pfarrge
meinde-Gemeindevertretung festlegt, was und wie gewählt 
bzw. bestellt wird. Damit soll ermöglicht werden, die 
„besonderen Verhältnisse“ und die „bisherigen Gepflogen
heiten“ zu berücksichtigen. Die Regelungskompetenz für 
eine sehr entscheidende Frage wird damit auf die lokale 
Ebene verlagert, wobei an der Mitentscheidung der Super
intendenz festgehalten wird. Konkret wird damit eine 
ganze Palette von Modellen möglich.

Modell A: Eine Pfarrgemeinde besteht aus einer Mut
tergemeinde und drei Tochtergemeinden. „Bisherige 
Gepflogenheit“ war und ist, daß jede dieser vier Teilge
meinden ein Viertel der Gemeindevertreter stellt. Hier 
könnte das „Localstatut“ = die Gemeindeordnung vorse
hen, daß für die Pfarrgemeinde-Gemeindevertretung 
nominiert ist, wer in einer Vorwahl in der Teilgemeinde Y 
die Plätze 1—4, in der Teilgemeinde Z die Plätze 1—7 usw. 
erzielen konnte.

Modell B: „Bisherige Gepflogenheit“ war und ist, daß 
zwar alle Gemeindevertretungen gewählt werden, das 
Pfarrgemeinde-Presbyterium aber aus jeweils 4 von den 
Teilgemeinde-Gemeindevertretungen gewählten Presby
tern gebildet wird.

Modell C: Ebenfalls „bisherige Gepflogenheit“: Die 
Muttergemeinde wählt, die Tochtergemeinde wählt und 
ein „Seelsorgebezirk“, also ein Wahlsprengel, wählt auch.

Der Rechts- und Verfassungsausschuß, von der Über
zeugung geleitet, daß nur vor Ort geklärt werden kann, 
welcher Wahlmodus den lokalen Gegebenheiten und Tra
ditionen entspricht, legt daher den Antrag vor, für Pfarrge
meinden mit Teilgemeinden diese Regelungskompetenz auf 
die lokale Ebene zu übertragen. Dazu ist es allerdings 
nötig, auch die entsprechenden Bestimmungen der KV zu 
adaptieren.

Für den Fall, daß in einer Gemeinde die Möglichkeiten 
von Vorwahlen vorgesehen werden sollte, war dafür jeden
falls sicherzustellen, daß die Rechte der Gemeindeglieder 
gemäß § 16 der WahlO 92 gewährleistet bleiben.

Um den Presbyterien die Handhabung der adaptierten 
Wahlordnung zu erleichtern, wird nach Beschlußfassung 
der Generalsynode dafür ein Leitfaden bis ausgearbeitet 
werden.

2.6 Regelungen für kleine Wahlkörper

Schwierigkeiten haben sich bei jenen Wahlen ergeben, 
wo relativ kleine Wahlkörper zu entscheiden hatten und 
nur zwei Kandidaten oder überhaupt nur einer zur Verfü
gung standen. Hier war das Problem, ob die allgemeinen 
Bestimmungen über die Pfarrerwahl heranzuziehen sind, 
oder die speziellen über „besondere Wahlbestimmungen“, 
wo die Wahl gegebenenfalls nach §31 Abs. 11 bzw. 
Abs. 12 abzubrechen und neu durchzuführen ist.

Die Schwierigkeit dabei war und ist, daß bestimmte 
Arbeitsgebiete zwar als „Gemeinde“ bezeichnet werden, 
dies aber im Rechtssinn nicht sind, wie z. B. die Studenten
gemeinde und daher die Mitbestimmungsregelungen der 
Kirchenverfassung nicht greifen. Eine Regelung mußte hier 
versuchen, Konfrontationssituationen durch eine „Abküh
lungs-Phase“ zu entschärfen.

2.7 Anträge von Synodalen

Von der 3. Session der XI. Generalsynode 1994 lagen 
noch zwei Anträge zur Wahlordnung zur Behandlung vor. 
Der eine begehrt, daß in § 3 WahlO 92 ein Abs. 6 angefügt 
werde, mit dem der Vorgang geregelt wird, wenn nur ein 
Wahlanwärter zur Wahl steht. Der andere begehrt, daß in 
den §§ 3, 31, 32, 33 und 34 WahlO 92 jeweils das Wort 
„gültigen“ gestrichen wird, sodaß gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich ver
einigt.

Da das Begehren des ersten Antrages zugleich auch für 
das Problem der Wahl durch kleinere Wahlgremien eine 
Klarstellung bringt, ist ihm in dieser Vorlage entsprochen 
worden.

Das zweite Begehren wird damit begründet, daß die 
Regelung, ungültige Stimmen nicht mitzuzählen, das 
Quorum verändert und gegebenenfalls ein/e Kandidat/in 
gewählt ist, die nur eine Minderheit von Stimmen auf 
sich vereinigt, also nicht von der Mehrheit gewählt worden 
ist. Wenn bei einem Wahlgremium von 50 Personen 20 für 
den Kandidaten A, 22 für den Kandidaten B und 8 ungül
tig stimmen, ist nach der geltenden Regelung Kandidat B 
gewählt, obwohl die Mehrheit des Gremiums nicht für ihn 
gestimmt hat. Da der Antrag geeignet erscheint, den oft 
beschworenen „magnus consensus“ herbeizuführen, ist 
ihm im § 3 WahlO entsprochen worden. In den §§31 bis 
34 war das bereits geschehen.

2.8 Berichtspflicht der Abgeordneten

Im Zusammenhang der Adaptierung der Wahlordnung 
wurde festgestellt, daß nirgendwo vorgesehen ist, daß 
Abgeordnete dem Vertretungskörper, der sie gewählt hat, 
über ihre Tätigkeit auch Bericht erstatten. Eine regel
mäßige Berichterstattung würde nicht nur wertvolle Infor
mationen vermitteln können, es könnte so auch die Vielfalt 
der Arbeit und der Aufgaben besser sichtbar werden.
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3, Unvereinbarkeiten

Anlaß zur Klärung des gesamten Komplexes der Unver
einbarkeiten war die Diskussion in der 4. Session anläßlich 
der Wahl des weiteren weltlichen Mitglieds des Oberkir
chenrates A. u. H. B. Übereinstimmend ist festgestellt wor
den, daß die Bestimmungen über Unvereinbarkeiten präzi
siert werden müssen. Eine Expertengruppe, der Unteraus
schuß Kirchenverfasssung des RVA und dieser selbst haben 
sich dabei nicht nur mit der Frage der Doppelmitglied
schaft in kirchenleitenden Organen beschäftigt, sondern 
auch damit, daß weder für diese Organe, noch für das Syn
odalpräsidium, die Disziplinarbehörden und den Revisi
onssenat persönliche Unvereinbarkeiten festgelegt sind, 
sodaß in diese Verwandte und Verschwägerte wählbar 
wären.

Als Ergebnis wurde die Lösung gewählt, die einzige exi
stierende Unvereinbarkeitsregelung aus § 81 Kirchenver
fassung (KV) vorzuziehen, als generelle Norm zu formulie
ren und aufzugliedern, und zwar nach persönlichen, for
mellen und politischen Kriterien.

Die persönlichen Kriterien sind, wie schon jetzt in § 81, 
nahe persönliche Beziehung und wirtschaftliche Abhängig
keit. Davon kann wie bisher dispensiert werden.

Auf der 5. Session der XI. Generalsynode ist beantragt 
worden, die vom RVA mit §21 Abs. 2 beantragte Regelung:

„(2) Personen, die zu einer Pfarr- bzw. Superintenden
tialgemeinde in einem Dienstverhältnis oder finanziellen 
Abhängigkeitsverhältnis stehen, dürfen keinem Vertre
tungsorgan dieser Gemeinde angehören.“

so zu formulieren, daß Gemeindeschwester, Kantor u. a. 
in die Gemeindevertretung gewählt werden können. Diese 
Frage ist schon seinerzeit vom RVA eingehend erwogen 
worden. Zum vorgelegten Ergebnis ist der RVA aus folgen
den Gründen gekommen.

Nach § 70 Abs. 1 der Kirchenverfassung gehört zum 
Wirkungskreis der Gemeindevertretung:

3. die Beschlußfassung über die Errichtung und Auf
lassung hauptamtlicher Stellen für ... Angestellte der 
Pfarrgemeinde;

7. die Einführung oder Änderung regelmäßig wieder
kehrender Ausgaben;

11. die Genehmigung des vom Presbyterium aufgestell
ten Haushaltsplanes.

Auf Grund dieser Kompetenzlage wäre es unvermeid
lich, daß Gemeindeschwestern, Kantoren u. a. in eigener 
Sache zu beschließen haben. Sehr wohl sollen auch weiter
hin diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit ver
treten können, wie das in § 86 Abs. 2 und 3 KV z. T. sogar 
als Verpflichtung sie zu hören, vorgesehen ist.

Für den RVA war aber auch maßgeblich, daß in größeren 
Gemeinden eine manchmal durchaus erhebliche Anzahl 

hauptamtlicher Mitarbeiterinnen tätig ist. Würde keine 
Schranke dadurch eingeführt, daß sie nicht automatisch, 
sondern nur nach Dispens Mitglieder der Gemeindevertre
tung werden können, ist der Fall denkbar, daß die Gemein
devertretung überhaupt von Hauptamtlichen dominiert 
wird.

Zu den Kriterien Verwandtschaft und Ehe war neu das 
der Lebensgemeinschaften aufzunehmen, weil sich sonst 
als Konsequenz ergeben hätte, daß Ehegatten demselben 
Organ nicht, Lebensgefährten aber sehr wohl angehören 
können. Mit dieser neu definierten Unvereinbarkeit soll 
eine de-facto-Diskriminierung der Ehen vermieden und 
keinesfalls eine Abwertung der Institution der Ehe ausge
drückt werden.

Die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in anderen Lei
tungsorganen wurde bereits von der 5. Session der XI. 
Generalsynode beschlossen.

Die Unvereinbarkeit mit einem nicht ehrenamtlichen 
politischen Mandat, jetzt als Grundnorm in § 131 Z. 4 KV 
geregelt und dann weiter nur zitiert in den §§ 157 Abs. 1, 
183 Abs. 1, 185 Abs. 4 und 187 Abs. 5 KV, soll vorgezogen 
und als Grundsatz präziser formuliert werden. Das hat auf 
der 5. Session der XI. Generalsynode zu ausführlichen Dis
kussionen geführt, die in einen Antrag gemündet haben, 
die nun als § 25 Abs. 1 vorgeschlagene Regelung:

„§ 25: (1) Mit der Ausübung des geistlichen Amtes, der 
Tätigkeit als Lektor und als Religionslehrer sowie mit der 
Mitgliedschaft im Präsidium einer Synode, einem Synodal
ausschuß, einem Oberkirchenrat und einem Superinten
dentialausschuß ist die Übernahme eines politischen 
Mandates bzw. einer solchen Funktion auf Bundes- oder 
Landesebene und in Wien als Bezirksvorsteher und 
Bezirksvorsteherstellvertreter unvereinbar“

ersatzlos zu streichen. Als Begründung ist angeführt 
worden, es solle nicht die Mitarbeit von Politikern a limine 
ausgeschlossen werden. Dazu ist nachdrücklich auf den 
Hintergrund der besonderen österreichischen Geschichte 
bis 1945 hinzuweisen. Wegen des starken persönlichen 
Engagements römisch-katholischer Kleriker im politischen 
Leben bis 1938 einerseits, dem Eintreten von evangeli
schen Pfarrern und Laien für den Nationalsozialismus 
andererseits, war nach 1945 von den Kirchen der seither 
geltende Grundsatz der Unvereinbarkeit des Amtes der 
öffentlichen Verkündigung mit öffentlichem parteipoliti
schem Auftreten festgeschrieben worden. In der KV 
kommt das in § 131 Z. 4, in der OdgA insbesondere in § 23 
Abs. 4 zum Ausdruck.

Weiters ist darauf hinzuweisen, daß der vorgeschlagene 
§ 25 Abs. 1 die Mitgliedschaft in kirchenleitenden Organen 
betrifft, die die Aufgabe haben, die Anliegen der Kirche 
auch und gegebenenfalls sehr deutlich formuliert, den poli
tischen Instanzen und Gremien vorzutragen.

Schließlich ist zu bedenken, daß es nicht um „ die Politi
ker“ geht, sondern konkret immer um einen bestimmten 
Funktionär einer bestimmten Partei. Es wäre unvermeid- 
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lich, daß von Politikern anderer Parteien das kirchenlei
tende Organ, in dem ein konkreter Politiker Mitglied ist, 
unter parteipolitischen Gesichtspunkten gesehen und 
bewertet wird.

So ist die grundsätzliche Festlegung beibehalten worden 
und wird zur Beschlußfassung beantragt.

In Bezug auf „nicht ehrenamtliche“ Mandate war ande
rerseits festzuhalten, daß Bürgermeister und Stadträte in 
Land- und Kleinstgemeinden, die eine geringfügige Ent
schädigung erhalten, nicht schon deshalb unter diese 
Unvereinbarkeit fallen sollten. Mit der Formulierung „auf 
Bundes- oder Landesebene“ sollte das klargestellt sein. So 
ist z. B. die Funktion der Bürgermeister von St. Pölten oder 
Krems deshalb auch eine Landesfunktion, weil diese Städte 
mit eigenem Statut sind, deren Bürgermeister die Funktion 
der Bezirkshauptleute für den Bereich der Stadt ausüben, 
was z. B. auf die Bürgermeister von Pinkafeld oder Lilien
feld nicht zutrifft.

Zusammenfassung: Konkret können den „allgemeinen“ 
Vertretungskörpern, also den Gemeindevertretungen, den 
Superintendentialversammlungen, den Synoden und der 
Generalsynode so wie bisher auch Ehegatten, 
Lebensgefährten, nahe Verwandte, Abgeordnete zum 
Landtag, Nationalrat, Bundesrat und EU-Parlament 
angehören, den Leitungsorganen aber nicht, wobei wie bis
her für Ehegatten, Lebensgefährten und nahe Verwandte 
Dispens erteilt werden kann.

4. Geistliche Amtsträger

4.1 Pfarrstellen

Die Beschlußfassung über die Errichtung und Auflas
sung von Pfarrstellen fällt nach § 70 Abs. 1 Z. 1 KV 
in den Wirkungskreis der Gemeindevertretung. Ein sol
cher Beschluß bedarf nach § 70 Abs. 3 der Genehmigung 
des zuständigen Oberkirchenrates. Der Vorgang der 
„Systemisierung“ ist dabei deshalb rechtlich relativ unklar, 
weil Regelungen über ein „Systemisierungsverfahren“ völ
lig fehlen und erst 1995 auf mehrmaliges Betreiben des 
Kontrollausschusses A. B. ein Dienstpostenplan den 
Superintendenten zugeleitet worden ist.

In der Sitzung des Synodalausschusses A. B. am 8. März 
1995 ist darüber informiert worden, daß vom Oberkir
chenrat A. u. H. B. ein Antrag auf Änderung der KV erar
beitet und der Synode und Generalsynode vorgelegt wer
den wird, mit dem die Kompetenz zur Errichtung und Auf
lassung von Stellen geistlicher Amtsträgerinnen und -träger 
ausschließlich dem Oberkirchenrat übertragen werden 
soll. Konkret soll in § 70 Abs. 1 Z. 1, also bei den Pfarrge
meinden, nur mehr die Antragstellung auf Zuweisung von 
Vikaren und Vikarinnen verbleiben.

Dagegen ist von der Superintendentialversammlung der 
Superintendenz A. B. Burgenland der Standpunkt vertre
ten worden, daß dann, wenn es in einzelnen Fällen not
wendig sein sollte, diese Kompetenz ersatzweise auch einer 
anderen Instanz unserer Kirche zu übertragen, dafür aus
schließlich der jeweils zuständige Superintendentialaus
schuß in Frage kommt. Nur im Bereich der Superintendenz 
selbst sind alle personellen, finanziellen und organisatori
schen Fakten bekannt, die z. B. bei der Umwandlung einer 
vollen Pfarrstelle in eine Teilstelle zu berücksichtigen sind. 
Es müsse jedenfalls sichergestellt sein, daß die Initiative 
grundsätzlich bei der betroffenen Gemeinde liegt und erst 
dann die Zuständigkeit übergeht, wenn diese innerhalb 
einer angemessenen Frist keinen Beschluß faßt.

Damit lagen zu diesem Problem vor der 5. Session der 
11. Synode A. B. und der Generalsynode dem Rechts- und 
Verfassungsausschuß zwei Anträge vor: Der Antrag des 
Oberkirchenrates mit dem Ziel, ausschließlich ihm die 
Entscheidung über die Errichtung, Verlegung, Zusammen
legung, Umwandlung und Auflassung von Pfarrstellen aller 
Art zu übertragen und jener der burgenländischen Super
intendentialversammlung, daß die Entscheidung grund
sätzlich bei der Gemeinde zu verbleiben habe und subsi
diär an den Superintendentialausschuß übergehen solle.

Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen 
dadurch verändert, daß nun nach Zuerkennung der Kol
lektivvertragsfähigkeit an den Verein Evangelischer Pfarre
rinnen und Pfarrer in Österreich (VEPPÖ), eine mit allen 
Rechten ausgestattete Vertretung der Pfarrerinnen und 
Pfarrer existiert, die Schutz gegen einseitige Veränderun
gen des Pfarrerdienstverhältnisses bietet. Unter den nun 
veränderten Rahmenbedingungen erscheint es möglich, 
das Problem einer Lösung zuzuführen. Dabei ist von fol
genden Fixpunkten auszugehen:

1. An der Autonomie der Gemeinden ist festzuhalten.

2. Die Kirchenleitung soll über das in § 70 KV veran
kerte Genehmigungsrecht hinaus Möglichkeiten zur Ver
änderung der vorgegebenen Strukturen erhalten.

3. Wird von der Gemeinde kein Antrag gestellt, können 
die Superintendenz und der Oberkirchenrat die Verände
rung usw. beantragen.

4. Trifft die Gemeinde sechs Monate nach Einlangen 
des Antrages (§ 24 KVO) keine Entscheidung, liegt diese 
zunächst beim Superintendentialausschuß bzw. dem Ober
kirchenrat H. B., für Stellen der Kirche A. u. H. B. beim 
Oberkirchenrat A. u. H. B.

5. Gegen diese Entscheidung kann die Gemeinde Beru
fung an den entsprechenden Oberkirchenrat einlegen. Hat 
der Oberkirchenrat entschieden, kann dagegen an den 
Synodalausschuß, bei Stellen der Kirche H. B. an die Syn
ode H. B., bei solchen der Kirche A. u. H. B. an die Syn
odalausschüsse berufen werden.

6. Diese Änderungen sollen befristet bis 31. Dezember 
1999 eingeführt werden, um Erfahrungen berücksichtigen 
zu können.



136

7. Um für strukturelle Überlegungen bzw. Entscheidun
gen Grundlagen zu schaffen, wird in § 11 festgelegt, daß als 
Bestandteil der Haushaltspläne zwingend Dienstposten
pläne mit Angaben über beabsichtigte Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr und mit den Rechnungsabschlüs
sen Ausweise, also verbindliche und geprüfte Nachweise 
über das Vermögen einschließlich der Anlagen vorzulegen 
und der Beschlußfassung zuzuführen sind.

Konkret beschließt damit künftig der Synodalausschuß 
A. B., in dem alle Superintendenzen vertreten sind, mit 
dem Budget jährlich den Dienstpostenplan bzw. dessen 
Veränderung, so wie das bei den Budgets des Bundes, der 
Länder und Gemeinden geschieht. So wie dort sind global, 
also z. B. für jede Diözese, Vollzeitäquivalente anzugeben 
und Veränderungen können — dort wegen der Pragmati
sierung, im Bereich der Kirche wegen der „Definitivstel
lung“ — selbstverständlich erst mit der Erledigung von 
Stellen erfolgen.

Welche Parameter für die Verteilung der Dienstposten 
entscheidend sind, ist nicht von der Kirchenverfassung 
festzulegen, sondern allenfalls von der Synode durch Richt
linien gemäß § 161 Abs. 1 Z. 12 oder dem Synodalaus
schuß.

Das Verlangen einer Superintendenz, selbst die Aus
schreibung freier Pfarrstellen veranlassen zu können, wenn 
das Presbyterium die Ausschreibung beschlossen hat und 
innerhalb der Frist gemäß § 24 KVO weder die Ausschrei
bung erfolgt, noch ein Bescheid gemäß § 117 Abs. 5 bzw. 
Abs. 7 der Kirchenverfassung ergangen ist, wurde deshalb 
nicht berücksichtigt, weil vom Personalreferenten versi
chert wurde, daß jetzt jede Ausschreibung unverzüglich 
durchgeführt wird.

4.2 Ordinationsrechte

Mit der bisher ungeregelt gebliebenen Frage der Ordi
nationsrechte bei Berufsunfähigkeit aus psychischen Grün
den haben sich ein Unterausschuß und der RVA mehrmals 
und eingehend beschäftigt und den folgenden Vorschlag 
erarbeitet. Die OdgA soll in § 14 um zwei neue Absätze 
ergänzt werden, wonach die Ordinationsrechte für die Zeit 
einer psychisch begründeten Berufsunfähigkeit ruhen und 
weiters im Amtsblatt sowohl die erfolgte Ordination sowie 
der Verzicht auf das Ruhen der Rechte aus der Ordination 
kundzumachen sind, sodaß die innerkirchliche Informa
tion sichergestellt ist.

Der Feststellung über das Ruhen der Ordinationsrechte 
hat jedenfalls ein innerkirchliches Feststellungsverfahren 
voranzugehen, in dem Vorliegen oder Fehlen der Berufs
voraussetzung gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3, ob also jemand für 
das Amt geistig und körperlich geeignet ist, von entspre
chenden Fachleuten, i. e. Vertrauensärzten festgestellt 
wird.

4.3 Lehrfeststellung

Ein Unterausschuß „Lehrfeststellung“ des Rechts- und 
Verfassungsausschusses hat sich ausführlich mit der Pro
blematik beschäftigt und dem RVA vorgeschlagen, für den 
Komplex der Lehrbeurteilung entsprechend dem Beschluß 
der Generalsynode vom 25. Jänner 1949 (ABl. Nr. 11/ 
1949) wieder in modifizierter Form eine Begutachtungs
kommission einzurichten und den § 9 der Disziplinarord
nung 1951 in der letztgültigen Fassung vom 25. März 1976 
über die Lehrzucht aufzuheben.

Im UA und im RVA ist Übereinstimmung darüber erzielt 
worden, daß das Disziplinarverfahren kein adäquates 
Instrument zur Beurteilung von Fragen des Bekenntnisses 
oder der Lehre ist und sein kann. Da inzwischen durch die 
Anpassung des kirchlichen Verfahrensrechtes an die Stan
dards des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(AVG) auch für Begutachtungsvorgänge eine hinreichende 
rechtliche Basis zur Verfügung steht, konnte von speziellen 
Verfahrensregelungen abgesehen werden. Formal muß 
eine solche Regelung in der KV verankert werden, wobei 
sich der Teil I vor § 46 KV anbietet, da die Begutachtung 
sowohl für geistliche wie weltliche Amtsträger vorzusehen 
ist. Die detaillierte Regelung könnte in einer „Ordnung zur 
Lehrfeststellung“ getroffen werden.

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, daß ausschließlich 
Bekenntnis und Lehre von physischen Personen begutach
tet werden soll und kann, also nicht die Position von 
Einrichtungen, Vereinen und dgl. Ebenso soll ausdrücklich 
darauf hingewiesen werden, daß die 1949 vorgesehene Ein
beziehung des/der zuständigen Superintendenten/tin des
halb nicht übernommen worden ist, weil in aller Regel 
vor einer formellen Begutachtung eine Visitation vorzu
nehmen sein wird.

Übereinstimmung ist im UA und im RVA auch darüber 
erzielt worden, daß wie 1949 jede der in § 6 KV ange
führten kirchlichen Stellen antragsberechtigt sein soll, also 
weder eine Einschränkung auf Stellen, die Dienstgeber
funktionen ausüben wie Superintendentialausschuß, 
Superintendent oder Oberkirchenrat adäquat erscheint, 
noch auch eine totale Öffnung auf praktisch jedermann wie 
im Disziplinarrecht.

4.4 Dienstwohnung

Die im März 1997 vorgelegten Gutachten der Professo
ren Ruppe und Mazal haben ergeben, daß nur dann der 
Sachbezugswert nicht zum Bezug hinzuzurechnen und 
zu versteuern bzw. der Sozialversicherung zu unterziehen 
ist, wenn die geistliche Amtsträgerin/der geistliche Amts
träger der Pfarrgemeinde tatsächlich eine Vergütung in 
Höhe des Sachbezugswertes leistet.

Wird von der Gemeinde die Vergütung erlassen oder 
refundiert oder wird weniger als der Sachbezugswert gelei
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stet, dann ist dieser Wert dem Bezug zuzurechnen, zu ver
steuern und es sind davon die Sozialversicherungsbeiträge 
abzuführen und zwar sowohl vom Dienstnehmer wie vom 
Dienstgeber. Ausdrücklich gewarnt hat wegen der mögli
chen mietrechtlichen Konsequenzen Herr Univ.-Prof. Dr. 
Mazal in seinem sehr ausführlichen Gutachten, Vergütun
gen entgegenzunehmen, die den Sachbezugswert überstei
gen (S. 19 des Gutachtens).

Zur Lösung des Problems schlägt Prof. Mazal vor,

1. dem Vorschlag von Dr. Tögl, dem Rechtsvertreter des 
Vereins Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer (VEPPÖ) 
zu folgen und den Sachbezugswert zu versteuern und der 
Sozialversicherungspflicht zu unterwerfen;

2. durch eine zusätzliche Entlohnung i. e. Gehaltser
höhung die dadurch entstehenden Nachteile auszugleichen 
und

3. den Abs. 2 des §36 OdgA aufzuheben und durch 
eine Meldeverpflichtung der Pfarrerin/des Pfarrers zu 
ersetzen.

Diesem Vorschlag ist der Oberkirchenrat gefolgt und hat 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse eine Verfügung 
mit einstweiliger Geltung erlassen, die den Anspruch auf 
unentgeltliche Beistellung der Dienstwohnung klarstellt 
und den Abs. 2 des § 36 OdgA ersetzt.

5. Kirchenleitung

Oberkirchenrat und Kirchenamt

Mit den Anträgen zur Amtszeitbegrenzung auch für den 
Bischof und die Superintendenten ist eine grundsätzliche 
Diskussion über Funktion und Organisation der Kirchen
leitung ausgelöst worden. Auf der Evangelisch-theologi
schen Fakultät der Universität Wien ist dazu ein Studientag 
durchgeführt worden, zu dem Univ.-Prof. DDr. Stein ein 
Grundsatzreferat beigetragen hat. Nach mehreren gemein
samen Sitzungen haben sich der Theologische Ausschuß 
und der Rechts- und Verfassungsausschuß zu einer gemein
samen Klausur am 30. April und 1. Mai 1996 in Deutsch- 
Feistritz zusammengefunden und mit Entgegennahme des 
Rücktritts von Kirchenkanzler Dr. Fritz hat der Synodal
ausschuß A. B. am 28. Feber 1997 eine eigene Kommission 
eingesetzt, die sich mit der inneren Organisation des Ober
kirchenrates und des Kirchenamtes zu befassen hat. Bereits 
bei der Sitzung des Synodalausschusses A. B. am 21. März 
1997 ist von dieser Kommission ein Zwischenbericht vor
gelegt worden.

Damit ist zugleich die Aufgabenteilung vom Synodalaus
schuß klar geregelt worden: Die von ihm eingesetzte Kom
mission soll die Fragen der inneren Organisation, also die 
der Zuständigkeiten, der Optimierung von Verwaltungsab
läufen und dgl. klären. Auf Grund der Ergebnisse werden 
dann vom Oberkirchenrat eine Geschäftsordnung und ein 

Stellenplan zu erarbeiten sein, die dem Synodalausschuß 
gemäß § 173 Abs. 5 bzw. § 188 Abs. 3 KV zur Genehmi
gung vorgelegt werden.

Vom Rechts- und Verfassungsausschuß sind auf Grund 
der Ergebnisse der Klausur und jener der seither geführten 
Beratungen die entsprechenden Bestimmungen der Kir
chenverfassung neu zu formulieren und zur Beschlußfas
sung vorzulegen.

In folgenden Punkten besteht eine praktisch einhellige 
Übereinstimmung:

1. Funktion und Bezeichnung „Kirchenkanzler“ stellen 
sich als Fortsetzung der Funktion und Stellung des Präsi
denten des Oberkirchenrates dar und entsprechen der heu
tigen Wirklichkeit der Kirche nicht mehr. Sie ist daher auf
zulassen.

2. Die Konstruktion des Kirchenkanzlers ist von der 
Illusion ausgegangen, es könne einen All-round-Juristen 
geben, der auf allen juristischen Spezialgebieten kompetent 
ist und für die Kirche „das Juristische“ erledigt. Das hat zu 
einer permanenten Überforderung geführt, der kein Amts
inhaber gewachsen gewesen wäre. Weiter verschärft wurde 
die Belastung dadurch, daß dem Kirchenkanzler dazu die 
Leitung des inneren Dienstes übertragen worden ist.

3. Gesteigert wurde diese Überforderung noch 
dadurch, daß die Konstruktion der Kirchenverfassung eine 
längst überholte Wirklichkeit spiegelt, nämlich die von 
Land- und Bauerngemeinden, die für die Abwicklung jedes 
rechtlichen Vorganges Hilfe brauchen. So sind nach der 
Kirchenverfassung auch heute ganz alltägliche Vorgänge 
und Rechtsgeschäfte vom Oberkirchenrat abzuwickeln 
bzw. zu genehmigen. Hier hat dringend eine Entlastung 
stattzufinden.

4. Juristischer Sachverstand wird „im Oberkirchenrat“ 
gebraucht und zwar in doppelter Weise: Einmal im Kir
chenamt selbst und im Kollegium des Oberkirchenrates.

5. Der „Oberkirchenrat A. u. H. B.“ ist in seiner 
Zusammensetzung, nicht nach seiner Kompetenz!, nichts 
anderes, als der alte K. k. Oberkirchenrat. Auch hier hat 
sich die Situation mit der Etablierung der konfessionellen 
Oberkirchenräte total verändert, ohne daß die Kirchenver
fassung dies berücksichtigt hätte.

6. W i e sich das Kollegium Oberkirchenrat und wie es 
das Kirchenamt organisiert, ist nicht von der Kirchenver
fassung vorzugeben, sondern in der Geschäftsordnung 
vom Kollegium selbst zu regeln. Nur so kann auf die mit 
jeweils anderen Personen veränderte Fachkompetenz rea
giert werden.

7. Geht man von diesen Punkten aus, in denen so gut 
wie völlige Übereinstimmung besteht und die auch von 
Herrn Kirchenkanzler Dr. Fritz ausdrücklich in seinen letz
ten Beiträgen vorgebracht worden sind, ergeben sich 
sowohl in den Punkten des Stimmrechtes in Synode und 
Generalsynode wie auch in Bezug auf die Amtszeit schlüs
sig Konsequenzen.
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Die sich daraus ergebende Adaptierung bzw. Bereini
gung der Kirchenverfassung ist relativ einfach:

• § 187 wird ersatzlos aufgehoben.

• Ebenso aufgehoben und damit der Geschäftsordnung 
überlassen werden alle Fragen der inneren Organisation.

• Im Kirchenamt wird ein zweiter (juristischer) Kir
chenrat vorgesehen.

• Die Kollegien werden paritätisch mit geistlichen und 
weltlichen Amtsträgern besetzt. Das „weltliche Mitglied 
der Generalsynode“ im Oberkirchenrat A. u. H. B. wird 
auch weltlicher Oberkirchenrat A. B. und ein weiterer 
weltlicher Oberkirchenrat A. B. wird vorgesehen.

• Da der Landessuperintendent und der Synodalkura
tor H. B. Sitz und Stimme in der Generalsynode haben, ist 
es systemkonform, dem Bischof und dem Landeskirchen
kurator dasselbe Recht einzuräumen. Damit haben sie auch 
in der Synode A. B. Sitz und Stimme.

• Als einzige Mitglieder kirchenleitender Organe wären 
nun nur die Superintendenten und der Bischof ohne Amts
zeitbegrenzung gewählt, sodaß sich auch hier eine Begren
zung auf zwölf Jahre bei Zulässigkeit der Wiederwahl 
anbietet.

Zur vorgeschlagenen Besetzung des Oberkirchenrates 
A. B. mit drei geistlichen und drei weltlichen Amtsträgern, 
nämlich dem Bischof, den beiden Oberkirchenräten und 
dem Landeskirchenkurator sowie zwei weltlichen Ober
kirchenräten wird darauf hingewiesen, daß damit nur 
eine zusätzliche Stelle geschaffen wird, um die Parität geist
liche : weltliche Mitglieder herzustellen. Das jetzt gemäß 
§ 203 Abs. 2 der KV in den Oberkirchenrat A. u. H. B. 
gewählte weltliche Mitglied Dipl.-Ing. Walter Pusch würde 
bei Annahme der Vorlage auch weltlicher Oberkirchenrat 
A.B.

Der RVA hat sich ausführlich mit der Frage befaßt, ob 
eines, beide oder keines dieser Mitglieder des Oberkir
chenrates A. B. haupt- oder nebenberuflich tätig sein soll, 
nachdem in deutschen Landeskirchen diese Funktionen 
meist hauptberuflich ausgeübt werden. Der RVA ist aus 
mehreren Gründen zu dem Schluß gekommen, diese Frage 
in der KV offen zu lassen. Zunächst und grundsätzlich ist 
es dem Oberkirchenrat selbst zu überlassen, wie er seine 
Arbeit organisiert. Aus diesem Grunde sind die inhaltli
chen Festlegungen aus § 185 KV herausgenommen wor
den.

Zweitens erschien es in einer Zeit stagnierender Kirchen
beitragseingänge und angesichts der beantragten Verlage
rung von Kompetenzen in die Diözesen schwer begründ
bar, zusätzliche haupt- oder nebenamtliche. Stellen in der 
Kirchenleitung vorzusehen. Zu berücksichtigen war auch, 
daß in den Diözesen von den — ehrenamtlichen — 
weltlichen Mitgliedern der Superintendentialausschüsse, 
insbesondere den Superintendentialkuratorinnen und 
Superintendentialkuratoren außerordentliche Arbeitslei
stungen erbracht werden.

Um dennoch für besondere Situationen Möglichkeiten 
offen zu lassen, hat der 1. Antrag des RVA dies mit Abs. 5 
des § 185 (Seite 37) so geregelt, daß dann sowohl der 
Finanzausschuß wie der Synodalausschuß befaßt werden 
müssen.

Einem Vorschlag, die beiden Kirchenräte zu Vollmitglie
dern des Oberkirchenrates A. B. zu machen, konnte sich 
der RVA nicht entschließen, weil er einerseits dem System 
der KV nicht entsprach — Wahl der Mitglieder der Kir
chenleitung durch die Synode — und weil er andererseits 
wiederum eine Vermischung der Entscheidungsebene mit 
der Durchführungsebene bedeutet hätte.

Mit einer offenen Übergangsregelung soll sichergestellt 
werden, daß niemand in seinen Rechten verkürzt wird.

• Der Katalog des §70 KV wird „entrümpelt“ und alles, 
was in der Superintendenz erledigt werden kann, in deren 
Zuständigkeit übertragen. Zu berücksichtigen ist hier das 
Ergebnis der Diskussion zu § 70 KV.

Wegen der weitreichenden und theologisch erst noch zu 
prüfenden Konsequenzen ist der Antrag G. Krömer zu 
§ 137 KV vom RVA hier nicht berücksichtigt, sondern dem 
Theologischen Ausschuß übermittelt worden.

6. Öffentlichkeit und Verfahren

Die bisher unerledigt gebliebenen Fragen der Öffent
lichkeit kirchlicher Gremien und ihr Verfahren — § 10 KV 
regelt nur das Verwaltungsverfahren — waren zu klären. 
Bei dieser Gelegenheit sind einige von Herrn Oberkirchen
rat i. R. DDr. Dietrich auf der 4. Session vorgeschlagene 
sprachliche Vereinfachungen der Kirchlichen Verfahrens
ordnung (KVO) berücksichtigt worden.

Bei Durchberatung der Unvereinbarkeitsbestimmungen 
wurde festgestellt, daß dort die Formulierung der Unver
einbarkeit aus Gründen persönlicher Naheverhältnisse und 
verwandtschaftlicher Beziehungen präzisiert werden sollte. 
Deshalb ist auf die Befangenheitsbestimmungen der KVO 
zurückgegriffen worden, die jenen des AVG, des Allgemei
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes, entsprechen. Entge
gen dem Vorschlag von DDr. Dietrich ist der Begriff 
„Geschwisterkind“ beibehalten worden, da er sich so im 
AVG findet.

Festzuhalten war weiters, daß die Synoden und die 
Generalsynode für sich und ihre Ausschüsse, inklusive der 
Synodalausschüsse Geschäftsordnungen zu erlassen haben, 
die primär gelten, soferne nicht die Kirchenverfassung 
selbst Vorgänge regelt.

Auslegungsunterschiede darüber, ob in Folge dreimali
ger erfolgloser Ausschreibung bei Besetzung durch den 
Oberkirchenrat nochmals eine Ausschreibung zu erfolgen 
hat oder nicht, wobei es konkret um die §§ 117 Abs. 3 und 
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121 Abs. 1 KV geht, haben den RVA veranlaßt, das Verfah
ren so klarzustellen, daß der Grundsatz des § 117 Abs. 3 
KV auch dann gilt, wenn der Oberkirchenrat besetzen 
kann und will.

Schließlich war in den Geschäftsordnungen der Synode 
A. B. und der Generalsynode klarzustellen, daß nach Auf
hebung des § 26 KV für die Synode A. B., die Generalsyn
ode und deren Ausschüsse eine andere Regelung zu gelten 
hat, als die durch die KVO nun für alle Vertretungskörper 
normierte.

7. „Leihpfarrer“, Zugangskriterien, Lehrvikariat, 
Karenzurlaubsgeld

7.1 „Leihpfarrer“

Die Stellung jener geistlichen Amtsträgerinnen und 
Amtsträger, die von deutschen Landeskirchen zum Dienst 
in unsere Kirche zur Verfügung gestellt worden sind, und 
zwar entweder unter Entfall oder unter Fortzahlung der 
Bezüge war bisher überhaupt nicht geregelt. Die Vorlage 
stellt nun klar, unter welchen Voraussetzungen welche 
Regelungen getroffen werden können.

7.2 Zugangskriterien

Die wachsende Zahl von Bewerberinnen und Bewerber 
aus deutschen Landeskirchen um freie Stellung im Bereich 
der österreichischen Evangelischen Kirche macht es nötig, 
eine differenzierte und EU-konforme Zugangsregelung zu 
schaffen. Die zur Zeit in § 116 Abs. 4 KV bzw. § 13 OdgA 
getroffenen Regelungen genügen deshalb nicht, weil z. B. 
für Bewerber, in deren Studiengang bzw. Prüfung eine reli
gionspädagogische Ausbildung bzw. Praxis nicht vorgese
hen war, eine Ergänzung der praktischen Ausbildung nicht 
vorgeschrieben werden konnte. Das Arbeits- und Sozial
recht der EU ist andererseits in Entwicklung begriffen, ins
besondere die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
führen zu ständiger Weiterentwicklung.

Es lag daher nahe, die inhaltlich in § 116 Abs. 4 KV und 
§ 13 OdgA getroffenen Regelungen aus diesen Kirchenge
setzen herauszunehmen und durch eine Verordnungser
mächtigung zu ersetzen, weil in einer Verordnung speziell 
für Absolventen verschiedener deutscher Landeskirchen je 
entsprechende Regelungen vorgesehen werden können 
und weil die Anpassung dieser Bestimmungen sehr viel 
rascher erfolgen kann, als das mit einer Änderung der Kir
chenverfassung oder der Ordnung des geistlichen Amtes 
geschehen kann. Um die synodale Mitbestimmung abzusi
chern, ist für diese Verordnung die Zustimmung der Syn
odalausschüsse vorgesehen.

7.3 Lehrvikariat

Vom Oberkirchenrat wurde beantragt, die Dauer des 
Lehrvikariats in § 7 Abs. 3 der in Abs. 4 festgelegten Dauer 
anzupassen. Die nötige Flexibilität ist durch § 9 Abs. 4 
und 5 gegeben. Der RVA ist diesem Antrag gefolgt.

7.4 Karenzurlaubsgeld

Durch die 53. ASVG-Novelle ist eine Einbeziehung der 
geistlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger im definitiven 
Dienstverhältnis in die Arbeitslosenversicherung nicht 
erfolgt. Damit gelten für diese Amtsträgerinnen und Amts
träger Karenzurlaubszeiten als volle Versicherungszeiten 
und sind bei Bemessung der Pension voll anrechenbar. 
Noch nicht erfolgt ist eine Anpassung der Regelung des 
§ 34 c OdgA an jene Regelungen, die das Strukturanpas
sungsgesetz 1996 getroffen hat. Da dies Kollektivvertrags
materie ist, war § 43 c entsprechend zu formulieren.

8. Kirchenbeitragsordnung — Novelle 1997

Die Kirchenbeitragsordnung in der derzeit geltenden 
Fassung stammt in ihren wesentlichsten Teilen aus dem 
Jahr 1986. Damals sind vor allem die §§11 bis 14, mit 
denen die Beitragsgrundlage geregelt wurde, im Hinblick 
auf mögliche Novellierungen der Steuergesetzgebung so 
allgemein wie möglich formuliert worden. Dennoch konn
ten die nun seit 1. Jänner 1989 eingetretenen wesentlichen 
Änderungen nicht vorausgesehen werden, durch die u. a. 
mit dem Endbesteuerungsgesetz die Vermögensbesteue
rung weggefallen ist. Dies erfordert, daß die §§11 bis 14 
entsprechend adaptiert werden. Die Vorlage sieht daher 
deshalb vor, daß das Vermögen als Beitragsgrundlage weg
fällt.

Zur Klarstellung wird festgehalten, was auch bisher gel
tendes Recht war, daß unter dem Titel „Einkommen“ als 
Beitragsgrundlage für den Kirchenbeitrag auch jenes Ein
kommen heranzuziehen ist, das staatlicherseits nur mit 
einer Quellenbesteuerung wie der KESt, besteuert wird. 
Um die Kirchenbeitragsstellen hinsichtlich der Zinsein
künfte nicht unnötig zu belasten, wird der Evangelische 
Oberkirchenrat A. u. H. B. ermächtigt, durch Verordnung 
— nach Anhörung des Finanzausschusses und mit Zustim
mung der Synodalausschüsse — solche Einkommensteuer
bestandteile bis zu einem Höchstbetrag beitragsfrei zu stel
len.

Hier darf nicht übersehen werden, daß zahlreiche steu
erliche Modelle im Zusammenhang mit der KESt dazu 
führen, daß manche Unternehmer über ein beachtliches 
Einkommen verfügen, das nur mit der begünstigten Quel
lenbesteuerung (KESt) besteuert wird. Die Vorlage sieht 
daher vor, daß dieses Einkommen — so wie bisher — 
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Beitragsgrundlage darstellen kann, soferne es nicht bis zu 
einem bestimmten Höchstbetrag ausgenommen ist. Dabei 
ist zu beachten, daß Einkünfte, die der KESt unterliegen, in 
Einkommensteuerbescheiden nicht aufscheinen. Es 
war deshalb auch klarzustellen, daß — so wie bisher — ein
kommensteuerfreie Einkünfte, mit denen ein beachtlicher 
Teil des Lebensaufwandes bestritten wird, sehr wohl Bei
tragsgrundlage für den Kirchenbeitrag darstellen können.

Ausdrücklich wird allerdings festgehalten, daß im Nor
malfall Beitragsgrundlage das Einkommen des vorangegan
genen Kalenderjahres ist. Andernfalls müßten die Kirchen
beitragsstellen so wie die Finanzämter mit Vorauszahlun
gen und nachträglicher Festsetzung arbeiten. Auch bei 
Arbeitern und Angestellten kann sich während des 
Jahres nach Vorschreibung des Kirchenbeitrages der 
Lohn oder das Gehalt ändern.

Die Ermächtigung für die Festsetzung der Kirchenbei
tragsstaffel wurde in § 14 KBO näher umrissen.

Bei den Verfahrensbestimmungen wurde ausdrücklich 
festgehalten, daß nur subsidiär der zweite Teil der Kirch
lichen Verfahrensordnung (KVO 1996) gilt, primär also die 
Sonderregelungen der KBO anzuwenden sind. Diese wur
den adaptiert, weil inzwischen Änderungen der Bundes
abgabenordnung (BAO) vorgenommen worden sind, die 
1986 für die Verfahrensbestimmungen herangezogen wor
den war.

Ausdrücklich wird nun in der KBO und den einschlägi
gen Bestimmungen der Kirchenverfassung festgehalten, 
daß gegen den Berufungsentscheid des Superintendential
ausschusses A. B. oder des Evangelischen Oberkirchenra
tes H. B. kein weiteres Rechtsmittel mehr zulässig ist, 
auch keine Anrufung des Revisionssenates. Die Entschei
dung einer dritten Instanz oder des Revisionssenates ist 
deshalb entbehrlich, weil nach der Judikatur des Obersten 
Gerichtshofes eingeklagte Kirchenbeiträge bei nicht ausrei
chender, nicht gehörig belegter oder nicht fristgerechter 
Kirchenbeitragserklärung, vom Gericht auf Grund der von 
den kirchlichen Organen vorgenommenen Schätzung zu 
bemessen sind, wenn der Beklagte seiner Mitteilungs- oder 
Erklärungspflicht — auch im gerichtlichen Verfahren — 
nicht nachkommt (vgl. SZ 55/149).

Die staatliche Gerichtsbarkeit nimmt im Hinblick auf 
den zivilrechtlichen Charakter der Kirchenbeiträge an, daß 
die staatlichen Gerichte berechtigt sind, auf Grundlage der 
jeweiligen Kirchenbeitragsordnung der gesetzlich aner
kannten Kirchen zu überprüfen, ob die Vorschreibung kor
rekt erfolgt ist, insbesondere auch die Schätzung. Deshalb 
scheint es entbehrlich, kirchliche Stellen mit Rechtsmittel
entscheidungen zu belasten. Die bisherigen Bestimmungen 
der KBO wurden auch so verstanden, es erfolgt daher eine 
ausdrückliche Klarstellung.

Im § 25 der KBO wird nun vorgesehen, daß Gemeinde
umlagen maximal 25 Prozent betragen dürfen, wobei jene 
Umlagen, die 15 Prozent übersteigen, nun vom zuständi
gen Superintendentialausschuß zu genehmigen sind, der 

die finanzielle Situation und die Berechtigung der Einhe
bung einer Gemeindeumlage auf Grund der örtlichen 
Nähe zu der entsprechenden Pfarr-, Mutter- und Tochter
gemeinde in der Regel besser einschätzen kann.

9. Ordnung der Evangelischen Jugend — Novelle 1997

In der vorhegenden Novelle werden die Erfahrungen 
berücksichtigt, die inzwischen in Vollziehung der seit 
1. Jänner 1996 geltenden neuen Ordnung gemacht worden 
sind.

So ist es in der Praxis wegen der starken Fluktuation 
nicht möglich, jeweils die Mitglieder der Jugendräte, die in 
den meisten Fällen die Entscheidungen treffen, korrekt in 
Evidenz zu halten und der Kirchenleitung zu melden. 
Daher erscheint es sinnvoll, die Zeichnungsberechtigung 
auf die jeweiligen Jugendleitungen zu übertragen. Dem 
entsprechend war die Bestätigung der Zeichnungsberechti
gungen anzugleichen und zu vereinfachen.

Die Altersklausel bei der Mitgliedschaft der Gemeinde
jugendräte war der nun für das aktive Wahlrecht in die 
gemeindevertretungen vorgeschlagenen Regelung anzupas
sen (§ 8 der Wahlordnung — At S. 19).

In der Praxis hat sich weiters die Notwendigkeit erge
ben, Kooptierungsmöglichkeiten vorzusehen, um Sach
kundige beiziehen zu können. Klarzustellen war ferner, wer 
für die Erstellung des Rechnungsabschlusses verantwort
lich ist. Schließlich waren einige kleinere redaktionelle 
Bereinigungen durchzuführen.

10. Lektorenordnung — Novelle 1997

Die inzwischen von der Generalsynode beschlossene 
Bereinigung verschiedener Bezeichnungen in der Ordnung 
des geistlichen Amtes (OdgA) führte dazu, auch die Lekto
renordnung (LektO) entsprechend zu überprüfen. Was 
nun in der Kirchenverfassung (KV) in den §§ 110 bis 114 
„Berufung“ genannt wird, heißt in der LektO durchwegs 
„Bestellung“. Wegen der Vorrangigkeit der KV war die 
LektO anzugleichen. In der LektO werden ferner für das 
Gleiche die Worte „betrauen“ und „Ermächtigung“ ver
wendet. Auch hier ist eine durchgängig idente Formulie
rung hergestellt worden. Bei der Bestellung von Lektoren 
erschien es sinnvoll, den diözesanen Lektorenleiter einzu
binden. Aus Gründen der Rechtssicherheit war schließlich 
die zu allgemein formulierte Bestimmung über den Wider
ruf zu präzisieren.
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen — 
Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegenheiten in 
einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskontonummer) 
anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und Todesfälle 
evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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